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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

HH - Band . (Ausgegeben den 8. Janr . 1891.) 45 . Stück.

Inhalt:
84 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 29 . December

1890 , betreffend Abänderung der Postordnung vom 8. März
1879.

84.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Postordnung vom 8. März 1879.

Oldenburg , den 29 . December 1890.

In Nachstehendem bringt das Staatsministerium einige
unter dem 12 . December 1890 vom Reichskanzler erlassene
Abänderungen der Postordnung vom 8 . März 1879 zur
öffentlichen Kunde.

Oldenburg , den 29 . December 1890.

Staatsmiilisterium.

Departement des Innern.

Jansen.

Bartel.
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Abänderungen
der

Postordnung vom 8 . März 1879.

Auf Grund der Vorschrift im Z. 50 des Gesetzes
über dos Postwesen des Deutschen Reiches vom 28 . Oktober
1871 wird die Postordnung vom 8 . März 1879 in folgen¬

den Punkten abgeündert:

1. Im Z. 11 „ Zur Postbefördernng bedingt zuge¬
lassene Gegenstände " betreffend , erhalten im
Absatz 1 der zweite und dritte Satz fol¬
gende anderweite Fassung:

Bei Sendungen mit lebenden Thieren  ist vom Ab¬
sender durch einen sowohl auf die Begleitadressc , als auf
die Sendung selbst zu setzenden Vermerk darüber Bestimmung
zu treffen , was mit der Sendung geschehen soll , wenn die
Annahme derselben durch den Empfänger nicht binnen
24 Stunden nach geschehener postamtlicher Benachrichtigung
erfolgt . Dieser Vermerk muß , je nach der Wahl des Ab¬
senders , der nachstehenden Fassung entsprechen:

1 . Wenn nicht sofort abgenommen
(oder : wenn nicht sofort bezogen ) '

2 . Wenn nicht sofort abgenommen ,
(oder : Wenn nicht sofort bezogen ) ' ^

3 . Wenn nicht sofort abgenommen
(oder : wenn nicht sofort bezogen ) ,

telegraphische Nachricht auf meine Kosten!
2 . Im Z. 13 , „Drucksachen " betreffend , ist im

Absatz VII zwischen den Angaben unter 4.
und 5 . einzuschalten:

4a . bei Quittnngskarten die durch das Jnvaliditäts-
nnd Altersvcrsicherungsgesetz vom 22 . Juni 1889

zugelassenen Eintragungen handschriftlich oder
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auf mechanischem Wege vorzunehmen , die Bei¬
trags - und die Dvppelmarken aufzukleben und
die aufgcklcbten Marken zu entwertheu oder zu
vernichten;

3 . In demselben Absatz VII ist unter 5 . zwi¬
schen den Worten „eine " und „ Rechnung " ein-
zuschaltcn:

auf den Preis der übersandten Gegenstände
bezügliche

4 . In demselben Absatz VII erhalten die An¬
gaben unter 9 . folgende anderweite Fas-
s ung:
9 . bei Drucksachen , welche von Berufsgenossen¬

schaften oder Versicherungsanstalten oder von
deren Organen ans Grund der Unfallversiche¬
rungsgesetze oder des Jnvaliditäts - und Alters¬
versicherungsgesetzes abgesandt werden und auf
der Außenseite mit dem Namen der Berufs¬

genossenschaft oder der Versicherungsanstalt be¬
zeichnet sind , Zahlen oder Namen handschrift¬
lich oder auf mechanischem Wege einzntrageu
oder abznündern und den Vordruck ganz oder
theilweise zu durchstreichen;

5 . Im K. 21 „Durch Eilboten zu bestellende Sen¬
dungen " betreffend , ist in der letzen Zeile
des Absatzes VII statt „40 Pf . " zu setzen:

30 Pf.
6 . Im Z. 36 „Berechtigung zur Abholung der Briefe

u . s. w ." betreffend , erhält der Absatz V 3
im Zusammenhänge folgende Fassung:

V . Die Bestellung erfolgt jedoch , der abgegebenen Er¬
klärung des Empfängers ungeachtet , durch Boten der Post-
anftalt:

3 . wenn der Empfänger den zu bestellenden Gegen¬
stand nicht am Tage nach dem Eingänge , bei
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Sendungen mit lebenden Thieren (Z. 11 ) nicht
binnen 24 Stunden nach dem Eintreffen abholen
läßt.

7. Im Z. 38 „Nachsendnng der Postsendungen " be¬
treffend , ist im Absatz III zwischen den
Worten „sowie " und „die Vorzeigegebühr für
Nachnahmesendungen " einzuschalten:

die Gebühr von 1 ^ für dringende Packet-
sendungen und

8 . Im Z. 39 „Behandlung unbestellbarer Postsen¬
dungen am Bestimmungsort " betreffend , erhält:
der Absatz 13 im Zusammenhänge folgende
Fassung:

I . Postsendungen sind für unbestellbar zu erachten:

3 . wenn die Sendung mit dem Vermerk „postlagernd"
versehen ist und nicht innerhalb eines MonalK
vom Tage des Eintreffens an gerechnet , bei Sen¬
dungen mit lebenden Thieren (Z. 11 ) nicht späte¬
stens 2 Tage (d . i . 2mal 24 Stunden ) nach dem
Eintreffen von der Post abgeholt wird.

9. In demselben Z. 39 ist am Schluß des Ab¬
satzes VII zuzusetzen:

Für zurückzusendende dringende Packetsendungen wird
die Gebühr von 1 ^ nur in dem Fall noch einmal an¬
gesetzt , wenn der Absender auch bei der Rücksendung die Be¬
handlung nach Vorschrift des Z. 11a Absatz I ausdrücklich
verlangt hat.

Die vorstehenden Abänderungen treten mit dem 1 . Januar
1891 in Kraft.

Berlin , 12 . December 1890.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
von Stephan.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
HH -Band. (Ausgegeben den 11. Januar 1891.) 46. Stück.

Inhalt:
85. Fincmzgesetz für die Jahre 1891 , 1892 und 1893 dom

30. December 1890.

M 85.
Finanzgesetz für die Jahre 1891, 1892 und 1893.

Oldenburg , 1890 December 30.

2öir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith¬
marschen und Oldenburg, Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Finanz¬
gesetz für die Jahre 1891, 1892 nnd 1893 was folgt:

Artikel  1.

Nachdem die Voranschläge der Einnahmen nnd Aus¬
gaben:

X. für das Großherzogthum Oldenburg,
L. für das Herzogthum Oldenburg,
0 . für das Fürstenthum Lübeck,
v . für das Fürftenthnm Birkenfeld,

1
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wie solches die Anlagen ergeben, für die Jahre 1891,
1892 und 1893 festgestellt sind, so soll darnach Verfahren
werden.

Artikel  2.

Wegen Uebertragung der in den einzelnen Ausgabe-
Rubriken festgestellten Summen von einem Jahr auf das
andere, sowie wegen Einhaltung der in den einzelnen Para¬
graphen der Anlagen znsammengefaszten Ausgabe-Rubriken
und Verwendung von Ersparungen sind die Bestimmungen,
welche bei Feststellung der Voranschläge getroffen worden,
maßgebend.

Artikel  3.

Die Landeskasse des Fürstenthnms Lübeck übernimmt
an Stelle der dortigen Gemeinden die Alterszulagen der
Volksschullehrer für die drei Jahre 1891, 1892 und 1893.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 30. Decem-
ber 1890.

(U. 8.) Peter.
Heu mann.

Düvelius.



Voranschlag
der

Central -Cin nahmen und -Ausgaben

des

Großherzogthums

für

1891 , 1893 und 1893 .

i*



I . Einnahme.

Anthcilc Oldcnbnrg's an Reichszölleu und
Steuern pro 1. April 189l/94 .

8 . Zinsen vom Kapitalbestande des Großherzog¬
thums .

6 . Vermischte Einnahmen.
D. Beiträge der Provinzen.

Zusammen

H . Ausgabe.

Der Landtag und die Provinzialräthe in Eutin
und Birkenfeld . . .

L . Das Staatsministerium (Beitrag zu den Kosten
desselben an die Landeskasse) .

0 . Centralbehörden und Anstalten:
a) Archiv.
d) das statistische Bureau.
o) die Wittwcnkasse.
ä) die Aichnngs-Kommission.

O) Beiträge zu den Kosten dcS Deutschen Reiches
und Kosten der Vertretung bei demselben . .

L. Wartegelder und Pensionen der Civilstaatsdiencr,
zur Unterstützung hülfsbednrftiger ans Wartegeld
stehender oder pcnsionirter Staatsdiener und
zu Unterstützungen für Hinterbliebene vormaliger
Staatsdiener.
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1891 1892 . 1893 .

2110240 2125240 2140240

213250 — 213250 213250
13510 — 13510 — 13510 —

144000 — 116000 — 155000 --

2481000 — 2468000 — 2522000 —

2300 2300 46000

9N000 — 90000 — 90000 —

10650 — 10650 10850 —

32500 — 19740 — 29040 —

33000 — 33000 — 33000 —

1050 — 1050 — 1050 —

2200000 — 2200000 — 2200000 —

90500 — 90500 — 90500 —
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8

9.
10.
II.

1?. Für etwaige Gehaltszulagen innerhalb Regulativs
(4. Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben
H. Kassenüberschüsse sür die Landeskassen der Pro¬

vinzen .
Zusammen

Als Betriebsfonds der Centralkasse, der ans den Ka-
zu erhöhen ist, gehen 90 000 aus dem Jahre
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1891 . 1892 . 1893 .

200
20800

— 400
20360 —

600
20960

'— '

2481000 — 2468000 — 2522000 —

pitalbestäudeu des Großherzogthums auf 300 000 ^
1890 in die Fiuanzperiode 1881/93 über.
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tt Vor
der Einnahmen und Ausgaben des Herzogthums

8

^ Einnahme.

1.
2.
3.
4 .
5.

I . Kapitel.
Einnahme vom Staatsgut.

In eigener Verwaltung . . . .
L. In Zcitpacht.
0 . In Erbpacht.
D. Grundherrliche Gefälle . . . .
L . Vom veräußerten Staatsgut . . .

6.
Zusammen

Davon geht ab der nach Abzug des Pachtwerths
des Krvngnts auf das Herzogthum Oldenburg
fallende Theil der zur Sustentation des Großher¬
zoglichen Hauses bestimmten Summe mit. . .

Bleibt wirkliche Einnahme des Kapitels I.

7.
8.
9.

10.

II . Kapitel.
Einnahme an Gewerbsrecognitionen , Spor¬

teln , Gebühren für den Gebrauch von
Staatsanstalten.

Von Gewerbsrccognitionen.
L . Von Sporteln und Gebühren.
6 . Ertrag von den Chausseen.
O. Ertrag von den Eisenbahnen(Betriebs-Ueberschuß)
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anschlag
Oldenburg für 1891 , 1892 und 1893.

1891 . 1893 .

-1

1893 .

190000 190000 190000
519600 — 519600 — 519600 —

61250 — 61150 — 61000 —

250000 — 249400 — 248500 —

30183 — 20100 — 20100 —

1051033 1040250 1039200

177861 79 177861 79 177861 79

873171 21 862388 21 861338 21

55000 55000 55000
420000 — 416000 — 413000 —

77000 — 77000 — 77000 —

1185000 — 1185000 — 1185000 —
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11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21 .
22.

23.

L. Weg-, Brücken- und Fährgelder.
1?. Von den Oldenburgischen Anzeigen und dem

Gesetzblatt.
(4. Strafgelder.

Einnahme des Kapitels II.

III. Kapitel.
Einnahme von den Steuern.

7V Direkte Steuern:
1. Grundsteuer.
2. Gebäudesteuer.
3. Einkommensteuer.
4. Erbschaftssteuer.

L . Indirekte Steuern:
Stempelgebühren.

Einnahme des Kapitels III.

IV. Kapitel.
Vermischte Einnahmen.

Beitrag der Centralkasse zu den Kosten des
Staatsministeriums.

L . Einnahme aus dem Alexanderfonds nnd dem
Fonds der Kommende Bokelesch und des ehe¬
maligen Schilderschen Lehns.

0 . Von der Oldenburgischen Landesbank . . . .
v . Wiedereingehende Kapitalien und Vorschüsse nebst

desfälligen Zinsen rc.
L . Aus den Kassenüberschüssen von 1890 und rück¬

wärts .
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1891 .

^ i

1892 .

!

189 ».

^ !

400 — 400 — 400 —

23050 — 23050 — 23050 —

19000 — 19000 — 19000 —

1779450 — 1775450 — 1772450 —

762000 762000 762000
175000 — 177000 — 179000 —

948000 — 993000 — 998000 —

90000 — 90000 —' 90000 '—

87000 — 87000 — 87000 —

2062000 — 2109000 — 2116000 —

90000 90000 90000

16790 17450 17480

48000 — 48000 — 48000 —

4500 — 4500 — 4500 -

2370000 — — — — —
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8

24.
25.

IV Aus Anleihen.
6-. Außerordentliche, in den anderen Rubriken nicht

vorgesehene Einnahmen . . . . . . . .
Einnahme des Kapitels IV.

Kap.
I.

II.

III.
IV.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Wiederholung sämmtlicher Einnahmen.
Vom Staatsgut.
Von Gewerbsrecognitionen, Sporteln , Gebühren re.

für den Gebrauch von Staatsanstalten re. . .
Von den Steuern.
Vermischte Einnahmen.

Im Ganzen

» . Ausgabe.
I . Kapitel.

Allgemeiner Landesau sw and.
7V Das Staatsministerium (einschl. Finanzburean) .
L . Beitrag zur Centralkasse des Großherzvgthums.
0 . Jahrgelder in Folge der Erwerbung des Gräflich

Bentinck'scheu FamiliemFideicommisses. . , .
v . Wittweu-Kasfen-Bcitrage für die Civilstaatsdiener

und die Volksschullehrer.
H Wartegelder und Pensionen der Civilstaatsdiener,

aust> Unterstützungen für Angehörige verstorbener
Staatsdiener.

V. Die öffentliche Bibliothek in Oldenburg . . .
O. Subvention für die Redaktion der Zeitschrift für

Verwaltung und Rechtspflege im Großherzogthnm
Oldenburg.

Ausgabe des Kapitels I.
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1891 .

^ !

1892 . 1893 .

165000 — 165000 — — —

100188 79 54311 79 36331 79
! 2794478 79 379261 79 196311 79

873171 21 862388 21 861338 21

1779450 1775450 — 1772450 - .
2062000 — 2109000 — 2116000 —

; 2794478  ^ 79 379261 79 196311 79
7509100 — 5126100 — 4946100 —

236570 237870 238770
111600 — 89900 — 120125 —

5978 57 5978 57 5978 57

73200 — 73200 — 73200 —

184029 184029 184029
17235 — 17435 — 17595

600 600 600
629212 57 609012 57 640297 57
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8

II . Kapitel.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Verwaltung des Innern.
Die Aemter.

L . Landeshoheit.
0 . Oefsentliche Ordnung und Sicherheit . . . .
O. Medizinal- und Veterinär-Wesen.
L . Armenpflege.
H Landes-Oeconomie-Wesen.
0-. Handel und Gewerbe.
H. Bauwesen. .
4. Uferban, Abwäsferungs- Anstalten und Beför¬

derung des Anwachses an der Wassergrenze des
Landes.

L . Schifffahrtswesen.
1-. Wegbauwesen.
M. Vermischte Ausgaben.

Ausgabe des Kapitels II.

20.

21.
22.
23.
24.

III . Kapitel.

Verwaltung der  Justiz.
7̂.. Rechtspflege:

1. Gehalte.
2. Geschäftskosten.

L . Die Hypothekenämter . .
0 . Strafanstalten und Gefangenhäuser . . .
O. Erziehungs- und Besserungs-Anstalt in Vechta
L . Zu den Kosten der Standesämter . . . .

Ausgabe des Kapitels III
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I8S1. 18S2. 18S3.

-4

232137 234237 238237
500 — 500 — 500 —

137919 — 137919 — 137919 —

83971 87 85171 87 83036 87
6430 — 6430 — 6430 —

106300 — 96300 — 96300 —

17600 — 17600 — 17600 —

107850 -- - 107850 — 107850 —

62600 63000 76500
419606 50 346276 50 150181 50
472190 — 461585 — 453910 —

212260 — 11160 — 11060 —

1859364 37 1568029 37 1379524 37

317613 318963 320463
150840 —> 150840 — 150840 —

! 28000 — 28000 — 28000 —

124108 — 121858 — 125008 —

! 8665 — 8665 — 8665 —

2480 — 2480 — 2480 —

631706 — 630806 — 635456 —
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IV . Kapitel.

Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten
und Schulen.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

7V Allgemeine Ausgaben.
L. Evangelisches Kirchen- und Schulwesen:

I . Kirchenwesen.
II . Schulwesen.

0 . Katholisches Kirchen- und Schulwesen:
I . Kirchenwesen.

II . Schulwesen.
D. Beihülfe zu den Kosten des jüdischen Kultus

Ausgabe des Kapitels IV.

V. Kapitel.

Verwaltung der Finanzen.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

Die Amtseinnehmer.
L . Verwaltung der Landesschnld und der Kautionen
6 . Verwaltung des Staatsguts.
D. Kosten der Verwaltung und Erhebung der Ein¬

kommensteuer.
L. Kosten der Verwaltung des Stempelpapicrs . .
V. Kataster-, Vermessnngs- und Abschätzungswesen.
d . Vermischte Ausgaben.

Ausgabe des Kapitels V.
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1881 1882 . 188 ».

4215 4215 4215

48600 — 48600 48600
528535 77 494305 77 496160 77

22635 — 22635 _ 22635
151983 — 151883 — 151843 —

1800 — , 1800 — 1800 —

757768 77 723438 77 725253 77

69900 69900 69900
1466307 51 1471862 21 1477417 04
715476 — 396069 — 266529 —

10110 — 10570 — 10780
1200 — 900 — 500 —

76870 — 78870 — 80270 —

62087 38 62087 38 62087 38
2401950 89 2090258 59 1967483 42

2



VI . Kapitel.

Vermischte und unvorhergesehene Ausgaben.

38. V. Vermischte Ausgaben . .
39. L. Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben

Ausgabe des Kapitels VI.

Kap.
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Wiederholung sämmtlicher Ausgaben.
Allgemeiner Landesaufwand.
Verwaltung des Innern.
Verwaltung der Justiz.
Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten und

Schulen . . . . . .
Verwaltung der Finanzen
Vermischte und unvorhergesehene Ausgaben . . .

Gesammtbetrag der Ausgaben

Bem erkungen.
1. Als Betriebsfonds der Landeskasse des Herzogthums

gehen 600 000 ans dem Jahre 1890 in das Jahr
1891 über.

2. Zu §8- 26 und 28 ist der evangelischen Kirche eine
jährliche Bauschsummc von 48 600 der katholischen
Kirche eine Bauschsnmme von jährlich 22 635 unter
folgenden Bedingungen zugestanden:
a) der evangelischen Kirche, sowie dem Landtage bleibt

eine Kündigung dieses Abkommens mit dem Ablauf
von 9 Jahren, vom 1. Januar 1888 an gerechnet,
Vorbehalten; erfolgt eine solche Kündigung nicht, so
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1891 . 1892 . 1893 .

-4 -i -s

34580 36880 39880
30417 40 29574 70 30104 87
64997 40 66454 70 69984 87

629212 57 609012 57 640297 57
1859364 37 1568029 37 1379524 37
631706 — 630806 — 635456 —

757768 77 723438 77 725253 77
2401950 89 2090258 59 1967483 42

64997 40 66454 70 69984 87
6345000 — 5688000 — 5418000 —

wird der Kündigungstermin von 9 zu 9 Jahren ver¬
längert;

6) für den Fall , daß das Abkommen mit der evan¬
gelischen Kirche auf die eine oder andere Weise
endigen sollte, so fällt auch damit zugleich die be¬
willigte Bauschsumme für die katholische Kirche weg
und tritt für beide Kirchen dasselbe Verhältuiß wieder
ein, wie cs vor dieser Vereinbarung bestanden hat;

e) es muß die Staatsregieruug die festgesetzte Bausch¬
summe von 22635 sowie die Officialatssporteln
unter möglichster Berücksichtigung der Anträge des
Bischöflichen Officialats alljährlich für katholische
Kirchenangelegenheiteu verwenden.

2*



Vor
der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthmns

8

4 Einnahme.

I . Kapitel.

Einnahme vom Staatsgut.

1.
2.
3 .
4.
5.

Vom Staatsgut in eigener Bewirtschaftung
8 . Von in Zeitpacht gegebenem Staatsgut . . .
0 . Von in Erbpacht gegebenem Staatsgut . . .
8 . An grnndherrlichcn Berechtigungen und Gefällen
8 . Zinsen von Staatsgutskapitalicn.

Zusammen

6. Davon geht ab der nach Abzug des Pachtwerths des
Krongnts auf das Fürstenthnm Lübeck fallende
Theil der zur Snstentation des Großherzoglichen
Hauses bestimmten Summe mit.

Bleibt Einnahme des Kapitels I.

7.
8.

II . Kapitel.

Einnahme an Gewerbs -Rccognitionen,
Sporteln , Gebühren  re.

Gewerbsrecognitioncn. -
8 . Sporteln und Gebühren.



299

arrschlag
Lübeck für 1891 , 1892 und 1893.

L8SI. 18SS. i8i >.r

167400 167400 167400
23000 — 23000 — 23000 —
70400 — 70400 — 70300 —

114505 — 114305 — 114105 —
4200 — 4100 — 4100 —

379505 379205 378905

45900 33 45900 33 45900 33

333604 67 333304 67 333004 67

4400 4400 4400
53000 — 53000 53000
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9.
10.

6 . Gebühren für Jagdkarten . .
D. Strafgelder und Konfiskationen

Einnahme des Kapitels II.

11.
12.
13.
14.

III . Kapitel.
Einnahme von den Steuern.

Directe Steuern:
1. Grundsteuer.
2. Einkommensteuer.
3. Erbschaftssteuer.

L . Indirekte Steuern : vaosl.
Einnahme des Kapitels III.

IV. Kapitel.

Vermischte Einnahmen.

15.

16.

17.

18.
19.

IV Wiedereingehende Kapitalien und Vorschüsse nebst
desfälligen Zinsen.

L . Beiträge einiger Fonds zu den Kosten ihrer
Verwaltung.

0 . Zur Erstattung kommende Strafvollstreckungs¬
kosten .

v . Kassenüberschnß ans 1890 .
L. Außerordentliche und unvorhergesehene Einnahmen

Einnahme des Kapitels IV.
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18S1. 18SS. >8i »:r.

-1

3600
3000

— 3600
3000

— 3600
3000

64000 — 64000 — 64000 —

50490
101500

, 8000

— 50490
103000

8000
—

50490
103000

8000

—

159990 — 161490 — 161490 —

6000 6000 6000

256 80 256 80 256 80

100
442420

! 2000

— 100

2000
—

100

2000
—

450776 80 8356 80 8356 80
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Kap. Wiederholung sämmtlicher Einnahmen.
I.

II.

III.
IV.

Einnahme vom Staatsgut.
Einnahme an Gcwerbsrecognitionen, Sporteln , Ge¬

bühren rc.
Einnahme von den Steuern.
Vermischte Einnahmen.

Summa aller Einnahmen

8
1.

2.

3.

4 .

5.

« Ausgabe.
I . Kapitel.

Allgemeiner Landesaufwand.
Beitrag zur Ccntralkasse des Großherzogthums

L . Wartegelder. Pensionen, Unterstützungen und
Entschädigungen.

6 . Wittwenkassebeiträge für Civilstaatsdiener und
Volksschullehrer.

D. Reservirte Rente aus dem Domanium der neuen
Gebietstheile.

II Für die öffentliche Bibliothek.
Ausgabe des Kapitels I.

6.

7.
8.
9.

II . Kapitel.
Kosten der Verwaltung.

Allgemeine Verwaltung:
Die Regierung.

L . Verwaltung des Innern:
1. Polizei.
2. Medizinalwesen.
3. Armenwesen.
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1891 . 1892 . 1893 .

333604 67 333304 67 333004 67

64000 64000 — 64000 —

159990 — 161490 — 161490 —

450776 80 8356 80 8356 80

1008371 47 567151 47 566851 47

23040 18560 24800

33521 50 33521 50 33521 50

10100 — 10100 — 10100 —

12000 12000 — 12000 —

720 — 720 — 720 —

79381 50 74901 50 81141 50

63043 60 62643 60 62843 60

26300 26400 — 26500 —

5000 — 5000 — 5000 —

11044 65 11044 65 11044 65
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8

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20 .
21 .
22 .
23.
24.

25.

26.

4 . Beförderung der Landwirthschast . . . .
5 . Beförderung des Gewerbes.
6 . Wegbauwesen . .
7 . Zur Deckung der Garantie für die Eutin-

Lübecker Eisenbahn -Prioritäts -Anleihe . .
8 . Zur Sicherung des Ostseestrandes . . . .
9 . Kosten in Militairangelegenheiten . . . .

10 . Kosten für Unfälle der in Staatsbetrieben

beschäftigten Personen , sowie Kosten in Veran¬
lassung der Alters - und Invaliditäts -Ver¬
sicherung .

0 . Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten und
der Schulen:
1 . Kirchenwesen.
2 . Schulwesen.

O . Verwaltung des Staatsguts und der Finanzen:
1 . Hebungs - und Kastenwesen.
2 . Landesschuld und Kautionen.

3 . Aufwand für das Staatsgut.
4 . Kataster - und Vermcssungswesen . . . .
5 . Landesbauwesen.

6 . Veranlagung und Hebung der Einkommen¬
steuer in der Stadt Eutin.

7 . Beitrag zu den Kosten der Zoll - und Steuer-
Verwaltung .

L . Vermischte Ausgaben.

Ausgabe des Kapitels II.
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1881 . 1882 . 188 ».

6000 6000 6000 —

1000 — 1000 — 1000 —

84047 45 51209 20 52599 20

28000 28000 — 28000 —

2240 — 2240 — 2240 —

600 600 600

1100 — 1300 — 1500 —

5100 5100 6100
128516 — 138416 — 139716 —

12925 12575 — 12575 —

1668 — 12468 — 1236 -

93200 93700 — 93200 —

11000 -- 11000 — 11200 —

12926 — 9826 — 10126 —

900 — 900 — 900 —

5129 — 5129 — 5129 —

2800 — 2800 — 2800 —

502539 70 487351 45 479309 45
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III. Kapitel.
Kosten der Rechtspflege.

27.
28.
29.

1. Landgericht für das Fürstenthum Lübeck. .
2. Amtsgerichte und Gefängnisse.
3. Strafvollstrecknngskosten.

Ausgabe des Kapitels III.

30.

IV . Kapitel.
Außerordentlichc und unv or hcr gesehen e

Ausgaben.

Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben .
Ausgabe des Kapitels IV.

Kap.
I.

II.
III.
IV.

Wiederholung sämmtlicher Ausgaben.

Allgemeiner Landesaufwand.
Kosten der Verwaltung.
Kosteil der Rechtspflege.
Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben .

Summa aller Ausgaben

Als Betriebsfonds der Landeskasse des Fürstenthums
Lübeck gehen 108000 ^ ans dem Jahre 1890
auf das Jahr 1891 über.
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1891 .

-4

1892 .

^ I

1893 .

19000 19000 19000
74287 — 68387 — 68937 —

12000 — 12000 — 12000 —

105287 — 99387 — 99937 —

14133 27 15051 52 15743 52

14133 27 15051 52 15743 52

79381 50 74901 50 81141 50
502539 70 487351 45 479309 45
105287 — 99387 — 99937 —

14133 27 15051 52 15743 52

701341 47 676691 47 676131 47



V . Vor
der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthums

Einnahmen.

I . Kapitel.

Einnahme vom Staatsgut.

1 . In eigener Verwaltung.
2 . 8 . An Grundrenten und an Zeitpacht für Grund¬

stücke und Gebäude.

Zusammen

3 . Davon geht ab der nach Abzug des Pachtwcrths
des Krongnts auf das Fürstcnthum Birkenfeld
fallende Theil der zur Snstentation des Groß¬
herzoglichen Hauses bestimmten Summe mit . .

Bleibt Einnahme des Kapitels I.

II . Kapitel.

Einnahme von Sporteln , Gebühren rc.

4 .

5.
6.

Sporteln der gerichtlichen und Verwaltungs¬
behörden .

L . Fortschrcibnngsgebührcn.
6 . Geldstrafen und Kvnfiskate.

Einnahme des Kapitels II.



arischlag
Virkenfeld für 1891 , 1892 und 1893.

1891 . 1892 . 189 »

-1

131100 131100 131100

3300 88 3300 88 3300 88

134400 88 134400 88 134400 88

31237 88 31237 88 31237 88

103163 — 103163 — 103163 —

65700 65700 65700
8400 — 8400 — 8400 —

2800 — 2800 — 2800 —

76900 — 76900 — 76900 —



8

7.
8.
9.

10.
11 .

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

III . Kapitel.

Einnahme von den Stenern.
Direkte Steuern:
1. Grundsteuer.
2. Gebäudesteuer.
3. Einkommensteuer.
4. Erbschaftssteuer.
5. Bergwcrksabgabe.

L . Indirekte Steuern:
1. Vergütung für die Verwaltung und Erhebung

der in die Reichskasse fließenden indirekten
Abgaben.

2. Stempelabgabe.
Einnahme des Kapitels III.

IV . Kapitel.

Vermischte Einnahmen.

Forstbcsoldungsbciträge.
L. Zinsüberschüssc der Staatsgntskapitalien rc. . .
0 . Landeskassenfonds:

1. Zurückbezahlte Kapitalbeträgc.
2. Zinsen.

D. Konto-Korrcnt-Zinsen von der Kassen-Verwaltung
L Unvorhergesehene kleinere Ausgaben . . . .
V. Kassen-Ueberschuß ans 1890 .

Einnahme des Kapitels IV.



1891 1892 189S.

78300 78300 78300
34000 — 34000 — 34000 —

115600 '- 116400 — 117200 —

6000 —> 6000 -— 6000 —

3000 3000 3000

1000 1000 1000
9300 — 9300 — 9300 —

247200 — 248000 — 248800 —

12800 12800 12800
5500 — 5500 — 5500 —

21000 21000 — 21000 —

7600 — 6600 — 5600 —

10000 — 10000 — 10000 —

437 — 437 — 437 —

530000 — — — — —

587337 — 56337 — 55337 —

3



Wiederholung sämmtlicher Einnahmen.
Einnahme vom Staatsgut.
Einnahme von Sporteln rc.
Einnahme von Steuern.
Vermischte Einnahmen.

Im Ganzen

« Ausgabe.
I . Kapitel.

Allgemeiner Landesaufwand.
Beitrag zur Centralkasse des Großherzogthnms.

L . Wartegelder, Pensionen und Unterstützungen. .
0 . Wittwenkassenbeiträge der Civilstaatsdiener und

der Volksschullehrer.
Ausgabe des Kapitels I.

II . Kapitel.

Kosten der Verwaltung.
Allgemeine Verwaltung:
1. Regierung.
2. Bürgermeistereien.
3. Bauamt.

L . Verwaltung des Innern:
1. Kosten der Gendarmerie.
2. Medizinal- und Veterinärwesen.
3. Armenwesen und Unterstützungen . . . .
4. Beförderung der Landwirthschaft . . . .
5. Beförderung und Beaufsichtigung des Gewerbes
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18 SL. 18 SS 18 SS.

, ^

103163 103163 103163
76900 — 76900 — 76900 —

247200 — 248000 — 248800 —

587337 — 56337 _ 55337 —

1014600 — 484400 — 484200 —

9360 7540 10075
32025 — 32025 — 32025 —

9400 — 9400 — 9400 —

50785 — 48965 — 51600 —

38300 38800 38800
32800 — 32800 — 32800 —

13100 — 13100 — 13400 —

13300 _ 13300 — 13300 —

5700 — 5700 — 5700 —

4950 — 4950 — 4950 —

2000 — 2000 -- 2000 —

4000 4000 — 4000 - .



8

12 .
13.

11 .
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21 .
22 .
23.
24.
25.

26.
27.
28.

6 . Straßenbaukosten.
7 . Remuneration für meteorologische Beobach¬

tungen .
0 . Verwaltung des Staatsguts und der Finanzen:

1 . Hebnngs - und Kassenwesen.
2 . Belastungen und Schulden.
3 . Verwaltung des Staatsguts.
4 . Katasterwesen.
5 . Verwaltung der indirekten Stenern . . .

6 . Kosten der Veranlagung der Einkommensteuer

Ausgabe des Kapitels II.

III . Kapitel.

Kosten der Rechtspflege.

Gerichtsbehörden:
1 . Jurisdictionsbeitrag zum Landgericht in Saar¬

brücken .

2 . Kosten der Visitation der Amtsgerichte . .

3 . Amtsgerichte.
B . Hypothekenamt.
0 . Gefängnisse und Strafanstalten.
I ) . Kosten der Einführung der Grnndbuchgesetze .

Ausgabe des Kapitels III.

IV . Kapitel.

Kultus und Unterricht.

7V Obere Kirchen - und Schulbehörden . . . .

L . Kirchenwesen.
0 . Schulwesen.

Ausgabe des Kapitels IV.
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L8SI. 18S2. >8i»:r

36360 — 34515 — 30460 —

300 — 300 — 300 —

11940 — 11940 — 11940 —

22039 59 147 09 147 09
108925 — 105456 — 105114 —

26100 — 26100 — 26100 —

6700 — 6700 — 6700 —

200 — 200 — 200 -

! 326714 59 300008 09 295911 09

8000
240

54644

8000 8000

— 55764 — 56364 —

3340 — 3340 — 3540 —

9786 — 9786 — 9786 —

8000 — 8000 — 8000 —

84010 — 84890 — 85690 —

3180 3180 3180
26599 — 26599 — 26599 —

^ 101940 — 103340 — ! 104830 —

131719 — j 133119 — 134609 —



8

V. Kapitel.

An ßer ord ent l iche und u nvor her gese hene
Ausgab ein

29.
30.
31.

32.

Z» Gehaltsverandernngen und Zulagen . . . .
Kosten der Militnir-Aushebnng.
Zur Erfüllung der Leistung des Staats in Anlaß

der Kranken-. Unfall- und Jnvaliditats rc. - Ver¬
sicherung der staatsseitig beschäftigten Arbeiter

Sonstige außerordentliche und unvorhergesehene Aus¬
gaben .

Ausgabe des Kapitels V.

Kap
I.

II.
III.
IV.

V.

Wiederholung sämmtlicher Ausgaben.
Allgemeiner Landesaufwand.
Kosten der Verwaltung.
Kosten der Rechtspflege.
Kultus und Unterricht . .
Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben .

Im Ganzen

Als Betriebsfonds der Landeskasse des Fürsten-
thnms Birkenfeld gehen 90000 . /^ aus dem Jahr
1890 in das Jahr 1891 über.
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1881 . 1882 . 188 ».

450 1200 1950
700 700 700

1000 — 1000 — 1000 —

4621 41 5117 91 5639 91

6771 41 8017 91 9289 91

50785 48965 51500
326714 59 300008 09 295911 09

84010 — 84890 — 85690 —

131719 — 133119 — 134609 —

6771 41 8017 91 9289 91

600000 — 575000 — 577000 —
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Gesetzblatt
für das

Herzogthurn Oldenburg.

XXIX Band. (Ausgegeben den 16. Januar 1891.) 47. Stück.

Inhalt:

86. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 30. Dezember
1890 , betreffend Abänderung des Artikels 12 L . des Gesetzes
vom l9 . März 1883, betreffend die Organisation der Eisen¬
bahn -Verwaltung.

.M 86.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des

Artikels 12 11. des Gesetzes vom 19. März 1883 , betreffend die
Organisation der Eisenbahn -Verwaltung.

Oldenburg , den 30. Dezember 1890.

Eöir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg was folgt:

Artikel  1.

Die Bestimmungen des Artikels 12 des Gesetzes vom
19. März 1883, betreffend die Organisation der Eisenbahn-



Verwaltung, unter L . a—m werden aufgehoben und durch
folgende Bestimmungen ersetzt:

L . Sonstige Beamte.
a) 1 Hauptkassirer 2500 bis 4200 ,4^.
d ) 4 Betriebs - und Verkehrs -Kontrolleure 2500 bis

3500
o) 72 Rechnungs - , Registratur - und Kanzleibeamte

(einschl. des Kassen-Kontrolleurs , der Material -Ver¬
walter , eines Plankammer -Verwalters und eines
Hülfskassirers ) :

38 von 2000 bis 3500
34 von 1400 bis 2700

im Ganzen nicht mehr als 180 000
Das Maximum von 3500 ^ können nur 9 Be¬

amte in der ersten Klasse , die übrigen nur bis
3300 erhalten.

Dem Hülfskassirer kann eine Funktionszulage bis
300 gewährt werden.

6.) 8 Werkmeister (einschl. des Telegraphenrevisors ) 1800
bis 3000

5 Werkstätten -Vormänner , 1 Magazin -Aufseher 1000
bis 1600

im Ganzen nicht mehr als 29 «DO
Bis 3000 können nur 3, die übrigen nur bis

2800 ^ erhalten.
s ) 28 Bahnmeister (einschl. eines Telegraphen -Aufsehers,

eines Revisors der Signal -Anlagen etc. und eines
Lithographen ) 1400 bis 2500

im Ganzen nicht mehr als 56 000
Dem Lithographen kann für seine Arbeiten beim

Katasterbüreau aus den Mitteln des letzteren eine
Remuneration gewährt werden.
4 Büreaudiener , 2 Billetdrucker , 8 Lademeister , 6

Rangirmeister , 2 Heizhausaufseher , 3 Wagenmei-
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ster, 2 Maschinenwärter , im Ganzen 27 Beamte,
1000 bis 1600

im Ganzen nicht mehr als 38 000 ^
A) 5 Portiers , 2 Krahnwärter , 3 Nachtwächter, 1 Be¬

leuchtungsaufseher , im Ganzen 11 Beamte , 800
bis 1000

im Ganzen nicht mehr als 10 000
Ir) 107 Stationsbeamte (einschl. Telegraphisten ),

davon
15 Stationsvorsteher und Güterverwalterl . Klasse

2100 bis 3200
33 Stationsvorsteher II . Klasse, sowie Expedi¬

tions - und Kassenbeamte 1500 bis 2500
15 Stations - und Haltestellen -Aufseher 1000 bis

1800
44 Stationsassistenten , Telegraphisten , Expedi¬

tions - und Kassenbeamte 1200 bis 2000 ^ ;
im Ganzen micht mehr als 220 000 ^

Dem Stationsvorsteher in Oldenburg , sowie einem
Stations -Kassenbeamten in Oldenburg und in Nen-
schanz kann eine Funktionszulage von 300 ge¬
währt werden.

i) 60 Lokomotivführer 1200 bis 1900
15 Lokomotivführer -Gehülfen 1000 bis 1350
im Ganzen nicht mehr als 120 000 ^

lr) 83 Zugbegleitnngsbeamte,
davon

14 Zugführer 1500 bis 1650
27 Packmeister 1350 bis 1500
42 Schaffner 900 bis 1350

im Ganzen nicht mehr als 114 000
1) 50 Weichenwärter 1000 bis 1500

im Ganzen nicht mehr als 70 000
m) 10 Brückenwärter , 10 Bremser 800 bis 1200

im Ganzen nicht mehr als 22 000
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Artikel 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1891 in Kraft.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 30. Decem-

ber 1890.

(U. 8 .) Peter.
Jansen.

Bartel.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthurn Oldenburg.
nix . Band . (Ausgegeben den 20. Januar 1891.) 48 . Stück.

Inhalt:
87. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 3. Januar 1891,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 24. Februar 1879,
betreffend Verminderung der durch den Eisenbahnbetrieb ent¬
stehenden Feuersgefahr.

87.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des Ge¬

setzes vom 24. Februar 1879 , betreffend Verminderung der durch
den Eisenbahnbetrieb entstehenden Feuersgefahr.

^ Oldenburg , den 3. Januar 1891.

Wir Mcolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenseld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg was folgt:

Einziger Artikel.
Im Artikel3 Z. 1b . des Gesetzes vom 24. Februar

1879, betreffend Verminderung der durch den Eisenbahn-
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betrieb entstehenden Feuersgcfahr, werden die Worte „und
einer Schließklappe" gestrichen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den3. Januar
1891.

(U. 8.) Peter.
Jansen.

Bartel.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthrrm Oldenburg.

HIX . Band. (Ausgegeben den 21. Januar 1891.) 49. Stück.

Inhalt:
M 88. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 5. Januar 1891,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 15. März 1870,
betreffend die Gebühren in Berwaltungssachen.

88.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des Ge¬

setzes vom 15. März 1870 , betreffend die Gebühren in Verwal¬
tungssachen.

Oldenburg , den 5. Januar 1891.

3öir Rico laus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum was folgt:

Das Gesetz vom 15. Mürz 1870, betreffend die Ge¬
bühren in Verwaltungssachen, wird in folgendem Punkte
abgeändert:



Einziger Artikel.

In der dem Gesetze anliegenden Taxe tritt folgende
Aenderung ein:

Unter 41 fällt der Schlußsatz „ Bruchtheile eines
Moores werden für voll gerechnet " fort und tritt
an dessen Stelle folgende Bestimmung:

„Für Bruchtheile eines Moores werden für jedes
Zehntheil und darunter je eine Mark und außerdem
stets noch 50 ^ im Ganzen in Anrechnung ge¬
bracht " .

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlöffe zu Oldenburg , den 5 . Januar
1891.

(U. 8 .) Peter.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

nn Band . (Ausgegeben den 22. Janr . 1891.) 50 . Stück.

Inhalt:
M 89. Gesetz für das Großherzogthum vom 5. Januar 1891, be¬

treffend Uebernahme der Beiträge verschiedener Pflichtinter¬
essenten zur Beamten - Wittweukasse auf die Staats - und
andere Kassen.

89.
Gesetz für das Großherzogthum, betreffend Uebernahme der Beiträge

verschiedener Pflichtinteressentcn zur Beamten-WitUvenkasse auf die
Staats - und andere Kassen.

Oldenburg , den 5. Januar 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenseld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum, was folgt:



Z. 1 . Vom 1 . Januar 1891 an werden unter den

Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes die Beiträge für

die Pflichtversicherungen

1 . derjenigen Angestellten des Staates , auf welche das
Civilstaatsdienergesetz Anwendung findet , mit Aus¬

nahme der mal» 4 Genannten,

2 . der im Gendarmeriekorps Angestellten,

3 . der Volksfchullehrer , foweit nicht eine Kommunal¬

kaffe den gesammten Besoldungs - und Pensions¬

aufwand trägt,

auf die Staatskasse und zwar auf diejenige Kaffe , welche

die Gehalte beziehungsweise Wartegeldcr und Pensionen

bezahlt,

4 . der Beamten der Stiftungen und derjenigen Anstal¬

ten , welche ein von der Staatsfinanzverwaltung ge¬

trenntes Vermögen besitzen und ihre Verwaltungs¬

kosten selbst bestreiten,

5 . der Lehrer an den Mittel - , höheren Bürger - oder

Realschulen , welche nicht Staatsanstalten sind,

6 . der Volksschullehrer , soweit eine Kommunalkasse den

gesammten Besoldungs - und Penfionsaufwand trägt,

auf diejenige Kasse übernommen , welche die Gehalte , Warte¬

gelder und Pensionen dieser Interessenten zahlt.

ß . 2 . Die Befreiung von den Beiträgen bezieht sich

sowohl auf die im Dienst befindlichen , als auf die auf

Wartegeld oder Pension stehenden Angehörigen der im Z. 1

genannten Kategorien , auf die auf Pension stehenden aber

nur , falls dieselben zur Zeit ihrer Aktivität bereits Pflicht¬

interessenten waren und es während ihrer Pensionirung

ununterbrochen geblieben sind.
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Artikel 2.

K. 1 . Soweit von einem der im Artikel 1 bezeichnten

Versicherer die Versicherung durch Einzahlung eines Kapitals

beschafft ist , erhält derselbe den nach Kontributionsfuß be¬

rechneten tarifmäßigen Beitrag nach Kürzung einer Rabatt-

Vergütung von 55/jch/o beziehungsweise von lOPo , je nach¬

dem bei der Berechnung des cingezahlten Kapitals der

Rabatt mit 5 ^ 9°/o beziehungsweise mit 10 °/o gekürzt wor¬

den ist , am 1. Januar und 1 . Juli jeden Jahres von der

Wittwenkasfe ansbezahlt , welche dafür die für den Kapital-

fnßinteresfenten fortan sich ergebende Dividende und Rabatt¬

erhöhung zurückbehält und den gezahlten Beitrag nach Ab¬

zug derselben bei der betreffenden öffentlichen Kaffe liquidirt.

Die bis zum 1 . Januar 1891 erwachsene Dividende und

Rabatterhöhnng wird dem Interessenten zugleich mit dem

am 1 . Juli 1891 fülligen Beitrage ansgekehrt.

Z. 2 . Künftighin werden Versicherungen auf Kapital¬

fuß nicht mehr abgeschlossen , so lange einer öffentlichen

Kaffe die Zahlung der Beiträge obliegt.

Artikel  3.

Mit dem Aufhören der Verpflichtung , an der Beamtcn-

Wittwenkaffe Theil zu nehmen , hört auch die Verpflichtung

der öffentlichen Kaffe zur Weiterzahlung der Beiträge auf.

Die Interessenten haben aber das Recht , für die von ihnen

versicherten Portionen nach Maßgabe des Artikels 14 8- 4

des Gesetzes vom 15 . Juni 1861 Theilnehmer der Anstalt

zu bleiben , falls sie die Beiträge von da an selbst über¬

nehmen und eine entsprechende schriftliche Erklärung inner¬

halb 4 Wochen nach Eintritt des fraglichen Umstandes der

Direktion oder den Komptoirs einsenden.



§ . I . Lei den Angestellten mit einem Diensteinkvm-
men bis zu 1500 Mark ausschließlich übernimmt die nach
Artikel 1 Z. 1 Pflichtige Kasse für die durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 2 . Januar
die Versicherung nachfolgender

bis 600 Mark
Von 600 750 „„ 750 900 „„ 900 1050 ,.„ 1050 „1200 „„ 1200 „1500 „

3 cingeführtcn Gehaltsklasscn
Portionen:

ausschließlich 3 Portioucu,

„ ^ s, '

7

„ 8 „ .

Den hierher gehörigen Angestellten verbleibt das Recht,
dieses Quantum noch um eine weitere Portion auf eigene
Kosten zu erhöhen , falls sie von dieser Absicht innerhalb
4 Wochen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beziehungs¬
weise später innerhalb 4 Wochen nach dem Eintritte in die
Kasse oder nach der Erlangung einer zu einer Mehrver¬
sicherung verpflichtenden Erhöhung ihres Dieusteinkommeus
der Direktion oder den Komptoirs Anzeige machen.

Z. 2 . Wenn , abgesehen von einer Pensionirnng oder
Stellung auf Wartegeld , das Diensteinkvmmcn der in Ar¬
tikel 1 genannten Interessenten sich mindert , so übernimmt
die betreffende Kasse nur die Versicherung des diesem ge¬
minderten Dicnsteinkommen entsprechenden Pflichtquantums
und die im Artikel 15 § . 2 d erwähnte Rückvergütung aus
dem Kassenfonds wird nicht gewährt . Der Interessent kann
aber die bis dahin erworbenen Mehrportiouen aufrecht er¬
halten , wen » er innerhalb 4 Wochen nach dem Eintritt des
fraglichen Umstandes der Direktion oder den Komptoirs
schriftlich erklärt , daß er die Beiträge für dieselben selbst
zahlen will.

ß . 3 . In denjenigen Fällen , in welchen eine Pensio-
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nirung oder Stellung auf Wartegeld eine Herabsetzung des

Pflichtquautums auf den Antrag des Versicherers gemäß

Artikel 15 Z. 2 sud d des Gesetzes vom 15 . Juni 1861

zur Folge gehabt hat . sind die ausgefallene !! Portionen von

der nach Artikel 1 ß . 1 Pflichtigen Kasse zu übernehmen.

ß . 4 . Wenn in den Fällen des Artikels 15 § . 2

sno ch jetzt o, und soll si jetzt ch des Gesetzes vom 15 . Juni

1861 und Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 2 . Januar

1873 bei den in Artikel 1 genannten Interessenten eine

Kürzung im Pslichtquantnm erfolgt ist . so fällt künftig

diese Kürzung weg ; desgleichen fällt künftig für diejenigen

der im Artikel 1 genannten Interessenten , welche eine Wittwe

heirathen , die aus der allgemeinen Wittwenkasse , ans einer

inländischen allgemeinen Prediger - oder Schullehrer - Witt-

wenkasse oder einem Gemeindewittwenfonds eine Pension

bezieht und der die Pension für den Fall der Wicdcr-

verheirathnng nicht entzogen ist , die durch Artikel 15 ß . 2

snl ) ll . jetzt 6 , des Gesetzes vom 15 . Juni 1861 festgesetzte

Verminderung des Pflichtquautums weg . und hat die pflich¬

tige Kasse in allen diesen Fällen die Versicherung zum

ganzen Betrage des Pflichtquautums zu übernehmen.

Z. 5 . Bei denjenigen Interessenten der im Artikel 1

genannten Kategorie » , deren Pslichtquantnm ans Grund des

Vorbehalts in Artikel 3 letzter Absatz des Gesetzes vom

2 . Januar 1873 eine Erhöhung nicht erfahren hat , über¬

nimmt die pflichtige Kasse diejenige Portionenzahl , welche

für das damalige Diensteinkvmmen zu versichern gewesen

wäre , falls der gedachte Vorbehalt keine Anwendung gefun¬

den hätte.

Artikel 5.

Z. 1 . Die im Artikel 16 Z. 2 des Gesetzes vom

15 . Juni 1861 angeordnete Anzeigepflicht wird für die in

Artikel 1 genannten Interessenten dahin erweitert , daß bei
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Vermeidung der vorgesehenen Ordnungsstrafe von dem Tode
einer Ehefrau oder einer gerichtlichen Scheidung von der¬
selben innerhalb 4 Wochen nach Eintritt des Falles unter
Vorlegung der Sterbeurknnde beziehungsweise des rechts¬
kräftigen Erkenntnisses Anzeige zu machen ist.

Z. 2 . Der bei Versäumung oder Verspätung der vor¬
geschriebenen Anzeigen nach Artikel 18 § . 5 und 36 § . 3
des Gesetzes oil . eintretende Ausfall der Dividende und
Rabatterhöhung kann gegenüber den in Artikel 1 Z. 1 ge¬
nannten Kaffen nicht geltend gemacht werden.

Artikel 6.

ß . 1 . Die Wittwe eines der im Artikel 1 genannte»
Interessenten verliert im Falle ihrer Wiederverheirathnng
ihre Pension vom Tage des zweiten Eheabschlnffes an , so¬
fern nicht die erste Ehe vor dem 1 . Januar 1886 abge¬
schlossen war . Die nach Artikel 26 § . 2 des Gesetzes vom
15 . Juni 1861 bei Zahlung der Pensionen ans Verlangen
cinzureichenden Bescheinigungen können auch darüber gefor¬
dert werden , daß die Pensionistin nicht wieder vcrhei-
rathet sei.

8 - 2 . Das im Artikel 28 des Gesetzes oit . aufgestellte
Recht des Ehemannes , seiner Wittwe im Falle ihrer Wieder¬
verheirathnng die Pension zu Gunsten seiner Kinder zu ent¬
ziehen , kommt für die in Artikel 1 genannten Interessenten
in Wegfall.

Artikel  7.

Soweit nicht dieses Gesetz entgegensteht , bleiben auch
für die im Artikel 1 genannten Interessenten die bestehen¬
den Vorschriften in Kraft.

Artikel  8.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1 . Januar 1891 in
Kraft.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den5. Januar
1891.

(U. 8.) Peter.

Flor.

Huber.
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für das

Her zogthrrm Oldenbnrg.

.Band. (Ausgegebsn'-den 24. Januar 1891.) 51. Stück.

In tz a 1 t r
80. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 9. Januar 4-891,

betreffend Abänderungen der Grundbuchordnung.

^ 90.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderungen der

Grundbuchordnung.
Oldenburg , den 9. Januar 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphaufen re. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg was folgt:

Artikel 1.

Der §. 39 :der-Grundbuchordnung vom 3. April 1876
wird aufgehoben und-treten an seinêStelle die folgenden
Vorschriften.
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Z. 39.

Für Grundstücke , welche nach 8 - 2 von der Eintra¬
gung in das Grundbuch befreit sind , erfolgt die Anlegung
eines Grundbuchsblatts oder die Zuschreibung zu einem für
ein anderes Grundstück bereits angelegten Grundbuchblatte
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

8. 39Ä.

Der in der Mutterrolle genannte Eigenthümer ist als
der zur Eintragung in das Grundbuch berechtigte Eigen¬
thümer anzusehen , wenn er

entweder seinen Erwerb nach den Vorschriften des
bisherigen Rechts durch öffentliche Urkunden nach¬
weist,

oder durch Urkunden , Bescheinigungen öffentlicher
Behörden , durch Versicherungen von Zeugen oder
sonst glaubhaft macht , daß er allein oder unter Zu¬
ziehung der Besitzzeit seiner Rechtsvorgänger das
Grundstück seit zehn Jahren ununterbrochen im
Eigenthnmsbesitz gehabt hat.

8 . 39 d.

Einer Ermittelung des Eigenthumserwerbs bedarf es

nicht bezüglich der Grundstücke , welche in der Mutterrolle
eingetragen sind:

1 . als zum Privat -Eigenthum des Großherzogs , zum
Großherzoglichen Hansfideicommiß , zum Staats¬
oder Krongut gehörig;

2 . als zu einer Eisenbahn gehörig;
3 . als zu einer Gemeinheit oder Mark gehörig;
4 . als der Gemeinde gehörig , in welcher sie liegen , so¬

fern sie dem öffentlichen Gebrauch seither gedient
haben.
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8 . 39 o.

Dem Anträge auf Anlegung eines Grundbuchblalts ist

ein beglaubigter Auszug aus der Mutterrolle , und nötigen¬

falls eine Vermessungsbescheinigung beizufügen.

8 - 39 ä.

Der als Eigenthümer in die Mutterrolle Eingetragene

ist verpflichtet , alle Beschränkungen des Eigenthnmsrechts

an dem Grundstücke , alle darauf haftenden dinglichen Rechte,

soweit sie der Eintragung in das Grundbuch zu ihrer Wirk¬

samkeit gegen Dritte bedürfen , und alle darauf ruhenden

Hypotheken anzngeben . Ergeben sich aus den Verhandlun¬

gen Zweifel bezüglich der Unbeschränktheit oder der Nicht¬

belastung des Eigenthnms , oder stehen Hypotheken in Frage,

deren Erloschenscin vom Eigenthümer behauptet wird , ohne

daß hierfür der Nachweis erbracht werden kann , so hat das

Amtsgericht ein öffentliches Aufgebot nach Maßgabe des

Artikels 326 , Ziffer 2 beziehungsweise 3 des Gesetzes vom-

2 . November 1857 , betreffend den bürgerlichen Prozeß , vor

der Anlegung des Grundbuchblatts beziehungsweise vor der

Zuschreibung zu einen : für ein anderes Grundstück bereits

angelegten Grundbuchblatte zu erlassen . Auf das Verfahren

bezüglich der angegebenen oder angemeldeten Eigenthums¬

beschränkungen , dinglichen Rechte und Hypotheken finden die

Vorschriften in den Artikeln 13 bis 18 des Einführungs¬

gesetzes vom 3 . April 1876 entsprechende Anwendung.

8 - 39 s.

Bei Einweisungen aus Gemeinheiten und Marken oder

aus den dem Staate verbleibenden Antheilen derselben oder

aus sonstigen , zur freien Verfügung des Staats stehenden

unkultivirten Flüchen genügt zur Entgegennahme der Auf¬

lassung die Vorlegung der von der zuständigen Verwaltungs¬

behörde ausgestellten Einweisungsurkunde.
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8 . 39 ck.

Bei Gememheits - oder Marken -Thcilungen und bei
Verkoppelungen hat die zuständige , Verwaltungsbehörde von
Amtswegen auf Grund des genehmigten Theilungsplanes
die Berichtigung des Grundbuchs durch Ersuchen des Grund¬
buchrichters (8 . 32 der Grundbuchordnung ) zu bewirken.

Das in Folge einer Gememheits - oder Marken -Thei-
lung eingewiesene Grundstück ist dem Hauptgute , für dessen
seitherige Berechtigung die Einweisung erfolgt ist , als Zu¬
behör zuzuschreiben , falls das letztere mit Hypotheken oder
Grundschulden belastet ist.

8 - 39 A.

Die Anlegung eines Grundbuchblatts oder die Zu¬
schreibung zu einem für ein anderes Grundstück bereits an¬
gelegten Gruudbuchblatt kann in der Art erfolgen , daß der
Erwerber des Grundstücks sofort als Eigenthümer eingetra¬
gen wird , ohne daß es einer vorgängigen Eintragung des
seitherigen Eigcnthümers bedarf.

8 - 39 ll.

Die Eintragung in das Grundbuch und die damit ver¬
bundenen amtsgerichtlichen Handlungen , einschließlich ' des
etwa erforderlichen Aufgebotsverfahrens sind kosten - und,
stempelfrei.

Diese Befreiung bezieht sich nicht auf die Kosten der
Auflassung bei . einer Eintragung nach 8 - 39 Z.

Artikel 2.

Der 8 - 111 der Grundbuchordnung wird aufgehoben
und durch folgende Vorschriften ersetzt;
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8- 111-
Ist ein Grundbuch zerstört oder verloren gegangen, so

erfolgt dessen Wiederherstellung auf Grund einer Ver¬
ordnung.

In der Verordnung können zugleich in Betreff der
Grundstücke, welche in dem zerstörten oder verloren gegan¬
genen Grundbuch verzeichnet gewesen sind, Bestimmungen
erlassen werden:

1. für die Zeit bis zur Wiederherstellung des Grund¬
buchs über die freiwillige Veräußerung, über die
Belastung und über die Eintragung von Vormer¬
kungen sowie über die Feststellung eines Verzeich¬
nisses der Personen, welche bei einer Zwangsver¬
steigerung an Stelle der aus dem Grundbuch ersicht¬
lichen Beteiligten zu berücksichtigen sind;

2. über die Amortisation der gleichzeitig mit dem
Grundbuch zerstörten oder verloren gegangenen
Hypothekenurkunden und Grundschuldbriefe.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 9. Januar
1891.

(I-. 8.) Peter.

Flor.

Huber.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIX . Band . (Ausgegeben den 28. Janr . 1891.) 52 . Stück.

Inhalt:

91 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17. Januar
1891 , betreffend Erwerbungen für das Hausfideicommiß des
Großherzoglichen Hauses.

91.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Erwerbungen für

das Hausfideicommiß des Großherzoglichen Hauses.
Oldenburg , den 17 . Januar 1891.

Das Staatsministerium macht mit Beziehung auf seine
Bekanntmachung vom 11 . Mai 1876 hiedurch bekannt , daß
Seine Königliche Hoheit der Großherzog den Bestand-
theilen des Hausfideicommisses (Art . 28 des Hausgesetzes
für das Großherzoglich Oldenburgische Haus ) ferner fol¬
gende Erwerbungen hinzugefügt haben:

1 . die Besitzung der Ehefrau des Gastwirths Carl
Heinrich Geiler , Auguste Christine , geb . Coler zu Rastede,
katastrirt in der Mutterrolle der Gemeinde Rastede,
Flur 43 , Parzellen 166 , 167 , 168 und 634/169 zur
Gesammtgröße von Im. 1,1562 , am 28 . December 1876;
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2 . die Eigenkathe der Wittwe Evers zu Casseedorf
Fideicvmmißguts Stendorf in Holstein , im December 1876;

3 . den deni Eigenkäthner Schloer zu Schönwalde ge¬
hörigen Theil des Hausplatzes der abgebrannten Lan-
dorn ' schen Käthe nebst Garten zu Schönwalde Fideicom-
mißguts Mönch -Neversdorf in Holstein , im Februar 1880;

4 . die bisher zu dem adeligen Gute Löhrsdorf bei
Oldenburg in Holstein gehörige , als selbständiges Grund¬
stück in das Grundbuch von Kremperkathe Bd . I .4Z 1
des Amtsgerichts Oldenburg in Holstein eingetragene
Forst Kremperkathe mit sümmtlichen Bestandtheilen und
sämmtlichen Rechten und Gerechtigkeiten zur Größe von
4m 142,9932 , am 18 . August 1885.

Oldenburg , den 17 . Januar 1891.

Staatsministerium.

Departement des Großherzoglichen Hauses.

Jansen.

Bartel.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIX . Band . (Ausgegeben den 24. März 1891.) 53 . Stück.

Inhalt:
92. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom I I . März 1891,

betreffend Abänderung des Einkommensteuergesetzes vom
6. April 1864.

M 93. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 13. März 1891,
betreffend die Instruction für die Ausführung des Gesetzes
vom 11. März 1891 über die Abänderung des Einkommen¬
steuergesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom 6. April 1864.

92.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend Abänderung des Ein¬

kommensteuergesetzes vom 6. April 1864.
Oldenburg , den 11. März 1891.

26ir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.
Der Artikel2 des Gesetzes vom 6. April 1864, be¬

treffend die Einführung einer Einkommensteuer für das
Herzogthum Oldenburg, erhält folgende Zusätze:

1
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Z. 3 . Der Einkommensteuer sind ferner unterworfen:

1 . Inländische Actiengesellschaften und Kommanditgesell¬
schaften auf Actien,

2 . Inländische eingetragene Genossenschaften , welche nicht
die ihrem Zwecke entsprechende Thätigkeit statuten¬
mäßig und thatsächlich auf den Kreis ihrer Mit¬
glieder beschränken.

ß . 4 . Die nach § . 1 des Artikels 2 des Gesetzes vom
6 . April 1864 nicht schon allgemein steuerpflichtigen , im
Z. 2 desselben anfgeführten Inländer und Ausländer , aus¬
wärtigen juristischen Personen , Korporationen , Stiftungen
und Gesellschaften unterliegen der Einkommensteuer auch
dann , wenn sie im Herzogthum belegene Grundstücke oder
Handels - oder gewerbliche Anlagen nur iu Folge Pachtung
oder eines sonstigen nicht auf Eigenthum beruhenden Rechts¬
verhältnisses bewirthschafteu oder betreiben und daraus ein
Einkommen von jährlich wenigstens 150 ^ beziehen.

Unter Handels - und gewerblichen Anlagen sind Zweig¬
niederlassungen , Betriebs - , Werk - oder Verkaufsstätten ver¬
standen , und stehen denselben solche Agenturen des Unter¬
nehmens gleich , welche ermächtigt sind , Rechtsgeschäfte im
Namen und für Rechnung des Inhabers bezw . der Gesell¬
schaft abzuschließen.

Artikel 2.

Im Artikel 5 Z. 1 Ziffer 1 des Gesetzes vom
6 . April 1864 werden hinter dem Worte „ bekannt " die
Worte „ oder angemcldet (vergl . unten Artikel 6 § . 4 ) " ein¬
geschoben.

Artikel 3.

Der Artikel 6 Z. 1 des Gesetzes vom 6 . April 1864
erhält folgende Fassung:

Nach dem Gesammteinkommen sind die Steuerpflichtigen
zu veranlagen:
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1. bis ausschließlich 225 mit i Jahres
2. von 225 bis ausschließlich 300 „ „ 1,so„ „
3. „ 300 „ „ „ 375 „ „ 2 „ „
4. 375 „ „ „ 450 „ „ 3 „
5. 450 „ „ 525 „ „ 4,so„
6. 525 „ „ 600 „ „ 6 „
7. „ 600 „ „ 750 „ „ 8 „
8. „ 750 „ „ 900 „ 10 „
9. „ 900 „ „ „ 1050 „ „ 12 „

10. „ 1050 „ „ „ 1200 „ „ 15 „
11. 1200 „ „ „ » 1500 „ 19 „
12. „ 1500 „ „ 1800 „ 25 „
13. „ 1800 „ „ 2100 „ „ 32 „
14. „ 2100 „ 2550 „ 40 „
15. „ 2550 „ „ 3000 „ „ 50 „
16. 3000 „ „ 3600 „ 60 „
17. „ 3600 „ 4200 „ „ 73 „
18. „ 4200 „ „ 4800 „ 87 „
19. 4800 „ „ 5400 „ „ 102
20. .. 5400 „ „ 6000 „ 117 „
21. 6000 „ „ 6600 „ „ 133 „
22. „ 6600 „ „ 7200 150
23. 7200 „ „ 8100 „ „ 171 „ „
24. 8100 „ „ 9000 196 „
25. „ 9000 .. „ 10200 „ „ 225 . . „

26. 102^0 „ „ 11400 „ 259
27. 11400 „ „ 12600 294 „
28. „ 12600 „ „ 13800 330 r/„ „
29. „ 13800 „ 15000 367 „
30. „ 15000 „ 16500 409 „
31- 16500 „ 18000 „ 457
32. „ 18000 „ „ 19500 505 „
33. „ 19500 „ „ 21000 557 „
34. 21000 „ .. 22500 609 „ „
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35."von 22500 ^ bis ausschließlich 24000 ^ mit 663 ^ Jahressteuer
36. 24000 „ „ 25500 „ 717
37. 25500 „ 27000 „ „ 775 „ „
38. „ 27000 „ 28500 „ „ 834 „ „
39. „ 28500 „ „ 30000 „ „ 892 „ „
40. 30000 „ 31500 „ „ 954 „ „
41. 31500 33000 „ „ 1017 „ „

42. 33000 34500 „ „ 1079 „ „
43. 34500 „ „ 36000 „ „ 1145 „ „
44. 36000 „ 37500 „ „ 1213 „
45. 37500 „ 39000 „ 1282 „

46. 39000 „ „ 40500 „ 1358 „ „
47. 40500 42000 „ „ 1417 „ „

48. 42000 43500 „ 1486 „
49. 43500 45000 „ 1557 „
50. 45000 „ „ 46500 1629 „
51. „ 46500 „ 48000 „ „ 1701
52. 48000 „ 49500 „ „ 1776 „
53. 49500 „ 51000 „ 1851 „ „
64. 61000 52500 1923
55. 52500 54000 „ „ 2000 „
56. 54000 „ 55500 „ „ 2079 „ „
57. 55500 57000 „ „ 2158 „
58. 57000 58500 „ „ 2240 „
59. 58500 60000 „ „ 2322 „ „
60. 60000 „ 61500 „ „ 2400 „
und für jede 1500 ^ Einkommen mehr zu einer nächst höheren Stufe
mit einer ferneren Jahressteuer von je 60 >,Ki

Artikel 4.

Z. 1. Im Artikel 7 Ziffer 4 des Gesetzes vom 6. April
1864 wird folgender Absatz nachgefügt:

Von dem Einkommen ans den im obigen Artikel 1
unter Z. 3 bezeichnet?» Gesellschaften und Genossenschaften
sind den einzelnen steuerpflichtigen Theilnehmern auf deren
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Antrag bis zu 3 °/o des eingezahlten Betrages der Actien

bezw . der Geschäftsantheile abzusetzen , falls solche Absetzung

binnen der im nachstehenden Artikel 5 bezeichnten Frist

beantragt und der Besitz der fraglichen Actien bezw . Ge¬

schäftsantheile in der dort vorgeschriebenen Weise auf Er¬

fordern nachgewiesen wird.

Z. 2 . Der Artikel 7 erhält ferner folgende Zusätze:

6 . Bei den in dem obigen Artikel 1 unter § . 3 ge¬

nannten Gesellschaften und Genossenschaften sind steuerbar

diejenigen Betriebsüberschüffe , welche als Zinsen oder Ge-

winnantheile , gleichviel unter welcher Benennung , unter die

Mitglieder vertheilt oder zur Bildung von Reservefonds

jedweder Art , zur Verbesserung der Anlagen oder Geschäfts-

erweiternng oder zum Abtrag des Grundcapitals oder zur

Schuldentilgung verwandt werden.

Das hiernach steuerbare Einkommen ist nach dem Er-

gebniß des letzten Verwaltungsjahres der Gesellschaft oder

Genossenschaft festzustellen , dessen Abschluß zur Zeit der

Veranlagung bereits stattgefnnden hat.

7 . In gleicher Weise wird das Einkommen der nach

Artikel 2 K. 2 des Einkommensteuergesetzes vom 6 . April

1864 steuerpflichtigen auswärtigen Actiengesellschaften , Kom¬

manditgesellschaften auf Actien und eingetragenen Genossen¬

schaften ermittelt , soweit dasselbe der hiesigen Einkommen¬

steuer unterliegt.

8 . Bei der Einschätzung des Rhedereierwerbs kann

sowohl der dem sonstigen Einkommen hinzutretende Gewinn

als auch der von diesem Einkommen abzusetzende Verlust

(Zuschuß ) der Mitglieder wie auch der Einzelrheder fortan

ebenso wie bei den Gesellschaften und Genossenschaften des

vorstehenden Artikels 1 tz. 3 nach Maßgabe des vorjährigen

Ertrages der einzelnen Schiffe ermittelt und festgestellt

werden.



Artikel 5.

Der Artikel 8 Z, 1 Ziffer 3 des Gesetzes vom 6 . April
1864 erhält folgende Fassung:

Die Zinsen für hypothekarisch oder im Grundbuch ein¬
getragene und andere Schulden , soweit sie alljährlich bis
zum 7 , Mai unter Angabe des Namens und Wohnortes
des Gläubigers und des Zinsfußes dem Vorsitzenden des
Schätzungsausschnsses angegeben und auf Verlangen speciell
nachgewiesen sind . An die Beobachtung dieser Frist ist all¬
jährlich wenigstens 4 Wochen vorher durch eine in ange¬
messener Weise zu veröffentlichende Aufforderung zu er¬
innern . Ein Abzug der Zinsen nicht rechtzeitig angemel¬
deter bezw . nicht nachgewiesener Schulden findet nicht statt,
vorbehaltlich der Bestimmung im Artikel 6 Z. 4 Ziffer 1
Absatz 2.

Artikel 6.

Der Artikel 9 des Gesetzes vom 6 . April 1864 erhält
folgende Zusätze:

§ , 3 . Die Vorstände der nach dem vorstehenden Ar¬
tikel 1 K, 3 steuerpflichtigen inländischen , sowie die Ver¬
treter der nach Artikel 2 Z, 2 des Gesetzes vom 6 April
1864 steuerpflichtigen auswärtigen Gesellschaften und Ge¬
nossenschaften haben dem zuständigen Vorsitzenden des
Schätzungsausschuffes auf Verlangen alle zur Feststellung
des steuerbaren Einkommens erforderlichen Nachweise vor¬
zulegen.

Diejenigen Vorstände und Vertreter , welche dieser Ver¬
pflichtung innerhalb der ihnen gesetzten Frist nicht oder nicht
vollständig Nachkommen , verfallen in eine von dem Vor¬
sitzenden des Schätzungsausschusses für jeden einzelnen Fall
zu erkennende Ordnungsstrafe von 5 bis 200 ^

Diejenigen Angabepslichtigen , welche zur Erzielung
niedrigerer Steuerbeträge wissentlich falsche Angaben machen
oder einen Theil des steuerbaren Einkommens wissentlich
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verschweigen , unterliegen den Strafen und dem Strafver¬

fahren des Artikels 25 des Gesetzes vom 6 . April 1864.

Z. 4 . 1 . Jeder , welcher im vorhergehenden Steuer¬

jahre zu einem Einkommen von mindestens 1500 ein¬

geschätzt war , hat auf eine , wenigstens 4 Wochen vorher zu

erlassende Bekanntmachung hin dem Vorsitzenden des

Schätzungsausschusses seines Wohnortes jährlich bis zum

7 . Mai den Betrag seines und seiner Haushaltungsange¬

hörigen Kapitalvermögens jeder Art nebst dem Betrage des

daraus ihm und seinen Haush «ltungsangehörigen erwachsen¬

den Jahreseinkommens jeder Art einschließlich der Leib¬

renten (Erbpachten , Canon u . s. w .) , sofern solches Jahres¬

einkommen wenigstens 50 beträgt , nach einem vom

Staatsministerium , Departement der Finanzen , vorzuschrei¬

benden Formulare gewissenhaft und vollständig , jedoch nur

Capital und Einkommen je in einer Summe , anzumelden.

Bei der Anmeldung sind die am 1 . Mai des Jahres , in

welchem dieselbe erfolgt , bestehenden Einkommensverhältnisse

des Steuerpflichtigen zu Grunde zu legen , und zwar sind

feste Bezüge nach ihrem laufenden Jahresbetrage , ihrem

jährlichen Betrage nach schwankende (z . B . Dividenden ) aber

nacb dem im vorhergehenden Geschäfts - bezw . Kalenderjahre

erwachsenen Ertrage in Ansatz zu bringen . Der Anmeldung

ist die Versicherung beizufügen , daß sie nach bestem Wissen

aufgestellt sei.

In ihm geeignet erscheinenden Fällen kann sich der

Ausschuß im Einverständnisse mit dem Vorsitzenden mit

einer summarischen Angabe des Gesammtcapitals nach Ab¬

zug der Schulden und des Gesammteinkommens aus diesem

Capital begnügen , falls der Vorsitzende vor dem 7 . Mai

mit dieser summarischen Angabe sich vorläufig einverstanden

erklärt hat.

Anmeldepflichtige , welche die Anmeldung unterlassen,

verlieren für das betreffende Steuerjahr das Recht , eine
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Reklamation auf die vom Schätzungsausschusse vorgenom¬
mene oder vorgeschlagene Veranlagung des Capitaleinkom-
mens zu begründen.

2 . Die Anmeldung hat in der Regel von dem Bezugs¬
berechtigten selbst zu geschehen , mithin rücksichtlich des Ein¬
kommens aus Capitalvermögen , welches einem Nießbrauchs
unterworfen ist , vom Nießbrauchsberechtigten . Bei Ver¬
mögen , welches unter vormundschaftlicher Verwaltung steht
und einem Nießbrauchs nicht unterworfen ist , hat der Vor¬
mund oder Curator für richtige und rechtzeitige Anmeldung
einzustehen.

3 . Jeder , welcher im Vorjahre zu wenigstens 1500 ^
eingeschätzt war , aber für das laufende Jahr nicht ange¬
meldet hat , kann von dem Vorsitzenden seines Schätzungs¬
ausschusses unter Androhung einer Ordnungsstrafe von
3 — 60 besonders aufgefordert werden , binnen bestimmter
Frist entweder sein Capitalvermögen und das Einkommen
aus demselben anzumelden oder die Erklärung abzugeben,
daß er ein anmeldepflichtiges Einkommen von wenigstens
50 nicht zu beziehen habe.

Bleibt die Aufforderung ohne Erfolg , so hat der Vor¬
sitzende die angedrohte Strafe zu erkennen.

4 . Die eingereichten Anmeldungen sind vom Schätzungs-
ausschusfe zu prüfen und , wenn sich Anstände nicht ergeben,
der Schätzung zu Grunde zu legen.

Ergeben sich Anstände , so ist der Steuerpflichtige auf
Antrag des Ausschusses vom Vorsitzenden zur weiteren
mündlichen oder schriftlichen Auskunftsertheilung aufzufor¬
dern . Verweigert derselbe die Auskunft , oder ist die er-
theilte Auskunft nach Ansicht des Ausschusses ungenügend,
so ist das Einkommen aus Capitalvermögen durch Schätzung
festzuftellen , und verliert im elfteren Falle der Pflichtige
das Reclamationsrecht für das betreffende Steuerjahr.
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Artikel 7.

Der Artikel 10 des Gesetzes vom 6 . April 1864

(Artikel 2 des Gesetzes vom 2 . Dccember 1887 , betreffend

Aenderung des Einkommensteuergesetzes vom 6 . April 1864)

erhält folgende Fassung:

§ . 1 . Die Zahl der Mitglieder des Schätznngsaus-

schusses ist für jede Gemeinde bezw . für jeden Schätzungs¬

bezirk , je nach deren Umfang und Verhältnissen , vom Staats¬

ministerium , Departement der Finanzen , zu bestimmen.

Z. 2 . Der Ausschuß soll aus wenigstens vier Mit¬

gliedern bestehen , denen in den Städten ein vom Stadt¬

magistrat aus seiner Mitte zu Wählender , welcher in den

Städten erster Klasse jedoch nicht der Bürgermeister oder

ein gemäß Artikel 14 ß . 1 Absatz 2 mit dem Vorsitze im

Ausschuß betrautes Magistratsmitglied sein darf , in den

übrigen Gemeinden der Gemeindevorsteher und im Behin¬

derungsfalle der Beigeordnete als ständiges Mitglied hinzu¬
tritt.

In den Gemeinden mit mehreren Schätznngsbezirken

hat das ständige Mitglied bei sämmtlichen Ausschüssen gleich¬

mäßig zu fungiren . In diesem Falle hat in den Städten

der Stadtmagistrat für dasselbe zugleich einen Stellvertreter

aus seiner Mitte zu bezeichnen.

§ . 3 . Sind in einer Gemeinde mehrere Beigeordnete,

so hat der Gemeinderath denjenigen zu bezeichnen , welcher

für diese Angelegenheiten den Vorsteher im Behinderungs-

falle vertreten soll.

Artikel 8.

Der Artikel 14 ß . 1 daselbst (Artikel 3 des Gesetzes

vom 2 . December 1887 ) erhält folgende Fassung:

Den Vorsitz im Schätzungsausschuffe , bezw . in den

mehreren Schätzungsausschüssen einer Gemeinde führt in

den Städten erster Klaffe der Bürgermeister , in den übrigen



352

Gemeinden der Verwaltungsbeamte . In geeigneten einfachen
Fällen kann dem ständigen Mitgliede der Vorsitz , jedoch bei
der Hauptjahresveranlagnng nur mit Genehmigung des
Staatsministeriums , Departement der Finanzen , übertragen
werden.

Sind in einer Stadt erster Klasse mehrere Ausschüsse
vorhanden , so können zu Vorsitzenden eines oder mehrerer
derselben auf Antrag des Stadtmagistrats auch andere Mit¬
glieder des letzteren vom Staatsministerium , Departement
der Finanzen , ernannt werden.

Artikel 9.

Im Artikel 25 ß . 1 des Gesetzes vom 6 . April 1864
werden hinter den Worten „ Steuerpflichtige , welche " die
Worte „ in ihren Anmeldungen (vergleiche oben Artikel 6
K. 4 ) oder " eingeschoben , und es wird hinter dem Z. 2 fol¬
gender Z. 2s , nachgefügt:

Die Nachforderung der in Folge falscher Angaben oder
Verheimlichungen des Steuerpflichtigen oder seines Vertreters
zu wenig gezahlten Steuer verjährt in 10 Jahren und geht
auch gegen die Erben bis zur Höhe ihres Erbtheils . Den
rückständigen Steuerbeträgen gehen 5 °/ « Verzugszinsen , vom
Tage der Fälligkeit der Stenern an , hinzu.

Artikel 10.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen An¬
ordnungen und Instructionen werden vom Staatsministerium,
Departement der Finanzen , erlassen.

Artikel 11.

Die Anmeldungen der Steuerpflichtigen sind unter Ver¬
schluß aufzubewahren und dürfen , wie die Ausschußverhand¬
lungen , nur zur Kenntuiß von Personen gebracht werden,
welche hinsichtlich dieser Kenntuiß zur Verschwiegenheit ver¬
pflichtet worden sind.
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Die bei der Steuerveranlagung betheiligten Beamten
und sonstigen Personen, insbesondere auch die Mitglieder
der Ausschüsse, werden, wenn sie die zu ihrer Kenntniß ge¬
laugten Erwerbs-, Vermögens- oder Einkommeusverhältnisse
eines Steuerpflichtigen, insbesondere auch den Inhalt einer
Anmeldung von Schulden, Capitalvermögen oder Renten,
oder der darüber gepflogenen Verhandlungen unbefugt offen¬
baren, mit Geldstrafe bis zu 1500 ^ oder mit Gefängniß
bis zu 3 Monaten bestraft.

Die Verfolgung findet nur auf Antrag des Staats-
miuisteriums, Departement der Finanzen, statt.

Artikel 12.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1891 in Wirk¬
samkeit.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 11. März
1891.

(U. 8.) Peter.
Heumann.

Drost.
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Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Instruction für

die Ausführung des Gesetzes vom 11 . März 1891 über die Ab¬
änderung des Einkommensteuergesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg vom 6. April 1864.

Oldenburg , 1891 März 13.

Unter Bezugnahme auf den Artikel 10 des Gesetzes
Vvm 11 . März d . Js . , betreffend Abänderung des Ein¬
kommensteuergesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom
6 . April 1864 . bringt das Staatsministerium die anliegende
Instruction für die Ausführung dieses Gesetzes hierdurch
zur öffentlichen Kunde.

Oldenburg , 1891 März 13.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Heumann.

Drost.
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Instruction
zur Ausführung des Gesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg vom 11. März 1891, betreffend Abänderung des Ein¬

kommensteuergesetzes vom 6. April 1864.

I . Steuerpflicht der inländischen Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften auf Actien und eingetragenen

Genossenschaften.

8-
Während nach dem Gesetze vom 6. April 1864 bisher

außer den physischen Personen nur diejenigen auswärtigen,
d. h. außerhalb des Herzogthums domicilirten juristischen
Personen, Korporationen, Stiftungen und Gesellschaften,
welche im Herzogthum Grundeigenthnm oder Handels- oder
gewerbliche Anlagen besitzen oder Theilnehmer an solchen
sind, von dem aus diesen Quellen ihnen zufließenden Ein¬
kommen hier einkommensteuerpslichtig waren, hat der Ar¬
tikel1 des Gesetzes vom 11. März 1891 auch bestimmte
inländische  Gesellschaften und Genossenschaften zur Ein¬
kommensteuer herangezogen, nämlich

1. die inländischen Actiengesellschaften und Kommandit¬
gesellschaften aufMctien und

2. diejenigen eingetragenen  Genossenschaften, welche
nicht die ihrem Zwecke entsprechende Thätigkeit sta¬
tutenmäßig und thatsächlich auf den Kreis ihrer Mit¬
glieder beschränken; also nicht andere bisher steuer¬
freie Genossenschaften/ und dergleichen, insbesondere
nicht die inländischen juristischen Personen, Stiftun¬
gen, Schützengilden rc. Die Veranlagung der be-
zeichneten Gesellschaften und Genossenschaften hat in
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derjenigen Gemeinde zu erfolgen , in welcher die¬
selben ihren Sitz haben.

Der Begriff der Actiengesellschaften und der Komman¬
ditgesellschaften auf Actieu ergiebt sich aus den bezüglichen
Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs bezw . des Gesetzes
vom 18 . Juli 1884 , betreffend die Kommanditgesellschaften
auf Actien und die Actiengesellschaften . Was dagegen die
eingetragenen Genossenschaften betrifft , so sind dieselben durch
die Bestimmungen des Gesetzes nur für deu Fall steuer¬
pflichtig geworden , daß sie die ihrem Zwecke entsprechende
Thätigkeit statutenmäßig und thatsächlich nicht auf den
Kreis ihrer Mitglieder beschränken . Befreit  von der
Steuerpflicht sind demnach diejenigen Genossenschaften , in
denen Einzelne sich vereinigen , um durch organisirten gegen¬
seitigen Beistand sich eine Ausgabenersparniß  im Haus¬
halte oder Gewerbe zu verschaffen . Die Steuerpflicht be¬
ginnt erst , wenn die Genossenschaften Erwerbszwecke
verfolgen , die über den Grundsatz der Selbsthülfe hinaus-
geheu , und dieses ist vom Gesetze für alle die Fälle ange¬
nommen , wo sie auch für Nichtmitglieder thätig werden.
Trifft letzteres zu , so ist die Genossenschaft der Steuer
unterworfen und zwar gesetzlich von ihrem gesammten
Einkommen , ohne Scheidung des durch den Verkehr mit
Mitgliedern und mit Nichtmitgliedern erzielten Gewinnes.
Ein Hinausgehen des Geschäftsbetriebes über den Kreis der
Mitglieder ist aber nicht schon dann anzunchmen , wenn die
Genossenschaft mit Nichtmitgliedern überall in Geschäfts¬
verkehr tritt , sondern erst dann , wenn die Genossen¬
schaft Nichtmitglieder an denjenigen Zwecken
Theil nehmen läßt , zu deren Erreichung  sie gebildet
worden ist , z. B . bei Cousum -Vereinen nicht schon dann,
wenn der gemeinschaftliche Einkauf von Lebensmitteln im
Großen bei Nichtmitgliedern erfolgt , sondern erst dann,
wenn die eingekaufteu Gegenstände in kleineren Portionen
auch an Nichtmitglieder verkauft werden ; bei Magazin-
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Vereinen nicht schon dann , wenn im Magazin die Waaren

an Nichtmitglieder verkauft werden , wohl aber dann , wenn

dort auch Waaren von Nichtmitgliedern zur Aufstellung

und zum Verkaufe gelangen u . s. w.

8 . 2 .

Steuerbar  sind nach Artikel 4 Z. 2 des Gesetzes bei

den im Artikel 1 Z. 3 daselbst anfgeführte » Gesellschaften

und Genossenschaften diejenigen Betriebsüberschüssc , welche

als Zinsen oder Gewinnantheile , gleichviel unter welcher

Benennung , unter die Mitglieder vertheilt oder zur Bildung

von Reservefonds jedweder Art , zur Verbesserung der An¬

lagen oder Geschäftserweiterung oder zum Abtrag des

Grundcapitals oder zur Schuldentilgung verwandt werden.

Das hiernach steuerbare Einkommen ist , abweichend

von der sonst bei unserer Einkommensteuerschätzung geltenden

Regel , nach welcher das im Steuerjahre voraussichtlich zu

erzielende Einkommen abgeschätzt werden soll , nach dem Er-

gebniß des letzten Verwaltungsjahres der Gesellschaft oder

Genossenschaft festzustellen , dessen Abschluß zur Zeit der

Veranlagung bereits stattgefunden hat.

Steht zur Zeit der Schätzung das Ergebniß des letzten

Verwaltungsjahres noch nicht fest , so ist dasjenige des

nächstvorhergegangenen zu Grunde zu legen ; tritt dagegen

die Gesellschaft erst mit dem Anfänge des Steuerjahres in 's

Leben , oder besteht sie noch nicht so lange , daß überall das

Ergebniß eines Verwaltungsjahres schon vorliegt , so wird

eine Schätzung des voraussichtlichen Ertrages , soweit mög¬

lich unter Berücksichtigung der bereits gemachten Geschäfte,

stattfinden müssen.
Zum Zwecke der Einschätzung der gedachten Gesell¬

schaften rc . ist also das Reineinkommen derselben zu er¬

mitteln , d . h . dasjenige Einkommen , welches nach Abzug

aller zur Erzielung der Einnahmen und zur Erfüllung

rechtlicher Verpflichtungen erforderlichen Ausgaben übrig
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bleibt . Diesen Ermittelungen haben die jährlichen Bilancen
der Gesellschaften re . zur Grundlage zu dienen.

II . Neue Bestimmungen über die Steuerpflicht auswärtiger
und im Auslände domicilirter Korporationen etc.

8 . 3.

Während nach Artikel 2 Z. 2 des Einkommensteuer¬
gesetzes vom 6 . April 1864 diejenigen nach K. 1 Ziffer 1
und 2 daselbst nicht schon allgemein steuerpflichtigen In¬
länder und Ausländer , sowie die auswärtigen juristischen
Personen , Korporationen , Stiftungen und Gesellschaften,
welche im Herzogthum Grundeigenthum oder Handels - oder
gewerbliche Anlagen besitzen  oder Theilnehmer an solchen
sind , wenn das Einkommen aus denselben mindestens
150 jährlich beträgt , hier steuerpflichtig sind , die Sleuer-
pflicht also das Eigenthum  jener Besitzungen bezw . An¬
lagen zur Voraussetzung hat , bestimmt der Artikel 1 Z. 4
des Gesetzes vom . 11 . März 1891 , daß jene Personen und
Korporationen der hiesigen Steuerpflicht auch dann unter¬
liegen sollen , wenn sie im Herzogthum belegene Grundstücke
oder Handels - oder gewerbliche Anlagen nur in Folge
Pachtung  oder eines sonstigen  nicht auf Eigenthum be
ruhenden Rechtsverhältnisses bewirthschaften oder betreiben
und daraus ein Einkommen von jährlich wenigstens 150
beziehen . Diese Bestimmung beschränkt sich also nicht auf
die ausländischen Gesellschaften der oben im Z. 1 bezeich¬
nten Art , sondern ist allgemein auf die im Artikel 2 H. 2
des Einkommensteuergesetzes angeführten physischen und
juristischen Personen , Korporationen rc . zu beziehen.

Den Begriff der Handels - und gewerblichen Anlagen
erläutert das Gesetz dahin , daß darunter Zweignieder¬
lassungen , Betriebs - , Werk - oder Verkaufsstätten zu ver¬
stehen und denselben solche Agenturen des Unternehmens
gleichzustellen sind , welche die Ermächtigung besitzen , Rechts-
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geschäfte im Namen und für Rechnung des Inhabers bezw.
der Gesellschaft abzuschließen . Ueber den Sitz oder die
Zweigniederlassung wird in der Regel die Eintragung in
das Handelsregister Auskunft geben , während sich das
Vorhandensein einer Betriebs - , Werk - oder Verkanfsstätte
nach thatsüchlichen Merkmalen entscheidet . Dabei ist in
Betreff der Agenturen zu bemerken , daß die Frage , ob im
gegebenen Falle eine Agentur ermächtigt ist , Rechtsgeschäfte
im Namen und für Rechnung einer Gesellschaft selbstständig
abznschließen , nicht nach der Bezeichnung  derselben , son¬
dern nach dem Inhalte der  dein Agenten ertheilten
Vollmacht  zu beurtheilen ist . Eine solche Ermächtigung
liegt z. B . nicht vor , wenn der Agent nur beauftragt ist,
Versicherungsanträge entgegenznnehmen bezw . zurückznweisen,
weil es dann an einem im Namen der Gesellschaft abzn-
schließenden Rechtsgeschäfte  fehlt ; Wohl aber ist sie als
vorhanden anzunehmcn , wenn die Agentur selbstständig
Policen ansznfertigen , zu erneuern , zu verändern , Prämien in
Empfang zu nehmen und darüber zu quittiren befugt ist . —
Ist der Agent nur für einen bestimmten Zweig des mehr¬
seitigen Geschäfts bevollmächtigt , so liegt insoweit ein selbst¬
ständiger Betrieb der Gesellschaft vor , und ist dann das
Einkommen lediglich aus diesem  Geschäftszweige zur Steuer
heranzuziehen.

Falls eine Gesellschaft w . mehrere Zweigniederlassungen
oder dergl . der vvrbezeichneten Art im Herzogthume besitzt,
hat die Veranlagung für sümmtliche Niederlassungen rc . in
derjenigen Gemeinde z» erfolgen , in der sich die das größte
Einkommen erzielende Niederlassung befindet , jedoch vvrbe-
hültlich einer anderweiten Bestimmung des Staatsministe¬
riums , Departement der Finanzen , für den einzelnen Fall.

Sodann schreibt das Gesetz im Artikel 4 K. 2 unter
Ziffer 7 vor , daß auch für die nach Artikel 2 Z. 2 des Ein¬
kommensteuergesetzes steuerpflichtigen auswärtigen  Actien-
gesellschaften , Kommanditgesellschaften aus Actien und ein-

2
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getragenen Genossenschaften— also nur für diese drei
Kategorien— das Einkommen, soweit es der hiesigen Ein¬
kommensteuer unterliegt, in Zukunft auf Grund des Er¬
gebnisses des letzten Verwaltungsjahrcs der Gesellschaft,
dessen Abschluß zur Zeit der Veranlagung bereits stattge¬
funden hat, festzustellen ist.

III . Anmeldepflicht.

8. 4.
Der Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Marz 1891 führt

eine doppelte Pflicht zur Anmeldung (Deklaration) des
Einkommens ein, eine unbeschränkte für die Vorstände der
im Artikel 1 Z. 3 daselbst bezeichneten inländischen, sowie
für die Vertreter der nach Artikel2 Z. 2 des Einkommen¬
steuergesetzes steuerpflichtigen auswärtigen Gesellschaften und
Genossenschaften und eine beschränkte für die übrigen Steuer¬
pflichtigen.

A. Unbeschränkte Anmeldepflicht.
Die vorstehend bezeichneten Vorstände bezw. Vertreter

haben dem zuständigen Vorsitzenden des Schätzungsaus-
schusses auf Verlangen alle  zur Feststellung des steuer¬
baren Einkommens der Gesellschaft oder Genossenschaft er¬
forderlichen Nachweise vorzulegen; der Vorsitzende hat also
zeitig vor der Schätzung, soweit die veröffentlichten Berichte
der Gesellschaften rc. das Nöthige nicht vollständig und mit
Sicherheit ergeben, die betreffenden Vorstände und Vertreter
einzeln unter Hinweis auf ihre gesetzliche Verpflichtung und
die event. eiutretenden Nachtheile zur Hergabe der nöthigeu
Mittheilungen aufzufordern und ist demnächst die Ein¬
schätzung unter Benutzung des eiugckommenen Materials
gemäß de» Vorschriften des Gesetzes und dieser Instruction
vorzunehmen.
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L . Beschränkte Anmeldepflicht.

Diese Anmeldepflicht beschrankt sich auf die Angabe des

Einkommens (Zinsen , Dividenden u . s. w .) aus Kapital¬

vermögen , Leibrenten , Erbpachten , Canon und sonstigen

gleichartigen festen Einnahmen , und sind zu derselben ver¬

pflichtet alle diejenigen Steuerpflichtigen , welche im letzten
Steuerjahre zu einem Netto -Einkvmmen von mindestens
1500 also zur Steuerstufe 12 und höher , eingeschätzt
waren , sofern der Betrag des ihnen aus ihrem und ihrer

Haushnltungsangehörigen Kapitalvermögen jeder Art ein¬

schließlich der Leibrenten , Erbpachten , Canon u . s. w . zu¬

fließenden Einkommens , nach dem Vcrmögensbestande am

1. Mai berechnet , mindestens 50 beträgt . Diese An¬

meldung hat jährlich bis zum 7 . Mai beim Vorsitzenden

des Schätzungsausschusses zu erfolgen , und zwar auf eine

allgemeine , mindestens 4 Wochen vor jenem Termin zu er¬

lassende Bekanntmachung — Formular Anlage 1 — hin.

Zu der Anmeldung ist das ebenfalls beigefügte Formular

— Anlage 2 — zu benutzen , und sind dabei die festen
Bezüge nach ihrem laufenden Jahresbetrage , ihrem jähr¬

lichen Betrage nach schwankende (z. B . Dividenden ) aber

nach dem im vorhergehenden Geschäfts - bezw . Kalenderjahr
erwachsenen Ertrage in Ansatz zu bringen.

lieber den Begriff des Einkommens aus Kapitalver¬
mögen vergl . Z. 8 Ziffer 7 snd cl unter oo . der Instruction

für die Veranlagung der Einkommensteuer vom 15 . April
1864 , wo es heißt:

„Was das Einkommen aus dem Kapitalvermögen

anlangt , so gehören hierher nicht die Zinsen des in einem
gewerblichen Unternehmen von dessen Inhabern

angelegten eigenen Vermögens (Betriebskapitals ), oder die

Zinsen , welche bei Banquiers , Kaufleuten , Fabrikanten von

zum Geschäfte selbst gehörenden Staatspapieren,
Actien , Wechseln und Anweisungen bezogen werden , indem

vielmehr betreffs der Veranschlagung der Erträge der so
2*
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angelegten eigenen Capitalien die unter clä . 7. ausgestellten

Regeln über Veranschlagung des Einkommens aus Handel

und Gewerbe zur Anwendung kommen . Im Uebrigen

macht es keinen Unterschied , ob die Capitalien im Jnlnnde

oder Anslande , bei Privaten , Gesellschaften oder in Staats-

Papieren , als verzinsliche Cantionen , auf Hypothek , Hand¬

schrift , Wechsel oder unverbrieft ausstehen , aus Darlehn

oder anderen Verträgen hcrrühren.

Darauf , ob im einzelnen Falle aus diesem oder senem

Grunde — z. B . weil wegen ausgebrochcnen Coneurses des

Schuldners die Zinsen zur Zeit nicht ausbezahlt werden,

oder weil der Schuldner mit der Zinszahlung befristet oder

säumig ist — ausnahmsweise ein fälliger Zins - oder Renten¬

betrag rückständig bleibt , ist bei Ermittelung des Jahres¬

einkommens keine Rücksicht zu nehmen.

Bei Actien und anderen Capitalanlagen , welche ihrem

Wesen nach keine » gleichmäßigen Jahresertrag gewähren , ist

der Ertrag — die Dividende — des dem laufenden Steuer¬

jahr vorhergegangenen letzten Kalender - oder Betriebsjahrs

als Einkommen anznrechnen . Steht zur Zeit der Steuer¬

veranlagung dieser Ertrag ausnahmsweise noch nicht fest,

so ist ein solcher nach bester Muthmaßnng zu veranschlagen.

Sollte in solchem letzten Jahre der Besitzer einer Actie,

statt eine Dividende zu ziehen , einen Zuschuß zu den Be¬

triebskosten der Actienunternchmung haben leisten müssen,

wie dies z . B . bei Assecnranzgesellschaften hin und wieder

vorkvmmt , so ist solcher Zuschnßbctrag als ans dem Ver¬

mögen des Actieninhabers haftende Last von seinem son¬

stigen Einkommen abzurechnen.
Hat Jemand bereits vor dem Beginn des laufenden

Steuerjnhrs seine Actien veräußert , so ist ihm die letzt¬

jährige Dividende dieser Actien , auch wenn er sie selbst

noch gezogen haben sollte , nicht mehr als Einkommen an¬

znrechnen , vielmehr erscheint er betreffs des Erlöses für die
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Zinsen in Anrechnung zu bringenden Capitals . Dagegen

ist dem ncnen  Besitzer der Actie als steuerbares Einkom¬

men der Betrag der letztjährigen Dividenden anzurechnen ."

Schließlich wird noch daranf hingewiesen , daß zum

Einkommen ans Capitalvermögen auch Zinsen gehören,

welche in unverzinslichen Capitalforderungen , bei denen ein

höheres als das ursprünglich gegebene Capital zurückgewährt

wird , einbegriffen sind , sowie ferner vereinnahmte Gewinne

ans der zu Speculationszwecken unternommenen Veräuße¬

rung von Werthpapieren , Forderungen , Renten u . s. w . ab¬

züglich etwaiger Verluste bei derartigen Geschäften.

Die Vorsitzenden der Schätzungsausschüsse haben thun-

lichst darauf zu achten , daß alle nach den gesetzlichen Be¬

stimmungen zur beschränkten Anmeldung ihres Einkommens

Verpflichteten dieser Verpflichtung Nachkommen , und sind

diejenigen Pflichtigen , welche dieses nicht thun sollten , unter

Androhung einer nach den Verhältnissen zu bemessenden

Ordnungsstrafe von 3 — 60 zur Anmeldung einzeln an¬

zuhalten . Der Aufforderung — Formular Anlage 3 —

ist zur Beschleunigung des Verfahrens in der Regel ein

Anmeldeformular beizufügen . Der Aufforderung ist auch

dann , — und zwar durch die schriftliche Angabe , daß kein

Einkommen der fraglichen Art vorhanden sei , — zu ent¬

sprechen , wenn solches Einkommen unter  50 betragen

sollte . Die im Vorstehenden bezeichnetc Ordnungsstrafe

kann gegen denselben Steuerpflichtigen im Laufe eines Steuer¬

jahres nur einmal angedrvht und erkannt werden ; bleibt

dieselbe ohne Erfolg , so ist von weiteren Zwangsmaßrcgeln

abzusehen und vom Schätzungsausschusse das Einkommen

lediglich durch Schätzung festzustellen . Der Steuerpflichtige,

welcher trotz seiner gesetzlichen  Verpflichtung aus die ge¬

nerelle  Aufforderung hin nicht angemeldet hat , verliert

das Recht , in dem betreffenden Steuerjahre in irgend einer

Weise eine Reclamativn auf die  vom Ausschüsse vor-



genommene oder vvrgeschlagcne Veranlagung seines

Capitaleinkommens zu gründen.

8- 5.

Die sämmtlichen eingegangenen Anmeldungen sind vom

Schätzungsausschusse zu prüfen und , wenn sich Anstände

nicht ergeben , der Schätzung znm Grunde zu legen . Er¬

geben sich aber Anstände , ist der Ausschuß insbesondere der

Ansicht , daß die Anmeldung absichtlich oder aus Unkenntnis;

der bezüglichen Vorschriften falsche oder unvollständige An¬

gaben enthält , so hat der Ausschuß beim Vorsitzenden eine

nähere Vernehmung des Steuerpflichtigen zu beantragen

und hat der Vorsitzende den letzteren je nach Lage der Sache

zur weiteren schriftlichen oder mündlichen Auskunftsertheilung

aufzufordern . Die Aufforderung hat sich selbstredend auf

die nähere Nachweisung des überall anmeldepflichtigen Ein¬

kommens zu beschränken , dieses ist dann aber in seinen

einzelnen Theilen  genau anzugeben , und ist die Ver¬

pflichtung nicht mehr auf die allgemeinen Angaben bei der

ersten Anmeldung beschränkt.
Verweigert der Pflichtige die verlangte nähere Aus¬

kunft , oder erscheint die ertheilte Auskunft dem Ausschüsse

ungenügend , so hat letzterer eine Schätzung des Capitalein¬

kommens vorzunehmen , und verliert der Pflichtige im Falle

der Verweigerung der Auskunft,  wohin auch die

Verweigerung der Beantwortung bestimmter , nach dem Ge¬

setze zulässiger Fragen oder die Verweigerung einer aus¬

drücklich geforderten Specification zu rechnen sein wird,

jedes  Reclamationsrecht für das betreffende Steuerjahr.

Ein Zwang durch Androhung von Ordnungsstrafen gegen

den der Aufforderung nicht Nachkommenden findet in diesem

Falle nicht statt ; auch ist eine eidliche oder eidesstattliche

Erhärtung gemachter Angaben ausgeschlossen.
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8- 6.

An der bisher bestandene » Berechtigung zur freiwilligen

Angabe van Einkammcnsvcrhältnissen ist nichts geändert
Warden.

Ebenso ist das Verfahren bei Einbringung und Be¬

handlung von Reklamationen das bisherige geblieben.

IV . Schätzung des Rhedereiemkommens.

- 8 - 7.

Nach Artikel 4 Ziffer 8 des Gesetzes vom 11 . März

1891 kann bei Einschätzung des Rhedereierwerbes das steuer¬

bare Jahreseinkommen der Mitrheder wie auch ver Einzel¬

rheder fortan ebenso wie bei den Gesellschaften und Ge¬

nossenschaften des Artikels 1 Z. 3 des Gesetzes nach Maß¬

gabe des vorjährigen  Ertrags der einzelnen Schiffe er¬

mittelt und festgcstellt werden . Von dieser Bestimmung ist

Seitens der Schätzungsausschüsse stets Gebrauch zu machen,

mit alleiniger Ausnahme der Feststellung des Einkommens

aus kleinen,  im Besitze Einer oder einiger Personen

stehenden Schiffen , insbesondere Kähnen , bei denen eine

solche Ermittelung schwierig oder wegen des kleinen Be¬

triebes unzweckmäßig erscheint , und des Einkommens aus

solchen Schiffen , welche , weil neu erbaut oder aus dem

Auslande eingeführt , im vorhergehenden Kalenderjahre ein

hier steuerpflichtiges Einkommen noch nicht erbracht haben.

Die Vorsitzenden der Schützungsausschüsse , sowie die letzteren

selbst haben zu diesem Zwecke thunlichst genaue Erkundi¬

gungen über die von den einzelnen in ihrem Bezirke zu

veranlagenden Rhedereien bezw . deren Schiffen in dem der

Schätzung vorhergehenden Kalenderjahre erzielten Gewinne

^ cinznziehen und das Resultat der Schätzung zu Grunde zu

legen . Soweit sich dennoch ausnahmsweise der Gewinn

aus dem vorhergehenden Jahre nicht oder nicht vollständig
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sollte ermitteln lassen , sind Erträge der Rhederei durch

Schätzung zu ermitteln . Der erzielte Gewinn besteht bei

Mitrhedern in denjenigen Summen , welche der Correspon-

dentrheder oder sonstige Beauftragte in dem der Schätzung

voraufgegangenen Kalenderjahre unter die Mitrheder eines

bestimmten Schiffs zur Vertheilnng gebracht hat , nach Abzug

derjenigen Beträge , welche als Capitalrückerstattnng auf das

der Abnutzung unterworfene bewegliche Betriebsmittel anzu¬

sehen sind . Soweit in einem Jahre von Rhedern bei un¬

günstigen Resultaten der Rhederei zur Erhaltung der

Betriebsmittel oder des Betriebes  etwa baare Zu¬

schüsse eingczahlt sei» sollten , sind dieselben bei der folgen¬

den Schätzung vom Gesammteinkommen des betreffenden

Steuerpflichtigen in Abzug zu bringen . Hatte jemand be¬

reits vor Beginn des laufenden Steuerjahres seine Schiffs¬

parten veräußert , so ist ihm ein Erwerb aus denselben nicht

mehr anzurechnen , vielmehr erscheint er lediglich als In¬

haber des für dieselben gelösten Capitals . Dagegen ist den

neuen Besitzern der Parten der Betrag des letztjährigen

Ertrages derselben in Ansatz zu bringen.

V . M ;ug von Schulden , Dividenden etc . vom
Bruttoeinkommen.

8- 8.

1 . Bisher wurden die Zinsen für hypothekarisch ein¬

getragene und andere Schulden soweit vom steuerbaren

Einkommen in Abzug gebracht , als die Schulden den

Schätznngsausschüssen mit Bestimmtheit als vor¬

handen bekannt oder  alljährlich bis zum 7 . Mai unter

Angabe des Namens und Wohnorts des Gläubigers und

des Zinsfußes angegeben und auf Verlangen speciell

nachgewiesen  waren . Ein Abzug der Zinsen anderer

Schulden konnte nicht verlangt  werden.



Nach Artikel 5 des Gesetzes vom 11 . März 1891

dürfen  dagegen , — falls nicht gemäß der Bestimmung

dch Artikels 6 A. 4 Ziffer 1 Absatz 2 des Gesetzes der Vor¬

sitzende im einzelnen Falle vor dem 7 . Mai des betreffen¬

den Jahres ausnahmsweise vorläufig eiu Anderes gestattet

haben sollte, — Schuldzinsen jeglicher Art nur abge¬

zogen Kerden , wenn die Schulden in der oben bezeich-

neten We'4e bis zum 7 . Mai des betreffenden Steuerjahres

dem Vorsitzenden  des Schätzuugsausschusfes angegeben

und auf Verlangen speciell uachgewieseu  sind . Wür¬

den trotzdem lei der Schätzung nicht beim Vorsitzenden und

nicht rechtzeitig augemeldete bezw . nicht uachgewiesene Schul¬

den in Abzug gerächt , so ist es Sache des Vorsitzenden,

darauf im Berichte bei Einsendung der Steuerrollen auf¬

merksam zu machen,x d̂amit das Erforderlicke Seitens des
Staatsministeriums veegulaßt werden kann.

2 . Während im Übrigen das Einkommen aus den'

im Artikel 1 Z. 3 des Gffetzes bezeichneten Gesellschaften

trotz der bei letzteren erfolgll « Versteuerung auck beim in¬

ländischen Gesellschafter , dem ch als Dividende re . znfließt,

zusammen mit seinem übrigen Einkommen versteuert wird,

sollen demselben doch von dem fraglichen Einkommen

bis zu 3 des eingezahlteu  M ^ ages der Acticn bezw.

Geschäftsantheile abgesetzt werden , stlls solche Absetzung

binnen der für die Anmeldung der Schulden Vvrgeschrie-

benen Frist beantragt und der Besitz de : fraglichen Actien

bezw . Geschäftsantheile in der für jene vorgeschriebenen

Weise auf Erfordern nachgewiesen wird . Das Einkommen

aus jeder Gesellschaft der fraglichen Art ist sodann bei

Vornahme der Schätzung zunächst getrennt zu berechnen

und der Abzug bei jeder besonders vorzunehnen , so daß

also , wenn z. B . die eine Gesellschaft nur 2 die andere

aber 5 "/ » Dividende gegeben hat , dem Steuerpflichtigen für

die Eine Nichts , für die aidere aber 2 °/a angesetzt werden,

nicht aber etwa für die efftere Nichts und für die andere



nur 1 o/n. Ebensowenig darf etwa das 1 "/o, welches bei
der ersteren Gesellschaft an 3 °/g fehlt, vom Gesnmmtein-
koinmen des Pflichtigen noch abgesetzt werden.

Die Vorsitzenden der Schützungsausschüsse haben zur
Anmeldung der Schulden und der vorbezeichneten ZUsen,
deren Abzug gewünscht wird, jährlich durch eine miiOestens
4 Wochen vor dem 7. Mai zu veröffentlichende Bekannt¬
machung, in welcher auf die Folgen der unterbliebenen An¬
meldung hingewiesen wird, aufzufordern. — Formular
Anlage 4. —

VI . Berücksichtigung besonderer, die SMerfähigkeit
vermindernder Umstände.

8. 9.
Neben der durch den neuen Tarif des Gesetzes vom

11. März 1891 bewirkten stärkeren Heranziehung der größe¬
ren Einkommen zur Steuer soll öie thunlichste Erleichterung
derjenigen Steuerpflichtigen nck einem Einkommen unter
3000 c/ri hergehen, welche durch besondere Verhältnisse in
ihrer Steuerkraft geschwäflt erscheinen. Damit soll zwar
nicht gesagt sein, daß km dem Fortbestände des bisherigen
Tarifs für diese Klaslu ganze Kategorien von Pflichtigen
in Zukunft in eine nedrigere Stufe wie bisher zu versetzen
seien, wohl aber )at bei allen Einzelveranlagungen eine
thunlichst weitgehende Berücksichtigung aller derjenigen Um¬
stände einzutreten welche bisher schon Anlaß zu einer mil¬
deren Einschätzung Einzelner geben,konnten und den Steuer¬
pflichtigen nicke so steuerkräftig erscheinen lassen, als es
lediglich nach feinem Einkommen der Fall sein würde, ins¬
besondere also das Vorhandensein mehrerer Kinder, und
zwar bei geringerem Einkommen auch schon eine geringere
Kinderzahl, andauernde, oder erheblichere Kosten verur¬
sachende vorübergehende, Krankheiten, besondere Uuglücks-
fälle, wie Brand, Hagelschlag, Mißernte u. dergl., die Last
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der Unterhaltung bedürftiger Angehöriger; ferner besonders
theurc Lebenshaltung (auch Wohnungsmiethen) in der be-
treffenden Gegend, sowie schwierigere Haushaltung z. B.
in Folge Fehlens der Hausfrau in der Familie u. s. w.

Dabei kann je nach Lage der Verhältnisse eine Herab¬
setzung der Pflichtigen um Eine oder um mehrere Stufen,
unter geeigneten Umständen selbst völlige Freilassung von
Einkommensteuer erfolgein

Solche abschwüchende Umstände sind in der Einkom-
menstenerrolle anzugeben.

VII . Abänderungen der Instruction.

8- 10.
Etwaige Zusätze zu dieser Instruction, sowie Abän¬

derungen derselben bleiben Vorbehalten.

1





Anlage 1.

Aufforderung
zur Einkommensteuer -Anmeldung.

Gemäß Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Mürz 1891,
betreffend Abänderung des Einkommensteuergesetzes vom
6. April 1864 , werden hierdurch alle diejenigen Steuer¬
pflichtigen der Gemeinden des Amts , welche im laufenden
Stenerjahre zur 12. Stenerstufc , also zu einem Gesammt-
einkommen von mindestens 1500 eingeschätzt sind und
für sich und ihre Haushaltungsangehörigen ein Jahresein¬
kommen von mindestens 50 aus Capitalvermögen, Leib¬
renten, Erbpachten, Canon und dergleichen festen Einkünften
beziehen, aufgefordert, bis zum 7. Mai d. I . dem Unter¬
zeichneten unter Benutzung des vorgeschriebeueu
Formulars ihr Capitalvermögen und das daraus wie aus
Leibrenten w. zu beziehende Jahreseinkommen, nach ihren
am 1. Mai d. I . bestehenden Einkommensverhältnissenbe¬
rechnet, anzumelden.

Anmeldepflichtige, welche die gehörige und rechtzeitige
Anmeldung unterlassen, verlieren für das Steuersätze das
Recht, eine Reklamation auf die vom Schätzungsausschnffc
Vvrgenommenc oder vorgeschlagene Veranlagung ihres Ca-
Pitaleinkommens zu gründen. Auch kann Jeder , welcher im
letzten Stenerjahre zu 1500 eingefchätzt war , eine Ein
kommensanmeldnng der vorstehenden Art aber nicht bis zum
7. Mai d. I . cingcreicht hat , vom Unterzeichneten noch be-



sonders zur Anmeldung unter Androhung einer Ordnungs¬
strafe von 3—60 angehalten werden.

Es wird thunlichst jedem im Vorjahre zur Stufe 12
oder höher veranlagten Steuerpflichtigen ein Formular für
die Anmeldung zugestcllt werden. Sollte dies im einzelnen
Fall unterblieben sein, so hat der übergangene Anmelde¬
pflichtige sich ein Formular von seinem Gemeindevorsteher
zu erbitten.

. den . . tzn . . . . 189 . .

Der Vorsitzende der Schätzungsausschüsse
der Gemeinden des Ämts.
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Anlage 2.

(Vorderseite.)

Anmeldung
zur Einkommensteuer.

Der Unterzeichnete meldet hierdurch in Gemäßheit des
Artikels6 Z. 4 des Gesetzes vom 11. März 1891, betreffend
Abänderung des Einkommensteuergesetzes vom 6. April 1864,
behuss seiner Einschätzung zur Einkommensteuer für das
Steuerjahr Mai 189 . / 9 . an, daß er nach seinen und
seiner Hanshaltungsangehörigen am 1. Mai d. I . bestehen¬
den Einkommensverhültniffen ein Capitalvermögen von nicht
mehr als . ^ besitzt, welches unter Hinzurechnung
von Leibrenten, Erbpacht, Canon und dergleichen ihm und
seinen Haushaltungsangehörigen ein Jahreseinkommen von
nicht mehr als . erbringt.

Der Unterzeichnete versichert, daß vorstehende Angaben
von ihm nach bestem Wissen vollständig und richtig ge¬
macht sind.

.den . . ten . . . . 189 .. .

(Deutliche Namensunterschrift.)

(Für die Vorderseite.)
Bemerkungen.

1. Jeder Steuerpflichtige, — bei vorliegendem Nieß¬
brauchs der Nießbräucher, bei Vormundschaften rc. der Vor¬
mund oder Kurator, — welcher im letzten Steuerjahre zu
einem Einkommen von mindestens 1500 (Stcnerstufe 12)
eingeschätzt war, hat, wenn er und seine zu seiner Hans-
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Haltung gehörigen Familienmitglieder zusammen ein Jahres¬

einkommen von im Ganzen mindestens 50 ^ aus Capital-

vermögen oder Leibrenten , Erbpacht , Canon und dergleichen

festen Einkünften ans Vermögen beziehen , vorstehendes For¬

mular gewissenhaft anszufüllen und dasselbe bis zum 7 . Mai

dem Vorsitzenden  des Schätzungsansschnsses seiner Ge¬

meinde einznliefern.
Etwaige erläuternde Bemerkungen zu den gemachten

Angaben sind auf der Rückseite einzutragen.

2 . Bei der Anmeldung sind die am 1 . Mai des be¬

treffenden Stcuerjahres bestehenden Einkommcnsverhältnisse

zu Grunde zu legen , und zwar sind feste Bezüge , als Zin¬

sen , Renten , Erbpachten , nach ihrem laufenden Jahresbetrage,

ihrem Ertrage nach schwankende (z. B . Dividenden ) nach

den im - vorhergehenden Geschäfts - bezw . Kalenderjahre er¬

wachsenen Erträgen in Ansatz zu bringen . Bei der Angabe

deS Betrages des Capitalvermögens und dessen Ertrages

dürfen , wenn nicht der Vorsitzende im einzelnen Fall auf

besonderen Antrag vor dem 7 . Mai ein Anderes ausdrück¬

lich gestattet haben sollte,  Schulden und Schuldzinsen nicht

abgerechnet werden , vielmehr bedarf es zu deren Abziehbar¬

keit vom steuerpflichtigen Jahreseinkommen der rechtzeitigen,

d . h. bis zum 7 . Mai cinzureichenden und auf Verlangen

speciellnach zuweisenden Anmeldung , unter Angabe des Zins¬

fußes wie des NamcuS und Wohnorts des Gläubigers.

In zweifelhaften Füllen empfiehlt cs sich zur Sicher¬

heit für den Anmeldepflichtigen , auf der Rückseite eine nähere

Erläuterung zu geben.
3 . Anmeldepflichtige , welche die gehörige und rechtzeitige

Anmeldung unterlassen , verlieren für das Steuerjahr das

Recht , eine Reklamation auf die vom Schätzungsausschusse

vorgenommene oder vorgeschlagene Veranlagung des Capital-

einkommens zu gründen.
4 . Jeder , welcher im letzten Steuerjahre zu 1500

eingeschätzt war , eine Einkoinmensaumelduug aber nicht recht-
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zeitig eingereicht hat, kann vom Vorsitzenden des Schätzungs¬
ausschusses zur Anmeldung bei einer Ordnungsstrafe von
3—60 ^ besonders angehalten werden.

5. Wer in seiner Anmeldung wissentlich falsche Anga¬
ben macht, insbesondere einen Theil seines oder seiner Haus-
haltnngsangehörigen anmeldepflichtigen Einkommens ver¬
schweigt, verfällt, außer der Nachzahlung der etwa rückstän¬
digen Steuer, in eine Strafe zur Höhe des achtfachen
Jahresbetrages der Steuer, um welche der Staat verkürzt
worden ist oder verkürzt werden sollte.

Die Nachforderung der in Folge falscher Angaben oder
Verheimlichungen des Steuerpflichtigen oder seines Vertre¬
ters zu wenig gezahlten Steuer, — auch wenn die falsche
Angabe oder Verheimlichung lediglich auf Jrr-
thum beruht —, verjährt in zehn Jahren und geht auch
gegen die Erben bis zur Höhe ihres Erbtheils, und zwar
gehen den rückständigen Steuern 5"/o Verzugszinsen vom
Tage der Fälligkeit an hinzu.

(Rückseite .)

Bemerkungen und Erläuterungen.
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Anlage 3.

Nachdem Sie der allgemeinen Aufforderung des Unter¬
zeichneten vom . . ten . 189 . zur Anmeldung des
Capitaleinkommens nicht durch eine Anmeldung entsprochen
haben, werden Sie unter Bezugnahme auf Artikel 6 Z. 4
Ziffer 3 des Gesetzes vom 11. März 1891, betreffend Ab¬
änderung des Einkommensteuergesetzes vom 6. April 1864,
hierdurch besonders aufgefordert, bis zum . . ten.
d. I . dem Unterzeichneten Ihr und Ihrer Haushaltungs¬
angehörigen Jahreseinkommen aus Capitalvermögen, Leib¬
renten, Erbpacht, Canon und dergleichen unter Benutzung
des vorgeschriebenen Formulars anzumelden, oder aber die
Erklärung abzugeben, daß Sie und Ihre Haushaltungs¬
angehörigen zusammen ein anmeldepflichtiges Jahreseinkom¬
men von wenigstens 50 ^ nicht zu beziehen haben.

Falls Sie vorstehender Aufforderung nicht Nachkommen,
wird eine Ordnungsstrafe von . . . ^ wider Sie erkannt
werden.

.den . . ten . 189 . .

Der Vorsitzende des Schätzungsausschusses
der Gemeinde.

An
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Anlage 4.

Aufforderung
zur Anmeldung von Schulden re.

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer sind nach
Artikel 8 des Einkommensteuergesetzes vom 6- April 1864
und Artikel 5 des Gesetzes vom 11. März 1891, betreffend
Abänderung des Einkommensteuergesetzes vom6. April 1864,
die Zinsen der verzinslichen Schulden in Abzug zu bringen;
verzinsliche Schulden der Steuerpflichtigen sollen aber für
das betreffende Steuerjahr nur soweit als vorhanden ange¬
nommen werden, als dieselben dem Vorsitzenden des

Schätzungsausschusses bis zum 7. Mai unter Angabe des
Namens und Wohnorts des Gläubigers und des
Zinsfußes  von dem Schuldner angegeben  und auf Ver¬
langen speciell nachgewiesen sind.

Nach Artikel 4 des Gesetzes vom 11. März 1891 sind
von demjenigen Einkommen, welches aus Actien oder Ge-
schäftsantheilen von inländischen  Actiengesellschaften, Com-
manditgesellschaften auf Actien und solchen eingetragenen
Genossenschaften, welche nicht die ihrem Zwecke entsprechende
Thätigkeit statutenmäßig oder thatsächlich auf den Kreis
ihrer Mitglieder beschränken, bezogen wird , den einzelnen
steuerpflichtigen Theilnehmern auf deren Antrag  bis zu
Zo/o des eingezahlten Betrages der Actien bezw. Geschäfts-
antheile abznsetzen, falls solche Absetzung bis zum 7. Mai
beantragt und der Besitz der Actien rc. auf Erfordern spe¬
ziell nachgewiesen wird.
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Der Unterzeichnete fordert deshalb sämmtliche mit Schul'
den belastete Steuerpflichtige der Gemeinden des Amts auf,
für die bevorstehende Jahresveraulagung ihre verzinslichen
Schulden in oben angegebener Weise bis zum 7. Mai d. I.
bei ihm anzumelden, und bemerkt er, daß nach Bestimmung
des Steuergesetzes der Abzug der Zinsen nicht rechtzeitig
angemeldeter  bezw . nicht uachgewiesener  Schulden
nicht erfolgen darf.

In gleicher Weise werden Diejenigen, welche den oben
bezeichneten Abzug eines Theils ihres Einkommens aus in¬
ländischen Gesellschaften und Genossenschaften der bezeich-
ueten Art beanspruchen, aufgefordert, bis zum 7. Mai d. I.
die betreffenden Anträge zu stellen, widrigenfalls der Abzug
nicht erfolgen kann.

.den . . M . 189 . .

Der Vorsitzende der Schätzungsausschüsse
der Gemeinden des Amts.
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Abänderung
der

Postordnung vom 8 . März 1879.

Auf Grund der Vorschrift im Z. 50 des Gesetzes über
das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Octobcr 1871
wird die Postordnung vom 8. März 1879 wie folgt abge-
ändert.

Der H. 43, „Verkauf von Postwertzeichen" betref¬
fend , erhält nachstehende Fassung:

8- 43.
Verkauf von Postwerthzeichen.

I . Die Freimarken, sowie die gestempelten Postkarten
und Postanweisungen werden zu dem Nennwerthe des Stem¬
pels an das Publikum abgelasfen.

II . Die Anstalt, in welcher die Postwerthzeichen her¬
gestellt werden, übernimmt die Abstempelung von Postkarten
mit dem Freimarkenstempel für das Publikum unter den
bei jeder Postanstalt zu erfragenden näheren Bedingungen.

III . Außer Kurs gesetzte Postwerthzeichen werden
innerhalb der durch den Deutsche» Reichs-Anzeiger und an¬
dere öffentliche Blätter bekannt zu machenden Frist bei den
Postanstalten zum Nennwerth gegen gültige Pvstwerthzeicheu
umgetauscht. Nach Ablauf der Frist findet ein Umtausch
nicht mehr statt. Die Reichs-Postverwaltung ist nicht ver¬
bunden, Postwerthzeichen baar einzulösen.

IV . Die Verwendung der aus gestempelten Post¬
anweisungsformularen und Postkarten ausgeschnittenen Franco¬
stempel zur Frankirung von Postsendungen ist nicht zulässig.
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Zum Umtausch in den Händen des Publikums un¬
brauchbar gewordener Postwerthzeichen (Freimarken , gestem¬
pelter Postanweisungsformulare und Postkarten ) ist die Post-
Verwaltung nicht verpflichtet.

Die vorstehende Abänderung tritt sofort in Kraft.

Berlin , den 5 . März 1891.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

v . Stephan.

*
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./lÄ 95. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 13. März 1891,
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Oldenburg , 1891 März 13.

Ä îr Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith¬
marschen und Oldenburg, Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthnm Oldenburg, was folgt:

Artikel  1.
Das Netz der Oldenburgischen Staats-Eisenbahnen soll

durch die Herstellung folgender normalspuriger Bahnen
untergeordneter Bedeutung weiter ausgebaut werden:



a ) von Lohne bis zur Laudesgrcuze in der Richtung
auf Bremische mit einer Abzweigung noch Damme,

d ) von Vechta über Wildeshausen nach Delmenhorst,
o) von Oldenburg nach Brake,
ä ) von Nordenham nach Blexerdcich bis zur Stelle des

jetzigen Anlegers,
s ) von Varel (Varelerhafen ) über Bvckhorn , Neuenburg,

Zetel und Ellenserdamm (mit Abzweigung nach
Ellenserdammersiel ) nach Bockhvrn.

Artikel  2.

Die Herstellung der im Artikel 1 ansgeführteu Bahnen
soll thuulichst innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren
erfolgen.

Artikel  3.

Die Ausführung der im Artikel 1 unter a ., d ., 6.
und s . aufgeführten Bahnen ist davon abhängig , daß die
betheiligten Communalverbände (Amtsverbände , Gemeinden)
die Verpflichtung übernehmen , neben der unentgeltlichen
Bereitstellung des für die Bahn nebst Zubehör erforderlichen
Grund und Bodens dem Staate einen unverzinslichen und
nicht rückzahlbaren Zuschuß von 10 °/ » der veranschlagten
Baukosten zu leisten.

Sofern sich jedoch die Baukosten niedriger stellen als
veranschlagt , tragen die betheiligteu Communalverbände nur
10 °/ » des thatsächlichen Aufwandes.

Die im Artikel 1 unter s . anfgeführtc Bahn kann,
wenn einzelne Gemeinden die im Abs . 1 angegebene Ver¬
pflichtung versagen , auch in Theilstrecken ausgebaut werden.

Die Ausführung der im Artikel 1 unter a . und b.
aufgeführten Bahnen ist außerdem dadurch bedingt , daß vor¬
gängig durch eine Verständigung mit der Königlich Preußi¬
schen Regierung die Weitersührung der Bahn Lohne - Landes¬
grenze auf Preußischem Staatsgebiet zum Anschluß an die
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Oldeuburgische Staatsbahn Quake » brück — Osnabrück gesichert

Zur Bestreitung der Kosten der Herstellung der im

Artikel 1 aufgeführten Bahnen , soweit solche dem Staate

zufalleu , bezw . zur Verzinsung und Tilgung der dieserhalb

etwa aufzunehmenden Anleihen , sowie für später etwa zu

beschließende Erweiterungen des Netzes und sonstige Er¬

gänzungen , deren Kosten nicht aus dem Erneuerungsfvuds

der Eisenbahn -Verwaltung zu bestreiten sind , soll unter der

Verwaltung des Staatsministeriums ein Eisen bahn - Bau¬

sands  errichtet werden . Derselbe wird dotirt:

a ) durch Ueberweisung von Zuschüssen aus der Landes-

casse des Herzogthums,

d ) durch Ueberweisung desjenigen Antheils des jährlichen

Betriebsüberschusses der Eisenbahn - Verwaltung , wel¬

cher sich nach Abführung der im Voranschlag der

Finanzperiode fcstgesteüten Summen an die Landes-

casse und au den Erneuerungsfonds der Eisenbahn-

Verwaltung ergiebt.

Artikel  5.

Es wird für jede Finanzperiode mit Zustimmung des

Landtags festgestellt,
s.) welche Zuschüsse aus der Laudescasse des Herzog¬

thums (Art . 4a ) dem Eiseubahn -Baufonds überwiesen

werden sollen,

b ) welche Verwendungen nach Maßgabe des Artikels 1

bezw . Artikels 4 Abs . 1 aus dem Eisenbahn . Bau-

fvnds erfolgen , bezw . welche Anleihen für Rechnung

desselben etwa ausgenommen werden sollen.

Für die aufzuuehmenden Anleihen gilt der Grundsatz,

daß deren Tilgung aus den Einkünften des Eisenbahn-

Baufonds so rasch als die Aufgaben des letzteren es ge¬

statten , zu bewirken ist.
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Artikel  6.
Das Staatsministerium wird mit der Ausführung dieses

Gesetzes beauftragt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 13. März
1891.

lU. 8.) Peter.
Jausen.

Bartel.

96.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ergänzung der

Anlage 0 . zum Privatlagcr -Regulativ in Bezug auf mexikanischen
und La Plata -Hvnig.

Oldenburg , 1891 März 18.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 12. Fe¬
bruar d. I . beschlossen:

daß i» das Verzeichuiß derjenigen Gegenstände, welche,
mit mehr als 3 Zoll für 100 KZ belegt, zum
Transitlager ohne Mitverschlnß der Zollbehörde ab¬
gelassen werden können(Anlage0 . zum Privatlager-
Regulativ, Gesetzblatt Band 28 S . 181), neben dem
chilenischen und westindischen Honig auch der mexi¬
kanische nnd La Plata -Hvnig ausgenommen werde.

Oldenburg, 1891 März 18.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Heuma nn.

Drost.
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M 97.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend die Aufnahme ver¬

schiedener Anleihen.
Oldenburg , den 19. März 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Virkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. re.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel  1.
Die Staatsregierung wird ermächtigt, die zur Bestrei¬

tung der Kosten
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1 . einer Korrektion der unteren Hunte bis zum Be¬
trage von 1 475 100 ^ .,

2 . einer Pieranlage zn Brake bis zum Betrage von
330 000

3 . des weiteren Ausbaues des Oldenburgischen Eisen¬
bahnnetzes durch Bahnen untergeordneter Bedeutung
bis zum Betrage von zunächst 2 910 000

4 . einer Pieranlaqe zu Nordenham bis zum Betrage
von 650 000 ^

5 . einer Vergrößerung des Wagenparks der Eisenbahn¬
verwaltung bis zum Betrage von 800 000 ^

erforderlichen Geldmittel im Wege des Credits flüssig zu
machen und zu diesem Zwecke in dem Nominalbeträge , wie
er zur Herbeischafsung jener Summen erforderlich sein wird,
Anleihen zu Lasten der Landescasse des Herzogthums Olden¬
burg aufzunehmen und Schuldverschreibungen auszustellen.

Artikel 2.

Die Anleihen sind Seitens der Gläubiger unkündbar.
Der Staatsregiernng bleibt das Recht Vorbehalten , dieselben
sowohl in ihrem Gesammtbetrage wie in ihren einzelnen
Theilen und in Theilbetrügeu derselben zur Einlösung gegen
Baarbezahlung des Nennwerths der Schuldverschreibungen
mit einer Frist von mindestens drei Monaten zu kündigen.

Artikel 3.

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes wird das Staats¬
ministerium , Departement der Finanzen , welches insbesondere
auch das Nähere über die Art und Weise der Anleihen,
sowie über deren Verzinsung zu bestimmen hat , beauftragt.
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Urkundlich Unserer eigenhändige » Namensunterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 19 . März
1891.

(U,. 8 .) Peter.

Heumann.

Drost.

«4
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^ 98. Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg vom 18. März

1881 , betreffend Abänderung des Civilstaatsdienergesetzes
vom 28. März 1887.

88. Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg vom 19. März
1891 , betreffend Abänderung des Civilstaatsdienergesetzes
vom 28. März 1867.

98.
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des

Civilstaatsdienergesetzes vom 28. März 1867.
Oldenburg , 1891 März 18.

2öir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.
Im Artikel 51 §. 1 des Civilstaatsdienergesetzeswird

anstatt„1800 Thlr." gesetzt: 7000
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großhcrzoglichcn Jnsiegcls.

Gegeben ans dem Schlosse zu Oldenburg, den 18. Mürz
1891.

(U. 8.) Peter.
Jansen . _

Bartel.

^ 99.
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des

Civilstaatsdienergesetzes vom 28. März 1867.
Oldenburg , 1891 März 19.

2bir Rico laus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.
In dem durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. März

1879, betreffend Abänderung des Civilstaatsdienergesetzes
vom 28. März 1867, festgesetzten Zusatz zum Artikel 29
des Civilstaatsdienergesetzes werden zwischen den Worten
„des Vorsitzenden" und „des Oberkirchcnraths" die Worte
eingeschoben„oder eines Mitglieds ".

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Grvßhcrzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 19. Mürz
1891.

(U. 8.) Peter.
Flor.

Hnbe r.
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Inhalt:
100. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 23. Mürz 1891,

betreffend die Heranziehung der inländischen Actiengesell-
schaften, Forensen rc. zu den Gemeinde- und Schullasten.

100.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Heranziehung der

inländischen Actiengesellschaften, Forensen rc. zu den Gemeinde¬
amt) Schullasten.

Oldenburg , 1891 März 23.

Wir UicoilMS Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,

Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthnm Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.

Den auf das Einkommen gelegten directen Gemeinde¬
steuern unterliegen:
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1 . die inländischen Aktiengesellschaften , Commauditgesell-
schaften auf Actien , und diejenigen eingetragenen
Genossenschaften , welche nicht die ihrem Zweck ent¬
sprechende Thätigkeit statutenmäßig und thatsächlich
auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränken,

2 . die außerhalb der Gemeinde im Jnlande wohnenden
physischen Personen (Forcnsen ) , hinsichtlich des ihnen
aus dem Besitze von Gruudeigcnthum oder gewerb¬
lichen Anlagen oder aus dem Betriebe von Pach¬
tungen oder stehenden Gewerben zufließcnden Ein¬
kommens , soweit das steuerbare Einkommen (Ar¬
tikel 7 des Einkommensteuergesetzes vom 6 . April
1864 ) aus diesen Quellen in jeder Gemeinde wenig'
stens die Summe von 150 ^ jährlich erreicht.

Artikel  2.

Z. 1 . Ein die Steuerpflicht nach Artikel 1 begründen¬
der Gewerbebetrieb ist nur in denjenigen Gemeinden anzu¬
nehmen , in welchen sich der Sitz der Gesellschaft , eine Zweig¬
niederlassung , eine Betriebs - , Werk - oder Verkaufsstätte oder
eine solche Agentur des Unternehmens befindet , welche er¬
mächtigt ist , Rechtsgeschäfte im Namen und für Rechnung
der Gesellschaft beziehungsweise des Inhabers selbstständig
abzuschließen . Der Eisenbahnbetrieb unterliegt der Steuer¬
pflicht in den Gemeinden , in welchen sich der Sitz der Ver¬
waltung , eine Station oder eine für sich bestehende Be¬
triebs - oder Werkstätte , oder eine sonstige gewerbliche An¬
lage befindet.

Die zu dem steuerpflichtigen Betriebe gehörenden An¬
lagen , welche in einer zur Erhebung einer Steuer nicht be¬
rechtigten Gemeinde liegen , sind in letzterer bezüglich des
aus ihnen fließenden Einkommens einer Steuerpslicht nicht
unterworfen.

Z. 2 . Wird der Betrieb nicht auf Rechnung des Eigen-
thümcrs der znm Betriebe gehörenden Anlagen geführt , so
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unterliegt das Pacht - oder sonstige Einkommen des Eigen¬
tümers ans diesem Besitze der Stenerpslicht in denselben
Gemeinden , in welchen das Einkommen aus dem Betriebe
steuerpflichtig ist.

Artikel 3.

Z. l . Für die Ansetzung zu den gedachten Gemeinde¬
steuern ist der Steuersatz der staatlichen Einkommenstener-
rolle maßgebend . Sofern ein nach Artikel 1 Steuerpflich¬
tiger zur Staatssteuer nicht angesetzt ist , haben die Gemeinde¬
organe gemäß Artikel 47 Z. 1 , Absatz 2 der revidirten Ge¬
meindeordnung die Abschätzung nach den für die Staats¬
steuer bestehenden Vorschriften vorznnehmen.

Z. 2 . Sind mehrere berechtigte Gemeinden vorhanden,
so geschieht die Ermittelung des der einzelnen Gemeinde zu¬
kommenden Steuerbetruges auf Grundlage der Ansätze der
staatlichen Stenerrolle nach dem Verhältnisse , in welchem
das jeder Gemeinde steuerpflichtige Einkommen , soweit cs in
der Steuerrolle enthalten ist , zu dem gesummten steuerbaren
Einkommen (Artikel 7 des Einkommensteuergesetzes vom
6 . April l864 ) steht.

Soweit die Steuerrolle das in der einzelnen Gemeinde

Pflichtige oder das aus mehreren Gemeinden herrührende
Einkommen nicht gesondert ergiebt , ist die Ausscheidung rcsp.
Vcrtheilung des pflichtigen Betrages von dem Vorsitzenden
des Schätznngsausschußcs derjenigen Gemeinde vorznnehmen,
in deren Stenerrolle der Pflichtige anfgeführt steht . Für
das Einkommen aus Grundbesitz hat in diesem Falle die
Vcrtheilung nach dem Grundsteuer -Reinerträge beziehungs¬
weise Gebüudesteuer -Miethwerthe des in jeder Gemeinde be-
legencn Areales zu geschehen.

Z. 3 . Die nach Artikel 1 mrd 2 pflichtigen Personen
sind aus den dort genannten Quellen zu den Gemeinde-
abgabcn in der Weise anznsetzen , daß in der Wohnsitz-
gemeindc ein Drittheil und in der Forensalgemeinde zwei
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Drittheile des Einkommensteuerbetrages zu Grunde gelegt
werden.

Artikel  4.

Für die über mehrere Gemeinden sich erstreckenden

Gcwerbeunternehmnngcn erfolgt die Vertheilung des der

Gemeindebesteuernng unterliegenden Steuerbetrages ans die

nach Artikel 2 berechtigten Gemeinden in der Weise , daß:

n ) bei Versichernngs -, Bank - und Kreditgeschäften der¬

jenigen Gemeinde , in welcher die Leitung des Ge-

sammtbetriebes stattfindet , der zehnte Thcil des

Steuerbetrages vorab überwiesen , dagegen der Rest

desselben nach Verhältniß der in den einzelnen Ge¬

meinden erzielten Bruttoeinnahmen vertheilt wird;

d ) in den übrigen Fällen das Verhältniß der in den

einzelnen Gemeinden erwachsenen Ausgaben an Ge¬

hältern und Löhnen einschließlich der Tantiemen des

Vcrwaltnngs - und Betriebspersonals zu Grunde ge¬

legt wird . Erstreckt sich eine Betriebsstütte , Sta¬

tion re . , innerhalb deren Ausgaben an Gehältern

und Löhnen erwachsen , über den Bezirk mehrerer

Gemeinden , so kommen die verausgabten Beträge

für die einzelnen Gemeinden nach dem Verhältnisse

desjenigen Flächcnraumcs in Rechnung , welchen die

betreffende Betriebsstättc , Station rc . in jeder dieser
Gemeinden einnimmt.

Artikel  5.

K. 1 . Die Feststellung der im Artikel 4 gedachten

Bruttoeinnahmen sowie der Ausgaben an Löhnen und Ge¬

hältern geschieht nach dem Stande des letzten der Veran¬

lagung vorausgegangenen Verwaltungsjahrcs und haben die

Unternehmer bezw . Gesellschaftsvorstünde oder die Vertreter

derselben alljährlich bis zum 7 . Mai dem Vorsitzenden des

Schätzungsansschusses , von welchem die Vertheilung vorzn-
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nehmen ist , ein Verzeichniß der stattgehabten Ausgaben be¬

ziehungsweise Bruttoeinnahmen einzureichen.

K. 2 . Diejenigen Vorstände oder Vertreter der steuer¬

pflichtigen Gesellschaften , welche dieser Verpflichtung inner¬

halb der ihnen gesetzten Frist nicht oder nicht vollständig

Nachkommen , können von dem Vorsitzenden des Schätzungs-

ansschusses mittelst Ordnungsstrafen von 5 bis 200 ^

dazu angehalten werden . Gegen diejenigen Unternehmer

resp . Gesellschaftsvorstünde , welche behufs Erzielung niedri¬

gerer Steuerbeträge wissentlich falsche Angaben machen , kann

das Strafverfahren nach Artikel 25 des Einkommensteuer¬

gesetzes cingeleitet werden.

Artikel  6.

Der Vorstand der Forensalgemeinde hat in denjenigen

Fällen , in welchen der Steuerpflichtige in dem Bezirke eines

anderen Amtes (Stadt I . Klasse ) zur staatlichen Einkommen¬

steuer anzusetzcn ist , dem Vorsitzenden des betreffenden

Schätznngsausschusfes das Vorhandensein und den Umfang

eines Fvrensaleinkommens alljährlich bis zum 7 . Mai an-

zumcldcn . Unterbleibt diese Anmeldung , so verliert die be¬

treffende Gemeinde für das laufende Rechnungsjahr die Be¬

rechtigung zur Erhebung von Einwendungen und Beschwer¬

den gegen den Vcrtheilungsplan (Art . 7 ) .

Das Staatsministerinm , Departement des Innern , hat

an die Beachtung dieser Frist alljährlich wenigstens 4 Wochen

vorher durch eine in angemessener Weise zu veröffentlichende

Aufforderung zu erinnern und ist ermächtigt , über die in

der Anmeldung zu machenden Angaben nähere Vorschriften

zu treffen.

Artikel 7.

tz. 1 . Der Vorsitzende des Schätzungsausschusscs der¬

jenigen Gemeinde , in welcher der Steuerpflichtige zur staat¬

lichen Einkommensteuer angesetzt ist , hat für jedes Rechnungs-
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theilnngsplan zn entwerfen und den bctheiligtcn Gemeinden
und dem Steuerpflichtigen mitzutheilen . Nach dieser Mit¬
theilung hat der Vorsitzende des Schätzungsausschusfes in
einer durch die Oldeuburgischen Anzeigen zu erlassenden
Bekanntmachung darauf hinzuweisen , daß der Vertheilungs¬
plan den Betheiligten mitgetheilt sei und damit die Auf¬
forderung zu verbinden , etwaige Einwendungen gegen den
Vertheiluugsplan bei Vermeidung des Ausschlusses mit den¬
selben innerhalb 14 Tagen von einem zugleich zu bestim¬
menden Tage an bei ihm einznbringeu . lieber die Ein¬
wendungen entscheidet der Vorsitzende des Schätzungsaus-
schusses . Gegen die Zurückweisung einer Einwendung und
gegen den auf Grund einer Einwendung neu ausgestellten
Vertheilungsplan steht den Betheiligten die Beschwerde an
das Staatsministerium , Departement des Innern , zu , welche
ebenfalls innerhalb 14 Tagen nach Zustellung der anzufech¬
tenden Verfügung bei Strafe des Ausschlusses beim Vor¬
sitzenden des Schätzungsausschusfes eiuzubringen und zugleich
zu begründen ist . Für die Erhebung einer Einwendung
oder einer Beschwerde ist der Gemeiudcvorstand zuständig,
ohne daß cs hierzu eines Beschlusses der Gemeindevertretung
bedarf.

Z. 2 . Bei Aenderuugcn des Steuerbctrages im Laufe
des Rechnungsjahres in Folge von Reelamatioucn ist in
derselben Weise zu Verfahren.

Artikel  8.

Wenn das Einkommen einer hier steuerpflichtigen aus¬
wärtigen Person oder Gesellschaft gemäß Artikel 2 Z. 2 des
Gesetzes vom 1 . Februar 1888 , betreffend die Heranziehung
außerhalb des Herzogthums wohnender Grundbesitzer re . zn
den Gemeinde - und Schullasten über verschiedene Gemeinden

vertheilt werden muß , so erfolgt die Ermittelung der auf
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jede Gemeinde fallenden Stenerquote soweit zutreffend unter
analoger Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes.

Artikel  9.

Nachlassenschaften haben , so lange sie gemäß Art . 24
Z. 3 des Einkommensteuergesetzes als ungetheilt zur staat¬
lichen Steuer angesetzt sind , die persönlichen Gemeindesteuern
in derselben Weise weiter zu zahlen , in welcher der Erb¬
lasser zu denselben pflichtig war.

Artikel  10.

Z. 1 . Die vorstehenden Bestimmungen kommen auch
auf die Verpflichtung zur Tragung der Lasten der evan¬
gelischen und katholischen Schulachten , soweit solche Lasten
nach dem Ansätze zur staatlichen Einkommensteuer vertheilt
werden , mit folgenden näheren Bestimmungen zur analogen
Anwendung:

u) die im Art . 6 vorgesehene Anmeldung eines Forensal-
einkommeus hat der Gemeindevorstand gleichzeitig
mit der Anmeldung für die Gemeinden auch für die
Schulachten zu machen.

d ) Für die Erhebung einer Einwendung oder einer Be¬
schwerde gegen die Vertheilung (Art . 7) ist der
Schuljurat zuständig.

o) Erstrecken sich zwei Schulachten verschiedener Con-
fessivn über denselben Bezirk , so regelt sich die
Bcitragspflicht nach den Vorschriften über die Her¬
anziehung des Grundbesitzes auswärtiger Grund¬
besitzer zu den Schullasten in solchen Bezirken.

Z. 2 . Die Beschwerden auch der Schulachten in den
Stenerfrage » des gegenwärtigen und des Gesetzes vom
1. Februar 1888 sind au das Großherzogliche Staatsmini¬
sterium , Departement des Innern , zu richten und von diesem
zu entscheiden.
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Artikel 11.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1891 in Kraft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 23. März
1891.

(U. 8.) Peter.
Jansen . Flor.

Bartel.
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M 103. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 23. März 1891,
betreffend Abänderung des Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg vom 1. Februar 1888, betreffend die Heranziehung
außerhalb des Herzogthums wohnender Grundbesitzer re. zu
den Gemeinde- und Schullasten.

M 101.
Gesetz für das Herzogthnm Oldenburg , betreffend Abänderungen der

Auctionator - und Vergantungs -Ordnung vom 14. Mai 1844.
Oldenburg , 1891 März 23.

Wir Nico laus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:



Artikel 1.

Bei freiwilligen öffentlichen Verkäufen von Grund¬
stücken, für welche das Grundbuch angelegt ist , findet eine
Convocation nicht statt , und finden daher auf solche Ver¬
käufe die in der Auctionator - und Vergantungs - Ordnung
vom 14 . Mai 1844 enthaltenen Bestimmungen über Convo-
cationen , Ertheilung des Zuschlags und Deposition der

Kaufgelder fernerhin keine Anwendung . Dies gilt nament¬
lich von den ßK. 1b , 17 , 18 , 30 , 35 , 36 , 37 , 38 , 30 , 50,
52 und 62 der Auctionator - und Vergantungs -Ordnung.

Artikel 2.

Die Abhaltung und Leitung der freiwilligen öffentlichen

Verkäufe unbeweglicher Güter steht dem Amtsgerichte zu , in

dessen Bezirke dieselben belegen sind.

Der Antrag auf Anberaumung eines Termins zur Ab¬

haltung des öffentlichen Verkaufs ist unter genauer Bezeich¬

nung des Grundstücks nach der Artikelnummer des Grund¬

buchblattes bezw . nach den in der Mutterrolle verzeichnten

Flur - und Parzellennummern zeitig beim Amtsgerichte zu

stellen , und in demselben ist anzugeben , ob die Abhaltung

des Verkaufs im Amtsgerichtsgebäude oder an einem an¬

deren Orte des Amtsgerichtsbezirks gewünscht wird . Nach¬

dem das Amtsgericht die Berechtigung des Antragstellers

und die Eigenthumsverhältniffe bezüglich des zu verkaufen¬

den Grundstücks nach Maßgabe des Grundbuchs geprüft

hat , theilt es dem Antragsteller die Bestimmung des Ver¬

kaufstermins mit , und hat sodann Letzterer für die weitere

Bekanntmachung dieses Termins selber zu sorgen.

Sollen Grundstücke , welche in verschiedenen Amts¬

gerichtsbezirken liegen , in demselben Termine verkauft wer¬

den , so hat auf Antrag des Verkäufers das Landgericht das

hierfür zuständige Amtsgericht zu bestimmen.
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Artikel 3.

Die Perkaufsbedingungen sind vor dem Termine beim

Amtsgerichte einzureichen , welches dieselben zu prüfen und

den Verkäufer auf etwaige Mängel aufmerksam zu machen

hat . Das Amtsgericht hat namentlich dahin zu sehen , daß

in denselben Bestimmung getroffen werde über die auf den

Käufer übergehenden dinglichen Lasten , welche aus dem

Grundbuchs ersichtlich sind , oder welche , sofern sie für das

Grundbuch nicht eintragungsbedürftig sind , von dem Ver¬

käufer besonders namhaft gemacht werden (Grundgerechtig-

keiteu — 8 - 11  des Eigenthums -Erwerbs -Gesetzes ) , ferner

über den Zeitpunkt , von welchem an diese dinglichen Lasten

sowie die Staatssteuern , Domanialgefälle und gemeinen

Lasten (§ . 12 des Eig . - Erw . - Ges .) von dem Käufer zu

tragen sind , über den Zahlungstermin der Kaufgelder und

deren etwaige Verzinsung , über Sicherheitsleistung bezüglich

derselben , über die Kosten des Verkaufs einschließlich der

Gebühren und Procente des Auctionators bezw . des Be¬

vollmächtigten , sowie über die Zeit , zu welcher die Auf¬

lassung des Grundstücks von dem Verkäufer an den Käufer

zu erfolgen hat.

Das Amtsgericht ertheilt mit Einwilligung des Ver¬

käufers bezw . des von diesem beauftragten Auctionators

oder Bevollmächtigten den Zuschlag.

Artikel 4.

Wird der Verkaufstermin nicht an der Gerichtsstelle

abgehalten , so kann mit der Leitung desselben und der Füh¬

rung des Protokolls der Gerichtsfchreiber beauftragt werden.

Artikel 5.

Wer mit Umgehung des Amtsgerichts einen freiwilligen

öffentlichen Verkauf von unbeweglichen Gütern unternimmt,



verfällt der im Z. 24 der Auktionator - und Vergantungs-
Ordnung angedrohten Strafe.

Artikel 6.

Der freiwillige öffentliche Verkauf von See - und Fluß¬
schiffen und von Schiffsparten richtet sich nach den über
freiwillige Mobiliarverkäufe geltenden Bestimmungen.

Die bisherigen Vorschriften finden jedoch auf freiwillige
öffentliche Verkäufe von Seeschiffen , welche mindestens
42,4 obra Brutto -Raumgehalt haben und deren Heimaths-
hafen im Herzogthum Oldenburg sich befindet , sowie von
Flußschiffen von mindestens gleicher Größe , deren Eigen-
thümer im Herzogthnm Oldenburg ihren . Wohnsitz haben,
noch bis zu dem Zeitpunkte Anwendung , an welchem für
die Gemeinde des Heimathshafens bezw . des Wohnsitzes
die im Artikel 20 des Einführungsgesetzes vom 3 . April
1876 zum Eigenthums - Erwerbsgesetze rc . (Artikel 2 des Ge¬
setzes vom 2 . Januar 1882 ) vorgeschriebene Ausschlußfrist
abgelaufen ist.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 23 . März
1891.

(U. 8 .) Peter.

Flor.
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102.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend Abänderung des Ge¬

setzes vom 2. November 1857, betreffend den bürgerlichen Proceß.
Oldenburg, 1891 März 23.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.
In Betreff derjenigen Grundstücke, für welche das

Grundbuch angelegt ist, ist eine Convocation nach den Ar¬
tikeln 326, Ziffer 2, 327, K. 1 des Gesetzes vom 2. No¬
vember 1857, betreffend den bürgerlichen Proeeß, nicht mehr
zulässig.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Grvßherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 23. März
1891.

(D 8.) Peter.
Flor.

Huber.
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^ 103.
Gesetz für das Herzngthum Oldenburg , betreffend Abänderung des Ge¬

setzes für das Herzogthum Oldenburg vom 1. Februar 1888, be¬
treffend die Heranziehung außerhalb des Herzogthums wohnender
Grundbesitzer re. zu den Gemeinde- und Schullasten.

Oldenburg , 1891 März 23.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen re. rc.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.
Dem Artikel2 tz. 1 werden hinter den Worten„Her¬

zogthum Oldenburg" die Worte: „und nach Artikel1 8- 4
des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom 11. März
1891, betreffend Abänderung des Einkommensteuergesetzes
vom 6. April 1864" nachgefügt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 23. März
1891.

(U. 8.) Peter.
Jansen . Flor.

Bartel.
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. t'Z 101 . Gesetz für das Herzogthum Oldenburg und das Fürstenthum
Birkenfeld vom 23 . März 189l , betreffend die Zwangsvoll¬
streckung in das unbewegliche Vermögen wegen Geldforde¬
rungen.

104.
Gesetz für das Herzvgthnm Oldenburg und das Fürstenthum Birken-

seld, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Ver¬
mögen wegen Geldforderungen.

Oldenburg , 1891 März 23.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg und das Fürstcnthum Bir¬
kenfeld , was folgt:
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I . Allgemeine Bestimmungen.
Artikel 1.

Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermö¬

gen wegen Geldfordernngen erfolgt:

1 . durch zwangsweise Eintragung einer Hypothek für

die vollstreckbare Forderung in das Grundbuch,

2 . durch Zwangsversteigerung,

3 . durch ZwangSvcrwaltung,

Der Gläubiger kann nach seiner Wahl eine dieser

Maßregeln oder mehrere derselben neben einander ans¬

führen lassen.

Die Eintragung in das Grundbuch und die Zwangs-

Verwaltung erfolgen auch zur Vollziehung eines Arrest¬

befehls,

Artikel 2,

In Ansehung der Zwangsvollstreckung gehören zum

unbeweglichen Vermögen außer Grundstücken diejenigen

Sachen und Rechte , welchen diese Eigenschaft in dem be¬

stehenden Rechte beigelegt ist , oder welche Zubehör eines

unbeweglichen Gegenstandes sind.

Zu der Jmmobiliarmasse gehören auch diejenigen be¬

weglichen Gegenstände , auf welche das bezüglich eines un¬

beweglichen Gegenstandes bestehende Pfand - oder Vorzugs-

recht kraft Gesetzes sich erstreckt,

Artikel 3.

Auf die Zwangsvollstreckung in bewegliche Gegenstände,

welche zur Jmmobiliarmasse gehören , finden die Vorschriften

der Civilprozeßordnung über die Zwangsvollstreckung in

das bewegliche Vermögen Anwendung.



Artikel 4.

Neben den allgemeinen Bestimmungen der Civilprozeß-
ordnung über die Zwangsvollstreckung , finden auf die
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen die
nachstehenden Vorschriften Anwendung.

Artikel 5.

Die bei der Ausführung einer Zwangsvollstreckungs-
maßrcgel den Vollstreckungs -Gerichten zustehenden Entschei¬
dungen können "ohne vorgängige mündliche Verhandlung er
folgen . Gegen dieselben findet nur sofortige Beschwerde statt.

Artikel 6.

Die in dem Verfahren auf Zwangsvollstreckung in
das unbewegliche Vermögen erforderlichen Zustellungen er¬
folgen von Amtswegen.

Die Zustellung wird , wenn solche außerhalb des Amts-
gcrichtsbezirks zu geschehen hat , durch Aufgabe zur Post
nach den Vorschriften der ZZ. 161 und 175 der Civil-
Prozeßordnung bewirkt , und ist die Postsendung mit der
Bezeichnung „ Einschreiben " zu versehen.

Die Zustellung einer Entscheidung , welche in einem
dazu angesetzten Termin verkündet worden , ist nicht erfor¬
derlich Gegen dieselbe ist nur die sofortige Beschwerde
zulässig , welche innerhalb einer mit der Verkündigung der
Entscheidung beginnenden Nothfrist von zwei Wochen ein¬
zulegen ist.

Artikel 7.

In allen Fällen , in welchen eine öffentliche Bekannt¬
machung vorgeschriebe » ist , begründet die Unterlassung der
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daneben angeordneten besonderen Znstellnng keine Anfech¬
tung.

Auf die Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung

hat es keinen Einfluß , wenn das anzuheftende Schriftstück
von dem Orte der Anheftung zu früh entfernt ist , oder
wenn im Falle wiederholter Bekanntmachung die vorge¬

schriebenen Zwischenfristen nicht eingehalten sind.

Artikel 8.

Jeder Gläubiger , welcher sich im Besitze eines voll¬
streckbaren Schuldtitels befindet , kann bei den betreffenden
Behörden von den Mutterrvllen und Registern , welche sich
auf das unbewegliche Vermögen des Schuldners beziehen,
sowie von den Grundbnchblättcrn des Schuldners Einsicht

nehme » , und die erforderlichen Auszüge daraus bezw . die
darauf bezüglichen Bescheinigungen verlangen.

II . Zwangsweise Eintragung einer Hypothek.

Artikel 9.

Eine vollstreckbare Geldforderung , deren Betrag in

gesetzlicher Währung bestimmt ist , wird auf Antrag des
Gläubigers als Hypothek eingetragen , wenn der Schuldner¬
in das Grundbuch als Eigenthümer eingetragen ist , oder seine

Eintragung gleichzeitig erlangt wird . Aus vollstreckbaren
Urkunden (Z. 702 5 der Civilprozeß -Ordnung ) und aus

vollstreckbaren Vergleichen außerhalb der im Z. 702 .M 1
und 2 der Civilprozeß -Ordnung vorgesehenen Fälle wird
nur eine Vormerkung eingetragen.

Artikel 10.

Der Antrag , welcher bei dem nach Z. 755 bezw . 756
der Civilprozeßordnnug zuständigen Amtsgerichte zu stellen
ist , muß enthalten:



1 . Namen , Stand oder Gewerbe und Wohnort des
Gläubigers , sowie des Schuldners,

2 . die bestimmte Angabe der Forderung des Gläu¬
bigers in Haupt - und Nebensache , sowie des für
die Forderung vorhandenen vollstreckbaren Schnld-
titels,

3 . die Bezeichnung des Grundstücks nach dem Grund¬
buch , bezw . nach der Mutterrvlle.

Artikel 11.

Dem Anträge sind beizufügen:

1 . die vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels,
2 . der Nachweis , daß solche dem Schuldner znge-

stellt ist.

Artikel 12.

Findet das Amtsgericht den Antrag begründet , so
vollzieht cs die Eintragung in das Grundbuch und ver¬
merkt auf der vollstreckbaren Ausfertigung des Schuldtitels
die erfolgte Eintragung . Wird die Ausfertigung eines Hy¬
pothekenbriefes beantragt , so ist mit derselben die vollstreck¬
bare Ausfertigung des Schnldtitels zu verbinden.

Die mit dem Eintragungsvermerk versehene vollstreck¬
bare Ausfertigung des Schuldtitels bezw . der Hypotheken¬
brief ist dem Gläubiger auszuhändigen ; der Schuldner er¬
hält eine Benachrichtigung.

Artikel 13.

Ist die Forderung nur vorläufig oder nur gegen
Sicherheitsleistung vollstreckbar , so wird nur eine Vormer¬
kung eingetragen . Dieselbe wird ans Antrag des Gläu¬
bigers nach Vorlegung einer unbeschränkt vollstreckbaren
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Ausfertigung des Schuldtitels in eine Hypothek umge¬

schrieben.

Die Vormerkung ist einzutragen , ohne daß die Sicher¬

heit , von deren Leistung die Zwangsvollstreckung abhängig

gemacht ist , geleistet zu werden braucht.

Artikel 14.

Soll ein Arrestbefehl vollzogen werden , so wird auf

Antrag des Gläubigers eine Vormerkung zur Höhe des
zu sichernden Geldbetrags eingetragen.

An Stelle der Vormerkung erfolgt die endgültige Ein¬

tragung nach den Vorschriften der Artikel 9 , 12 und 13.

Artikel 15.

Die Einwilligung des Gläubigers zur Löschung einer
nach Vorschrift der Artikel 12 , 13 und 14 erfolgten Ein¬

tragung wird durch eine Urkunde ersetzt , auf Grund deren
nach den Vorschriften der Civilprozeßordnung <M . 691,

692 ) die Zwangsvollstreckung mit der Wirkung einzustellen

ist , daß auch die bereits erfolgten Vollstreckungsmaßregeln

aufgehoben werden.

III. Zwangsversteigerung.

I . verfahren bis zur Einleitung der Vertheilnng der
Kaufgelder.

u) Außerhalb des Konkurses.

Artikel 16.

Der Antrag auf Zwangsversteigerung , welcher bei dem
nach K. 755 bezw . 756 der Civilprozeßordnung zuständigen

Amtsgerichte zu stellen ist , muß enthalten:
1 . Namen , Stand oder Gewerbe und Wohnort des

Gläubigers , sowie des Schuldners,



2 . die bestimmte Angabe der Forderung , wegen deren
versteigert werden soll , in Haupt - und Nebensache,
und des für die Forderung vorhandenen vollstreck¬
baren Schuldtitels,

3 . außer der Bezugnahme auf das Grundbuchblatt,
worin der Schuldner als gegenwärtiger Eigenthümer
eingetragen ist , die Bezeichnung und Größe des
Grundstücks nach dem Artikel der Mutterrolle bezw.
nach Flur und Parzelle , sowie nach der Lage und
nach sonstigen Merkmalen , die genügen , um dasselbe
von anderen zu unterscheiden.

Artikel 17.

Dem Anträge sind beizufügen:

1 . die vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels und
der Nachweis , daß solcher dem Schuldner zuge¬
stellt ist,

2 . soweit nöthig , ein den Artikel , in welchem das be¬
treffende Grundstück verzeichnet ist , umfassender be¬

glaubigter neuester Auszug ans der Mutterrolle.

Artikel 18.

Sind die Grundstücke , deren Zwangsversteigerung bean¬

tragt wird , in den Bezirken verschiedener Amtsgerichte be¬
legen , so ist dem Anträge auf Zwangsversteigerung der Be¬
schluß des Landgerichts , durch welchen das Gericht nach der
Vorschrift des Z. 756 der Civilprozeßordnung bestimmt
wurde , beizufügen.

Das zum Vollstreckungsgericht bestellte Amtsgericht hat
dem anderen Amtsgerichte , in dessen Bezirk ein zu verstei¬
gerndes Grundstück belegen ist , Mittheilung von dem land¬
gerichtlichen Beschlüsse mit dem Ersuchen zu machen , ihm
eine beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes und die
Grundakten zukommen zu lassen.



Die in diesem Gesetze vorgeschriebenen Eintragungen
in das Grundbuch hat das andere Amtsgericht auf Er¬
suchen des Vollstreckungsgcrichts vorzunehmen.

Artikel 19.

Dieselben Vorschriften (Art . 16 bis 18 ) gelten , wenn
ein Gläubiger einem bereits cingeleiteten Verfahren bei-
trcten will ; die Beilagen des Antrags können jedoch durch
eine Bezugnahme auf die Vollstreckungsakten ersetzt werden.

Artikel 20.

Ist für die Forderung , wegen deren die Versteigerung
beantragt wird , eine Hypothek noch nicht begründet so ver¬
fügt das Vollstreckungsgericht zunächst die Eintragung einer
solchen nach Maßgabe des Art . 12.

Die für die Forderung erwirkte Eintragung einer
Hypothek bleibt so lange in Kraft , bis dieselbe mit Ein¬
willigung des Gläubigers oder nach Maßgabe des Art . 15
gelöscht wird.

Bei mehreren Anträgen oder bei einem Beitritt (Art . 19)
bestimmt sich die Rangordnung nach dem Zeitpunkt , zu
welchem die Eintragung geschehen ist.

Artikel 21.

Auf die Zwangsvollstreckung in ideelle Antheile an
einem unbeweglichen Vermögen finden die Vorschriften dieses
Gesetzes keine Anwendung ; vielmehr richtet sich das Ver¬
fahren nach Z. 754 der Civilprvzeßorduung.

Dieselben finden jedoch Anwendung auf die Zwangs¬
vollstreckung solcher ideeller Antheile an Grundstücken , welche
ortsüblich einer antheilsweisen Veräußerung an Dritte
unterliegen.
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Artikel 22.

Das Vollstrcckungsgericht hat auf Antrag eines Bc-
thciligten die zur Sicherung des betreffenden Grundstücks
erforderlichen Maßregeln anzuordnen.

Artikel 23.

Wenn der Antrag auf Zwangsversteigerung begründet

erscheint und andere rechtliche Hindernisse der Veräußerung

nicht entgegenstehen , so ist dem Anträge stattzngeben und

der darauf bezügliche Beschluß dem Schuldner und dem

Gläubiger zu eröffnen , auch in das Grundbuch der Vermerk

cinzutragen , daß die Zwangsversteigerung eingeleitet sei.

Artikel 24.

Das Vollstrecknngsgericht kann vor der Erlassung des

Einleitnngsbeschlusses zur mündlichen Verhandlung über den

Antrag , sowie zur weiteren Vorbereitung der Zwangsver¬

steigerung einen Termin ansetzen und dazu den betreibenden

Gläubiger und den Schuldner laden.
Bei uncntschuldigtem Ausbleiben des Schuldners kann

dessen zwangsweise Vorführung ungeordnet werden.

Artikel 25.

Das Vollstreckungsgericht hat den Schuldner zu ver¬

anlassen , in Betreff der aus dem Grundbuch ersichtlichen

Rechte sich über deren noch fortdauernde Gültigkeit , sowie

über Namen , Stand und Wohnort der gegenwärtigen In¬

haber zu erklären , und etwaige auf dem Grundstück ruhende

dingliche Lasten , insbesondere auch Servituten , anzugeben,

deren Wirksamkeit gegen Dritte der Eintragung in ' s Grund¬

buch nicht bedürfen.

Artikel 26.

Die Eintragung des Einleitungsbeschlusses bewirkt zu

Gunsten des Gläubigers eine Beschlagnahme des Grund-



stücks . Ein späterer Wechsel des Eigenthümers hindert nicht
die Fortsetzung des Verfahrens.

Gegen die vor Eintragung des Einleitungsvermerks
durch Eintragung erworbenen Rechte tritt die Wirkung der
Beschlagnahme nicht ein , sofern die Berechtigten nicht vor¬
her von der Beschlagnahme Kenntniß erlangt haben.

Durch Zurücknahme des Versteigernngsantrags erlischt
die Beschlagnahme.

Artikel 27.

Das Vollstrecknngsgericht kann , wenn ein Konkurs¬
verwalter nicht die Verwaltung des unbeweglichen Ver¬
mögens des Schuldners übernommen hat , einen Verwalter

bestellen , auf dessen Rechte und Pflichten die Bestimmungen
in den 8Z . 70 bis 78 der Reichs -Konkursordnung ent¬
sprechende Anwendung finden.

Artikel 28.

Soweit der Schuldner zur Bestreitung des nothdürs-
tigen Unterhalts für sich , seinen Ehegatten und seine un¬
versorgten Kinder auf die Erträgnisse des unbeweglichen
Vermögens , dessen Zwangsversteigerung eingeleitet ist , an¬
gewiesen war , kann ihm das Vollstreckungsgericht auf An¬
trag einen entsprechenden Theil für bestimmte Zeit , jedoch
nicht über den Zuschlag hinaus , zuweisen , oder ihm im
Hinblick auf den künftigen Erlös eine Unterstützung in Geld
gewähren . Die Bestimmungen der Reichs -Konkursordnnng
in § . 118 Absatz 1 und Z. 120 Absatz 1 finden ent¬
sprechende Anwendung.

Artikel 29.

Nach erfolgter Eintragung des Einlcitungsbeschlnsses
erläßt das Vollstrecknngsgericht ein Proklam nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen.



Artikel 30.

Das Proklnm muß enthalten:

1 . die Angabe , daß die Versteigerung im Wege der

Zwangsvollstreckung geschehe;

2 . die Bezeichnung des Schuldners nach Vor - und

Familiennamen , Stand oder Gewerbe und Wohnort;

3 . die Bezeichnung des Grundstücks nach dem Grund¬

buche und , soweit einzelne Parzellen zur Versteige¬

rung stehen , die Bezeichnung der Flur - und Par-

zellen -Nnmmer , ferner die Angabe der Größe und

des Grundsteuer -Reinertrages , sowie die Bezeichnung

nach Lage und sonstigen Merkmalen , welche genügen,

um dasselbe von anderen zu unterscheiden;

4 . Zeit und Ort des Angabetermins;

5 . die Aufforderung zur Anmeldung von rückständigen

Leistungen , Zinsen und Kosten bezüglich der in das

Grundbuch eingetragenen dinglichen Rechte und For¬

derungen , sowie von rückständigen Abgaben , Doma-

nialgefällen , gemeinen Lasten und etwaigen bevor¬

zugten Dienstlohnforderungen (Artikel 61 , Ziffer 4 ) ,

widrigenfalls auf derartige Rückstände bei Verthei-

lung der Kanfgelder keine Rücksicht genommen werde;

6 . die Aufforderung zur Anmeldung von Eigcnthums-

oder sonstigen der Veräußerung cntgegenstehenden

Rechten bei Strafe des Verlustes des dinglichen

Anspruchs , sowie der Grundgerechtigkeiten (Prädial¬

servituten ) , sofern solche in den Vcrkanfsbedingungen

(Artikel 43 ) berücksichtigt werden sollen.

Es ist zugleich darauf aufmerksam zu machen , daß

die Angaben schriftlich oder mündlich znm Protokoll

des Gerichtsschreibers gemacht werden können , und

daß , wenn der Umgebende nicht im Amtsgerichts¬

bezirke wohnt , er einen daselbst wohnhaften Zu-
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stellungsbevollmächtigten zu benennen habe (ZZ. 160,
161 der Civilprozeßordnung ) ;

7 . die Anzeige , wo und wann die beglaubigte Abschrift
des Grundbuchblatts , der Auszug aus der Mutter¬
rolle , die Abschätzungen und andere das Grundstück
betreffende Nachweisungen , sowie der Entwurf der
Verkaufsbedingungen eingesehen werden können;

8 . Zeit und Ort des Versteigerungstermins.

Artikel 31.

Die Staatssteuern , die Reallasten , zu denen der Staat
berechtigt ist (Domanialgefälle ) und die gemeinen Lasten be¬
dürfen der Angabe nur in so weit einzelne Gefälle rück¬
ständig sind.

Zu den gemeinen Lasten gehören alle nach Gesetz , Ver¬
fassung oder Herkommen auf dem Grundstück ruhenden ans
dem Gemeinde - und Amtsverbande oder aus dem Kirchen - ,
Pfarr - und Schulverbande entspringenden oder an Kirchen,
Pfarren und Schulen oder an Kirchen - , Pfarr - und Schnl-
bediente zu entrichtenden oder aus der Verpflichtung zu
öffentlichen Wege - , Wasser - , Deich - , Siel - und Uferbauten
entstandenen Abgaben und Leistungen , ferner die Beiträge,
welche an Meliorationsgenossenschaften oder andere gemein¬
nützige von der Staatsbehörde genehmigte Institute zu ent¬
richten sind.

Artikel 32.

In der Regel ist der Angabetermin sechs Wochen nach
der ersten öffentlichen Bekanntmachung , und der Versteige-
rungstcrmin frühestens sechs Wochen und spätestens drei
Monate nach dem Angabetermin zu bestimmen . —

Die im Artikel 30 Z . 7 gedachten Schriftstücke müssen
spätestens zwei Wochen vor dem Versteigerungstermin ans
der Gerichtsschreiberei zur Einsicht der Betheiligten nieder¬
gelegt werden.



Artikel 33.

Die Bekanntmachung des Proklams erfolgt von Amts-
wegen:

1 . durch zweimalige Einrückung in die Oldenburgischen
Anzeigen bezw . das Birkenselder Amtsblatt;

2 . durch Anschlag

s,) an die Gerichtstafel;

d ) an die Kirchen derjenigen Gemeinde , bezw . für
das Fürftenthum Birkenfeld an das Bürger-
meistcreibrett derjenigen Bürgermeisterei , in
welcher das zu versteigernde Grundstück liegt.

Zwischen den Bekanntmachungen in den öffentlichen
Blättern soll jedesmal ein Zwischenraum von wenigstens
zwei Wochen bleiben , der Anschlag an die Gerichtstafel
und den Gitterkasten (das Bürgermeistereibrett ) in dem
Zeitraum von wenigstens zwei Wochen und in dessen ganzer
Dauer bewirkt werden , und die erste Bekanntmachung bezw.
der erste Anschlag spätestens sechs Wochen , die letzte Be¬
kanntmachung spätestens zwei Wochen vor dem zur Angabe
angesetzten Termine geschehen.

Das Vollstrecknngsgericht hat von Amtswegen oder
ans Antrag eines Betheiligten nach seinem Ermessen über
noch andere Arten der Veröffentlichung und deren Ausfüh¬
rung zu bestimmen.

Artikel 34.

Im Falle des Art . 18 erläßt das Vollstrecknngsgericht
das Proklam auch für die in dem anderen Amtsgerichts¬
bezirk belegenen Grundstücke unter Bezugnahme auf den
seine Zuständigkeit aussprechenden Beschluß des Landgerichts
und theilt davon dem Amtsgerichte der belegenen Grund¬
stücke die zur Anheftung an die Gerichtstafel und die
Kirchen (bezw . das Bürgermeistereibrett ) erforderlichen Ab¬
schriften mit.



Artikel 35.

Den bei Erlassung des Proklams dem Vollstrecknngs-
gerichte aus dem Grundbuch und durch die desfallsigen
Erklärungen des Schuldners (Artikel 25 ) nacb Namen,
Stand und gegenwärtigen Wvhnort genau bekannten Gläu¬
bigern und dinglich Berechtigten ist von Amtswegen unter
Hinweisung aus die betreffende Nummer eines der Blätter,
in welcher das Proklam veröffentlicht ist , zur Wahrneh¬
mung ihrer Gerechtsame Mittheilung von der Eröffnung
des Zwangsvollstrecknngsverfahrens spätestens zwei Wochen
vor dem Angabetermine zu machen.

Sind Pflegebefohlene Inhaber der eingetragenen For¬
derungen oder der vom Schuldner angegebenen Rcalrechte,
und ist der Name des Vormundes oder Vertreters anders
nicht leicht zu ermitteln , so erfolgt die Mittheilung au die
vormundschaftliche Behörde mit dem Ersuchen , um weitere
Zustellung an den letzteren.

Die in das Grundbuch eingetragenen dinglichen Rechte,
Hypotheken und Grundschulden bedürfen der Anmeldung
nicht , sind vielmehr , soweit sie nicht auf den Käufer über¬
gehen oder von ihm übernommen werden , von Amtswcgen
bei Vertheilung der Kanfgelder (Art . 56 ff .) zu berück¬
sichtigen.

Artikel 36.

Gegen die Versäumung des Angabetcrmins , mit dessen
Ablauf der angedrvhtc Rechtsnachtheil (Artikel 30 Z . 6)
von selber eintritt , wird die Wiedereinsetzung in den vori¬
gen Stand nur ertheilt , wenn:

a ) der Termin ohne eigenes grobes Verschulden des
Antragstellers versäumt ist,

io) die Wiedereinsetzung innerhalb zwei Wochen nach
Beseitigung der Umstünde , welche die Versäumung
veranlaßt und die frühere Erhebung des Gesuchs
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ohne eigenes grobes Verschulden des Antragstellers
verhindert haben , nachgesucht ist,

«) mit dem Gesuche zugleich die versäumte Angabe
nachgeholt wird,

ci) der Zuschlag bezüglich des versteigerten Grundstücks
noch nicht ertheilt ist , oder , sofern es sich bei der
versäumten Angabe um Theilnahme an der Verthci-
lung der Kaufgelder handelt , die Vertheilung an die
Gläubiger noch nicht stattgefundcn hat.

Mit dem Gesuche müssen die zur Begründung der
Wiedereinsetzung erforderlichen Thatsachen sofort bescheinigt
oder doch die Bescheinigungsmittel angegeben werden . Nach
dem Ermessen des Vollstreckungsgerichts kann die Beschei¬
nigung durch den Eid des Antragsstellers erbracht werden.

Das Vollstrecknngsgericht kann ohne vorgängigc münd¬
liche Verhandlung über das Gesuch entscheiden . Wenn das
Vvllstrcckungsgericht eine mündliche Verhandlung für nöthig
hält , so ist ein Termin anzusetzen , in welchem die Erklä¬
rung über die zur Begründung der Wiedereinsetzung ange¬
führten Thatsachen und über die Bescheinigungen , sowie die
Beibringung der Gegcnbeschcinigungsmittel erfolgen müssen.

Die Kosten der Wiedereinsetzung fallen dem Antrag-
steiler zur Last , soweit sic nicht durch einen unbegründeten
Widerspruch des Gegners entstanden sind.

Artikel 37.

Vor Eintritt des Angabetermins veranlaßt das Voll¬
streckungsgericht eine Schätzung des Grundstücks . Die
Schätzung geschieht:

im Herzogthum Oldenburg von Grundstücken (ohne
Gebäude ) durch den Gemeindeabschätzer derjenigen
Gemeinde , in welcher das zu schätzende Grundstück
liegt , und denjenigen Gemeindeabschätzer einer be¬
nachbarten Gemeinde , welcker dem Grundstücke zu¬
nächst wohnt;



von Gebäuden durch die beiden Brandkassen-

taxatoren , die für denjenigen Bezirk , in dem das

Gebäude liegt , bestellt sind.
Im Bezirke des Amtsgerichts Jever treten an

die Stelle der Brandkassentaxatoren zwei vom Ge¬

richte zu wühlende Sachverständige.

L . im Fürstenthum Birkenfeld durch zwei vom Gerichte

zu ernennende Sachverständige.

Im Falle des Art . 18 wird die Schätzung von dem

Amtsgerichte der belegencn Grundstücke ans Ersuchen des

Vollstrecknngsgerichts veranlaßt.

Artikel 38.

In dem Aufträge zur Schätzung sind die Schätzer,

welche bereits anderweitig allgemein verpflichtet sind , unter

Hinweisung auf den von ihnen geleisteten Eid bezw . ans

das von ihnen abgegebene Gelöbniß an Eidesstatt zur Vor¬

nahme der Schätzung nach dem Verkanfswerth der ihnen

nach Lage , sowie nach Artikel , Flur und Parzelle zu be¬

zeichnenden Grundstücke bezw . Gebäude aufzufordern . Auch

ist denselben , soweit nvthig , weitere Anweisung zu crtheilen

und ihnen aufzugebcn , die Schätzungsurknnde dem Voll-

strecknngsgerichtc einzusenden.
Diejenigen Schützer , welche nicht mittelst Eides oder

Gelöbnisses an Eidesstatt bereits allgemein verpflichtet sind,

haben die Richtigkeit der Schätzung vor dem Vollstreckungs¬

gerichte mittelst Gelöbnisses an Eidesstatt zu bekräftigen.

Bezüglich der Gebühren der Schätzer verbleibt es bei

den bestehenden Vorschriften ; Abänderungen derselben können

im Verwaltungswege getroffen werden.

Artikel 39.

Dem betreibenden Gläubiger ist baldmöglichst eine Ab¬

schrift des Angabeprotokolls und der Schätzungsurkunde

mitzutheilen.
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Artikel 40.

Der Antrag auf Zwangsversteigerung kann bis zum
Versteigerungstermine zurückgenommen werden. Der be¬
treibende Gläubiger hat alsdann die durch seinen Antrag
erwachsenen Kosten und die Angabekostcn für die ange¬
meldeten Ansprüche zu tragen und zu erstatten, vorbehaltlich
seiner Ersatzansprüche gegen den Schuldner. Die Löschung
des Einleitungsvermerks im Grundbuch bewirkt das Vvll-
streckungsgericht von Amtswegen.

Auf Antrag oder Bewilligung des betreibenden Gläu¬
bigers darf das Verfahren ohne Aufhebung der erfolgten
Bvllstreckungsmaßregeln nur einmal und auf nicht mehr als
drei Monate vorläufig eingestellt werden. Wird ein be¬
gründeter Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens nicht
innerhalb einer Frist von drei Monaten, welche mit der
Einstellung beginnt, gestellt, so gilt der Versteigernngsantrag
als zurückgenommen.

Artikel 41.

Hat ein Dritter an dem zur Zwangsversteigerung be¬
antragten Grundstücke Eigenthum oder ein sonstiges Recht,
welches die Veräußerung hindert, angemeldet, so setzt das
Vollstrecknngsgericht zur vorläufigen Verhandlung über diesen
Anspruch einen Termin an, zu welchem der betreibende
Gläubiger, der Schuldner, der Dritte, welcher den Anspruch
angemeldet hat, und die etwa sonst Betheiligten zu verab-
laden sind.

In diesem Termine hat der Dritte die seinem Anspruch
zu Grunde liegenden Thatsachen darzulegen, und alle darauf
bezüglichen Beweismittel vorzubringen.

Wird dem Vvllstreckungsgerichte der Anspruch glaub¬
haft gemacht, so hat es bis weiter das Zwangsvollstreckungs-
Verfahren auszusetzen, dem Dritten aber eine angemessene
Frist zu bestimmen, binnen welcher derselbe bei Vermeidung

2
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der Fortsetzung der Zwangsvollstreckung die Entscheidung
des Proceßgerichts in Gemäßheit der ZZ. 688 , 689 der
Civilproceßordnung beizubringen hat.

Artikel 42.

Mit der Abhaltung der Versteigerung beauftragt das
Vollstreckungsgericht den Amtsauctionator , welcher die He¬
bung und Gefahr der Kaufgelder , in entsprechender Anwen¬
dung der §8 - 4 und 5 der Anctionatorordnuug zu über¬
nehmen hat.

Artikel 43.

Das Vollstreckungsgericht stellt unter Hinzuziehung des
Auctionators . und uöthigenfalls nach Anhörung der Be-
theiligteu in einem dazu anzuberaumeudeu Termine , die
die Verkaufsbedingungen fest , in welchen insbesondere die
ans den Käufer übergehenden dinglichen Lasten , welche in
das Grundbuch eingetragen oder , sofern sie der Eintragung
in dieses nicht bedürfen (Grnndgerechtigkeiten ) , angemeldet,
oder vom Gerichte ermittelt sind , bezeichnet werden müssen,
mit Angabe des Zeitpunkts , von welchem an der Käufer
solche , sowie die Staatsstenern , Domanialgefälle und ge¬
meinen Lasten (Art . 31 ) zu tragen hat.

Der Zahlungstermin darf nie über ein Jahr und
sechs Wochen vom Tage des Verkaufs an hinausgesetzt
werden.

Von den Kosten des Zwangsverstcigerungsvcrfahrens
einschließlich der Gebühren nnd Procente des Auctionators
dürfen nur die Kosten für die Ertheilnng des Zuschlags
nnd für den Werthstempel dem Käufer zur Last gelegt
werden.

Anträge auf Abänderung der Verkaufsbedingungen
sind spätestens eine Woche vor dem Vcrsteigerungstermin
zu stellen.
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Artikel 44.

Bezüglich der Depvnirung bezw . Bezahlung und Bei¬
treibung der Kaufgelder kommen die Vorschriften der
Auctionatororduung in Anwendung , welche dort für den
Fall getroffen sind , daß unbewegliches , zu einer Concurs-
maffe gehöriges Vermögen öffentlich verkauft worden.

Artikel 45.

Wird der Versteigerungstermin nicht an der Gerichts¬
stelle abgehalten , so kann mit der Leitung desselben und
der Führung des Protokolls der Gerichtsschreiber beauftragt
werden.

Artikel 46.

Im Falle des Artikels 18 kann das Amtsgericht der
belegenen Grundstücke vom Vollstreckungsgericht um die Ab¬
haltung der Versteigerung nach den vom Vollstreckungs¬
gerichte sestgestellteu Versteigcrungsbedingungen ersucht wer¬
den . Das Vollstreckungsgericht bestimmt den Auetionator,
welcher mit der Hebung und Gefahr der Kaufgelder zu be¬
auftragen ist.

Artikel 47.

Bevor im Vcrsteigerungstermin zur Abgabe von Ge¬
boten geschritten wird , sind die Verkaufsbedinguugen zu
verlesen.

Für das Verfahren beim Aufgebot kommen die be¬
stehenden Vorschriften der Auctionatorordnung in Anwendung.

Der Zuschlag auf das höchste Gebot ist bis zu einer
vom Vollstreckungsgerichte im Voraus in den Verkaufs¬
bedinguugen bestimmten Zeit auszusetzen.

Artikel 48.

Jedem betheiligtcn Gläubiger steht cs frei , innerhalb
einer Woche nach dem Tage der Versteigerung beim Voll-

2*
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streckungsgerichte auf die Anberaumung eines zweiten Ver¬
steigerungstermins anzutragen , wenn er Sicherheit für das
Höchstgebot , sowie für ven etwaigen Verlust an Zinsen und
für die entstehenden Mehrkosten leistet.

Der betreibende Gläubiger hat dieses Recht auch ohne
Sicherheitsleistung.

Artikel 49.

Der Zuschlag ist zu ertheilen , wenn ans dem Erlöse
nach Befriedigung der Vorberechtigten der Anspruch des be¬
treibenden Gläubigers wenigstens theilweise gedeckt werden
kann.

Artikel 50.

Kann der Zuschlag nicht crtheilt werden , so ist das
weitere Verfahren einzustellen , und hat der betreibende
Gläubiger die bis dahin entstandenen Kosten zu tragen bezw.
den eingetragenen Gläubigern und dinglich Berechtigten die
Angabekosten u . s. w . zu erstatten , vorbehültlich seiner Er¬
satzansprüche gegen den Schuldner.

Das Vollstreckungsgericht hat nach Ablauf von drei
Monaten seit Zustellung des Einstellnngsbescheides an den
betreibenden Gläubiger ans Antrag des Schuldners die
Löschung des Vermerks betreffs des Einleitungsbeschlnsses
(Artikel 23 ) zu veranlassen.

Artikel 51.

Fällt der Versteigerungstermin in Folge der Einstel¬
lung des Verfahrens aus , oder wird ein zweiter Verstei¬
gerungstermin angesetzt , so ist solches durch zweimaliges
Einrücken in die Oldenburgischen Anzeigen bezw . das Bir¬
kenfelder Amtsblatt mit einem Zwischenraum von einer
Woche , sowie durch Anschlag an die Gerichtstafel und die
Kirchen bezw . das Bürgermeistereibrett zu veröffentlichen , auch
den dinglich Berechtigten und Gläubigern bekannt zu machen.
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Artikel 52.

Die Zuschlagscriheilung erfolgt durch eine schriftliche
Verfügung des Vollstreckungsgerichts an den Höchstbietenden
und den Auktionator unter Mittheilung des Versteigerung^
Protokolls und der Verkaufsbedingungen in unter Siegel
beglaubigter Form.

d ) im Falle eines Concnrses:

Artikel 53.

Ist bei Eröffnung des Concnrses wider den Schuldner

ein Zwangsöollstreckungsverfahren in das zur Concursmasse
gehörige unbewegliche Vermögen anhängig , so ist dasselbe
gegen den Concursverwalter an Stelle des Gemeinschuldners
fortzusetzen.

Wird nach Eröffnung des Concurses von einem ab¬

sonderungsberechtigten Gläubiger die Zwangsvollstreckung in
das zur Concursmasse gehörige unbewegliche Vermögen be¬
antragt , so richtet sich das Verfahren gegen den Concurs¬
verwalter an Stelle des Gemmnschuldners.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes finden
auch in diesem Falle Anwendung , jedoch findet nach er¬

öffntem Concurse die Eintragung einer Hypothek in Ge¬
mäßheit des Artikels 20 nicht statt.

Artikel 54.

Wird die Zwangsversteigerung des zur Concursmasse
gehörigen unbeweglichen Vermögens von dem Concursver¬
walter betrieben (Z. 116 der Reichs - Concursordnung ) , so
kommen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes mit den
nachfolgenden besonderen Bestimmungen zur Anwendung:

1 . Das Vollstreckuugsgericht ordnet auf den Antrag
des Concursverwalters die Zwangsversteigerung an.
Auf den Antrag des Concursverwalters finden die



Bestimmungen in Artikel 16 , Ziffer 1 und 3 , Ar¬
tikel 17 , Ziffer 2 und Artikel 18 entsprechende An¬
wendung . Dem Anträge ist die urkundliche Be¬
scheinigung der Ernennung des Concursverwalters
beizufügen , falls das Vollstrecknngsgericht nicht zu¬
gleich Concnrsgericht ist.

2 . Der Concursverwalter ist in Ansehung des Verfah¬
rens als betreibender Gläubiger zu betrachten.

Artikel 55.

Wird von dem Concursverwalter die Freigebung des
unbeweglichen Vermögens aus der Concnrsmaffe erklärt,
so ist bei der Zwangsvollstreckung in dasselbe gegen den
Gemeinschuldner in der nämlichen Weise wie bezüglich eines
anderen nicht zur Concnrsmaffe gehörigen Vermögens zu
verfahren.

8 . Vertheilungsversahren und Rangordnung.

Artikel 56.

Auf das Vertheilungsverfahren finden die KK. 761 bis
768 der Civilproceßordnung Anwendung mit folgenden
näheren Bestimmungen . »

Artikel 57.

Das Vollstrecknngsgericht hat zeitig einen Vertheilungs¬
plan auf Grund der in das Grundbuch eingetragenen Rechte
und der angemeldeten Ansprüche zu entwerfen , und zur Er¬
klärung über denselben einen Termin zu bestimmen , welcher
wenigstens sechs Wochen vor dem Fälligkeitstermin der Kauf¬
gelder fallen muß.

Hierbei ist den Betheiligten zu eröffnen , daß der Ent¬
wurf des Vertheilungsplans spätestens eine Woche vor dem
Termin auf der Gerichtsschreiberei zur Einsichtsnahme auf-
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liege . Auf Verlangen hat der Gerichtsschreiber jedem Gläu¬
biger , welcher einen Anspruch angemeldet hat , gegen Ent¬
richtung der Gebühren Abschrift des Vertheilungsplans zu
erth eilen.

Artikel 58.

Erstreckt sich der Anspruch einzelner Gläubiger nicht
auf die Gesammtheit der zur Versteigerung gebrachten Grund¬
stücke, oder hat ein hierzu Berechtigter die Absonderung ver¬
schiedener Massen beantragt , so sind in dem Vertheilungs¬
plan die erforderlichen Massen aufzustellen.

Artikel 59.

Ist ein Verwalter bestellt , so hat das Vollstrecknngs-
gericht denselben zugleich mit Erlassung der im Artikel 57
bezeichneten Verfügung anfznfordern , seine Rechnung späte¬
stens zwei Wochen vor dem Vertheilungstermin einzureichen,
und im Termin zu erscheinen . Die Rechnung ist den Gläu¬
bigern mit dem Vertheilnngsplan vorzulegen , und unterliegt
gleich diesem dem Widerspruch derselben.

Artikel 60.

Von dem Bestände der Masse und , wenn gemäß Ar¬
tikel 58 mehrere Massen gebildet sind , nach Verhültniß der
Größe derselben sind vorweg in Abzug zu bringen:

die Kosten der etwaigen Verwaltung,
die Kosten , welche zum Besten der Masse anfge-

wendet sind,

die Kosten der Zwangsvollstreckung einschließlich des
Vertheilungsverfahrens,

die Kosten der Löschungen im Grundbuche.
Zu diesen vorweg in Abzug zu bringenden Kosten

zählen auch die durch unbegründete Einwendungen des
Schuldners gegen das Verfahren bei der Zwangsvollstreckung
erwachsenen Kosten.
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Sofern diese Kosten noch nicht festgestellt werden können,
ist eine Anschlagssumme in Ansatz zu bringen.

Artikel 61.

Aus der dann verbleibenden reinen Masse werden die

nachstehend bezeichneten Forderungen , wie folgt , berichtigt:
1 . die laufenden auf dem Grundstücke lastenden direkten

Abgaben , welche in die Staatskasse fließen;
2 . die laufenden auf dem Grundstücke haftendZn Do-

manialgefälle und die gemeinen Lasten (Art . 31 ) ;
3 . die laufenden , nicht zu den öffentlichen und ge¬

meinen Abgaben und Leistungen gehörenden Real-
ansprüche (Grnndhenern , Erbpachten , Erbzinsen,
Kanon , gutsherrliche Abgaben , Renten für umge¬
wandelte gutsherrliche Rechte u . s. w .) , welche in
das Grundbuch eingetragen oder im Angabetermine
angemeldet sind;

4 . die laufenden Beträge an Lohn , Kostgeld und an¬
deren Bezügen der Dienstboten , sofern dieselben zur
Bewirthschaftung des Grundstücks oder zum Betriebe
eines damit verbundenen ländlichen Nebengewerbes
zur Zeit der eingeleiteten Zwangsvollstreckung ge¬
halten werden , und das Grundstück ein zur Land-
wirthschaft bestimmtes Gut ist.

Sämmtliche unter 1 bis 4 aufgeführten Forde¬
rungen haben gleichen Rang und werden , im Falle
die Masse nicht hinreichen sollte , nach Verhältniß
ihrer Beträge befriedigt.

5 . Die eingetragenen Forderungen nach der Zeit der
Eintragung in das Grundbuch , und wenn die Ein¬
tragung zugleich Zinsen umfaßt , die laufenden
Zinsen.

Hierzu gehören auch die Forderungen , für welche
in Veranlassung der beantragten Zwangsvollstreckung
eine Hypothek eingetragen (Art . 20 ) oder die Voll-
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mögen erwirkt worden ist (Artikel 14 ) .

Artikel 62.

An der Stelle , an welcher ein Realanspruch oder eine
eingetragene bezw . angemeldete Forderung anzusetzen ist,
werden zugleich berichtigt:

1 . Die Rückstände von Abgaben , Leistungen und Zin¬
sen aus den beiden letzten Jahren vor eingeleiteter
Zwangsvollstreckung (Artikel 61 Ziffer 1 bis 5 ) .

Als eingeleitet gilt das Zwangsvollstreckungs-
Verfahren mit der Eintragung des im letzten Absatz
des Art . 23 gedachten Vermerks ins Grundbuch.

2 . Die Kosten , welche der Berechtigte zur Beantragung
des Zwangsvollstreckungsverfahrens , zur Angabe
und Liquidation seiner Forderung nothwendig hat
aufwenden müssen . Ausgenommen sind die Kosten,
welche der Berechtigte in Folge einer Versäumniß
oder durch eigenes Verschulden veranlaßt hat , oder
welche auf erfolgten Widerspruch eines anderen
Berechtigten durch ein besonderes Verfahren ver¬
anlaßt , oder welche von dem Berechtigten in einem
früheren Zwangsvollstreckungsverfahren , das wegen
Erfolglosigkeit hat eingestellt werden müssen , auf¬
gewandt sind.

Nicht ersetzt werden die zur Erhebung der Gelder
aufgewendeten Wege - , Porto - oder Vollmachtskosten,
sofern nicht die Jmmobiliarmasfe einen Ueberschuß
ergiebt.

3 . Die etwaigen Kosten der Eintragung in das Grund¬
buch.

Artikel 63.

Die noch nicht fälligen Forderungen werden bei der
Aufnahme in den Vertheilungsplan wie fällige behandelt.
Der Gläubiger kann die Annahme nicht verweigern.
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Ist jedoch eine solche Forderung unverzinslich, so ver¬
mindert sich dieselbe nuf den Betrag, welcher mit Hinzu¬
rechnung der gesetzlichen Zinsen desselben sür die Zeit von
der Auszahlung bis zur Fälligkeit dem vollen Betrage der
Forderung gleichkommt.

Ist der Zeitpunkt der Fälligkeit einer solchen Forde¬
rung unbestimmt, so ist sie in einem durch Schätzung sest-
znstellenden Betrage in Ansatz zu bringen.

Artikel 64.

Bedingte Forderungen sind hinsichtlich der Rangord¬
nung wie unbedingte zu behandeln.

Ist die Bedingung eine auflösende, so erhält der Gläu¬
biger sein Guthaben gegen Sicherheitsleistung für den Fall
des Eintritts der Bedingung.

Ist die Bedingung eine aufschiebende, so erhalten die¬
jenigen Gläubiger, deren Befriedigung die bedingte Forde¬
rung im Wege steht, den Betrag derselben gegen Sicher¬
heitsleistung für den Fall des Eintritts der Bedingung.

Artikel 65.

Leisten bei bedingten Forderungen diejenigen, welche
den Forderungsbetrag zu beziehen haben, die erforderliche
Sicherheit nicht, so wird derselbe, falls die Betheiligten sich
nicht anderweitig einigen, nach Bestimmung des Vollstreckungs-
gerichts auf ihre Gefahr verzinslich bei einem Bankgeschäft
angelegt.

Die dazu geeigneten Bankgeschäfte werden von dem
Grvßherzoglichen Staatsministerium bezeichnet.

Die Zinsen hat der Gläubiger zu genießen, welcher
den Forderungsbetrag gegen Sicherheitsleistung zu beziehen
berechtigt gewesen wäre.

Artikel 66.
Für begründete, aber der Summe nach nicht fest¬

stehende Forderungen ist ein Betrag in genügender Höhe
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in dem der Forderung zustehenden Range nuszuwerfen und
nach Maßgabe der Bestimmung des Artikels 65 ander¬
weitig anzulegen.

Innerhalb einer vom Vollstreckungsgerichte zu stellen¬
den Frist von einem Monat , hat der Gläubiger dem Voll¬
streckungsgericht nachzuweisen , daß er die Feststellungs -Klage
erhoben habe , widrigenfalls die Forderung bei der Verkei¬
lung nicht berücksichtigt wird.

Artikel 67.

Besteht eine von dem Käufer nicht zu übernehmende
Forderung in dem Anspruch auf fortdauernde Leistungen,
so ist dieselbe rücksichtlich der künftigen Leistungen mit
einem dem Betrage derselben für den ganzen Zeitraum ihrer
Dauer ohne Rücksicht auf die Fälligkeit gleichkommenden
Kapital in den Vertheilungsplan aufzunehmen.

Aus dem Kapital und den Zinsen desselben sind die
einzelnen Leistungen zur Zeit der Fälligkeit zu entnehmen.

Für den Fall , daß das Kapital durch die Leistungen
nicht erschöpft wird , ist der Ueberrest , nach der festgesetzten
Reihenfolge , zu vertheilen.

Artikel 68.

In dem Vertheilungstermin wird zunächst sestgestellt,
was der Käufer an Kaufgeldern und Zinsen zu leisten hat,
und wie viel die zu vertheilende Masse nach Abzug der
ihr znr Last fallenden Kosten beträgt . Hierauf werden
die in den Vertheilungsplan eingestellten Ansprüche nach
der Reihenfolge des Plans der Erörterung unterzogen.
Spätestens in diesem Termine sind die Urkunden über die
Eintragungen in das Grundbuch (hypothekarische Urkunden,
Hypothekenbriefe , Grundschuldbriefe ) in Original bei dem
Vollstreckungsgerichte einzureichen.

Wird ein Widerspruch gegen den Vertheilungsplan
nicht erhoben , so gilt dieser sofort als festgestellt.
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Erfolgt ein Widerspruch , so hat sich jeder bei dem
Widerspruch Betheiligte zu erklären.

Wird der Widerspruch als begründet anerkannt , oder
kommt eine Einigung zu Stande , so ist der Plan sofort
demgemäß zu berichtigen.

Wenn ein Widerspruch sich nicht erledigt , so ist dies
unter Angabe desjenigen , welcher den Widerspruch erhoben
hat , und der Betheiligten , welche denselben als begründet
nicht anerkannt haben , im Vertheilungsplan vorzumerken.
Die Ausführung des Plans findet in diesem Falle inso¬
weit statt , als dies unbeschadet der zu gewärtigenden Ent¬
scheidung über die streitig gebliebenen Ansprüche geschehen
kann.

Artikel 69.

Der Schuldner , sowie jeder Betheiligtc , dessen Be¬
friedigung durch Theilnahme der einzelnen Forderungen
an der Masse Eintrag geschieht , ist befugt , die Richtigkeit,
das Realrecht und das Vorrecht dieser Forderungen zu
bestreiten.

Artikel 70.

Auf die Anfechtbarkeit von Forderungen aus Rechts¬
handlungen und Verfügungen des Schuldners finden die
im dritten Titel des ersten Buches der Reichs -Konkurs¬
ordnung bezüglich der Anfechtung von Rechtshandlungen
und Verfügungen des Gemeinschuldners aufgestellten Grund¬
sätze entsprechende Anwendung . Der Zeit der Eröffnung
des Konkursns ist die Zeit der Eintragung der Einleitung
des Zwangsvollstreckungsverfahrens gleich zu stellen . (Art . 62
Z - 1 Abs . 2 .)

Artikel 71.

Das Vollstreckungsgericht kann ans Antrag anordnen,
daß einem Gläubiger , gegen dessen Ansprüche Widerspruch
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erhoben ist , der ihm nach dem Vertheünngsplan gebührende
Betrag gegen Sicherheitsleistung nusbezahlt werde . Ge¬
schieht dies nicht , so wird derselbe , falls die Betheiligten
sich nicht anderweitig einigen , nach Bestimmung des Ge¬
richts auf ihre Gefahr verzinslich bei einem Bankgeschäft
belegt (Art . 65 ).

Artikel 72.

Will der Käufer in Anrechnung auf die zu zahlenden
Kanfgelder die ans denselben zur Hebung kommenden For¬
derungen mit Einwilligung der betreffenden Gläubiger
übernehmen , so hat er hiervon zeitig vor dem Fälligkeits¬
termine dem Vollstreckungsgericht und dem Auktionator
Anzeige zu machen.

Artikel 73.

Das Vollstrecknngsgericht erthcilt nach Maßgabe des
Vertheilnngsplans , soweit dieser festgestellt ist , auf unge¬
stempeltem Papier Erhebungsanweisungen an die Gläu¬
biger , in welchen der Tag oder die Tage , an denen die
Gelder ans dem amtsgerichtlichen Depositum erhoben werden
können , näher anzugeben sind.

Derjenige Gläubiger , welcher nach Ablauf von drei
Wochen seit dem ersten Auszahlungstage gegen Rückliefe¬
rung der quittirten Erhebungsanweisung den Betrag seiner
Forderung nicht aus dem amtsgerichtlichen Depositum er¬
hoben hat , hat zu gewärtigen , daß das Vollstrecknngsgericht
die Deponirung desselben bei einem Bankgeschäft (Artikel 65)
auf seine Gefahr und Kosten anordnet.

Artikel 74.

Ist in Ansehung eines zugetheilten Betrages die Per¬
son des Berechtigten ungewiß , insbesondere die Urkunde
über die Eintragung nicht vorgelegt , so ist der Betrag zum
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amtsgerichtlichen Depositum zu hinterlegen oder die Bele¬
gung desselben bei einem Bankgeschäfte anzuordnen.

Durch den Verthcilungsplan ist festzustellen , wie der
zngetheilte Betrag für den Fall , daß die Forderung weg-
fällt , anderweit vertheilt werden soll.

Zur Ermittelung des unbekannten Berechtigten einer
solchen Forderung ist demselben von dem Vollstreckungs¬
gericht ein besonderer Vertreter zu bestellen.

Die Auslagen und Gebühren des Vertreters sind aus
dem zngetheilten Betrag vorweg zu entnehmen.

Artikel 75.

Wird der Berechtigte nachträglich ermittelt , so wird
der Vertheilungsplan durch Zahlung ohne Zuziehung an¬
derer Personen weiter ausgeführt . Ist der Nachweis des
Berechtigten von der Beibringung einer Urkunde über die
Eintragung abhängig , so hat das Aufgebot derselben in
Gemäßheit der desfallsigen Vorschriften des Gesetzes , be¬
treffend den bürgerlichen Prozeß , für das Herzogthum Ol¬
denburg vom 2 . November 1857 und für das Fürsteuthum
Birkenfeld vom 15 . August 1861 , (Artikel 326 ff .) , und
der Grundbuchordnung für das Herzogthum Oldenburg
vom 3 . April 1876 (Z. 90 ) , für das Fürstenthum Birken¬
feld vom 23 . März 1891 (Z. 104 ) , stattzusinden.

Ist die Forderung von einem Widerspruche betroffen,
so ist derjenige , welcher den Widerspruch erhoben hat , von
dem Vollstrecknngsgerichte zu benachrichtigen , daß der Be¬
rechtigte ermittelt ist . Für den Beginn der im Z. 764 der
Civilprozeßordnung bestimmten Frist ist statt des Termin¬
tages der Tag der Zustellung der Benachrichtigung maß¬
gebend.

Artikel 76.

Ist der Berechtigte bis zum Ablauf von drei Monaten
seit dem Vcrtheilungstermine nicht ermittelt , so ist der-
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jenigc , welchem der Betrag für den Fall , daß der Anspruch
wegfällt , zugetheilt ist , auf Antrag von dem Gerichte zu
ermächtigen , das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Aus¬
schließung des unbekannten Berechtigten von der Befrie¬
digung aus dem zugetheilten Betrage zu beantragen.

Artikel 77.

Wird nach Ertheilung der Ermächtigung znm Aufge-
botsantrage der Berechtigte von dem Gerichte für ermittelt

erachtet , so hat dasselbe zur weiteren Verhandlung einen
Termin zu bestimmen . Zu dem Termine sind der Berech¬
tigte , der bestellte Vertreter , der zum Aufgebotsantrage Er¬
mächtigte und der letzte zu den Betheiligten gehörende Eigen-
thümer des versteigerten Grundstücks zu laden . Die Vor¬
schriften über den Vertheilungstermin und die Ausführung
des Vertheilungsplanes finden entsprechende Anwendung.

In der Ladung des zu dem Aufgebotsantrage Er¬
mächtigten ist die Ermittelung des Berechtigten zu er¬
wähnen . Mit der Zustellung der Ladung erlischt die Er¬
mächtigung.

Für den Beginn der im § . 764 der Civilprozeßord-
nung bestimmten Frist ist statt des Termintagcs der Tag
des neuen Termins maßgebend.

Artikel 78.

Für das Aufgebotsverfahren ist das Gericht zuständig,
welches als Vollstreckungsgericht zuständig ist.

Das Aufgebot erfolgt nach den Vorschriften für das
Aufgebotsvcrfahren im Gesetze , betreffend den bürgerlichen
Prozeß , für das Hcrzogthum Oldemburg vom 2 . November
1857 , für das Fürstenthum Birkenfeld vom 15 . August
1861 , und in der Grundbnchordnung für das Herzogthum
Oldenburg vom 3 . April 1876 , Z. 85 , für das Fürsten¬
thum Birkcnfeld vom 23 . März 1891 , § . 99 , unter Be¬
zeichnung des Schuldners , des versteigerten Grundstücks
und des zur Hebung gekommenen Betrages der Forderung.
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Von dem Aufgebote werden auch die von dem An¬
tragsteller als Rechtsnachfolger des Berechtigten angezeigten
Personen betroffen . Eine Mittheilung bezüglich des Auf¬
gebots (Art . 35 ) ist diesen Personen sowie dem letzten er¬
mittelten Berechtigten und dem Vertreter desselben von
Amtswegeu zuzustellen.

Eine im Vollstrecknngsverfahren erfolgte Anmeldung
gilt auch für das Aufgebotsverfahren.

Ansprüche , welche nicht angcmeldet worden , find aus¬
zuschließen.

Der Antragsteller kann die Erstattung der Kosten des
Verfahrens ans dem zngetheilten Betrage verlangen.

Artikel 79.

Nach Erlassung des Ausschlußerkeuntniffcs hat das
Gericht auf Antrag zur weiteren Vcrtheilung des zuge-
theilten Betrages einen Termin zu bestimmen . Zn dem
Termin sind derjenige , welcher das Aufgebot beantragt hat,
diejenigen , welchen in dem Aufgebotserkenntuisse Rechte Vor¬
behalten sind , der Vertreter des vorher Berechtigten und
der letzte zu den Betheiligten gehörende Eigenthümer des
versteigerten Grundstücks zu ladeu . Die Vorschriften über
den Vcrthcilungstermin und die Ausführung des Verthei¬
lungsplanes finden entsprechende Anwendung.

Artikel 80.

Verbleibt nach Berichtigung der sämmtlichen angemcl-
deten Realansprüche noch ein Ueberschnß von den Kanf-
geldern , so ist dieser , falls das Konkursverfahren wider den
Schuldner eröffnet ist , der Konkursmasse zu überweisen.

Ist kein Konkurs eröffnet , sind aber im Angabetermin
Forderungen aus Realrechten angemeldet , welche im Ver-
theilnngsplan keine Berücksichtigung finden konnten , weil
sie Rückstände aus einer früheren Zeit als aus den beiden
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letzten Jahren vor eingeleitetem Zwangsvollstreckungsverfah¬
ren betrafen , so erfolgt die Vertheilnng des Ueberschusses

ganz in derselben Weise , wie solche im Falle des Konkurses

würde geschehen müssen.

Artikel 81.

Nach Beendigung des Vertheilungsverfahrens veranlaßt

das Vollstreckungsgericht , sei es in seiner Eigenschaft als

Grundbuchamt oder mittelst Ersuchens des zuständigen
Grundbuchamts

1 . die Eintragung des Käufers als Eigentümers,

2 . die Löschung des im Art . 23 bezeichneten Vermerks

und aller Realforderungen , welche nicht ans den
Käufer übergehen , oder von demselben übernommen
sind.

Die vorgelegten Urkunden über eingetragene Forde¬

rungen sind ebenso wie bei erfolgter Löschung zu vernichten

(Grundbuchordnung für das Herzogthum Oldenburg vom
3 . April 1876 , KZ. 93 , 94 , für das Fürstentum Birken¬

feld vom 23 . März 1891 , M . 107 , 108 ) , sofern die For¬

derungen nicht von dem Käufer mit Einwilligung des Gläu¬

bigers ganz oder teilweise übernommen sind (Art . 72 ) .

Letzteren Falls sind ans der Urkunde die Uebernahme , sowie

der Betrag der übernommenen Forderung , die etwaigen

Bestimmungen wegen der Rangordnung und die etwaigen

Aendernngen bezüglich der Bedingungen der Verzinsung und

der Rückzahlung zu beurkunden , und das weiter Erforder¬

liche gleichzeitig mit der Eintragung des Käufers als Eigen¬

tümers vom Vollstreckuugsgericht beim Grundbuchamt zu

veranlassen.
Ist eine eingetragene Forderung ganz oder teilweise

unbefriedigt geblieben , so ist dieses oder zu welchem Betrage

die Befriedigung erfolgt ist , auf der Urkunde zu bemerken,
und die Urkunde nach geschehener Löschung dem Gläubiger

wieder zurückzugebeu.
3
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Soweit eine Forderung , welche ungetheilt auch auf
ein anderes Grundstück eingetragen ist , dnrcb Zahlung oder
durch Uebernahme ans die Kaufgelder seitens des Käufers
zur Hebung gekommen ist , hat das Vollstreckungsgericht die
Löschung bei dem mitverhafteten Grundstück zu veranlassen,
(ß . 42 des Gesetzes , betreffend den Eigenthumserwerb an
Grundstücken u . s. w . für das Herzogthum Oldenburg vom
3 . April 1876 , für das Fürstenthum Birkenfeld vom
23 . März 1891 .)

IV . Zwangsverwaltung.
Artikel 82.

Die Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangsverwaltung
findet nur in Grundstücke statt , welche im Eigenthnm,
nutzbaren Eigenthum oder im Nießbrauch des Schuldners
stehen . Wenn jedoch dieser Nießbrauch auf dem Nutzungs¬
rechte des Ehemanns an dem Vermögen seiner Ehefrau
oder der Eltern an dem Vermögen der Kinder beruht , so
ist die Beschlagnahme unzulässig.

Die Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangsverwaltung
findet nicht statt , wenn in Ansehung derselben Grundstücke
eine Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangsversteigerung
erfolgt ist oder zu erfolgen hat.

Der Antrag auf Beschlagnahme zum Zwecke der
Zwangsverwaltung kann zurückgewieseu werden , wenn wegen
geringen Werthes des Gegenstandes unverhältnißmäßige
Kosten zu besorgen sind , oder wenn cs wahrscheinlich ist,
daß nach Befriedigung der vorberechtigten Forderungen
(Art . 88 ) aus den Erträgnissen des Grundstücks für die
Forderung des Antragstellers nichts übrig bleibt.

Artikel 83.

Ans die Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangsver¬
waltung finden die Bestimmungen im Art . 16 , 17 , 19 , 20,
23 und 26 entsprechende Anwendung.
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Der Antrag muß außer den im Art. 16 und 17 an¬
gegebenen Erfordernissen auch noch die Person, welche als
Verwalter vorgeschlagen wird, nach Namen, Stand oder
Gewerbe nnd Wohnort bezeichnen, und den Nachweis ent¬
halten, daß diese Person die Verwaltung zu übernehmen
bereit ist.

Steht das Grundstück nur im Nießbrauch des Schuld¬
ners, so muß dies unter Angabe der näheren Verhältnisse
im Anträge bemerkt werden.

Artikel 84.

Wird der Antrag für begründet erachtet, so beschließt
das Gericht die Beschlagnahme zum Zwecke der Zwangs¬
verwaltung und veranlaßt die Eintragung in das Grund¬
buch, daß die Zwangsverwaltung bezüglich des betreffenden
Grundstücks eingeleitet sei.

Artikel 85.

In dem Einleitungsbeschlnssehat das Gericht dem
Schuldner jede Einmischung in die Geschäftsführung des zu
bestellenden Verwalters, sowie jede Verfügung über die
Einkünfte des Grundstücks zu untersagen, und dritten Per¬
sonen, in deren Leistungen Einkünfte des Grundstücks be¬
stehen, die fernere Leistung an den zu bestellenden Ver¬
walter aufzugeben.

Das Gericht hat den in Vorschlag gebrachten Ver¬
walter, falls es gegen denselben keine Bedenken hat, zu be¬
stellen und auf Antrag an Eidesstatt zu verpflichten.

Der Verwalter ist auf Grund der Bestellung zur Ein¬
ziehung der in Leistungen Dritter bestehenden Einkünfte an
Stelle des Schuldners berechtigt.

Artikel 86.

Durch die Beschlagnahme erlangt der Gläubiger an den
Einkünften des Grundstücks unter Vorbehalt der Rechte der

3 »
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Realgläubiger das im § . 709 der Civilprozeßorduuug be¬
stimmte Pfandrecht.

Artikel 87.

Das Gericht hat den Verwalter nach Anhörung des
Gläubigers und des Schuldners mit der erforderlichen An¬
weisung für die Verwaltung zu versehen , die ihm gebüh¬
rende Vergütung feftzufetzen , und die Geschäftsführung des¬
selben zu beaufsichtigen.

Die in dem Artikel 61 , Ziffer 1 bis 4 , aufgeführten
laufenden Abgaben und Leistungen sind aus den Einkünften
durch den Verwalter ohne weiteres Verfahren zu berich¬
tigen.

Der Verwalter ist verpflichtet , bei dem Gerichte all¬
jährlich und nach Beendigung der Verwaltung Rechnung
abzulegen.

Artikel 88.

Nach Eingang der Rechnung wird vom Gerichte das
Vertheilungsverfahren bezüglich der erzielten Einkünfte ein¬
geleitet , auf welches die Bestimmungen in den Artikeln 56
bis 71 entsprechende Anwendung finden.

Aus den erzielten Einkünften sind nach Abzug der
Kosten und Ausgaben für die Zwangsverwaltung zunächst,
soweit dies nicht schon von dem Verwalter geschehen sein
sollte (Art . 87 , Abs . 2 ) , nur die in dem Artikel 61 , Zif¬
fer 1— 5 , bezeichneten Abgaben , Leistungen und Zinsen , ein¬
schließlich der etwaigen Rückstände derselben ans den bei¬
den letzten Jahren vor cingeleiteter Zwangsverwaltnng zu
berichtigen.

Hat jedoch ein Realberechtigter auf Grund eines in
das Grundbuch eingetragenen Rechts seine Befriedigung
lediglich aus den Einkünften zu fordern (z. B . Leibzuchts - ,
Altentheils - re . Leistungen ) , so ist derselbe an der ihm zu¬
stehenden Stelle wegen seiner ganzen Forderung zu be¬
friedigen.
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Die hiernach verbleibenden Ueberschüsse sind , wenn die

Zwangsversteigerung des Grundstücks eingeleitet ist , zur
Kaufgeldermasse abznführen und mit derselben zu vertheilen.
Anderenfalls erfolgt aus denselben die Befriedigung der
Gläubiger , welche die Zwangsverwaltung betreiben , in der
nach der Zeit der Beschlagnahme zu bestimmenden Reihen¬
folge.

Artikel 89.

Die nach dem fcstgestellten Plane erforderlichen Zah¬
lungen sind durch den Verwalter zu leisten , soweit die
jedesmaligen Bestände der Einkünfte hinreichen.

Ist zu einer Forderung ein Gläubiger nicht legitimirt,
oder findet die Auszahlung sonstige Anstände , so hat auf
Anordnung des Gerichts der Verwalter die zu zahlenden
Beträge bei einem Bankgeschäft (Art . 65 ) zu hinterlegen.

Erfolgt die Zwangsverwaltung zur Vollziehung eines
Arrestes , so sind die Beträge , welche auf die zu sichernde
Forderung fallen , zum gerichtlichen Depositum oder auf
Anordnung des Gerichts bei einem Bankgeschäft zu hinter¬
legen.

Artikel 90.

Die Aushebung der Zwangsverwaltng ist bei dem
Gerichte zu beantragen . Die Aufhebung erfolgt von Amts¬
wegen , wenn der Gläubiger aus den Auskünften des Grund¬
stücks befriedigt worden ist.

Das Gericht hat bei der Aushebung die Löschung des

eingetragenen Vermerks (Art . 84 ) vorzunehmcn.

V. Zwangsvollstreckung in Schiffe.
Artikel 91.

Die Zwangsvollstreckung in Seeschiffe und Schifis¬
parten sowie in die im Artikel 92 Ziffer 2 gedachten Fluß-
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die Artikel 16 , 17 , 19 , 20 , 22 bis 81 entsprechende An¬
wendung finden , so weit nicht in dem Folgenden besondere
Bestimmungen getroffen sind.

Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht , in dessen
Bezirk das Schiff sich befindet , ausschließlich zuständig.

Bei der Zwangsvollstreckung in ein Schiff soll das¬
selbe an dem Orte bleiben , wo es sich bei Einleitung der¬
selben befindet.

Wenn es jedoch die Handelskoujunktur und das Beste
der Interessenten rathsam erscheinen läßt , so kann der An¬
tritt einer neuen Fahrt auf einstimmigen Antrag der In¬
teressenten von dem Vollstreckungsgerichte unter der Bedin¬
gung einer gehörigen Versicherung des Schiffes gestattet
werden.

Die Schätzung (Artikel 37 ) geschieht durch zwei vom
Gericht zu wählende Sachverständige.

Artikel 92.

Dem Anträge auf Zwangsversteigerung sind außer der
Artikel 17 , Ziffer 1 gedachten Anlage beizufügen:

1 . wenn das Schiff in das Schiffsregister eingetra¬
gen ist

a ) ein neuester Auszug aus dem Schiffsregister,
worin der Schuldner als gegenwärtiger Eigen-
thümer benannt ist , oder im Falle des Artikel
764 des Handelsgesetzbuchs eine öffentliche Ur¬
kunde , welche glaubhaft macht , daß der Schuld¬
ner das Schiff als Schiffer führe,

b ) bei den im Herzogthum Oldenburg heimath-
lichen Schiffen ein neuester Auszug aus dem
Schiffspfandregistcr des Amtsgerichts des Hei-
mathshafens oder eine Bescheinigung dieses
Amtsgerichts , daß auf das Schiff Pfandrechte
nicht eingetragen sind;
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2 . wenn das Schiff in das Schiffsregister nicht ein¬

getragen ist , dasselbe aber nach den bestehenden

Borschriften der Vermessung unterliegt (Flußschiff ),

ein beglaubigter Auszug aus dem Flußscbiffsregifter

oder eine öffentliche Urkunde , wodurch glaubhaft

gemacht wird , daß der Schuldner das Schiff als

Eigenthümer besitze.

Artikel 93.

Die Beschlagnahme wird durch die Zustellung des Be¬

schlusses an den Schuldner bewirkt . Die Zustellung erfolgt

von Amtswegen.
Ein nach der Beschlagnahme eingetretener Wechsel des

Eigenthümers oder des Schiffers hindert nicht die Fort¬

setzung des Verfahrens.
Ist die Beschlagnahme des Schiffes für einen Schiffs¬

gläubiger auf Grund eines gegen den Schiffer erlassenen

Urtheils erfolgt , so ist dieselbe auch gegen den Eigenthümer
wirksam.

Artikel 94.

Die Einleitung des Verfahrens wird in das Schiffs¬

register oder Schiffspfaudregister nicht eingetragen.

Artikel 95.

Das Vvllstreckungsgericht hat bei der Zwangsverstei¬

gerung eines Seeschiffs die Vorlegung deS Schiffscertifikats,

bei der Zwangsversteigerung eines Flußschiffes die Vorle¬

gung des Meßbriefs zu veranlassen.

Artikel 96.

Auf Antrag des Gläubigers , welcher das eingeleitetc

Verfahren veranlaßt hat , oder dessen Beitritt zu demselben

zugelassen ist , veranlaßt das Vollstrecknngsgericht , nach

Einholung eines die Auslagen deckenden Vorschusses , die
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zur Bewachung , Verwahrung und Erhaltung des Schiffes
erforderlichen Maßregeln.

Durch diese Maßregeln wird die Beschlagnahme des
Schiffes in gleicher Weise wie durch die Zustellung des
Einleitungsbeschlnsses bewirkt.

Das Vollstreckungsgericht kann die Aufhebung dieser
Maßregeln anordncn , wenn der zur Fortsetzung derselben
nöthige Geldbetrag von dem Antragsteller nicht vorge¬
schossen wird.

Artikel 97.

Der Gläubiger kann schon vor der Einleitung des
Verfahrens das Schiff nach den Vorschriften der Civil-
prvzeßordnung über die Zwangsvollstreckung in bewegliche
körperliche Sachen pfänden lassen.

Eine solche Pfändung hat die Wirkungen der im
Zwangsversteigerungsverfahren ansgeführten Beschlagnahme.
Nach Ablauf von drei Wochen von dem Tage der Pfän¬
dung an gerechnet , ist die Pfändung auf Antrag durch
das Vollstreckungsgericht aufzuheben , sofern nicht inzwischen
die Einleitung des Verfahrens beschlossen worden ist.

Artikel 98.

In dem Prvklam müssen in entsprechender Anwen¬
dung des Artikels 30 Ziffer 5 und 6 neben den anfzu-
fordernden Realberechtigten zugleich auch alle Schiffsgläu¬
biger zur Anmeldung ihrer Ansprüche im Angabetermin
aufgefordert werden.

Die Veröffentlichung des Prvklams erfolgt:
1 . durch die Oldenbnrgischen Anzeigen,
2 . durch Anschlag an die Gerichtstafel des Voll¬

streckungsgerichts und bei den im Artikel 92 Ziff . 1
gedachten Schiffen durch Anschlag an die Kirchen
derjenigen Gemeinde , in welcher das Schiff seinen
Heimathshafen hat , bei den im Artikel 92 Ziffer 2
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gedachten Flußschiffen durch Anschlag an die Kirchen
derjenigen Gemeinde , in welcher der Eigenthümer
seinen Wohnsitz hat.

Im Uebrigen kommen die Vorschriften des Artikels 33
zur Anwendung.

Liegt der Heimathshafen des Schiffs bezw . der Wohn¬
ort des Eigenthümers nicht im Herzogthum Oldenburg , so
ist das Proklam auch durch einmalige Einrückung in das¬
jenige Blatt bekannt zu machen , welches zur Veröffent¬
lichung amtlicher Bekanntmachungen des Gerichts des Hei-
mathsHafens bezw . des Wohnorts bestimmt ist.

Artikel 99.

Soweit der Kaufpreis zur Befriedigung von Schiffs¬
gläubigern erforderlich wird , ist dessen baare Zahlung zu
bestimmen.

Artikel 100.

Aus den Kaufgeldern des Schiffes werden in der
nachstehenden Reihenfolge berichtigt:

1 . die Forderungen der Schiffsgläubiger in der Reihen¬
folge und dem Umfange , welche durch Artikel 757
bis 773 des Handelsgesetzbuchs festgesetzt sind;

2 . alle übrigen bis zur Beschlagnahme des Schiffes
entstandenen Ansprüche nach der durch die Vor¬
schriften des bürgerlichen Rechts zu bestimmenden
Reihenfolge und nach Maßgabe der Vorschriften
der Artikel 60 bis 62.

Artikel 101.

In Betreff der Löschung der eingetragenen Pfandrechte
findet der Artikel 81 entsprechende Anwendung.

Artikel 102.

Für die Zwangsversteigerung einer Schiffspart ist als
Vollstreckungsgericht das Amtsgericht ausschließlich zuständig,
in dessen Bezirk der Heimathshafen des Schiffes sich befindet.

4



Die Schisfsgläubiger sind zur Anmeldung ihrer For¬
derungen nicht aufzufordcru . Die Forderungen derselben
werden aus dem Kaufgelde nicht berichtigt und durch das
Verfahren nicht berührt.

Artikel 103.

Die Vollziehung eines Arrestbefehls in ein Schiff er¬
folgt durch Pfändung nach den Vorschriften der Civilprozeß-
ordnung über die Zwangsvollstreckung in bewegliche kör¬
perliche Sachen.

Ist die Zwangsversteigerung des Schiffes bereits ein¬
geleitet , so ist die nach K. 727 Absatz 2 der Civilprozeß-
ordnung zuznstellende Abschrift des Pfäudungsprotokolls
dem Vollstreckungsgericht einznreichen.

VI . Schlußbestimmung.

Artikel 104.

Bezüglich der für das Verfahren der Zwangsvoll¬
streckung in unbewegliches Vermögen vom Vollstreckungsge¬
richte zu berechnenden Gerichtskosten finden die Bestimmun¬
gen in dem Gesetz , betreffend die Gebühren in bürgerlichen
Rechts - und Strafsachen , für das Herzogthum Oldenburg
vom 28 . Juni 1858 , für das Fürstenthum Birkenfeld vom
15 . August 1861 , sowie die in Bezug darauf ergangenen
Vorschriften entsprechende Anwendung , insbesondere die,
welche Provokationen wider unbestimmte Gegner und Kon¬
kurse betreffen . Für die Erthcilung des Zuschlags ist eine
Gebühr , wie für eine Verfügung erster Gattung , für Auf¬
stellung des Vertheilungsplans eine Gebühr wie für ein
Prioritätsurtheil zu berechnen.

Bei Beschwerden finden in der Beschwerdeinstanz die
Vorschriften der W . 45 und 46 des Deutschen Gerichts¬
kostengesetzes entsprechende Anwendung.
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Artikel 105.

Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Zwangsvoll¬

streckung in solche Grundstücke , für welche das Grundbuch

angelegt ist . Insoweit das Grundbuch noch nicht angelegt

ist , bleibt bis zur Anlegung das denselben Gegenstand be¬

treffende Gesetz vom 2 . April 1879 in Kraft.

Das letztere Gesetz findet ferner auf die Zwangsvoll¬

streckung in solche Seeschiffe , deren Heimathshafen im Her¬

zogthum Oldenburg sich befindet , und in solche Flußschiffe,

deren Eigenthümer im Herzogthum Oldenburg seinen Wohnsitz

hat , noch bis zu dem Zeitpunkte Anwendung , an welchem

für die Gemeinde des Heimathshafens bezw . des Wohnsitzes

die im Artikel 20 des Einführungsgesetzes vom 3 . April

1876 zum Eigenthumserwerbsgesetze u . s. w . (Art . 2 des

Gesetzes vom 6 . Januar 1882 ) vorgeschriebene Ausschluß¬

frist abgelaufen ist . Von diesem Zeitpunkte an gelten auch

für solche Schiffe die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 23 . März

4891.

(U. 8 .) Peter.

Flor.

Huber.



Berichtigung
zu Band XXIX , Stück 53, 93 des Gesetzblatts — Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 13. März 1891 , betr . die In¬
struction für die Ausführung des Gesetzes vom 11. März 1891 über
die Abänderung des Einkommensteuergesetzes für das Herzogthum Ol¬
denburg vom 6. April 1864 . —

Auf Seite 377 ist iu Zeile 7 von unten in dem For¬
mular Anlage4 der Instruction statt „statutenmäßig oder
thatsächlich" zu lesen: „statutenmäßig und thatsächlich".
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

nn . Band. (Ausgegeben den II. April 1891.) 61. Stück.

Inhalt:
105. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 24. März 1891,

betreffend eine Aenderung des Gesetzes vom 18. Mai 1855

über die Ermittelung des Steuerkapitals der Grundstücke

und Gebäude im Herzogthum Oldenburg , ausschließlich der

Herrschaft Kniphausen , behuf einer neuen Veranlagung der

Grund - und Gebäudesteuer.
106. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 24. März 1891,

betreffend eine Aenderung des Gesetzes vom 18. Mai 1855,

betreffend die anderweitige Veranlagung der Grundsteuer
und der Gebäudesteuer im Herzogthum Oldenburg , aus¬

schließlich der Herrschaft Kniphausen.

105.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend eine Aenderung des

Gesetzes vom 18. Mai 1855 über die Ermittelung des Steuer¬

kapitals der Grundstücke und Gebäude im Herzogthum Oldenburg,

ausschließlich der Herrschaft Kniphausen, behuf einer neuen Veran¬

lagung der Grund - und Gebäudesteuer.
Oldenburg , den 24. März 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.
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verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.
Der Artikel 1 Ziffer 2ä . des Gesetzes für das Her¬

zogthum Oldenburg vom 18. Mai 1855 über die Ermitte¬
lung des Steuerkapitals der Grundstücke und Gebäude im
Herzogthum Oldenburg, ausschließlich der Herrschaft Knip-
hausen, behuf einer neuen Veranlagung der Grund- und
Gebäudesteuer— welches Gesetz durch Gesetz vom 29. April
1856 auch für die Herrschaft Kuchhausen anwendbar er¬
klärt ist — wird aufgehoben und tritt folgende Bestim¬
mung an die Stelle:

cl) derjenigen Gebäude, welche unmittelbar zu Zwecken
des Staats , der Gemeinden, der öffentlichen Ge¬
nossenschaften, des öffentlichen Verkehrs, des öffent¬
lichen Unterrichts, der Kunst und Wissenschaften und
der öffentlichen Wohlthätigkeit dienen, sofern sie nach
ihrer dauernden Bestimmung keinen Ertrag geben
und soweit sie nicht Dienst- und Miethwohnungen
enthalten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 24. März
1891.

(U. 8.) Peter.
He um an n.

Huber.
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-M. 106 .

Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend eine Aenderung des
Gesetzes vom 18. Mai 1855, betreffend die anderweitige Veran¬
lagung der Grundsteuer und der GebLudesteuer im Herzogthum
Oldenburg , ausschließlich der Herrschaft Kniphausen.

Oldenburg , den 24. März 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.

Der Artikel6 Ziffer 6 des Gesetzes für das Her-
.zogthum Oldenburg vom 18. Mai 1855, betreffend die an¬
derweitige Veranlagung der Grundsteuer und der Gebäude¬
steuer im Herzogthum Oldenburg, ausschließlich der Herr¬
schaft Kniphausen, — welches Gesetz durch Gesetz vom
29. April 1856 auch für die Herrschaft Kniphausen an¬
wendbar erklärt ist — wird aufgehoben und tritt folgende
Bestimmung an die Stelle:

6. diejenigen Gebäude, welche unmittelbar zu Zwecken
der Gemeinden, der öffentlichen Genossenschaften,
des öffentlichen Verkehrs, des öffentlichen Unter¬
richts, der Kunst und Wissenschaften und der öffent¬
lichen Wohlthätigkeit dienen, sofern sie nach ihrer
dauernden Bestimmung keinen Ertrag geben und
soweit sie nicht Dienst- und Miethwohnungen, die
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für den Hauptzweck des Gebäudes entbehrlich sind,
enthalten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 24. März
1891.

(U. 8 .) Peter.
Heumann.

Huber.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthnm Oldenburg.

XXIX . Band. (Ausgegeben den 12. April 1881.) 62. Stück.

Anhalt:
107. Gesetz für das Herzagthum Oldenburg vom 24. März 1891,

betreffend Aenderung der Bestimmungen über die Schullasten
der auswärtigen Grundbesitzer, Aktiengesellschaftenre.

M 107.
Gesetz für das Herzogtchum Oldenburg , betreffend Aenderung der Be¬

stimmungen über die Schullasten der auswärtigen Grundbesitzer,
Aktiengesellschaften rc.

Oldenburg , den 24. März 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel l.

Der Artikel 4d. des Gesetzes vom 22. April 1858,
betreffend einige Bestimmungen über die Tragung der Lasten
der evangelischen und katholischen Schulachten, erhält fol¬
genden Zusatz:



Das Staatsministerinm , Departement der Kirchen nnd
Schnlen , kann eine andere Vertheilnng zwischen den beiden
Schulachten anordnen , wenn durch Fabrik - oder ähnliche
Anlagen die Verhältnisse erheblich beeinflußt uud besondere
Unbilligkeiten hervorgerufeu werden.

Einer solchen Vertheilung ist das Verhältnis der Zahl
der Einwohner der beiden Konfessionen in dem gemein¬
samen Bezirke zu Grunde zu legen.

Artikel  2.

Der vorstehende Zusatz gilt auch für diejenigen nach
dem Ansätze zur Einkommensteuer vertheilten Schullasten,
auf welche gemäß Art . 3 des Gesetzes vom 1 . Februar
1888 , betreffend die Heranziehung außerhalb des Herzog¬
thums wohnender Grundbesitzer re . zu den Gemeinde - und
Schullasten (Gesetzsammlung Band 28 Seite 69 ) die Vor¬
schrift des angeführten Art . 4 b . des Gesetzes vom 22 . April
1858 Anwendung findet.

Artikel  3.

Dieses Gesetz tritt am 1 . Mai 1891 in Kraft.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensnnterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben aus dem Schlosse zu Oldenburg , den 24 . Mürz
1891.

Peter.(U. 8.)

Flor.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

HH . Band . (Ausgegeben den 19. April 1891.) 63 . Stück.

Inhalt:
M 108 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 1. April 1891,

betreffend Ergänzung des Z. 10 der Ausfiihrungsbcstim-
mungen zum Salzsteuergesetz.

^IZ 109 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 7 . April 1891,
betreffend die Anerkennung der in griechischen Schiffspapieren
enthaltenen Vermessungsangaben in den diesseitigen Häfen.

110 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 11 . April 1891
zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 29 . Juli 1890 , be¬
treffend die Gewerbegerichtc.

108.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ergänzung des

Z. 10 der Ausführungsbestimmungen zum Salzsteuergesetz.

Oldenburg , 1891 April 1.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 12 . Marz
d . I . beschlossen,

in den K. 10 der AuSführnngsbestimmungen vom 5 . Juli
1888 , betreffend das Gesetz über die Erhebung einer Ab¬
gabe von Salz (Gesetzblatt Band 28 Seite 927 ffg .) ,
nach Absatz 4 folgenden Zusatz cinzuschalten:

„Bei der Ausfertigung eines Begleitscheins über
mehrere mit Salz beladene Eisenbahnwagen finden
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die im tz. 101a . der Ausführungsbestimmungen zum
Zuckersteucrgesetze vom 9 . Juli 1887 für Zuckerbe-
glcitschciue euthalteucu Vorschriften gleichmäßige An¬
wendung . "

Oldenburg , 1891 April 1.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

Heum a n n.

Dro st.

109.
Bekanntmachnng des Staatsministeriums , betreffend die Anerkennung

der in griechischen Schiffspapieren enthaltenen Bermessnngsangaben
in den diesseitigen Häfen.

Oldenburg , den 7 . April 1891.

Nachdem zwischen Deutschland und Griechenland eine
Vereinbarung wegen gegenseitiger Anerkennung der Schiffs¬
meßbriefe getroffen worden ist , sind für die auf Grund der
griechischen Schiffsvcrmcssungs -Ordnnng vom 12 . Februar
1878 vermessenen Schiffe der griechischen Handelsmarine
die in deren Certifikaten enthaltenen Angaben über den
Brnttv -Raumgehalt und bei Segelschiffen auch über den
Netto -Ranmgehalt in den diesseitigen Häfen ohne Nachver-
mcssnng als gültig anzucrkenncn.

Was den Netto -Ranmgehalt der Dampfschiffe , sowie
der durch eine sonstige künstlich erzeugte Kraft bewegten
Schiffe anbetrifft , so sind die betreffenden Angaben in den
Certifikaten dieser Schiffe als gültig nicht anzucrkcnnen,
sondern cs ist der Netto -Ranmgehalt durch Nachvermessung
der nach Ktz. 14 R ., 15 der SchiffsvermessungS -Ordnung
vom 20 . Juni 1888 (Reichs -Gesetzblatt Seite 190 ) abzngs-
sähigcn Räume sestzustcllen . Bei dieser Nachvcrmessung
sind die in den griechischen Certifikaten enthaltenen Angaben
über den Brntto -Nanmgehalt des Fahrzeugs und den Ton-
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nengehalt der neben dem Maschinen-, Kessel- und Kohlen¬
raum in Betracht kommenden abzugsfähigen Räume der Er¬
mittelung des Netto-Raumgehalts unverändert zu Grunde
zu legen. Für die Berechnung der Gebühren gelten die
Bestimmungen des K. 36 der Schiffsvermessungsordnung
vom 20. Juni 1888, cs sind Gebühren aber nur für die
der Nachvermesfung wirklich unterworfenen Räume in An¬
satz zu bringen.

Oldenburg, 1891 April 7.
Staatsmiilisterium.

Departement des Innern.
Jansen.

Bartel.

110.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Reichs-

gesctzes vom 2g. JuU 1890, betreffend die Gewerbegerichte.

Oldenburg , 18V1 April 11.

Zur Ausführung des Reichsgcsetzes vom 29. Juli 1890,
betreffend die Gewerbegerichte(Reichs-Gesetzblatt Seite 141),
wird auf Grund des K. 83 desselben Folgendes bestimmt:

1. Es sind zu verstehen
unter der Bezeichnung„höhere Verwaltungsbehörde" :

im Herzogthum: das Staatsministerinm, Depar¬
tement des Innern,

in den Fürstcnthümcrn: die Regierungen;
unter der Bezeichnung „Ortspolizeibehörde" im
Sinne des Z. 73 des Gesetzes:

im Herzogthum: die Aemter und die Stadtma¬
gistrate der Städte erster Klasse,

im Fürftenthum Lübeck: die Regierung bezw. für
die Stadtgemeinde Eutin der Stadtmagistrat,

im Fürftenthum Birkenfeld: die Bürgermeister;
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unter der Bezeichnung „Ortsbehörde " im Sinne des-

K. 6 , Absatz 2 des Gesetzes:

im Herzogthnm und in den Fürstenthümern : die

Gemeindevorstände;

unter der Bezeichnung „Staatsbehörde " im Sinne

des Z. 70 , Absatz 1 des Gesetzes:

das Staatsministerium , Departement des Innern,

und die Regierungen;

unter der Bezeichnung „weiterer Kvmmunalver-
band " :

im Herzogthum : die Amtsverbände;

im Fürstenthum Lübeck : der Landarmenverband,

vertreten durch die Regierung;

im Fürstenthum Birkenfeld : die Bürgermeistereien.

2 . Die Statuten über Errichtung von Gewerbegerichten

sind zu beschließen:
im Herzogthum : für den Bezirk einer Stadt-

odcr Landgemeinde von der Gemeindevertre¬

tung und für den Bezirk eines Amtsverbandes

von dem Amtsrath;

im Fürstenthum Lübeck : für den Bezirk einer
Gemeinde von der Gemeindevertretung , und

für den Bezirk des Landarmenverbandes von

der Regierung als dessen Stellvertretern ! ;

im Fürstenthum Birkeufeld : für den Bezirk einer
Gemeinde von der Gemeindevertretung , und

für den Bezirk einer Bürgermeisterei von dem

Bürgermeistereirath.

Oldenburg . 1891 April 11.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

Jansen.

Bartel.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIX . Band. (Ausgegebm dm 29. April 189t.) 64. Stück.

Inhalt:
Itt.  Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg vom 3. April 1891,

betreffend die öffentlichen Lotterien und Ausspielungen.
112. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23. April 1891,

betreffend die Bildung einer Aerztekammer.

111.
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend die öffentlichen

Lotterien und Ausspielungen.
Oldenburg , den 3. April 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Grvßherzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.
Zur Ertheilung der Erlaubniß zur Veranstaltung

öffentlicher Lotterien(Z. 286 des Strafgesetzbuchs) sind zu¬
ständig:

1. für das Gebiet des Großherzogthums bezw. für das
Gebiet des Herzogthums: das Staatsministerium,
Departement des Innern;
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2 . für das Gebiet der Fürstenthümer Lübeck und Birkcn-

feld : die Regierungen.

Artikel 2.

Der Verkauf und das Ausbieten zum Verkauf von

Loosen auswärtiger öffentlicher Lotterien im Großherzog¬

thum ist nur daun gestattet , wenn die Lotterie vom Staats-

miuisterium , Departement des Innern , zugelassen ist . Die

erfolgte Zulassung ist in dem Amtsblatte desjenigen Landes-
theils , für welchen dieselbe geschehen ist , bekannt zu machen.

Für die deutschen Staatslotterien bedarf es dieser Zu¬

lassung nicht.

Artikel 3.

Der Verkauf von Loosen der im Großherzogthum

veranstalteten und genehmigten Lotterien (Artikel 1) , sowie

das Ansbieten derselben ist frei.

Der gewerbsmäßige Verkauf von Loosen der im Ar¬

tikel 2 gedachten Lotterien , sowie das gewerbsmäßige Aus¬

bieten derselben zum Verkauf ist nur denjenigen Personen

gestattet , welche die Genehmigung zu diesem Gewerbebetrieb
erhalten haben.

Zur Ertheilung der Genehmigung sind zuständig:
1 . für das Gebiet des Herzogthums : das Staats-

ministerinm , Departement des Innern,

2 . für das Gebiet der Fürstenthümer Lübeck und Birken¬

feld : die Regierungen.
Die Genehmigung kann nach Ermessen versagt werden

und es ist die ertheilte Genehmigung jeder Zeit widerruflich.

Artikel 4.

Wer ohne die im Artikel 3 Absatz 2 gedachte Genehmi¬

gung erhalten zu haben , Lotterieloose gewerbsmäßig verkauft,
oder zum Verkaufe ausbietet , oder wer im Besitze dieser

Genehmigung Loose von Lotterien , welche nicht für das
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Großherzogthum zugelassen sind (Artikel2) , verkauft oder
zum Verkaufe ausbietet, wird mit Geldstrafe bis zu 500
oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Artikel 5.
Den Lotterien im Sinne der vorstehenden Bestim¬

mungen sind öffentlich veranstaltete Ausspielungen beweg¬
licher oder unbeweglicher Sachen gleich zu achten.

Artikel 6.
Der Artikel 31 Ziffer 5 des Gewerbegesetzes für das

Herzogthum Oldenburg vom 11. Juli 1861, der Artikel 29
Ziffer 5 des Gewerbegesetzes für das Fürstenthum Lübeck
vom 13. Mai 1864 und die Verfügung der Regierung zu
Birkenfeld vom5. März 1828, das Ausspielen von Mobiliar-
gegenständen betreffend, nebst den im Eingang derselben
angezogenen Bestimmungen werden aufgehoben.

Artikel 7.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1891 in Kraft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 3. April
1891.

(U. 8.) Peter.
Jansen.

Bartel.
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Nr. 112.
Bekanntmachung des Staatsmimstermms , betreffend die Bildung einer

Aerztekammer.
Oldenburg , 1891 April 23.

Nachdem der Aerzte-Verein im Herzogthum Oldenburg
auf Grund der dem Staatsministerium vorgelegten Statuten
sich constituirt und ein Statut wegen Bildung einer Aerzte-
kammer eingerichtet hat, gegen dessen Bestimmungen vom
Staatsministerium nichts zu erinnern gefunden ist, hat mit
Höchster Genehmigung das Staatsministerium den von dem
Aerzte- Verein aus seiner Mitte unter der Bezeichnung
„Aerztekammer" gewählten Ausschuß als Vertretung des
ärztlichen Standes anerkannt.

Die Aerztekammer ist befugt, bezüglich aller Fragen
und Angelegenheiten, welche den ärztlichen Beruf oder das
Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege betreffen, Vor¬
stellungen und Anträge an die Staatsbehörden zu richten,
und es soll derselben geeignetenfalls von den letzteren auch
Gelegenheit gegeben werden, über einschlägige Fragen sich
gutachtlich zu äußern.

Oldenburg, 1891 April 23.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

Jansen.

Bartel.
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Herzogthum Oldenburg.
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Inhalt:

,/!L 113 . Bekanntmachung der Commission für die Verwaltung der

Funds und milden Stiftungen vom 18 . Juni 1891 , betreffend

das Statut des Nussteuerfonds der Ersparuugscasse.

— Berichtigung.

^ 113.
Bekanntmachung der Commission für die Verwaltung der Fonds und

müden Stiftungen , betreffend das Statut des Aussteuerfonds der

Ersparuugscasse.

Oldenburg , 1891 Juni 18.

Die Unterzeichnete Commission für die Verwaltung der

Fonds und milden Stiftungen bringt im Nachstehenden das

Höchstgenchmigte Statut des Aussteuerfonds der Ersparungs-

cassc zur -öffentlichen Kunde.

Oldenburg , 1891 Juni 18.

Commission für die Verwaltung der Fonds
und milden Stiftungen.

R u hstr a t.

Bartel .'



Statut
für

den Aussteuerfond der Ersparungscasse.

Nachdem mit Höchster Genehmigung auf Grund des

Artikels 1 des Gesetzes vom 14 . Mürz 1879 , betreffend

Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 4 . April

1865 , betreffend die Reorganisation der Ersparungscasse,

aus den Ueberschüsse » dieser Casse mittelst Verfügung des

Großherzoglicbcn StaatSministerinms , Departement des

Innern , vom 12 . Februar 1885 die Summe von 70 000

zur Bildung eines „Aussteuerfonds der Ersparungscasse"

zur Verfügung gestellt ist , werden mit Höchster Genehmigung

für die Verwaltung des Fonds und die Verwendung der

Einkünfte desselben folgende nähere statutarische Bestim¬

mungen festgesetzt:

8- i.
Der jetzige Bestand des Aussteucrfonds der Erspa¬

rungscasse ist unverändert zu erhalten und im Falle un¬

vermeidlicher Verluste nach und nach aus den Einkünften

desselben wieder zu ersetzen.

8- 2.
Die Verwaltung des Fonds wird mit Hülfe eines

Rcchnungsführers von der Großhcrzoglichen Commission

für die Verwaltung der Fonds und milden Stiftungen

geführt.
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8. 3.

Aus den Auskünften des Fonds wird zunächst jährlich

diejenige Summe au den für das sog . alte Herzogthum

einschließlich der Herrschaft Varel bestehenden sog . „ Armeu-

Mägde - Fonds " abgcführt , welche erforderlich ist , um die

uach deu bestehenden Bestimmungen aus dem letzteren zu

vergebenden Beihülfe » von bezw . 60 Thlr . Gold , 40 Thlr.

Gold und 25 Thlr . Gold auf bezw . 200 140

und 100 ^ zu erhöhen.
Der verbleibende Rest der Auskünfte wird unter den

in den folgenden W . enthaltenen näheren Bestimmungen

zur Gewährung von Ausstenerbeihülfen für dürftige und

würdige Dicnstmägdc , welche im Herzogthum Oldenburg,

mit Ausschluß des Amtsbezirks Jever , geboren sind , dort

nach ihrer Entlassung aus der Schule wenigstens zehn

Jahre gedient , sich spätestens innerhalb eines Jahres nach

dem Aufgeben ihres letzten Dienstes vcrheirathet und mit

ihrem Ehemanne in dem gedachten Bezirke häuslich nieder¬

gelassen , auch eine Beihülfe aus dem Armen -Mägde -Fond

nicht erhalten haben , ohne Rücksicht auf das Glanbensbe-

kenntniß der Betheiligten , verwandt.

8- 4.

Es werden Portionen von je 80 ^ gebildet und zur

Vcrtheilnng gebracht . Verbleibt ein weniger wie 80

betragender Rest , so wird derselbe für das nächste Aus¬

steuerjahr zurückgelegt , cs sei denn , daß er der Summe

von 80 nahe kommt , in welchem Falle er als letzte

Portion mitvertheilt wird.

8 . 5.

Jede zu den im Z. 3 Absatz 2 bezeichneten Personen

gehörige Dienstmagd , welche sich um eine Beihülfe aus dem

Fond bewerben will , hat folgende Nachweise beiznbringen:
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1 . ihren Geburtsschein,
2 . ihre Dienstbücher mit den Zeugnissen der Herr¬

schaften , bei welchen sie gedient hat,
3 . ein Zeugnis ; über ihre stattgehabte kirchliche Trauung,
4 . den Geburtsschein des ersten in der Ehe geborenen

Kindes oder , wenn die Ehe bis dahin kinderlos ge¬
wesen , eine Bescheinigung hierüber,

5 . ein von mindestens drei glaubhaften Männern nach
einem von der Grvßhcrzoglichcn Commission für
die Verwaltung der Fonds und milden Stiftungen
vorznschreibenden Formulare gewissenhaft anszustel-
lendes Zeugniß darüber , daß die Bewerberin

s,) in gutem Rufe steht,
U) unmittelbar ans dem Dienst oder spätestens

innerhalb eines Jahres nach dem Anfgebcn
desselben gehcirathet hat,

o) kein eigenthümliches Vermögen , das zur Ans¬
steuer ansreicht , und keine Eltern oder Ver¬
wandte hat , von denen sie eine hinreichende
Aussteuer erwarten oder in der Folge wahr¬
scheinlich erben kann , wobei jedoch der ersparte
Dienstlohn nicht in Betracht kommt,

ä ) einen Mann geheirathet und sich mit dem¬
selben innerhalb des Herzogthnms Oldenburg
mit Ausschluß des Amtsbezirks Jever häuslich
niedergelassen hat , der weder schon häuslich
eingerichtet ist oder in guten Vermögens - und
Erwerbsnmständen sitzt noch sich überall nicht
häuslich niedcrlasscn kann,

8. 6.

Unter den einzelnen Conenrrentinnen giebt lediglich die
größere Länge der Dienstzeit den Vorzug mit der Be¬
schränkung , daß diejenige , welche eine wenigstens 6jährige
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Dienstzeit bei einer Herrschaft nachweist , andern ebenso

Qualificirtcn , die bei 5 oder mehreren Herrschaften , obgleich

bis zu 3 Jahren länger gedient haben , dann vorgcht , wenn

letztere nicht 6 Jahre bei einer Herrschaft gedient haben.

Bei gleich langer Dienstzeit giebt die größere Länge

der Dienstzeit bei einer  Herrschaft den Vorzug und bei

gleichen Ansprüchen entscheidet entweder das Loos oder die

Portion wird getheilt.

8. 7.

Denjenigen Dienstmädchen , welche nach den bestehen¬

den Bestimmungen das Recht haben , um eine Bcihülfe

ans dem Armen -Mägde -Fond zu conenrrircn , bleibt es un¬

benommen für den Fall , daß sie dort vor anderen besser

Berechtigten sollten zurückstehen müssen und deshalb keine

Berücksichtigung finden können , zugleich als Bewerberinnen

bei dem Ausstencrfond der Ersparungscasse aufzntrctcn.

8- 8.

Jährlich zu Anfang März werden die Berechtigten,

welche im vorhergegangencn Jahre vom 1 . Mai bis znm

30 . April geheirathet haben , in geeigneter , von der Groß-

herzoglichen Commission für die Verwaltung der Fonds

nnd milden Stiftungen zu bestimmender Weise aufgefvrdert,

ihre Gesuche mit den erforderlichen Belagen an der in der

Aufforderung zu bezeichnenden Stelle vor dem Ende des

Monats März einznreichcn.

8- 9.
Abänderungen dieses Statuts bleiben Vorbehalten.



Berichtigung

zu Bund 29 Stück 64 -N 112 des Gesetzblatts— Bekannt¬
machung des Staatsministerinms vom 23. April 1891,

betr. die Bildung einer Aerztekammer.

Auf Seite 464 ist in Zeile 9 von oben statt „einge¬
richtet" zu lesen: „eingereicht ".
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
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Inhalt:
JA 114 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 20 . Juni 1891,

betreffend einen Nachtrag zur Seepolizei - Verordnung für
das Reichskriegshafengebiet von Wilhelmshaven.

^ 114.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend einen Nachtrag zur

Seepolizei - Verordnung für das Reichskriegshafengebiet von
Wilhelmshaven.

Oldenburg , 1891 Juni 20.

Nachdem auf Grund des Z. 2 des Gesetzes vom 19 . Juni
1883 , betreffend die Reichskriegshäfeu , von dem Kaiserlichen
Stationschef der Nordsee unter 'm 9 . April d . I . der an¬

liegende Nachtrag zur Seepolizei -Verordnung für das Reichs¬
kriegshafengebiet von Wilhelmshaven vom 30 . Juni 1888
erlassen worden ist , wird derselbe hierdurch nachstehend mit
dem Bemerken bekannt gemacht , daß die Verordnung mit
dem 15 . Juli 1891 in Kraft tritt.

Oldenburg , 1891 Juni 20.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

Jansen.

Bartel.



III . Nachtrag
zur Seepolizei-Verordnung für das Neichskriegshafcugebiet

von Wilhelmshaven vom 30. Juni 1888.

Auf Grund des Z. 2 des Gesetzes, betreffend die Reichs-
kriegshäfeu vom 19. Juni 1883 (Rcichsgesetzblatt Nr. 10
für 1883), wird für das Kriegshafengebiet von Wilhelms¬
haven, welches nach Z. 1 des genannten Gesetzes begrenzt
wird:

seewärts durch eine Linie zwischen der Miusener
Kirche, dem Wangcrooger Leuchtthurm, dem Weser
Leuchtthurm und der Langwardeuer Kirche, inner¬
halb dieser Grenzen durch den gewöhnlichen Hoch-
wasferstand von 3,76 in über dem Nullpunkt des
Dauensfelder Pegels, jedoch mit Ausschluß der
Oldenburgischen Häfen

für alle nicht zur Kaiserlichen Marine gehörige» Schiffe
und Fahrzeuge verordnet, was folgt:

8- 1-
Verbot des Posfirens der für Schieß-, Mine»- oder sonstige

Uebungen gesperrten Wasserflächen.

Alljährlich finden innerhalb des Kriegshafeugebietes
von Wilhelmshaven Schieß-, Minen- oder sonstige Uebungen
der Kaiserlichen Marine statt, deren genaue Oertlichkeit,
Dauer und Merkmale in jedem einzelnen Falle in Form
besonderer Seepolizei-Verordnungen durch die, für amtliche
Publikationen bestimmten Blätter rechtzeitig zur öffentliche»
Kenutuiß gebracht werden. Während der Dauer dieser
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Hebungen ist das Passiren , Kreuzen , Ankern re . von Schiffen

und Fahrzeugen , gleichviel welcher Art , innerhalb der Grenzen

der als gesperrt bezeichnetcn Schieß - bezw . Minen -Uebungs-

gebiete verboten.

Zur Durchführung dieses Verbotes dienen entweder

die schießenden Schiffe oder Fahrzeuge selbst , oder besonders

zu dem Zweck stativnirte Polizeibvotc , deren Anordnungen

unweigerlich Folge zu leisten ist . Ebenso sind die etwa von

der Küste bezw . vom Schiffe gegebenen Signale sofort zu

befolgen.

Das allgemein übliche Kennzeichen für das , eine Schieß¬

übung abhaltendc Schiff oder Fahrzeug ist eine rothe Flagge

im Topp des Mastes , für das Minen -Uebungsgebiet das

Vorhandensein von kleinen , gewöhnlich mit Fähnchen ver¬

sehenen , an den Grenzen des fraglichen Gebietes ausge-

legtcn Faßbojen , sowie die Anwesenheit der , durch ihre 4

kurzen , mit farbigen Streifen versehenen Lademasten sowie

einen höheren Signalmast kenntlichen Minenprähme.

8. 2.

Verhütung des Zusammenstoßens von Schiffen und
Fahrzeuge».

Auch innerhalb der Grenzen des Kriegshafengebietes

sind von allen Schiffen , Fahrzeugen und Booten diejenigen

Lichter zu führen bezw . zu zeigen , welche durch die Aller¬

höchste Verordnung zur Verhütung des Znsammenstoßens

der Schiffe auf See vom 7 . Januar 1880 vorgeschriebe»

sind , auch sind alle , in dieser Verordnung erlassenen sonstigen

Verhaltungsmaßregeln , soweit sie nicht in Nachstehendem
eine Aendernng für den Bereich des Kriegshafengcbietes

erfahren , strengstens zu befolgen.

Ein Gleiches gilt hinsichtlich Allerhöchster Verordnungen,

welche etwa zu diesem Behufe späterhin neu erlassen werden.
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8 - 3.

Verhaltungsmaßregeln gegenüber einer Flotte oder einem
Geschwader.

Ist auf der Rhede von Wilhelmshaven oder sonst inner¬
halb des Kriegshafengebictes eine Flotte oder ein Geschwader
der Deutschen oder einer anderen Kriegsmarine versammelt,
so ist das Passiren anderer Schiffe oder Fahrzeuge zwischen
den einzelnen Schiffen der Flotte oder des Geschwaders
hindurch , sowie das Ankern innerhalb eines Abstandes von
400 in von einem der letzteren verboten.

Die zur Ausrechterhaltnng dieses Verbotes vom Com-
mando der Flotte bezw . des Geschwaders durch Signal
gegebenen Befehle oder durch abgesandtc Boote übermittelten
Anordnungen sind unweigerlich sofort zu befolgen.

8 - 4.

Verhaltungsmaßregeln gegenüber Schiffen oder Fahrzeugen
mit Kaiserlicher oder anderer Standarte.

Sobald und solange ans einem Schiffe oder Fahrzeuge,
sei es der Kriegs - oder Handelsmarine angchörig , die
Kaiserliche oder eine andere Standarte gesetzt ist , darf sich
demselben kein anderes Schiff , Fahrzeug oder Boot , ohne
zwingenden Grund und ohne besondere Erlaubnis ; , auf
geringere Entfernung wie 200 in nähern , auch in keinem
geringeren Abstande wie 400 in von demselben ankern.

Wenn ein solches , eine Standarte führendes Schiff
oder Fahrzeug in Bewegung sich befindet , ist demselben von
allen übrigen Schiffen oder Fahrzeugen , die gleichfalls in
Bewegung sind , ohne Weiteres rechtzeitig und so weit aus¬
zuweichen , wie es die örtlichen Fahrwafferverhnltnisse nur
irgend gestatten.
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8 - 5.

Verhaltungsmaßregeln für Segel -Fahrzeuge gegenüber
Dampfschiffen.

Glaubt ein in Bewegung befindliches Dampfschiff aus

Gründe » der eigenen Sicherheit einem , seinen Weg kreuzenden

Segelschiffe vder Fahrzeuge , Ruder - oder Segelboote nicht

ausweichen zu können , so hat es um dies anzuzeigen , 4

oder mehr kurze Töne in rascher Aufeinanderfolge mit

der Dampfpfeifc oder Syrcnc abzugeben . Auf dieses Signal

hat das im Wege befindliche Segelfahrzeug oder Boot dem

die Warnung abgcbendeu Dampfschiffe unverzüglich anszu-

wcichen.
Hierbei wird vorausgesetzt , daß die örtlichen und

Witterungs - Verhältnisse ein derartiges Ausweichen dem

Scgelfahrzeuge nicht unmöglich machen und daß das Dampf¬

schiff mit der nöthigen Vorsicht verführt , sich auch nur mit

müßiger Geschwindigkeit vorwärts bewegt , überhaupt nichts

unterläßt , um einen Zusammenstoß zu vermeiden.
Die im Z. 2 der , unter dem 30 . Juni 1888 erlassenen

Seepolizei -Vervrdnuug für das Reichskriegshafengebiet von

Wilhelmshaven enthaltenen sonstigen Bestimmungen über

das Ausweichen erleiden hierdurch keinerlei Aendcrung.

8- 6.
Strafe ».

Zuwiderhandlungen gegen diese Seepolizci -Verordnnng

werden auf Grund des 8 - 2 des Gesetzes , betreffend die

Reichskriegshäfen vom 19 . Juni 1883 , mit Geldstrafe bis

zu 150 Mark  oder mit Haft  bestraft.

Wilhelmshaven , den 9 . April 1891.

In Abwesenheit des Stations - Chefs.

Schulze,

Kontre -Admiral.
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für das

Herzogrhurn Oldenburg.
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Inhalt:
115. Ministerial -Bekanntmachung vom 26. Juni 1891 , betr . die

neue Telegraphenordnung für das Deutsche Reich vom
15. Juni d. I.

^ 115.
Ministerial -Bekanntmachung , betr . die neue Telegraphenordnung für

das Deutsche Reich vom 15. Juni d. I.

Oldenburg , 1891 Juni 26.

Nachstehend wird die am 1. Juli d. I . in Kraft
tretende neue Telegraphenordnung für das Deutsche Reich
vom 15. Juni d. I . zur öffentlichen Kunde gebracht.

Oldenburg, 1891 Juni 26.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Bartel.

1
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Telegraphenordnung
für das

Deutsche Reich
vom 15 . Juni 1891.

Aus Anlaß der von der internationalen Telegraphen-
Konferenz zu Paris im Jahre 1890 gefaßten Beschlüsse
hat die Telegraphenordnung, welche auf Grund des Ar¬
tikels 48 der Reichsverfassnng erlassen worden ist. Aende-
rungen erfahren. Es tritt daher, unter Aufhebung der
Telegraphenordnung vom 13. August 1880. vom 1. Juli
1891 ab die nachstehende

Telegraphenordnung
in Kraft.

8- 1-
Benutzung des Telegraphen.

I. Die Benutzung der für den öffentlichen Verkehr
bestimmten Telegraphen steht Jedermann zu. Die Verwal¬
tung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Telegraphenan¬
stalten zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für ge¬
wisse Gattungen von Korrespondenz zu schließen.

II . Der Absender eines Privattelcgramms ist ver¬
pflichtet, auf desfallsiges Verlangen sich über seine Persön¬
lichkeit ausznweisen. Es steht demselben seinerseits frei, in
sein Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift auf¬
zunehmen.

III . Privattelegramme, deren Inhalt gegen die Ge¬
setze verstößt oder aus Rücksichten des öffentlichen Wohles



»der der Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden
zurückgewieseu. Die Entscheidung über die Zulässigkeit des
Inhalts steht dem Vorsteher der Anfgadeanstalt, bz. der
Zwischen- oder Ankunftsanstalt oder dessen Vertreter, in
zweiter Instanz der dieser Anstalt Vorgesetzten Ober-Pvst-
direction und in letzter Instanz dem Reichs-Postamte zu,
gegen dessen Entscheidung eine Berufung nicht stattfindet.
Bei Staatstelegrammen steht den Telegraphenanstalten eine
Prüfung der Zulässigkeit des Inhalts nicht zu.

8- 2.
Wahrung des Telegraphengeheimuisses

Die Telegraphenverwaltung wird Sorge tragen, daß
die Mittheilung von Telegrammen an Unbefugte verhindert,
und daß das Telegraphengeheimniß auf das Strengste ge¬
wahrt werde.

8. 3.
Dienststunden der Telegraphenanstalten.

Die Tclegraphenanstatten zerfallen rücksichtlich der Zeit,
während welcher sie für den Verkehr mit dem Publikum
offen zu halten sind, in vier Klassen, nämlich:

a) Anstalten mit ununterbrochenem Dienst (Tag und
Nacht),

d) Anstalten mit verlängertem Tagesdienst (bis Mit¬
ternacht),

o) Anstalten mit vollem Tagesdienst (bis 9 Uhr
Abends),

ä) Anstalten mit beschränktem Tagesdienst.
Die Dienststunden der Anstalten unter d und a be¬

ginnen in der Zeit vom 1. April bis Ende September um
7 Uhr Morgens, in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende
März um 8 Uhr Morgens. An Sonn- und Festtagen
wird jedoch von der Mehrzahl dieser Anstalten beschränkter
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Dienst abgehalten . Die Dicnststunden der Anstalten unter

ä werden , den örtlichen Bedürfnissen entsprechend , für jeden

Ort besonders festgestellt.

H. 4.

Orte , nach welchen Telegramme gerichtet werden können.

I . Telegramme können nach allen Orten aufgegeben

werden , nach welchen die vorhandenen Telegraphenverbin¬

dungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Theile des¬

selben die Gelegenheit zur Beförderung darbieten . Ist am

Bestimmungsorte eine Telegraphenanstalt nicht vorhanden,

so erfolgt die Weiterbeförderung von der äußersten bz. der

seitens des Aufgebers bezeichnet » ! Telegraphenanstalt ent¬

weder durch die Post , oder durch Eilboten , oder durch Post

und Eilboten , oder durch Estafette . Der Aufgeber eines

Telegramms kann verlangen , daß dasselbe bis zu einer von

ihm bezeichnet » ! Telegraphenanstalt telegraphisch und von

dort bis zum Bestimmungsorte durch die Post befördert ^

werde . Die Verwendung von Eilboten zur Beförderung

von Telegrammen zwischen Orten , in welchen Telegraphen¬

anstalten bestehen , ist dagegen ausgeschlossen . Ist keine

Bestimmung über die Art der Weiterbeförderung getroffen,

dann wählt die Ankunsts - Telegraphenanstalt die zweck¬

mäßigste Art derselben nach ihrem besten Ermessen . Das

Gleiche findet statt , wenn die vom Aufgeber angegebene

Art der Weiterbeförderung sich als unausführbar erweist.

II . Die Aufgabe der Telegramme mit der Bezeich¬

nung „ telegraphenlagernd " , „postlagernd " oder „bahnhvf-

lagernd " ist zulässig.

8- 5.
Einteilung der Telegramme.

I . Die Telegramme zerfallen rücksichtlich ihrer Be¬

handlung in folgende Gattungen:
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Privattelegramme.

1 . Stacitstelegramme,
2 . Telegraphen -Diensttelegramme,
3 . a ) dringende

d ) gewöhnliche
Bei der Beförderung genießen die Stantstelegrnmme,

welche als solche bezeichnet und durch Siegel oder Stempel
beglaubigt sein müssen , vor den übrigen Telegrammen , die
Telegraphen - Diensttelegramme vor den Privattelegrammen
und die dringenden Privattelegramme vor den gewöhnlichen
Privattelegrammen den Vorrang.

II . In Bezug auf die Abfassung sind zu unter¬
scheiden:

1 . Telegramme in offener  Sprache,
2 . Telegramme in geheimer  Sprache.

Die geheime Sprache scheidet sich in
a ) verabredete  Sprache,
d ) chiffrirte  Sprache,
o) eine Sprache , welche ans Buchstaben mit ge¬

heimer  Bedeutung besteht.
III . Privattelegramme,  deren Text entweder ganz

oder theilweise ans Buchstaben mit geheimer Bedeu¬
tung  besteht/werden zum telegraphischen Verkehr nicht zu¬
gelassen . Aus Staats - und Diensttelcgramme  findet
diese Bestimmung dagegen keine Anwendung , ebensowenig
auf die in Zeichen des allgemeinen Handelskodex abgefaßten
Seetelegramme (vergl . tz. 17 ) .

IV . Unter „Telegrammen in offenerSprache"
werden solche Telegramme verstanden , welche in einer der
für den telegraphischen Verkehr zngelassenen Sprachen derart
abgefaßt sind , daß sie einen verständlichen Sinn geben.
Welcke Sprachen neben der deutschen für Telegramme in
offener Sprache gestattet sind , wird von der Telegraphen¬
verwaltung bekannt gemacht . Für Telegramme , welche
streckenweise , oder ausschließlich durch Telegraphen der inner¬
halb des Deutschen Reiches gelegenen Eisenbahnen zu beför-
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dern sind , ist jedoch die Fassung in deutscher Sprache Be¬

dingung , soweit nicht für einzelne Bahnen und Stationen
der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich uachgcgebeu
wird.

V . Als „Telegramme iu verabredeter Sprache"

werden diejenigen Telegramme angesehen , in denen Wörter

angewendet sind , welche , obwohl jedes für sich eine sprach¬
liche Bedeutung hat , keine für die betheiligten Dienststellen

verständlichen Satze bilden.
Diese Wörter werden aus Wörterbüchern , welche für

die Korrespondenz in verabredeter Sprache zngelassen sind,

oder aus dem vom Internationalen Büreau der Telegrnphen-

verwaltnngen amtlich aufgestellten Wörterbuch entnommen.
Der Gebrauch dieses amtlichen Wörterbuches ist nach Ab¬

lauf einer Frist von 3 Jahren , welche auf den Tag der

Veröffentlichung desselben folgt , verbindlich . Die Wörter

der verabredeten Sprache dürfen höchstens 10 Buchstaben

enthalten und müssen einer oder mehreren der nachgenann¬

ten Sprachen , nämlich der deutschen , englischen , spanischen,

französischen , holländischen , italienischen , portugiesischen und

lateinischen Sprache entnommen sein . Eig nnamen dürfen

bei der Zusammenstellung der Wörterbücher , mit Ausnahme
des vom Internationalen Büreau der Telegraphenverwal-

tnngen amtlich aufgestellten Wörterbuches , nicht verwendet
werden Sie werden in den in verabredeter Sprache ab¬

gefaßten Telegrammen , in welchen Wörter aus anderen

Wörterbüchern gebraucht sind , nur mit ihrer Bedeutung in

offener Sprache zugelassen.
Die Aufgnbeanstalt kann die Vorlegung des Wörter¬

buches fordern , um die Ausführung der vorstehenden Vor¬

schriften einer Prüfung zu unterziehen und die Rechtmäßig¬

keit der benutzten Wörter zu prüfen.
VI . Unter „Telegrammen in chiffrirter  Sprache"

versteht man diejenigen Telegramme , deren Text gänzlich

oder zum Theil aus Gruppen oder aus Reihen von Ziffern



mit geheimer Bedeutung besteht . Der chiffrirte Text der

Privattelegramme muß ausschließlich aus arabische » Ziffern

zusammengesetzt sein.
In Staatstelegrammeu kann der Text durch Ziffern

oder durch Buchstaben mit geheimer Bedeutung gebildet

werden (vergl . III .) ; dagegen ist eine Mischung von Ziffern

und Buchstaben nicht zulässig.

8- 6.
Allgemeine Erfordernisse der zu befördernden Telegramme.

I . Die Urschrift jedes zu befördernden Telegramms

muß in solchen deutschen oder lateinischen Buchstaben bz.

in solchen Zeichen , welche sich durch den Telegraphen wie-

dergebeu lassen , leserlich geschrieben sein . Einschaltungen,

Randzusätzc , Streichungen oder Ueberschreibungen müssen

vom Aufgeber des Telegramms oder von seinem Beauftrag¬

ten bescheinigt werden.
II . Die einzelnen Theile , aus welchen ein Telegramm

besteht , müssen in folgender Ordnung aufgeführt werden:

1 . die besonderen Angaben,

2 . die Aufschrift,
3 . der Text und

4 . die Unterschrift.

III . Die etwaigen besonderen Angaben  bezüglich

der Bestellung am Bestimmungsort , der bezahlten Antwort,

der Empfangsauzeige , der Dringlichkeit , der Vergleichung,

der Nachseudung , der Weiterbeförderung , der offenen oder

der eigenhändigen (nur an den Empfänger selbst zu bewir¬

kenden ) Bestellung des Telegramms re . müssen vom Auf¬

geber in der Urschrift , und zwar unmittelbar vor die Auf¬

schrift niedergeschrieben werden . Für diese Vermerke sind

folgende , zwischen Klammern zu setzende Abkürzungen zu-

gelasfen:
(O ) für „dringendes Telegramm " ,

(81 ) für „ gebührenpflichtige Dienstnotiz " ,
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(LL ) für „Telegramm mit bezahlter Antwort " ,
(LLO ) für „Telegramm mit dringender bezahlter

Antwort " ,

(10 ) für „Telegramm mit Vergleichung " ,
(OL ) für „Telegramm mit Empfangsanzeige " und

für „ Empfangsauzeige " ,
(L8 ) für „ nachzusendendes Telegramm " ,
(? L ) für „Post bezahlt " ,
(LL ) für „ Post eingeschrieben " ,
(XL ) für „ Eilbote bezahlt " ,
(LX ? ) für „Antwort und Bote bezahlt " ,
(Li ? ) für „ Estafette bezahlt " ,
(LO ) für „ offen zu bestellendes Telegramm " ,
<M? ) für „eigenhändig zu bestellendes Telegramm " .

IV . Die Aufschrift  muß alle Angaben enthalten,
welche nöthig sind , um die Uebermiltelung des Telegramms
an dessen Bestimmung zu sichern , und ferner so beschaffe»
sein , daß die Bestellung an den Empfänger ohne Nachfor¬
schungen und Rückfragen erfolgen kann . Sie muß für die
großen Städte die Straße und die Hausnummer Nachweisen
oder in Ermangelung dieser Angaben Näheres über die
Berufsart des Empfängers oder andere zweckentsprechende
Mitthcilungen enthalten . Selbst für kleinere Orte ist es
wünschenswerth , daß dem Namen des Empfängers eine solche
ergänzende Bezeichnung beigefügt wi-rd , um im Falle einer
Entstellung des Eigennamens der Bestimmungsaustalt für
die Ermittelung des Empfängers einen Anhalt zu gewähren.
Die genaue Bezeichnung der geographischen Lage des Be¬
stimmungsorts ist erforderlich , sofern ein Zweifel über die
dem Telegramm zu gebende Richtung bestehen kann , nament¬
lich bei gleichlautenden Ortsbezeichnungen.

V . Die Anwendung einer abgekürzten Aufschrift ist
zulässig , wenn dieselbe vorher seitens des Empfängers mit
der Telegrapheuanstalt seines Wohnortes vereinbart worden
ist . Demjenigen Korrespondenten , welcher eine mit der



Telegraphenanstalt vereinbarte abgekürzte Aufschrift hinter¬

legt hat , ist gestattet , diese Aufschrift in den für ihn be¬

stimmten Telegrammen an Stelle des vollen Namens und

der Wohnungsangabe auwenden zu lassen . Der Name der

Bestimmungs -Telegraphenanstalt muß außerdem angegeben
werden.

VI . Für die Hinterlegung und Anwendung einer ab¬

gekürzten Aufschrift bei einer Telegraphenanstalt ist eine

Gebühr von 30 Mark für das Kalenderjahr im Voraus

zu entrichten . Diese Vergünstigung erlischt , falls die Ver¬

abredung nickt verlängert wird , mit dem Ablauf des 31 . De¬

zember des Jahres , für welches die Gebühr entrichtet wor¬

den ist.

VII . Als eine Abkürzung der Aufschrift wird auch

angesehen , wenn der Empfänger verlangt , daß an ihn ge¬

richtete Telegramme , ohne diesbezügliche nähere Angaben in

der Aufschrift , zu gewissen Zeiten in bestimmten Lokalen,

z . B . an Wochentagen in dem Geschäftslokal , an Sonn¬

tagen in der Wohnung , oder zu gewissen Stunden in dem

Komtoir , zu anderen in der Wohnung oder der Börse regel¬

mäßig bestellt werden sollen . Die hierfür im Voraus zu

entrichtende Gebühr beträgt ebenfalls 30 Mark für das

Kalenderjahr : sie kommt auch dann zur Erhebung , wenn

der betreffende Korrespondent für die an ihn gerichteten

Telegramme mit der Telegraphenanstalt eine abgekürzte

Aufschrift vereinbart hat.

VIII . Telegramme , deren Aufschrift den in vorstehen¬

den Punkten vorgesehenen Anforderungen nicht entspricht,

sollen zwar dennoch zur Beförderung angenommen werden,

jedoch nur auf Gefahr des Absenders . Der Absender kann

eine nachträgliche Vervollständigung des Fehlenden nur gegen

Aufgabe und Bezahlung eines neuen Telegramms bean¬

spruchen.
IX . Die Aufgabe von Telegrammen ohne Text ist

zulässig . Die Unterschrift kann in abgekürzter Form ge-
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schrieben oder weggelassen werden . Die etwaige Beglaubig
gung der Unterschrift ist hinter dieselbe zu setzen.

8- 7.
Aufgabe von Telegrammen.

I . Die Aufgabe von Telegrammen kann bei jeder für
den Tclegraphenverkehr eröffneten Telegraphenanstalt (auch
brieflich ) erfolgen.

II . Telegramme können auch bei den Bahnposten , und
zwar in der Regel mittels der an den Bahnpostwagen be¬
findlichen Briefeinwürfe , zur Beförderung an die nächste
Telcgraphenanstalt eingeliefert , sowie de » Telegraphenboten
und den Landbrieftrügern bei der Bestellung von Telegram¬
men oder Postsendungen zur Besorgung der Aufgabe über¬
geben werden.

III . An größeren Verkehrsarten können sämmtliche
Postanstalten , auch wenn mit diesen eine Telegraphenbetriebs¬
stelle nicht verbunden ist , zur Annahme von Telegrammen
ermächtigt , auch kann die Benutzung der Briefkasten zur
Auflieferung von Telegrammen gestattet werden.

IV . Bei der Mitnahme der Telegramme durch die
Telegraphenbvten und die Landbriefträger kommt eine Zu¬
schlagsgebühr von 10 Pfennig für jedes Telegramm zur
Erhebung.

8- 8.
Wortzählung.

Bei Ermittelung der Wortzahl eines Telegramms gel¬
ten die folgenden Regeln:

a ) Alles , was der Aufgeber in die Urschrift seines
Telegramms znm Zwecke der Beförderung nicver-
schreibt , wird bei der Berechnung der Gebühren mit-
gezählt , mit Ausnahme der Angabe des Beförde¬
rungsweges , der Unterscheidungszeichen , Bindestriche,
Apostrophe und Absatzzeichen.



d ) Der Name der Abgangsanstalt , der Tag , die Stunde

und Minute der Aufgabe werden van Amtswegen

in die dem Empfänger zuzustellende Ausfertigung

eingeschrieben . Nimmt der Aufgeber diese Angaben

ganz oder theilweise i» den Text seines Telegramms

ans , dann werden sie bei der Wortzählung mit-

gerechnet.
o ) Die größte Länge eines Taxwortcs in offener

Sprache  ist auf 15 Buchstaben nach dem (durch

die Ausführnngs Uebereinkunft zu dem jeweilig gül¬

tigen internationalen Telegraphcuvertrage eingeführ¬

ten ) Morse -Alphabet festgesetzt . Der Uebcrschuß , je

bis zu weiteren 15 Buchstaben , wird für ein Wort

gezählt.
ä ) Die größte Länge eines Taxwortes in verabrede¬

ter Sprache  ist auf 10 Buchstaben festgesetzt . Die

Wörter in offener Sprache , welche im Text eines

gemischten , aus Wörtern der offenen und der verab¬

redeten Sprache zusammengesetzten Telegramms ent¬

halten sind , werden bis zur Höhe von 10 Buch¬

staben für ein Wort gezählt . Vom etwaigen Ucber-

schuß wird jede Reihe bis zu 10 Buchstaben für ein

weiteres Wort gezählt . Wenn dieses gemischte Tele¬

gramm außerdem einen chiffrirten Text enthält , so

werden die chiffrirten Stellen nach den Bestimmun¬

gen unter ll gezählt.
Wenn das gemischte Telegramm nur einen Text

in offener und einen solchen in chiffrirter Sprache

enthält , so werden die in offener Sprache abgefaßten

Stellen den Bestimmungen unter o , und der in

chiffrirter Sprache abgefaßte Text den Vorschriften

unter entsprechend gezählt,

s ) Als je ein Wort werden gezählt:
1 . der Name der Bestimmnngsanstalt , des Bestim¬

mungslandes und der Unterabtheilung des Ge-
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biets , aber nur in der Telegrammaufschrift,
ohne Rücksicht auf die Zahl der zu ihrem Aus¬
druck gebrauchten Wörter und Buchstaben , unter
der Bedingung , daß diese Wörter so geschrieben
sind , wie sie in den amtlichen Verzeichnissen
erscheinen,

2 . jedes einzeln stehende Schriftzeichen (Buchstabe
oder Ziffer ) ,

3 . das Uuterstreichuugszeichen,
4 . die Klammer (die beiden Zeichen , welche zu

ihrer Bildung dienen ) ,
5 . die Anführungszeichen (die besonderen Zeichen

am Anfang und Ende einer einzelnen Stelle ),
6 . die nach § . 6 III zngelassene » Abkürzungen für

die besonderen Angaben vor der Telegramm-
aufschrift.

ck) Die durch einen Bindestrich verbundenen Ausdrücke
werden für so viele Wörter gezählt , als zu ihrer
Bildung dienen . Die durch einen Apostroph ge¬
trennten Wörter werden für eben so viele einzelne
Wörter gezählt . Es können jedoch die in der
englischen und französischen Sprache vorkommenden
zusammengesetzten Wörter , deren Gebräuchlichkeit
nöthigen Falles durch Vorzeigung eines Wörter¬
buches nachgewiesen werden muß , als ein Wort ge¬
schrieben und den Bestimmungen unter o entsprechend
taxirt werden.

Z ) Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Znsammen-
ziehnngen oder Veränderungen von Wörtern werden
nicht zngelaffen . Es werden jedoch die Eigennamen
von Städten und Ländern , die Geschlechtsnamen,
die Namen von Ortschaften , Plätzen , Boulevards,
Straßen n . s. w ., die Namen von Schiffen , ebenso
wie die ganz in Buchstaben geschriebenen Zahlen
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nach der Anzahl der zum Ausdruck derselben vom

Aufgeber gebrauchte » Wörter gezählt.

ll ) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so

viele Wörter gezählt , als sie je 5 Ziffern enthalten,

nebst einem Wort mehr für den etwaigen Ueberschuß.

Dieselbe Regel findet Anwendung ans die Zählung

von Buchstaben - Gruppen in Staatstelegrammen,

ebenso auch auf Gruppen von Buchstaben und Ziffern,

welche entweder als Handelsmarken oder in den

Seetelegrammcn angewendet werden (vergl . ZK. 5III

und 171 ) .

i ) Für je eine Ziffer werden gezählt : die zur Bildung

der Zahlen benutzten Punkte und Kommata , sowie

die Bruchstriche , ferner die Buchstaben , welche den

Ziffern angehängt werden , um sie als Ordnungs¬

zahlen zu hezeichnen.
R) Sofern ein Privattelegramm , den Bestimmungen im

Z. 5 VI entgegen , zufällig eine Gruppe -von nicht

anwendbaren Buchstaben , oder ein Wort enthält,

welches keiner der für den internationalen Verkehr

zulässigen Sprachen angehört , so wird diese Buch¬

stabengruppe oder dieses Wort gemäß den Bestim¬

mungen unter ll des gegenwärtigen Paragraphen

gezählt.
1) Die Wortzählung der Aufgabeanstalt ist für die

Gebührenberechnung dem Aufgeber gegenüber ent¬

scheidend.

8 - 9.

Gebühren für gewöhnliche Telegramme.

I . Für das gewöhnliche Telegramm wird auf alle

Entfernungen eine Gebühr von 5 Pfennig für jedes Wort,

mindestens jedoch der Betrag von 50 Pfennig erhoben.

II . Für gewöhnliche Stadttelegramme , welche in sol¬

chen Städten zugelassen werden , innerhalb deren Weichbild



mehrere unter sich durch Telegraphenleitnngen verbundene
Telegraphenanstalten dem Verkehr geöffnet sind , wird eine
Gebühr von 3 Pfennig für jedes Wort , mindestens jedoch
der Betrag von 30 Pfennig erhoben.

III . Für jedes bei einer Eisenbahn -Telcgraphenstation
aufgegebene Telegramm kann von den Eisenbahnverwaktnngen
ein Zuschlag von 20 Pfennig vom Aufgeber erhoben wer¬
den . Außerdem sind die Eiscnbahn -Telegraphenstationen
berechtigt , für jedes von ihnen bestellte Telegramm vom
Empfänger ein Bestellgeld von 20 Pfennig zu erheben.
Beides zusammen darf aber für die ausschließlich mit dem
Bahntelegrapheu beförderten Telegramme nicht erhoben wer¬
den Für diese Telegramme ist vielmehr nur die Erhebung
der Bestellgebühr von 20 Pfennig gestattet.

IV . Die für den telegraphischen Verkehr mit dem
Auslande maßgebenden Tarife können bei den Telegraphen¬
anstalten eingesehen werden.

V . Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender,
durch 5 nicht theilbarer Pfennigbetrag ist bis zu einem
solchen aufwärts abznrunden.

§. 10.

Dringende Telegramme.

Der Aufgeber eines Privattelegramms kann den Vor¬
rang bei der Beförderung und der Bestellung vor den
gewöhnlichen Privattelegrammen erlangen , wenn er das
Wort „dringend " oder abgekürzt die Bezeichnung „(v ) " vor
die Aufschrift setzt und die dreifache Gebühr eines gewöhn¬
lichen Telegramms von gleicher Länge erlegt Für drin¬
gende Telegramme wird demnach eine Gebühr von 15 Pfen¬
nig , bei Stadttelegrammen eine Gebühr von 9 Pfennig für
das Wort , mindestens jedoch der Betrag von 1 50 Pf.
bz . von 90 Pfennig erhoben (vergl . tz. 9 ) . Der im Z. 9
unter III angegebene Zuschlag für die bei einer Eisenbahn-
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station aufgegebeiien Telegramme kommt dagegen nur ein¬
fach — wie für gewöhnliche Telegramme — zur Erhebung.

8- 11.
Bezahlte Antwort.

I . Der Aufgeber kann die Antwort , welche er von

dem Empfänger verlangt , vorausbezahlen ; die Voraus¬

bezahlung darf indessen die Gebühr eines Telegramms irgend
einer Art von 30 Wörtern nicht überschreiten.

II . Will der Aufgeber die Antwort vorausbezahlen,

so hat er in die Urschrift , und zwar vor die Aufschrift,
den Vermerk „Antwort bezahlt " oder „(8, ? ) " , eintretenden

Falles unter Beifügung einer Angabe über die vorausbe¬
zahlte Wvrtzahl , niederzuschreibeu und den entsprechenden

Betrag innerhalb der durch die Bestimmung zu I gezogenen
Grenze zu entrichten . Hat der Aufgeber die Wortzahl nicht

angegeben , so wird die Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms von 10 Wörtern erhoben . Der Aufgeber , welcher

eine dringende Antwort Vorausbezahlen will , hat den unter
Umständen durch die Angabe der Wortzahl zu ergänzenden

Vermerk „dringende Antwort bezahlt " oder „(LUV ) " vor
die Aufschrift niederzuschreiben ; es kommt alsdann die Ge¬

bühr eines dringenden Telegramms von entsprechender Wvrt¬

zahl zur Erhebung.
III . Am Bestimmungsorte übersendet die Anknnfts-

anstalt dem Empfänger mit der Telegrammausfertignng ein
Antwortsformnlar , welches demselben die Befngniß ertheilt,

in den Grenzen der vorausbezahlten Gebühr ein Telegramm
an eine beliebige Bestimmung innerhalb 6 Wochen , vom

Tage der Ausstellung des Formulars ab gerechnet , unent¬

geltlich aufzugeben.
IV . Wenn die für ein Antwortstelegramm zn ent¬

richtende Gebühr den Werth des für dasselbe voransbezahlten
Betrages übersteigt , so ist das Mehr der Gebühr baar zn

entrichten . Im entgegengesetzten Falle verbleibt das Mehr
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des vorausbezahlten Betrages gegen die tarifmäßige Gebühr
der Telegraphenverwaltung.

V. Eine Rückzahlung der Antwortgebühr findet, ab¬
gesehen von dem im K. 201 erwähnten Falle nicht statt.

VI. Kann das Ursprungstelegramm bei der Ankunft
nicht bestellt werden, dann wird die im Z. 22 vorgesehene
telegraphische Meldung über die Unbestellbarkeit an die Auf¬
gabeanstalt sogleich erstattet. Wenn keine Berichtigung er¬
folgt, benachrichtigt die Ankunftsanstalt den Aufgeber von
der Unbestellbarkeit durch eine dienstliche Meldung, welche
die Stelle der Antwort vertritt, sobald die zur Auffindung
des Empfängers unternommenen Nachforschungen sich als
fruchtlos erwiesen haben, spätestens nach 8 Tagen. Ver¬
weigert der Empfänger ausdrücklich die Annahme des für
die Antwort bestimmten Formulars, so giebt die Auskunfts¬
anstalt dem Aufgeber ebenfalls Keuntuiß durch eine dienst¬
liche Meldung, welche gleichfalls die Stelle der Antwort
vertritt.

8. 12.
Verglichene Telegramme.

I . Der Aufgeber eines jeden Telegramms hat die
Befugniß, die Vergleichung desselben zu verlangen. In
diesem Falle hat er vor die Aufschrift den Vermerk„Ver¬
gleichung" oder „(N6)" niederzuschreiben. Das Telegramm
ist dann von den verschiedenen Anstalten, welche bei seiner
Beförderung Mitwirken, vollständig zu vergleiche».

II . Die Gebühr für die Vergleichung eines Tele¬
gramms ist gleich einem Viertel der Gebühr für ein ge¬
wöhnliches Telegramm von gleicher Länge.

8- 13-
Empfangsanzeigen.

I . Der Aufgeber eines jeden Telegramms kann ver¬
langen, daß ihm der Tag und die Stunde, zu welcher das
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Telegramm dem Empfänger zugestellt worden ist , unmittel¬
bar nach erfolgter Bestellung telegraphisch angezeigt werde.
Er hat in diesem Falle vor die Aufschrift den Vermerk
„Empfangsanzeige " oder „ (OL ) " zu schreiben.

II . Für die Empfangsanzeige ist dieselbe Gebühr , wie
für ein gewöhnliches Telegramm von 10 Wörtern zu ent¬
richten.

III . Kann das Telegramm bei der Ankunft nicht
bestellt werden , dann wird die im § .- 22 vorgesehene Unbe-
stellbarkeitsmeldnng sogleich erlassen . Die Empfangsanzeige
wird später abgesandt , entweder nach erfolgter Bestellung
des Telegramms , wenn sie möglich geworden ist , oder nach
24 Stunden , wenn sie nicht hat stattsinden können ; in die¬
sem Falle zeigt sie den Grund der Unbestellbarkeit an.

IV . Der Aufgeber kann verlangen , daß ihm die
Empfangsanzeige nach einem anderen Orte , als nach dem
Aufgabeorte des Ursprungstelegramms übermittelt werde,
insofern er die dazu erforderlichen Angabe » in das Ur-
sprungstelegramm aufnimmt.

8- 14.

Telegraphische Postanweisungen.

I . Die Telegraphenanstalten an solchen Orten , an
denen eine Postanstalt besteht , sind ermächtigt , in Vertretung
der Orts -Postanstalt Beträge ans Postanweisungen , welche
auf telegraphischem Wege überwiesen werden sollen , von den
Absendern cntgegenzunehmen . Auf Eiscnbahn -Tclegraphen-
stativnen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

II . Auch sind die Telegraphenanstaltcn , mit Ausnahme
der Eisenbahn - Telegraphenstationen ermächtigt , wenn bei
ihnen Postanweisungen auf telegraphischem Wege eingehen,
die Auszahlung an den Empfänger in Vertretung der Orts-

2



494

Postanstalt vor geschehener Bestellung der telegraphischen
Postanweisung an die Orts -Postanstalt zu bewirken:

g.) im Falle nach Inhalt des Telegramms der Absender
den Wunsch ausgesprochen hat , daß die Auszahlung
durch die Telegraphenanstalt  geschehe , was durch
den Zusatz auf der Postanweisung : „telegraphen¬
lagernd " auszudrücken ist;

ll ) im Falle der Geldempfänger , indem er die telegra¬
phische Postanweisung erwartet , der Telegraphen¬
anstalt den Wunsch ausgedrückt hat , die Zahlung
gleich nach der Ankunft der Anweisung bei der Tele¬
graphenanstalt in Empfang zu nehmen.

In beiden Füllen muß der Auszahlung des Betrages
der vollständige Ausweis des Empfängers , falls derselbe
nicht persönlich und als verfügungsfähig bekannt ist , vorher¬
gehen . Die telegraphische Postanweisung ist alsdann von der
Telegraphenanstalt mit dem (vorzuschreibcnden ) Quittungs¬
vermerk zu versehen , dieser vom Empfänger zu unterschreiben
und die Unterschrift durch die Telegraphenanstalt mit dem
Zusatze zu beglaubigen , daß der Empfänger bekannt sei,
oder daß und in welcher Weise er den Ausweis geführt
habe.

8- 15.

Nachsendung von Telegrammen.

I . Der Aufgeber eines Telegramms kann , indem er
vor die Aufschrift den Vermerk „nachzusenden " oder
niederschreibt , verlangen , daß dasselbe sofort nach der ver¬
geblich versuchten Zustellung von der Bestimmungsanstalt
an den neuen , ihr in der Wohnung des Empfängers bekannt
gegebenen Bestimmungsort weiterbefördert werde.

II . Der Vermerk „nachzusenden " oder „(H8 ) " kann
auch von mehreren hintereinander stehenden Bestimmungs-
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angaben begleitet sein; das Telegramm wird dann nach¬
einander an jeden der angegebenen Bestimmungsorte, nöthi-
genfalls bis zum letzten, befördert.

III . Bei der Aufgabe eines nachzusendenden Tele¬
gramms ist nur die auf die erste Beförderungsstrecke ent¬
fallende Gebühr zu entrichten, wobei die vollständige Auf¬
schrift in die Wortzahl einbegriffen wird. Für jede Nach-
telegraphirung an einen neuen Bestimmungsort wird die volle
tarifmäßige Gebühr berechnet und vom Empfänger erhoben.

IV. Jedermann kann nach gehörigem Ausweis ver¬
langen, daß die bei einer Telegraphenanstalt ankommenden
und in deren Bestcllbezirk ihm zuzustellenden Telegramme
an eine von ihm angegebene Adresse bestellt oder weiter¬
befördert werden. Die bezüglichen Anträge sind schriftlich
zu stellen.

V. Wenn der Empfänger seinen Aufenthaltsort ver¬
ändert hat, so werden demselben die für ihn eingehenden
Telegramme an den neuen Aufenthaltsort nachtelegraphirt,
auch ohne daß dies ausdrücklich verlangt worden ist, sofern
dieser neue Aufenthaltsort des Empfängers unzweifelhaft
bekannt ist, innerhalb Deutschlands liegt, und sich am
ursprünglichen wie am neuen Aufenthaltsorte Anstalten der
Reichs-Telegraphenvcrwaltung bz. der Staats-Telegraphen¬
verwaltung Bayerns oder Württembergs befinden.

8- 16.

Bervielfältigung von Telegrammen.
I. Die Telegramme können gerichtet werden entweder

an mehrere Empfänger in einer Ortschaft oder in verschie¬
denen, aber in den Bestellbezirk einer und derselben Tele¬
graphenanstalt fallenden Oertlichkeiten oder an einen und
denselben Empfänger nach verschiedenen Wohnungen in der¬
selben Ortschaft mit oder ohne Weiterbeförderung durch
Post, Eilboten oder Estafette.

2 *
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II . Der Aufgeber eines zu vervielfältigenden Tele¬

gramms muß je nach den Umständen vor die Aufschrift

eines jeden Empfängers die besvnderen Angaben (vcrgl.

Z. 6III ) niederschreiben ; handelt es sich jedoch um ein drin¬

gendes oder zu vergleichendes Telegramm , welches zu ver¬

vielfältigen ist , so genügt es , wenn die Angabe der ersten

Aufschrift voransteht.
III . Wenn ein zu vervielfältigendes Telegramm an

mehrere Empfänger gerichtet ist , so darf jede Ausfertigung

des Telegramms nur die ihr zukommende Aufschrift tragen,

es sei denn , daß der Aufgeber das Gegentheil verlangt hätte;

dieses Verlangen muß durch den vor die Aufschrift nicder-

zuschreibenden gebührenpflichtigen Zusatz „ sämmtliche Auf¬

schriften mitzutheileu " ausgedrückt werden.

IV . Das zu vervielfältigende Telegramm wird als ein

einziges Telegramm taxirt , wobei alle Aufschriften in die

Wortzahl eingerechnet werden . Als Vcrvielfültigungsgebnhr
werden daneben bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern für

die zweite und jede weitere Ausfertigung 40 Pfennig er¬

hoben . Bei längeren Telegrammen erhöht sich diese Gebühr

für jede weitere Reihe oder den Bruchtheil einer Reihe von

100 Wörtern um je 40 Pfennig . In der Berechnung der

Vervielfältigungsgebühr erscheint die Gesammtzahl der Wörter

des Textes , der Unterschrift und der Aufschrift , und zwar

wird die Gebühr für jede Abschrift besonders festgestellt.

I . Telegramme , welche mit den Schiffen in See mit¬

tels der an der Küste gelegenen Seetelegraphen gewechselt

werden , müssen entweder in deutscher Sprache , oder in

Zeichen des allgemeinen Handelskodex abgefaßt -sein . In

dem letzteren Falle werden sie als chiffrirte Telegramme be¬

handelt.

Z. 17.

Seetelegramme.
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II . Wenn sie für in See befindliche Schiffe bestimmt

sind , muß die Aufschrift außer de » gewöhnlichen Angaben

den Namen oder die amtliche Nummer und die Nationalität

des Bestünmungsschiffes enthalten.

III . Diejenigen Telegramme , welche durch die See-

Telegraphenanstalten innerhalb 30 Tagen nach ihrer Auf¬

gabe (den Tag der Aufgabe nicht einbegriffen ) den Bestim¬

mungsschiffen nicht haben übermittelt werden können , wer¬

den als unbestellbar znrückgelegt.

Ist das Schiff , für welches ein Seetelegramm bestimmt

ist , innerhalb 28 Tagen nicht angekommen , so giebt die

See -Telegraphenanstalt dem Aufgeber hiervon am Morgen

des 29 . Tages durch eine dienstliche Meldung Kenntniß.

Der Aufgeber kann gegen Bezahlung eines Landtelegramms

von lO Wörtern verlangen , daß die See -Telegraphenanstalt

sein Telegramm während eines weiteren Zeitraums von

30 Tagen für die Zustellung bereit halte . Geht ein solches

Verlangen nicht ein , so wird das Telegramm von der See-

Telegraphenanstalt am 30 . Tage als unbestellbar  zu¬

rückgelegt.

IV . Die Gebühr für Telegramme , welche durch Ver¬

mittelung einer See -Tclegraphenanstalt mit Schiffen in See

ansgewechsclt werden , beträgt 80 Pfennig für das Tele¬

gramm . Dieselbe wird den nach den sonstigen Bestimmun¬

gen zu erhebenden Gebühren hinzngerechnet . Die Gesammt-

gebühr für die an die Schiffe in See gerichteten Telegramme

wird vom Aufgeber  und für die von  den Schiffen kom¬

menden Telegramme vom Empfänger  erhoben.

8 . 18.

Weiterbeförderung.

I . Die Weiterbeförderung von Telegrammen über die

Telegraphenlinien hinaus erfolgt nach Wunsch des Absen-
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ders entweder durch die Post oder durch Eilboten , oder
durch Post und Eilboten , oder durch Estafette.

II . Der Aufgeber hat die Art der von ihm verlangten
Weiterbeförderung in einem taxpslichtigen Zusatz vor der
Aufschrift anzugcben (vergl . Z. 6III ).

III . Die Anknnfts -Telegraphenanstalt ist berechtigt,
sich der Post zu bedienen:

a ) wenn in dem Telegramm die Art der Weiterbeför¬
derung nicht angegeben ist,

d ) wenn es sich um eine von dem Empfänger zu be¬
zahlende Weiterbeförderung handelt , und dieser sich
früher geweigert hat , Kosten derselben Art zu be¬
zahlen.

IV . Die Anknnftsanstalt ist verpflichtet,  sich der
Post zu bedienen:

a ) wenn solches ausdrücklich vom Aufgeber (vergl . I)
oder vom Empfänger (vergl . K. 15IV ) verlangt wor¬
den ist,

d ) wenn dieser Anstalt kein schnelleres Beförderungs¬
mittel zu Gebote steht.

V . Telegramme jeder Art , welche durch Vermittelung
der Post an ihre Bestimmung gelangen , also auch solche,
welche postlagernd medcrgelegt werden sollen , werden von
der Anknnftsanstalt in der Regel ohne Kosten für den Auf¬
geber und für den Empfänger als gewöhnliche Briefe zur
Post gegeben . Ausgenommen sind jedoch folgende Fülle:

1 . Telegramme , welche als eingeschriebene Briefe zur
Post gegeben werden sollen , sind mit der vor die

Aufschrift niederznschreibenden Angabe „ Post einge¬
schrieben " oder „ (i? IL) " zu versehen und unterliegen
einer vom Aufgeber zu entrichtenden Einschreibgebühr
von 20 Pfennig . Diese Einschreibgebühr von 20
Pfennig kommt auch bei der Auflieferung aller Tele-
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weiterbefördert , oder postlagernd niedergelegt werden

sollen , zur Erhebung , da diese Telegramme stets als

eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werden.

2 . Für Telegramme , welche von der deutschen Bestim¬

mungsanstalt über das Meer weiterbefördert werden

sollen , hat der Aufgeber die Postgebühr zu entrichten.

Dieselbe beträgt:

a ) nach dem europäischen Anslande und nach den¬

jenigen überseeischen Ländern , welche dem Welt¬

postverein angehören , 40 Pfennig;

b ) » ach den dem Weltpostverein nicht angehörigen

überseeischen Länder » 60 Pfennig.

3 . Telegramme , welche einer an der Grenze gelegenen

deutschen Tclegraphenanstalt zur Weiterbeförderung

mit der Post nach dem Nachbargebiete und darüber

hinaus übermittelt werden , ohne daß der Fall einer

Unterbrechung der über die Grenze führenden Tele¬

graphenverbindunge » vorliegt , sind als unfrankirte

Briefe zu behandeln ; das Porto fällt dem Em¬

pfänger zur Last.

VI . Die Kosten für die Zustellung von Telegrammen

mittels Eilboten an Empfänger außerhalb des Ortsbestell¬

bezirks der Bestimmungs -Telegraphenanstalt können vom Auf¬

geber durch Entrichtung einer festen Gebühr von 40 Pfennig

für jedes Telegramm vorausbezahlt werden . Der Aufgeber

hat in diesem Falle de » Vermerk „ Eilbote bezahlt " oder

„ (XU ) " vor die Telegrammaufschrift zu setzen. Im Weite¬

re » steht es dem Aufgeber eines Telegramms mit bezahlter

Antwort frei , die etwa entstehende Eilbestellgebühr für das

Antwortstelegramm »ach dem Satze von 40 Pfennig im

Voraus bei der Aufgabe des Ursprungstelegramms zu ent¬

richten . Das Ursprungstelegramm ist in diesem Falle vor
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der Aufschrift mit dem taxpflichtigeu Vermerk „Antwort und
Bote bezahlt " oder „ (UXU )" zu versehen.

Findet die Vorausbezahlung des Eilbvtenlohues nicht
statt , so werden die wirklich erwachsenden Auslagen vom
Empfänger oder vom Aufgeber eingezogen.

Die Kosten für die Weiterbeförderung durch Estafette
sind stets vom Ausgeber zu entrichten.

VII . In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer
Telegramme durch denselben Boten an denselben Empfänger
findet die vorstehende Bestimmung unter VI . gleichmäßig
Anwendung . Werden im klebrigen durch denselben Boten
an denselben Empfänger gleichzeitig  solche Telegramme
abgetragen , für welche das Botenlohn im Voraus bezahlt
ist , und solche , bei welchen dies nicht der Fall ist , so ist
vom Empfänger das erwachsene Botenlohn , abzüglich der
im Voraus bezahlten Beträge , zu entrichten . Die auf etwa
gleichzeitig zur Abtragung gelangende Eilpostsendungen im
Voraus bezahlte Bestellgebühr bleibt hierbei außer Be¬
tracht.

VIII . In geeigneten Fällen werden auf besonderes
schriftliches Verlangen des Empfängers die für ihn ein¬
gehenden Telegramme seitens der Telegraphenanstalt nicht
durch Eilboten bestellt , sondern den Boten des Empfängers
gelegentlich der jedesmaligen Abholung von Postsendungen
mitgegeben . Unzuträglichkeiten , welche etwa aus dieser Ein¬
richtung entstehen , hat die Telegraphenverwaltung nicht zu
vertreten.

8- 19.
Entrichtung der Gebühren.

I . Sämmtliche bekannte Gebühren sind bei Aufgabe
des Telegramms im Voraus zu entrichten.

II . Es werden jedoch vom Empfänger am Bestim¬
mungsorte erhoben:
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a ) die Ergänzungsgebühr für uachzusendende Telegramme

(vergl . Z. 15 ) ,

b ) eintretendenfalls die Weiterbefvrdcrnngsgebühren

(vergl . Z. 18 ) ,

o) die Gebühren für die dnrch die Sce -Telegraphen-

anstalten vom Meere her beförderten Telegramme

(vergl . tz. 17 ) .

In allen Fällen , wv eine Gebührenerhebung bei der

Bestellung stattznfinden hat , wird das Telegramm dem Em¬

pfänger nur gegen Erstattung des schuldigen Betrages aus¬

gehändigt.

III . Die Entrichtung der Gebühren kann bei den

Telegraphenanstalten mittels Werthzeichen oder baar — bei

den Eisenbahn -Telegraphenstationen nur baar — erfolgen.

Eine Bescheinigung über die erhobenen Gebühren wird nur

auf Verlangen und gegen Entrichtung eines Zuschlags von

20 Pfennig ertheilt . Bei gebührenfreien Staatstelegrammen

ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Auflieferung

unentgeltlich zu ertheilen.

IV . Personen , welche sich des Telegraphen häufiger

bedienen , kann ans ihren Antrag gestattet werden , die Ge¬

bühren für die von ihnen bei Telegraphenanstalten aufge¬

gebenen Telegramme monatlich zu entrichten . Sie haben

alsdann an die betreffende Verkehrsanstalt , bei welcher sie

ihre Telegramme anfgeben wollen , einen entsprechenden Vor¬

schuß einzuzahlen , und als besondere Vergütung für die

durch die Buchung der Gebühren entstehende Mühewaltung

eine Gebühr von 50 Pfennig für den Kalendermonat und

außerdem für jedes Telegramm , dessen Gebühren gestundet

werden , 2 Pfennig zu entrichten . Auf Eisenbahn -Tele¬

graphenstationen findet diese Bestimmung keine Anwen¬

dung.
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8. 20 .

Zurückziehung und Unterdrückung von Telegrammen.

I . Jedes Telegramm kann von dem Absender , welcher
sich als solcher answcist , zurückgezogen oder in der Beför¬
derung anfgehaltcn werden , sofern es noch Zeit ist . Wenn
in einem solchen Falle die Beförderung des Telegramms
noch nicht begonnen hat , so werden dem Absender die Ge¬
bühren nach Abzug von 20 Pfennig erstattet . Hat die Ab-
telegraphirnng bereits begonnen , so verbleiben die Gebühren
der Telegraphenverwaltnng ; voransbezahlte Beträge für
Weiterbeförderung , bezahlte Antwort , Empfangsanzeigen rc.
werden jedoch dem Aufgeber znrückgezahlt , wenn die vor¬
ausbezahlte Leistung nicht ansgeführt worden ist.

II . Ein Telegramm , welches durch die Ursprungsan¬
stalt bereits befördert worden ist , kann nur ans Grund
eines besonderen , von der Anfgabeanstalt nach den Bestim¬
mungen im Z. 24 zu erlassenden Telegramms angehalten
und vernichtet werden ; für dieses Telegramm sind die tarif¬
mäßigen Gebühren zu zahlen . Von dem Erfolge wird dem
Aufgeber mittels unfrankirten Briefes Kenntniß gegeben.
Verlangt der Aufgeber telegraphische Auskunft , so hat er
die Gebühr für eine telegraphische Antwort vvrauszube-
zahlen . Die erlegten Gebühren für das Telegramm , dessen
Bestellung auf Verlangen unterdrückt wird , werden nicht
zurückgezahlt . Bei jedem derartigen Verlangen hat der An¬
tragsteller das Ansuchen schriftlich zu stellen und sich als
Absender oder dessen Beauftragter ausznweisen.

§ . 2l.

Zustellung der Telegramme am Bestimmungsort.

I . Die Telegramme werden bei der Aufnahme bz.
gleich nach der Ankunft bei der Bestimmungsanstalt , wenn
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die offene Bestellung nicht ausdrücklich verlangt ist , ver¬

schlossen.

II . Dieselben werden , ihrer Aufschrift entsprechend,

entweder nach der Wohnung , dem Geschäftslvkal re . des

Empfängers bestellt bz. auf sonstige Weise weiterbefördert

oder postlagernd oder telegraphcnlngernd niedergelegt . Im

Weiteren können die angekommenen Telegramme den Em¬

pfängern mittels Fernsprechers nach den hierüber erlassenen

besonderen Bestimmungen übermittelt werden.

III . Die Bestellung oder Weiterbeförderung der Tele¬

gramme geschieht mit thnnlichster Beschleunigung nach der

Reihenfolge ihrer Aufnahme und ihres Vorranges . (Wegen

Uebergabe der Telegramme an die Boten des Empfängers

vergl . 8 - 18 Vlll .s

IV . Staats - , sowie Dienst - und dringende Privat¬

telegramme werden mit Vorrang vor anderen Telegrammen

bestellt . Die Aushändigung der Staatstelegramme und der

Telegramme mit bezahlter Empfangsanzeige erfolgt gegen

Vollziehung eines demselben beizugebenden Empfangsscheines.

V . Zur Vollziehung des Empfangsscheines über ein

an eine Behörde oder deren Vorstand gerichtetes Staats¬

telegramm kann , wenn nicht eine besondere schriftliche Ver¬

fügung darüber getroffen ist , nur der Vorstand der be¬

treffenden Behörde , oder , in dessen Abwesenheit , sein Stell¬

vertreter als berechtigt angesehen werden.

VI . Privattelegramme , sowie die nicht an eine Be¬

hörde oder deren Vorstand gerichteten dienstlichen Tele¬

gramme sind dagegen im Falle der Abwesenheit des Em¬

pfängers an ein erwachsenes Familienmitglied oder , wenn

auch ein solches nicht zur Stelle ist , an die Geschäftsgehül-

fen , an die Dienerschaft , Haus - oder Wirthsleute oder an

den Thürhüter des Gasthofes bz. des Hauses zu bestellen,

insofern der Empfänger für derartige Fälle nicht einen be¬

sonderen Bevollmächtigten der Anstalt schriftlich namhaft
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gemacht , oder der Aufgeber durch den vor die Aufschrift
gesetzten Vermerk „ eigenhändig zu bestellen " oder „ (NU ) "
verlangt hat , daß die Zustellung nur zu Händen des Em¬
pfängers selbst stattfinden soll.

VII . Sofern Privatbriefkasten oder Einwürfe sich an
der Thür rc . der Wohnung des Empfängers befinden , kön¬
nen die Telegramme , für welche Empfangsscheine nicht ab¬
zugeben sind , in jene Briefkasten re . gesteckt werden . Tele¬
gramme , welche den Vermerk „eigenhändig zu bestellen " oder
„ (Ni ? )" tragen , sind jedoch stets au den Empfänger selbst
zu bestellen ; ebenso werden pvstlagernde oder telegraphen¬
lagernde Telegramme nur dem Empfänger oder seinem Be¬
vollmächtigten nach gehörigem Ausweis ausgehündigt . Tele¬
gramme , welche die Bezeichnung „ bahnhoflagernd " tragen,
werden an den Bahnhofsvorsteher oder dessen Stellvertreter
abgegeben.

VIII . Die an Reisende nach einem Gasthof gerichte¬
ten Telegramme werden , wenn der Empfänger noch nicht
eingetrofsen ist , an den Wirth rc . des Gasthofes mit dem
Ersuchen abgegeben , das Telegramm vorläufig in Verwah¬
rung zu nehmen und dem Empfänger bei seinem Eintreffen
ansznhändigen . Am Tage nach der erfolgten Uebergabe
eines solchen Telegramms wird dasselbe , wenn die Ueber¬
gabe an den Empfänger inzwischen nicht hat bewirkt werden
können , durch einen Boten gegen Hinterlassung eines Be-
nachrichtignngszettels wieder abgeholt und zur Verkehrs¬
anstalt znrückgcbracht . Diese erläßt nunmehr die Unbestell-
barkeitsmeldung an die Aufgabeanstalt ; im Uebrigen wird
das Telegramm wie alle sonstigen unbestellbaren Telegramme
behandelt.

IX . Ist weder der Empfänger noch sonst Jemand
aufzufinden , der das Telegramm annimmt , so hat der Bote,
wenn es sich um ein Telegramm handelt , für welches ein
Empfangsschein ausgefertigt ist , oder wenn sich für die Be-
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stellnng eines Telegramms ohne Empfangsschein ein Privat-

vriefkasten oder ein anderer Weg der Bestellung nicht dar¬

bietet , einen Beuachrichtignngszettel in der Wohnnng re . des

Empfängers znrückznlassen oder an die Eingangsthür anzn-

heften , das Telegramm selbst aber zur Anstalt znrückzu-

bringen . Mit den Telegrammen , welche mit dem Vermerk

„eigenhändig zu bestellen " oder „ (NU )" versehen sind , ist

in gleicher Weise zu verfahre » , wenn der bezeichnete Empfän¬

ger selbst nicht angetroffen wird.

X . Wenn der Bote bei der Bestellung von Telegram¬

men mit Empfangsscheinen den Empfänger nicht selbst an¬

trifft und das Telegramm einem Anderen anshändigt , hat

der Letztere in dem Empfangsschein seiner eigenen Unter¬

schrift das Wort „ für " » nd den Namen des Empfängers

beiznfügen.

XI . Dem Boten ist die Annahme von Geschenken

nntersagt.

8- 22 .

Unbestellbare Telegramme.

I . Von der Unbestellbarkeit eines Telegramms und

den Gründen der Unbestellbarkeit wird der Anfgabeanstalt

telegraphisch Meldung gemacht . Liegt für die Unbestellbar¬

keit eines Telegramms ein Grund vor,  welcher nicht ohne

Weiteres ans dienstlicher Veranlassung beseitigt werden kann

und muß , und ist der Absender des unbestellbaren Tele¬

gramms ans der Unterschrift oder auf andere Weise mit

genügender Sicherheit bekannt : dann wird die Unbestellbar-

keitsmeldnng diesem sobald als möglich übermittelt . Der

Aufgeber kann die Aufschrift des unbestellbar gemeldeten

Telegramms nur durch ein bezahltes Telegramm vervoll¬

ständigen , berichtigen oder bestätigen.
II . Ein Telegramm , welches von dem abtragenden

Boten als unbestellbar zur Anstalt zurückgebracht wird , ist
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bei der letzteren aufzubewahren . Hat sich innerhalb sechs
Wochen der Empfänger zur Empfangnahme des Telegramms
nicht gemeldet , so wird solches vernichtet . In gleicher Weise
wird mit Telegrammen verfahren , welche die Bezeichnung:
„telegraphen - " , „post - " oder „bahnhoslagernd " tragen.

8- 23 .

Gewährleistung.

I . Die Telegraphenverwaltung leistet für die richtige
Ueberkunft der Telegramme oder deren Ueberknnft und Zu¬
stellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Gewähr und
hat Nachtheile , welche durch Verlust , Entstellung oder Ver¬
spätung der Telegramme entstehen , nicht zu vertreten.

II . Die entrichtete Gebühr wird jedoch erstattet:
a ) für ein Telegramm , welches durch Schuld des Tele-

graphenbetriebes gar nicht oder mit bedeutender Ver¬

zögerung in die Hände des Empfängers gelangt ist,
b ) für ein verglichenes Telegramm , welches in Folge

Entstellung erweislich seinen Zweck nicht hat erfüllen
können.

Die Beschwerden oder Rückforderungen sind bei der Auf¬
gabeanstalt einzureichen . Als Beweisstück ist beiznfügen:

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungsanstalt
oder des Empfängers , wenn das Telegramm
nicht angekommen ist,

die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung , wenn
es sich um Entstellung oder Verzögerung handelt.

III . Bei Rückforderungen wegen Entstellungen muß
nachgemiesen werden , daß und durch welche Fehler das
Telegramm derart entstellt ist , daß es seinen Zweck nicht
hat erfüllen tonnen.

IV . Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr muß
bei Verlust des Anrechtes innerhalb zweier Monate , vom
Tage der Erhebung an gerechnet , anhängig gemacht werden.



V . Die Erstattung bezieht sich lediglich auf die Ge¬
bühr einschließlich der Nebeugebühreu der Telegramme selbst,
welche verzögert , entstellt , oder nicht angekvmmen sind , und
auf die Gebühren der im K. 24 vorgesehenen Telegramme,
nicht aber auf die Gebühren solcher Telegramme , welche

etwa durch die Verzögerung , Entstellung oder Nichtankunft
jener Telegramme veranlaßt oder nutzlos gemacht wor¬
den sind.

8 . 24.

Berichtigungstelegramme.

I . Der Aufgeber und der Empfänger eines jeden
Telegramms können innerhalb einer Frist von 72 Stunden,
welche je nach dem Fall der Auflieferung oder der Ankunft
dieses Telegramms folgt , auf telegraphischem Wege Aus¬
kunft verlangen oder Erläuterungen geben , welche sich auf
das in der Uebermittelung befindliche oder bereits beförderte
Telegramm beziehen . Sie können auch zum Zweck einer
Berichtigung ein Telegramm , welches sie aufgegeben oder
erhalten haben , entweder durch die Bestimmnngs - oder
Ursprungs -Anstalt oder durch eine Durchgangs -Anstalt voll¬
ständig oder thcilweise wiederhole » lassen . Sie haben fol¬
gende Betrüge zu hinterlegen:

1 . die Gebühr für das Telegramm , welches das Ver¬
langen enthält,

2 . die Gebühr für ein Antwortstelegramm , wenn eine
telegraphische Antwort gewünscht wird.

II . Jedes berichtigende , ergänzende oder die Beför-
rnng aufhebende Telegramm ivcrgl . § . 20 ) und jede ans
Anlaß eines bereits beförderten oder in der Beförderung
begriffenen Telegramms auf Antrag des Aufgebers oder
des Empfängers von Anstalt zu Anstalt ausgetanschte Mit¬
theilung ist ei » Diensttelegramm , welches nach dem gewöhn¬
lichen Tarif taxirt wird.
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III . Die für die Berichtigungstelegramme erhobenen
Gebühren werden ans desfcillsigen Antrag znrückgezahlt,
wenn die Wiederholung erweist , daß das oder die wieder¬
holte » Wörter im Ursprungstelegramm unrichtig wieder¬

gegeben worden sind . Wenn im Ursprungstelegramm einige
Wörter richtig und einige andere Wörter unrichtig wieder¬
gegeben worden sind , so wird die Gebühr für diejenigen
Wörter nicht erstattet , welcbe in dem Auskunft verlangen¬
den wie in dem Antworts - Diensttelegramm die im
Ursprungstelegramm richtig wiedergegebeneu Wörter be¬

zeichnen.

IV . Die Gebühr für das Ursprungstelegramm , wel¬
ches zu dem Anträge ans Berichtigung Anlaß gegeben hat,
wird nicht zurückgezahlt.

V . Dem Anträge auf Berichtigung eines beförderten
oder in der Beförderung begriffenen Telegramms darf von

den Telegraphenanstalten nur dann Folge gegeben werden,
wenn der Antragsteller sich als Aufgeber oder Empfänger
des betreffenden Ursprungstelegramms oder als Bevoll¬
mächtigter eines derselben ausgewiesen hat.

8- 25 .

Nachzahlung und Erstattung von Gebühren.

I . Gebühren , welche für beförderte Telegramme zu

wenig erhoben sind , oder deren Einziehung vom Empfänger
nicht erfolgen konnte , — sei es , daß derselbe die Bezahlung
verweigert hatte , sei es , daß er nicht aufgefnnden worden
war , — hat der Absender auf Verlangen nachznzahlen . Jrr-
thümlich zu viel erhobene Gebühren werden dem Aufgeber
zurückgezahlt.

II . Der Betrag der vom Aufgeber zu viel verwen¬
deten Werthzeichen wird jedoch nur auf seinen Antrag
erstattet.
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8 . 26.

Telegrammabschriften.

I . Der Aufgeber und der Empfänger , falls sie sich
als solche gehörig ausweisen , sind berechtigt , sich beglaubigte
Abschriften der von ihnen aufgegebenen , und der an sie
gerichteten Telegramme ausfertigen zu lassen , wenn sie Ort
und Tag der Aufgabe genau angeben können , und die Ur¬
schriften noch vorhanden sind . Diese Urschriften werden
in der Regel 6 Monate lang aufbewahrt.

II . Für jede Abschrift eines unter Angabe der Auf¬
gabezeit und des Aufgabeortes genau bezeichnten Tele¬
gramms sind bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern
40 Pfennig , bei längeren Telegrammen 40 Pfennig mehr
für jede Reihe von 100 Wörtern oder einen Theil der¬
selben zu entrichten . Bei ungenau bezeichnten Telegrammen
sind außer der Schreibgebühr die durch die Aufsuchung des
Telegramms entstehenden Kosten zu zahlen.

8 . 27.

Nebentelegraphen und besondere Telegrapheuanlagen.
Fernsprecheiurichtungen.

Die Bedingungen für Nebentelegraphen und besondere
Telegraphenanlagen , sowie für die Fernsprecheinrichtungen
werden vom Reichs -Postamte festgesetzt.

8 - 28.

Geltungsbereich.

I . Die vorstehenden Bestimmungen gelten , soweit nicht
Abweichungen ausdrücklich vorgeschrieben sind , auch für die

3
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Telegramme, welche unter Benutzung von Eisenbahntele¬
graphen befördert werden.

II . In Bezug auf den telegraphischen Verkehr mit
dem Auslande kommen die Bestimmungen der bezüglichen
Telegraphenverträge zur Anwendung.

Berlin, den 15. Juni 1891.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
von Stephan.



Inhaltöver̂eichnih.
Nr. des

Paragraphen. Seite.

1. Benutzung des Telegraphen . 478
2. Wahrung des Telegraphengeheimnisses . 479
3. Dienststunden der Telegraphenanstalien . 479
4 . Orte , nach welchen Telegramme gerichtet werden können . 480
5. Eintheilung der Telegramme . 480
6. Allgemeine Erfordernisse der zu befördernden Telegramme . 483
7. Aufgabe von Telegrammen . 486
8. Wortzählung . 486
9. Gebühren für gewöhnliche Telegramme . 489

10. Dringende Telegramme . 490
11. Bezahlte Antwort . 491
12. Verglichene Telegramme . 492
13. Empfangsanzeigen . 492
14. Telegraphische Postanweisungen . 493
15 . Nachsendung von Telegrammen . 494
16. Vervielfältigung von Telegrammen . . 495
17. Seetelegramme . 496
18. Weiterbeförderung . 497
19. Entrichtung der Gebühren . 500
20 . Zurückziehung und Unterdrückung von Telegrammen . . . 502
21 . Zustellung der Telegramme am Bestimmungsort . . . . 502
22 . Unbestellbare Telegramme . 505
23 . Gewährleistung . 506
24 . Berichtigungstelegramme . 507
25 . Nachzahlung und Erstattung von Gebühren . 508
26 . Telegrammabschriften . 509
27 . Nebentelegraphen und besondere Telegraphenanlagen . Fern-

sprecheinrichlungen . 509
28 . Geltungsbereich . 509





Si3

Gesetzblatt
für das

Herzogrhum Oldenburg.

xxn . Band. (Ausgegeben den 13. August 1891.) 68. Stück.

Inhalt:
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116.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend Bestimmungen über

die Behandlung der Zoll- und Stener-Credite, sowie der Steuer-
vergütnngs- und Berechtigungsscheineim Falle des Eintritts einer
drohenden Kriegsgefahr.

Oldenburg, 1891 August 4.

Die vom Bnndcsrathe unter dem 4. Juli d. I . be¬
schlossenen Bestimmungen über die Behandlung der Zoll-
und Stener-Credite, sowie der Steucrvergütungs- und Be¬
rechtigungsscheine im Falle des Eintritts einer drohenden
Kriegsgefahr werden nachstehend mit dem Bemerken zur
öffentlichen Kunde gebracht, daß als Bankstellen im Sinne
der Ziffer 3, Absatz2 der Bestimmungen die Oldenbur-
gischc Landcsbank zu Oldenburg und die Oldenburgische
Spar - und Leihbank daselbst, sowie die Filialen der Letzteren
zu Jever und Brake, gelten, mithin die von den Credit-
nehmern cintretendcn Falls anszustellenden Wechsel nur in
denjenigen Fallen domizilirt zu werden brauchen, in welchen
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der Aussteller des Wechsels oder der Acceptant nicht um

Sitze einer dieser Bankstellen wohnt.

Oldenburg , 1891 August 4.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Heu mau n.

Drv st.

Bestimmungen
über die

Behandlung der Zoll - und Steuerkredite sowie der Steuer-
vergiitungs - und Berechtigungsscheine im Falle des Eintritts

einer drohenden Kriegsgefahr.

1 . Für den Fall des Eintritts einer drohenden Kriegs¬
gefahr ist der Reichskanzler ermächtigt , von den Bundes¬
regierungen die sofortige Einziehung aller gestundeten Be¬
träge an Zöllen , Verbrauchssteuern und Spielkartenstempel
in Anspruch zu nehmen.

2 . Zn diesem Zweck dürfen vom 1 . August 1891 ab
die vorbezeichneten Abgaben nur noch unter der Bedingung
gestundet werden , daß die Kreditnehmer sich verpflichten,
sobald der Reichskanzler es wegen Eintritts einer Kriegs¬
gefahr für erforderlich erachten sollte , auf Verlangen der
Steuerbehörde die gestundeten Beträge , wenn solche auf
einen Fälligkeitstermin mindestens die Summe von 300
erreichen , entweder gegen Gewährung eines von dem Reichs¬
kanzler zu bestimmenden Diskonts sogleich baar einzuzahlen
oder bei Vermeidung sofortigen Fälligwerdens in Höhe der-
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selben Wechsel zu zeichnen , welche von der Reichs -Finanz¬

verwaltung verwcrlhct werden können . Den Kreditnehmern

ist diese Verpflichtung durch entsprechende Ergänzung der

mit denselben bei der Bewilligung des Kredits anfgenom-

menen beziehungsweise künftig anfznnehmenden Verhand¬

lungen ein für allemal aufzuerlegen . Dabei ist den Kredit¬

nehmern zugleich ausdrücklich zu eröffnen , daß durch die

Aushändigung von Wechseln über die kreditirten Beträge

die Steuerschuld nicht getilgt , auch nicht in eine Wechsel¬

schuld umgewandelt wird , sondern bis zur Einlösung der

Wechsel unverändert bestehen bleibt.

Den Kreditnehmern steht es , sobald die im vorherge¬

henden Absätze bezeichnete Aufforderung des Reichskanzlers

ergangen ist , auch bezüglich der auf einen Fälligkeitstermin

die Summe von 300 nicht erreichenden gestundeten Be¬

träge frei , dieselben gegen Gewährung der von dem Reichs¬

kanzler bestimmten Zinsvergütung sofort baar einzuzahlen.

3 . Sind die Kreditnehmer auf das an sie gestellte Er¬

fordern der Behörde (Ziffer 2 ) zur sofortigen baaren Ein¬

zahlung der gestundeten Betrüge oder eines Theils der¬

selben bereit , so darf bei der Zahlungsleistung ein vvn dem

Reichskanzler zu bestimmender Diskont in Abzug gebracht

werden . Derselbe ist vom Tage der Einzahlung an (diesen

Tag eingeschlossen ) bis zu dem Tage zu berechnen , an wel¬

chem der Kredit füllig wird . Dabei wird jeder volle Monat

als Monat von 30 Tagen und jeder Monatstheil als Theil

eines Monats von 30 Tagen gerechnet . Der Tag der

Fälligkeit des Kredits bleibt außer Betracht . Die auf diese

Weise abgelösten Kredite haben die Hauptämter mit dem

vollen Betrage als eingezahlt abzuschreiben , den gewährten

Diskont aber als Vorschuß für Rechnung des Reichs zu

buchen.
Ueber die nicht sofort durch Baarzahlung abgelösten

Kredite sind , soweit der zu gleicher Zeit fällige Betrag der¬

selben sich auf mindestens 300 beläuft , von den Kredit-



516

nehmern nach ihrer Wahl binnen einer von der Stencr-
behörde zu bestimmenden kurzen Frist

entweder

nach dem anliegenden Muster 1
ausgestellte trockene Wechsel

oder

nach dem beiliegenden Muster 2
ans eine dritte Person gezogene und von der
letzteren bereits acceptirte Wechsel

zu geben . Zn domiziliren sind die Wechsel nur in den¬
jenigen Füllen , in welchen der Aussteller (Muster 1) oder
der Acceptant (Muster 2 ) nicht am Sitze einer Reichsbank¬
stelle oder einer von der Landesregierung bezeichnetcn Bank¬
stelle wohnt ; der für diese Falle zu benennende Domizilat
muß am Sitze einer solchen Bankstelle wohnhaft sein . Die
Wechsel sind dem Hauptamt , welches die Stundung be¬
willigt hat , zu übergeben.

Die Wechselstempelsteuer trägt der Kreditnehmer.
Die Hauptämter girircn die Wechsel an die Reichs¬

hauptkasse oder an die vom Reichskanzler zu bestimmende
andere Zahlungsstellc.

Es ist darauf hinznwirken , daß jeder Kreditnehmer
über die Gcsammtsumme des von ihm an einem und dem¬
selben Tage einzuzahlenden Kredits in der Regel nur einen
Wechsel ausstellt . Werden jedoch einem Kreditnehmer ge¬
wöhnlich im Laufe eines Monats mehrere zu gleicher Zeit
fällige Beträge gestundet , über welche derselbe am Schlüsse
des Monats ein Haupt -Kreditanerkenntniß abzugeben hat,
so ist alle sieben oder acht Tage über die während der¬
selben gestundeten und nicht inzwischen abgelöstcn Beträge,
falls sie zusammen die Summe von 300 erreichen oder
übersteigen , ein besonderer Wechsel anszustellen und dem
Hauptamt zu übergeben . Die Summe der im Laufe des
Monats ansgestellten Wechsel muß mit der Summe des
Haupt -Kreditanerkeuntnisses thunlichst übereinstimmen.
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Die Art der Erstattung des von den Hauptämtern

gewährten und als Vorschuß gebuchten Diskonts und die

Form der Verzeichnisse , welche den der Rcichshauptkasse

beziehungsweise der vom Reichskanzler bezeichneten ander-

weiten Stelle eiuznseudendeu Wechseln beizngeben sind , be¬

stimmt seinerzeit der Reichskanzler . Die Beförderung der

Wechsel an die mit ihrer Verwerthung betraute Stelle er¬

folgt in eingeschriebenen Briefen mit der Bezeichnung

„Reichsdienstsache " .
4 . Macht die Reichs -Finanzverwaltnng von den Wech¬

seln keinen Gebrauch , so läßt sie dieselben mindestens sechs

Tage vor der Fälligkeit mit einem Rückgiro versehen dem

betreffenden Hauptamt wieder zngehen , welches die Aus¬

steller davon zu benachrichtigen und sic aufzufordern hat,

den Kredit am Tage der Fälligkeit gegen Empfangnahme

des qnittirten Anerkenntnisses und der nicht benutzten Wechsel

in gewöhnlicher Weise einzuzahlen.
Werden aber die Wechsel von der Reichs -Finanzver¬

waltung begeben , so sind die Hauptämter unter Bezeichnung

des Betrages der einzelnen Wechsel sofort zu benachrichtigen.

Die Hauptämter haben hierauf auch die Aussteller von der

Begebung in Kenntniß zu setzen . Der Kreditbetrag , über

welchen die Wechsel ausgestellt sind , ist jedoch erst dann

gegen Zurückgabe der Anerkenntnisse in den Kreditbüchern

abzuschreiben , wenn die Kreditnehmer die erfolgte Einlösung

der Wechsel nachgewiesen haben.

Die durch Einlösung von Wechseln getilgten Kredit¬

beträge werden von den Hauptämtern rechnungsmäßig ebenso

wie baar eingezahlte Kredite behandelt , es tritt nur in Be¬

treff derselben bei der Ablieferung der Reichsstenern eine

Abweichung dahin ein , daß den Lieferzetteln statt des baaren

Geldes die Benachrichtigung der Reichshauptkasse oder der

mit der Verwerthung der Wechsel sonst beauftragten Stelle

über die erfolgte Begebung der Wechsel als Beläge beizu¬

fügen sind . Die Landeshauptkaffen (in Preußen die Re-



518

gierungshanptkassen ) bringen diese Benachrichtigungen der
Neichshauptkasse in Anrechnung.

5 . Wenn und solange der Reichskanzler von der ihm
durch Ziffer 1 crtheilten Ermächtigung Gebrauch macht,
dürfen denjenigen Gewerbetreibenden , welchen ein Kredit
gegen Ucbernahme der Verpflichtung zu Ziffer 2 bereits
vorher bewilligt worden ist , auch weiterhin Abgaben nach
Maßgabe dieser Verpflichtung und der sonst bestehenden
Vorschriften gestundet werden ; die Kreditfrist wird jedoch
für diese Zeit allgemein ans drei Monate festgesetzt . Die
Ncnbewillignng von Krediten ist während dieser Zeit nur
gegen Bestellung vollständiger Sicherheit zulässig.

6 . Während der Dauer der vorbczeichneten Maßnahmen
ist der Reichskanzler ferner ermächtigt , mittelst einer von
ihm zu erlassenden Bekanntmachung den BundcSrathsbe-
schluß vom 14 . März 1889 , tz. 154 der Protokolle , be¬
ziehungsweise den Bnndesrathsbeschluß vom 7 . November
1880 , Z. 495 der Protokolle , zeitweilig insoweit außer Kraft
zu setzen , als darin gestattet ist , nicht füllige Znckerstencr-
Vergütnngsschcine und nicht fällige Branntwcinstencr -Ver-
gütungsschcine , sowie Berechtigungsscheine zur Ablösung von
Zucker - beziehungsweise Brannlweiustenerkredit , welcher gleich¬
zeitig mit den Scheinen oder später fällig wird , zu ver-
wenoen . Die Anrechnung der Bergütnngs - und Berechti¬
gungsscheine ist alsdann nur ans nicht gestundete Steuer
zulässig , cs findet jedoch die baare Einlösung der Vergü-
tnngsscheine am Tage der Fülligkeit bei den in den Scheinen
angegebenen Hauptämtern statt.

Vom 1 . August 1891 ab ist auf der ersten Seite der
Muster zu den Zuckcrsteuer - und Branntweinstener -Ver-
gütungsscheincn sowie zu den Berechtigungsscheinen folgender
Vermerk zu setzen:

„Die Anrechnung des vorbczeichneten Betrages auf
gestundete , noch nicht fällige Steuer erfolgt nur unter
der Voraussetzung , daß nicht die Anrechnnngsfähigkcit
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dieser Art durch Bekanntmachung des Reichskanzlers

zeitweilig für ausgeschlossen erklärt ist " .

Für den Fall , daß der Beginn der vom Reichskanzler
in Anspruch genommenen sofortigen Einziehung der Kredite

in das letzte Drittel eines Monats füllt , finden die Bestim¬

mungen unter 3 Absatz 1 und 2 auf die schon am 25.

desselben Monats füllig werdenden Kredite keine Anwen¬

dung.
Die von den Steuerpflichtigen vor Ablauf der Kredit¬

frist ciugezahltcn Kredite sind von den Landeshauptkasfeu

(in Preußen von den Rcgieruugshauptkasfcn ) der Reichs-

hanptkasse wöchentlich zur Verfügung zu stellen.



Muster 1

(Ausstellungsort) den (Datum). Für (Betrag).

Am (Zahluugstag) zahlen wir (zahle ich) gegen diesen

Wechsel die Summe von (Betrag in Buchstaben) an den

(Königlich prcnß)ischen Fiskus, vertreten durch das (König¬

liche) Haupt. Amt zu idl. oder dessen

Ordre. Auf uns (mich) selbst

zahlbar bei U. (Unterschrift des Steuerschuldners.)
in lD

Girovermerk, (auf die Rückseite dicht unter die
anfzuklcbende Stempelmarke zu setzen.)

Für uns an die Ordre (der Rcichshauptkasse in Berlin
beziehungsweise der sonst bestimmten Stelle).

. . , den . ten . 18.

Haupt Amt.

(Unterschriften.)



Muster 2

(Ausstellungsort) den (Datum). Für (Betrag).

Am (Zahlungstag) zahlen Sie gegen diesen Wech-
^ sel die Summe von (Betrag in Buchstaben) an den
- (Königlich preußischen Fiskus, vertreten durch das

(Königliche) Haupt. Amt zu dl
oder dessen Ordre.

3 An den dl. in dl.
<2 (Unterschrift des Steuerschuldners).- zahlbar bei dl. in dl.

(Hirovermerk. (auf die Rückseite dicht unter die
anfzuklcbendc Stempelmarke zu setzen.)

Für uns an die Ordre (der Rcichshauptkasse in Berlin
beziehungsweise der sonst bestimmten Stelle).

, den ten . 18.

Haupt Amt.

(Unterschriften.)
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117.
Landtags-Abschied für den XXIV . Landtag des Großherzogthums.

Oldenburg, 1891 Juli 30.

26ir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith¬
marschen und Oldenburg, Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.

verkünden nach dein Schlüsse des XXIV . Landtags
nachfolgenden Landtagsabschied.

8- 1-
Die nachstehenden Gesetze sind nach erfolgter verfassungs¬

mäßiger Zustimmung des Landtags publicirt worden be¬
ziehungsweise werden in nächster Zeit publicirt werden:

V. Für das Großherwgthum.
I. ein Gesetz, betreffend Uebernahme der Beiträge ver¬

schiedener Pflichtinteressentcn zur Beamten-Wittwencasse auf
die Staats- und andere Cassen;
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2 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des CivilstäatS-

dienergesetzes vom 28 . Mürz 1867;

3 . ein Gesetz , betreffend die öffentlichen Lotterien und

Ausspielungen-

L. Mr das Herrogthum Oldenburg und das Fürsten-
Ihmn Virkeufeld.

ein Gesetz, betreffend die Zwangsvollstreckung in das
unbewegliche Vermögen wegen Geldfvrderungen.

0 . Mr das Herrogthum Oldenburg.

1 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Artikels 12 L.

des Gesetzes vom 19 . Mürz 1883 , betreffend die Organi¬

sation der Eisenbahnverwaltung;
2 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

24 . Februar 1879 , betreffend Verminderung der durch den

Eisenbahnbetrieb entstehenden Fenersgcfahr;

3 . ein Gesetz , betreffend de » weiteren Ausbau des

Oldeuburgifchen Eisenbahnnetzes durch Bahnen untergeord¬

neter Bedeutung;
4 . ein Gesetz , betreffend die Aufnahme verschiedener

Anleihen;
5 . ein Gesetz , betreffend Abänderungen der Gruud-

buchordnung;
6 . ein Gesetz , betreffend Abänderungen der Auctiouatvr-

und VergantungSordnung vom 14 . Mai 1844;

7 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

2 . November 1857 , betreffend den bürgerlichen Proceß;

8. ein Gesetz, betreffend Abänderung des Gesetzes für
das Herzogthnm Oldenburg vom 1. Februar 1888 , betref¬
fend die Heranziehung außerhalb des Herzogthums woh¬
nender Grundbesitzer rc. zu den Gemeinde- und Schul¬
lasten ;

9 . ein Gesetz , betreffend die Heranziehung der inlüin

loschen Actien -Gescllschasten , Fvrensen rc . zu den Gemcinde-

und Schullasten;



10 . cin Gesetz , betreffend Aeiidcruilg der Bestimmungen

über die Schnllastcn der auswärtigen Grundbesitzer , Actien-

gesellschaften rc . ;
11 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Einkommen¬

steuergesetzes vom 6 . April 1864;
12 . ein Gesetz , betreffend eine Aendernng des Gesetzes

vom 18 . Mai 1855 über die Ermittelung des Steuer-

capitals der Grundstücke und Gebäude im Herzogthum Ol¬

denburg , ausschließlich der Herrschaft Knyphnusen , behufs

einer neuen Veranlagung der Grund - und Gebändcsteuer;

13 . ein Gesetz , betreffend eine Aendernng des Gesetzes

vom 18 . Mai 1855 , betreffend die anderweitige Veranla¬

gung der Grundsteuer und der Gcbäudesteuer im Herzog¬

thum Oldenburg , ausschließlich der Herrschaft Knhphansen;
14 . cin Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

15 . Mürz 1870 , betreffend die Gebühren in Verwaltnngs-

sachcn;
15 . ein Gesetz , betreffend Aendernng der Artikel 8 und

80 der revidirten Gemeindeordnung vom 15 . April 1873.

v . Für das Mrstenthnm Lübeck.

1 . ein Gesetz , betreffend Aufhebung der Holsteinischen

Verordnung vom 18 . Januar 1866 , betreffend Maßregeln

zur Vorbeugung der Trichinenkrankheit;
2 . ein Gesetz , betreffend Berichtigung der Wasservrd-

nnng für das Fürstcnthum Lübeck;
3 . eine Wegcordnnng für das Fürstenthum Lübeck;

4 . cin Gesetz , betreffend Abänderung des Artikels 8

der revidirten Gemeindeordnung vom 30 . Mürz 1876;

5 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Einkommen¬

steuergesetzes vom 3 . Juli 1865;
6 . ein Gesetz , betreffend Abänderungen der Grund¬

buchordnung;
7 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

15 . August 1861 , betreffend den bürgerlichen Prozeß;
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8 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

15 . Januar 1873 über das Unterrichts -- und Erziehungs-

Wesen im Fürstenthnm Lübeck;
9 . ein ferneres Gesetz , betreffend Aendcruug des Ge¬

setzes vom 15 . Januar 1873 über das Unterrichts - und

Erziehungswesen im Fürstenthnm Lübeck.

L. Für das Fürstenthum Nirkenseld.

1 . ein Gesetz , betreffend die Anlegung und Unterhal¬

tung von Sammelwciheru;
2 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

14 . April 1856 , die Hundesteuer betreffend;

3 . ein Berggesetz für das Fürstenthum Birkenfeld;

4 . ein Gesetz , betreffend Ergänzung des Artikels 16

der revidirten Gemeinde -Ordnung von - 28 . März 1876;

5 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Einkommen¬

steuergesetzes vom 1. Mai 1865;

6 . ein Gesetz über den Eigenthumserwerb und die

dingliche Belastung der Grundstücke und Bergwerke;

7 . ein Gesetz , betreffend die Grnndbuchordnung;

8 . ein Gesetz , betreffend die Einführung der Gesetze

über das Grnndbnchwesen;
9 . ein Gesetz , betreffend die Stempelgcbühren in Grund-

bnchsachen;
10 . ein Gesetz , betreffend Sicherstellung des gesetzlich

in die Verwaltung des Ehemannes gekommenen oder als

Hcirathsgut eingebrachtcn Vermögens der Ehefrau;

11 . ein Gesetz , betreffend neue Bestimmungen zum

Gesetze vom 1 . März 1861 , betreffend das Unterrichts - und

Erziehnngswesen im Fürstenthum Birkenfeld;

12 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes für

das Fürstenthnm Birkenfeld vom 17 . Decembcr 1878 , be¬

treffend die erweiterte Zulassung von Lehrerinnen au Volks¬

schulen , sowie das Diensteinkvmmen der au Volksschulen

angestellten Lehrer und Lehrerinnen und des Gesetzes für
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das Fürstenthum Birkenfeld vom 10 . Januar 1873 , be¬

treffend das Diensteinkommcn der Volksschnllchrer;

13 . ein Gesetz , betreffend Abänderung der Classifikation

der Schulstellen an mchrclassigen Volksschulen;

14 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom

21 . Oktober 1868 , betreffend die Stempelgebühren.

8- 2.
Dem vom Landtage ausgestellten Entwurf eines Ge¬

setzes für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend Ab¬

änderung des Civilstaatsdienergesetzes vom 28 . März 1867,

haben Wir Unsere Landesherrliche Genehmigung ertheilt

und ist derselbe als Gesetz pnblicirt worden.

Was den vom Landtage ausgestellten Entwurf eines

Gesetzes für das Fürstenthnm Birkenfeld , betreffend Abän¬

derung des Gesetzes über das Armenwesen vom 28 . März

1876 , angcht , so ist es , namentlich mit Rücksicht darauf,

daß der Provinzialrath vor der Beschlußfassung über den

Entwurf gutachtlich nicht hat gehört werden können , be¬

denklich erschienen , denselben als Gesetz zu publiciren , es

soll aber in Erwägung genommen werden , ob dem nächsten

ordentlichen Landtage ein die bezügliche Materie regelnder

Gesetzentwurf vorzulegen ist.

8 ^ 3.

Nachdem Wir dem Landtage die Voranschläge der Ein¬

nahmen und Ausgaben
a ) für das Grvßherzogthum,
5 ) für das Herzogthum Oldenburg,

«) für das Fürstenthnm Lübeck,
ä ) für das Fürstenthnm Birkenfeld,

haben vorlegen lassen , sind dieselben unter dessen verfassungs¬

mäßiger Mitwirkung scstgestellt und ist daraufhin das Fi¬

nanzgesetz für die Jahre 1891 , 1892 und 1893 von Uns

vollzogen und zur Publikation gebracht worden.
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8- 4.
Das vom Landtage zu Z. 16 des Voranschlags der

Einnahmen der Landescasse des Hcrzogthnms an die Staats¬

regierung gestellte Ersuchen , bei der Aufstellung des Voran¬

schlags für die Fiuauzpcriode 1894/96 den Wegfall der

Chausseegcldcrhebuug in Aussicht zu nehmen , falls die Fi¬

nanzlage dieses alsdann irgend gestattet , soll in Erwägung

gezogen werden.

8- 5.

Das an die Staatsregiernng gestellte Ersuchen , bis

zur nächsten Finanzpcriode eine Revision der Stempelge-

bührenordnnng in den - Sinne vorznnchmen , daß die Ge¬

bühren für Schuldverschreibungen , Mobiliar - und Waaren-

verkünse , Mieth - und sonstige Verträge , sowie für An - und

Verkauf von Schiffen und Schifsspnrten ermäßigt werden

und dem nächsten Landtage eine entsprechende Vorlage zu

machen , soll in Erwägung genommen werden.

8- 6.
Das an die StaatSregicrnng gestellte Ersuchen , dem

nächsten ordentlichen Landtage eine » Gesetzentwurf wegen

Heranziehung des Staats mit seinen Einnahmen aus den

Eisenbahnen , Forsten und Dvmainen , sowie den Fideicom-

miß - Gütern des Großherzoglichen Hauses zu den persön¬

lichen Cowmnnalstcnern vorzulegen , soll einer weiteren

Prüfung unterzogen werden.

8 . 7.

Dem vom Landtage gestellten Ersuchen , daß dem näch¬

sten ordentlichen Landtage eine Zusammenstellung der Re¬

sultate der Einkommensteuerschätznng pro 1890 , 1891 — 1893

einschließlich vorgelegt werden möge , geordnet nach Steuer-

stnfen und enthaltend zu jeder Stufe die Zahl der Steuer-
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pflichtigen und dic Summe der zu jeder Stufe zu erhebenden

Steuer , ferner dic Zahl der wegen Dürftigkeit Nichtde¬

finierten , und endlich die Gesammtsumme des bei der

Schätzung berücksichtigten Capitals , wird entsprochen werden.

8- 8.
Dem au dic Staatsregierung gestellten Ersuchen , in

der zur Ausführung des Gesetzes über die Abänderung des

Einkommensteuergesetzes vom 6 . April 1864 erforderlichen
Instruction auzuordnen , das ; dem Gemeindevorsteher eine

vollständige Abschrift der Einkommcnsteuerrolle seiner Ge¬

meinde mit allen Bestcnerungsmcrkmalen zur Benutzung für

die Gemeinde eingehandigt werde , soll dahin entsprochen
werden , daß dem Gemeindevorsteher eine vollständige Ab¬

schrift der Einkommcnstcnerrollc mitgetheilt werden wird.

8 . 9.

Dem vom Landtage an die StaatSregiernng gestellten

Ersuchen , dem nächsten ordentlichen Landtage eine specielle

Nachweisung über die nähere Art und Weise der Verwen¬

dung der zur Beschaffung von Güterwagen zur Verfügung

gestellten Mittel (800 000 ,./L ) sowie der in dem Voran¬

schläge des Erncuernngsfonds pro 1891/93 bereits be¬

willigten 250 000 vorznlegen , soll entsprochen werden.

8- 10.
Das Ersuchen des Landtags wegen Aufhebung der

Wittwcn - , Waisen - und Leibrcnten -Casfc und Einbringung

einer bezüglichen Vorlage beim nächsten ordentlichen Land¬

tage wird in Erwägung genommen werden.

8- 11.
Das zur Revision des Brandkasfengesetzes an die

StaatSregiernng gestellte Ersuchen



530

1. zwecks eventueller Einführung von Gefahrenclassen
die »vthwendigen stntistischen Erhebungen anzuordnen und,
sofern das gesammelte Material nach Ansicht der Staats-
regiernng für eine Classifikation spricht, dem Landtage einen

'bezüglichen Gesetzentwurf vorznlegen, andernfalls aber unter
Vorlegung des Materials eine Erklärung des Landtags zu
veranlassen;

2. auf die Ansammlung eines Reservefonds Bedacht
zu nehmen und dieserhalb dem nächsten ordentlichen Land¬
tage eine Vorlage zu machen,

soll in Erwägung gezogen werden.

8- 12.

Auf das vom Landtage an die Staatsregiernng ge¬
stellte Ersuchen, dem nächsten ordentlichen Landtage einen
Wegegcsetzentwnrf für das Herzogthum Oldenburg vorzu¬
legen, wird bemerkt, daß, wenn irgend thnnlich, dem nächsten
ordentlichen Landtag der Entwurf einer revidirten Wege¬
ordnung vorgelegt werden soll.

8- 13.
Ob wegen der Umgestaltung des landwirthschaftlichen

Untcrrichtswesens schon einem etwaigen außerordentlichen
Landtage eine Vorlage wird gemacht werden können, wird
eintretendenfalls erwogen werden.

8- 14-
Dem Anträge des Landtags wegen künftiger Aufhe¬

bung des selbstständigen Voranschlags des Erneuernngs-
fonds der Eiscnbahnvcrwaltnng und Ucberleitnng der be¬
züglichen Positionen in den Voranschlag der Eisenbahn-
Betriebskassc wird entsprochen werden.

8- 15-
Dem Anträge des Landtags ans Gewährung freier

Eisenbahnfahrt ans den oldcnburgischen Bahnen an die
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Landtagsabgeordneten während der Dauer der Landtags¬
versammlung soll entsprochen werden.

8. 16.
Bezüglich des Antrags des Landtags, dem nächsten

ordentlichen Landtage einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch
welchen einer Vertretung der Steuerzahler des Fürsten¬
thums Birkenfeld das Stenerbewilligungsrecht hinsichtlich
des steuerlichen Bedarfs des Landarmenfonds Birkenfeld
gesichert wird, bemerken Wir, daß es der Vorlegung eines
bezüglichen Gesetzentwurfs nicht mehr bedürfen wird, indem
in Zukunft die Verwendungen aus der Casse des Land¬
armenverbands auf solche Ausgaben werden beschränkt wer¬
den, welche durch ausdrückliche Gesetzesbestimmung derselben
zur Last gelegt sind, insbesondere also Bauten oder Zu¬
schüsse zu solchen aus jener Casse ferner nicht werden be¬
stritten werden.

8- 17.

Die vom Landtage zur Berücksichtigung empfohlene
Petition des Stadtmagistrats und Stadtraths der Stadtge¬
meinde Cloppenburg um Abänderung des Artikels4, Z. 1
des Gesetzes vom 11. Januar 1877, betreffend den Schutz
nützlicher Vögel, soll erwogen werden.

8- 18-
Die vom Landtage zur Berücksichtigung empfohlene

Petition der Vertreter verschiedener Gemeinden des Für¬
stenthums Birkenfeld, betreffend Abänderung des Jagdge¬
setzes, soll in Erwägung gezogen werden.

8- 19.
Auf möglichste Pünktlichkeit in der Bedienung der

Eisenbahnbrücken unterhalb der Stadt Oldenburg, auf welche
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eine Petition der Oldenburger Schiffer sich bezieht , wird

hingewirkt werden.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt , den 30 . Juli
1891.

(U. 8 .) Peter.

Jansen . Flor . Heumann.

Bartel.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIX . Band. (Ausgegeben den 10.September 1891.) 70. Stück.

Inhalt:

118. Bekanntmachungdes Staatsministeriums vom 21. Aug. 1891,
betreffend Einführung einer Eberköhrung im Amtsvcrbands-
bezirke Wildeshausen.

.M 118.
Beknnntmachring des Staatsministeriums , betreffend Einführung einer

Eberköhrung im AmtsverbandsbezirkeWildeshausen.
Oldenburg, 1891 August 21.

Auf Grund des Artikels1 des Gesetzes für das Her¬
zogthum Oldenburg vom 4. Februar 1888, betr. die Ein¬
führung einer Eberköhrung, wird auf Antrag des Amtsraths
des Amtsverbands Wildeshausen angeordnct, daß im Bezirke
des genannten Amtsverbandes znm Bedecken fremder Schweine
vom 1. October 1891 an nur solche Eber benutzt werden
dürfen, welche nach vorgenommcner Prüfung(Köhrnng) von
der zuständigen Köhrungscommission für tüchtig erkannt
(angeköhrt) worden sind.

Mit demselben Termine treten die Bestimmungen des
Art. 2 Z. 2 und Art. 4 bis 6 des erwähnten Gesetzes und
die auf Grund des Art. 3 desselben erlassene Köhrungs-
ordnung, welche hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht
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wird , für den Bezirk des Amtsvcrbcmds Wildeshausen in

Kraft.

Oldenburg , 1891 August 21.

Staatsmimsterium.

Departement des Innern.

Jansen.

Bartel.

Ed er-Köhrung so rdmmg
für

den Amtsverband Wildeshausen.
Artikel 1.

Der Amtsverbandsbczirk bildet einen Verband zur Be¬

förderung der Schweinezucht.
Dieser Verband zerfällt in 5 Abtheilungen , deren jede

aus einer Gemeinde des Amtsvcrbandes besteht.

Artikel 2.

Die Leitung des Verbandes und die Entscheidung von

Streitigkeiten innerhalb desselben steht dem Amte zu . Die

Oberaufsicht wird vom Staatsmiuistcrium , Departement des

Innern , geführt.

Artikel 3.

Z . 1 . Für den Verband wird eine Verbands -Com¬

mission gebildet , welche aus einem Obmanne , einem zweiten

ständigen Mitglieds , welches in Verhinderungsfällen des

Obmannes zugleich als Stellvertreter für diesen eintritt,

und aus 5 Achtsmännern besteht , von denen je einer für

jede Abtheilung des Verbandes zu wühlen ist . Für jedes

Mitglied , mit Ausnahme des Obmanns , wird zugleich ein

Ersatzmann gewählt.



8 - 2 . Die Verbands - Commission hat die Aufgabe:

u ) auf die Beförderung der Schweinezucht im Verbände

nach Kräften hinzuwirken und zu diesem Zwecke die

ihr geeignet erscheinenden Anträge beim Amte zu

stellen , sowie die von ihr geforderten Gutachten zu

erstatten und die ihr oder einzelnen ihrer Mitglieder

vom Amte ertheilten Aufträge auszuführen;

b ) durch eine aus ihrer Mitte zusammengesetzte Köhrnngs-

Commission (Artikel 6) die Köhrung der Eber vor¬

zunehmen.

Artikel 4.

ß . 1 . Die Ernennung des Obmanns erfolgt durch

das Amt auf den Vorschlag des Amtsraths , welcher dem

Amte 3 geeignete kundige Pcrsonen ^ zu bezeichnen hat , die¬

jenige des zweiten ständigen Mitgliedes und der Achtsmän¬

ner der Abtheilnngen , sowie der Ersatzmänner durch den

Amtsrath . Die Achtsmänner und Ersatzmänner müssen ihren

Wohnsitz innerhalb des Verbandes haben.

ß . 2 . Das Amt der Mitglieder der Commission dauert

4 Jahre . Nach Ablauf derselben ist eine Wiederernennung

zulässig.
§ . 3 . Die Mitglieder der Commission und ihre Ersatz¬

männer werden vom Amte auf gewissenhafte und ordnungs¬

mäßige Dicnstführung mittelst Gelöbnisses an Eidesstatt

verpflichtet , und ihre Namen werden vom Amte öffentlich

bekannt ^gemacht.
H. 4 . Die Berufung zum Obmanne oder zum zweiten

ständigen Mitglied der Commission kann jeder außerhalb

des Verbandes Wohnende ablehnen , auch das Amt , wenn

einer der im Artikel 7 § . 2 Abs . 1 der Gemeindeordnnng

vorgesehenen Gründe vorliegt , zu jeder Zeit , sonst aber erst

nach Ablauf von 3 Monaten nach einer von ihm beim

Amte eingebrachten Kündigung niederlegen , zu welcher er

jedpch erst nach einjährigem Dienste berechtigt ist.
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§ . 5 . Rucksichtlich der im Verbünde Wohnenden gel¬
ten über Ablehnung der Wahl und Niederlcgung des Amtes
nnnlog die Bestimmungen des Artikels 7 der Gemeindeord¬
nung , mit Ausnahme der Bestimmung des Z. 3 über den
Verlust des Stimmrechts in der Gemeinde.

Artikel 5.

ß . 1 . Die Commission versammelt sich auf Berufung
und unter dem Vorsitze des Amts einmal im Jahre . Außer¬
ordentliche Versammlungen sind auf Antrag des Obmannes
oder der Mehrheit der Mitglieder zu berufen.

Z. 2 . Die Berufung erfolgt bei einer Ordnungsstrafe
von 3 Mark für unentschuldigt ausbleibende Mitglieder.

Ist ein Mitglied der Commission verhindert , in der
Versammlung zu erscheinen , so hat es bei einer Ordnungs¬
strafe von 3 Mark seinen Ersatzmann sofort zur Stellver¬
tretung anfznfordern und dem Amte den Grund seiner Ver¬
hinderung anzuzeigen.

Die Ordnungsstrafen werden von der Commission er¬
kannt und fließen in die Amtsverbandskasse.

§ . 3 . Die ordnungsmäßig berufene Versammlung ist
beschlußfähig , wenn zwei Drittel der stimmberechtigten Mit¬
glieder anwesend sind . Dadurch , daß einzelne Mitglieder
sich der Abstimmung enthalten , oder die Versammlung ver¬
lassen , wird dieselbe nicht beschlußunfähig.

ß . 4 . Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit
gefaßt . Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Obmannes . Das Amt hat nur eine berathende Stimme.

Artikel 6.

Z. 1 . Die Kvhruugs - Commission besteht aus dem Ob¬
manne und dem zweiten ständigen Mitglieds der Verbands-
Commission und dem Achtsmanne derjenigen Abtheilung,
für welche die Köhrung vorgenommen wird.

§ . 2 . Der Obmann beruft die Commission , leitet die
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Köhrnng , führt den Vorsitz und rin Protokoll über die ge¬
faßten Beschlüsse , eröffnet den betheiligten Eberbesitzcrn den
Inhalt desselben — bei Abköhrnngen unter kurzer Angabe
der Gründe — behält das Original bei seinen Akten und
sendet eine Abschrift an das Amt.

Die Ladungen geschehen durch Vermittelung der Ge¬
meinde -Vorsteher.

8 - 3 . Ist ein Mitglied der Commission am Erscheinen
verhindert , so hat cs dem Obmannc den Grund seiner Ver¬
hinderung anzuzeigen . Im Uebrigen kommen die Bestim¬
mungen des Artikels 5 H. 2 zu Raum.

Z. 4 . In Verhinderungsfällen eines Mitgliedes können
Achtsmänner anderer Abthcilungen zur Vertretung heran-
gezogcn werden.

8 > 5 . Die Commission ist nur beschlußfähig , wenn
sie vollzählig versammelt ist ; sie entscheidet mit einfacher
Majorität.

Artikel 7.

Es sollen nur solche Eber angeköhrt werden , welche
einen guten regelmäßigen Ban , das zum Decken völlig aus¬
reichende Alter , sowie genügende Größe haben . Im Uebri¬
gen sind bei der Köhrnng auch öie Verhältnisse in der be¬
treffenden Abtheilnng , d . h . der Stand der Schweinezucht
und die durch die Bodenverhältnisse bedingte Ernährung zu
berücksichtigen.

In einer Abtheilnng , in welcher die Schweinezucht noch
zurückgeblieben ist , sind die Ansprüche nur allmählig zu
steigern , und ist nach und nach auf eine Verbesserung der
Schweinezucht hinzuwirken , damit nicht durch zu große
Strenge Mangel an Ebern entsteht.

Artikel 8.

Z. 1 . Die Hauptköhrung der Eber geschieht in der
Zeit vom 1. September bis 1. November jedes Jahres für
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jede Abtheilung , und zwar in der Regel innerhalb des Be¬

zirks derselben . Der Termin und der Ort wird vom Amte

auf Vorschlag des Obmannes bekannt gemacht.

§ . 2 . Bei der Hanptköhrung sind der Köhrungs - Com-

Mission alle der Köhrung unterworfenen Eber des Abthei¬

lungsbezirks vorzuführen.

Artikel 9.

K. 1 . Nachköhrnngen von Ebern sollen nur dann statt¬

finden , wenn Eber wegen zu geringen Alters oder aus einem

anderen nach dem Ermessen des Obmanns entschuldbaren

Grunde bei der Hanptköhrung nicht vorgeführt werden konnten.

Termin und Ort der Nachköhrnngen bestimmt der
Obmann.

Z. 2 . Für jede Nachköhrung ist von dem Besitzer des

Ebers eine besondere Gebühr von 3 Mark zur Kasse des

Amtsverbands zu zahlen.
Jährlich nach Beendigung der Nachköhrnngen wird vom

Amte nach Ausweis der von dem Obmanne eingesandten,

über die Nachköhrnngen anfgenommenen Protokolle eine De¬

signation der zu entrichtenden Gebühren aufgestellt und von

Seiten des Amtsvorstandes dem Nechnnngsführer des Amts¬

verbandes mit Hebungsordre zngefertigt.

Artikel 10.

Für jeden angeköhrten Eber wird dem Besitzer vom

Obmanne ein von sämmtlichcn Mitgliedern der Köhrungs-

Commission unterschriebener Zulassnngsschein ausgestellt , wel¬

cher bis zur nächsten Hanptköhrung Gültigkeit hat . Derselbe

kann von der Köhrnngs -Commission zurückgenommen werden,

wenn während der Dauer seiner Geltung Umstände eintreten,

welche den Eber zum Decken ungeeignet machen.

Artikel 11.

§ . 1 . Wird ein Eber von der Köhrnngs - Commission

nicht einstimmig , sondern mit Mehrheit der Stimrpen abge-
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köhrung zu verlangen.

Z. 2 . Dieselbe geschieht durch eine Revisions -Commis¬
sion , welche aus dem Obmanne bezw . dessen Stellvertreter
und den 5 Achtsmännern des Verbandes besteht.

Z. 3 . Der Antrag auf eine Revisionsköhrung ist ent¬
weder sofort nach Mittheilung des Inhalts des Protokolls
mündlich oder innerhalb 14 Tagen » ach derselben schriftlich
unter Deposition von 7,50 Mark bei dem Obmanne zu stel¬
len . Unterläßt der Antragsteller die Deposition , so erhält
er auf seine Kosten eine Aufforderung dazu vom Amte mit
kurzer Frist ; läßt er auch diese unbenutzt verstreichen , so
geht er des Rechts auf eine Revisionsköhrung verlustig.

Z. 4 . Für den Zusammentritt der Revisions -Commission
und das Verfahren derselben gelten die Bestimmungen des
Artikels 6 8Z . 2 , 3 und 5 und des Artikels 7.

Wird der Eber bei der Revisionsköhrung zugelassen , so

erhält der Besitzer , unter Rückzahlung der deponirten Summe,
den von allen Mitgliedern unterschriebenen Znlassnngsschein
(Artikel 10 ) ; wird er abgeköhrt , so wird die dcpouirte
Summe an die Kaffe des Amtsverbandes abgeliefert.

Artikel 12.

DaS Ergebniß der An - und Abköbrungen wird vom
Amte öffentlich bekannt gemacht.

Artikel 13.

Der niedrigste Satz des Deckgeldes soll nicht weniger
als 1 Mark betragen.

Artikel 14.

Z. 1 . Der Obmann , das zweite ständige Mitglied und

dessen Ersatzmann erhalten für die Reisen , welche sie in
ihrem Dienste machen , 4 Mark Tagegelder , denen für jede
außerhalb ihres Wohnorts zugebrachte Nacht 2 Mark hin-
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zugehen ; die Achtsmänner und deren Ersatzmänner erhalten

lediglich 2 Mark Tagegelder.
An Transportkosten erhält jedes Mitglied der Com¬

mission bei Reisen über 2 lrnr vom Wohnorte 10 für

jedes ilrrn.
Z. 2 . Die Rechnungen des zweiten ständigen Mitglie¬

des , sowie der Achtsmänner und Ersatzmänner sind vom

Obmanne oder dessen Stellvertreter , die Rechnungen der

beiden letzteren vom Amte hinsichtlich der in Rechnung ge¬

brachten Tage und der Zeit als richtig zu attestircn und

sodann vom Amtsvorstande zur Zahlung auf die Amtsvcr-

bandskasse anzuweisen.
Z. 3 . Schreibmaterialien und Formulare für Znlaf-

sungsscheinc , Ladungen , Decklasten n . s. w . erhält der Obmann

vom Amte , welches für den nöthigen Vorrath zu sorgen hat,

geliefert , und muß davon nach Erfordernis ; an seinen Stell¬

vertreter abgcben . Die Rechnnngcn über desfällige Anschaf¬

fungen sind hinsichtlich der Nothwendigkeit derselben und

der Richtigkeit zu attestircn und vom Amtsvorstande zur

Zahlung auf die Amtsverbandskasfe anzuweise » .

Artikel 15.

Die Art und Weise , wie die Bekanntmachungen in An¬

gelegenheiten der Beförderung der Schweinezucht innerhalb

des KvhrnngsvcrbandeS zu geschehen 'haben , bestimmt das

Amt nach Berathnng mit der Verbands -Commission.
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Gesetzblatt
für das

Herzogrhurrr Oldenburg.

XXIX . Band . (Ansgcgeben den 18. Septbr . 1891.) 71 . iLtäck.

Inhalt:
119. Gesetz für das Herzagthum Oldenburg vom 3. September

189l , betreffend Aenderung der Artikel 8 und 80 der revi-
dirtcn Gemeindevrdnlmg vom 15. April 1873.

120. Ministerial -Bekanntmachnng vom 3. September 1891 , be¬
treffend Vorschriften über das polizeiliche Meldewesen.

FL 119.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Aenderung der Ar¬

tikel 8 und 80 der revidirten Gemeindeordnung vom 15. April
1873.

-Oldenburg, 1891 September 3.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.

Das Staatsministerinm ist ermächtigt, Vorschriften über
das Mcldewescn bei Einzügen in eine Gemeinde, bei Fort-
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zügen aus einer Gemeinde und beim Wechsel der Wohnung
in einer Gemeinde mit der Wirkung zu erlassen, daß damit
die ZZ. 2 und 3 des Artikels8 der revidirten Gemeinde-
Ordnung vom 15. April 1873 sowie die Bestimmung des
A. 1 des gedachten Artikels über die Führung von Ver¬
zeichnissen der Gcmeindeangehörigen außer Anwendung tre¬
ten. Uebertrctungen dieser Vorschriften werden mit einer
vom Gemeindevorstande zu erkennenden Ordnungsstrafe von
1 bis 1b bestraft.

Artikel 2.

Dem Artikel 80 der revidirten Gemeindeordnung wird
als Absatz3 hinzugefügt:

Die nach Absatz1 und 2 den Gemeinden zustehende
Berechtigung, soweit solche auf die Einrichtung von Kran-
kcncassen für Dienstboten sich bezieht, soll auch den Amts¬
verbänden für die sämmtlichen oder auch für mehrere Ge¬
meinden ihres Bezirks, soweit dieselben ihrerseits von der
desfülligen Berechtigung keinen Gebrauch gemacht haben,
zustehen. Für die von dem Statute des Amtsvcrbands
befaßten Gemeinden fällt die Berechtigung der letzteren weg.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben Güldenstein, den 3. September 1891.

(U. 8 .) Peter.

Jansen.

Bartel.
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120.
Ministerial -Bekanntmachung , betreffend Vorschriften über das polizeiliche

Meldewesen.
Oldenburg , 1801 September 3.

Auf Grund des Artikels 1 des Gesetzes für das Her¬

zogthum Oldenburg vom 3 . September 1891 , betreffend

Aenderuug der Artikel 8 und 80 der revidirteu Gemeinde-

vrdnuug vom 15 . April 1873 , werden mit Höchster Geneh¬

migung folgende Vorschriften über das polizeiliche Melde¬

wesen für das Herzogthum erlassen:

8- 1-
Abzug aus einer Gemeinde.

Wer zum Zwecke des Umzugs seinen bisherigen Wohnsitz

oder Aufenthaltsort in einer Gemeinde des Herzogthums

aufgeben will , ist verpflichtet vor seinem Abzüge sich bei

dem Gemcindevorstande (Stadtmagistrat ) persönlich oder

schriftlich abznmelden und anzngcben , wohin er verzieht.

Der Abziehende ist verpflichtet , sich bei der Abmel¬

dung auf Erfordern über seine persönlichen und steuerlichen

Verhältnisse auszuweisen.
Ueber die erfolgte Abmeldung wird eine Bescheinigung

(Abzugsattest ) ertheilt.

8^ 2.

Anzug in eine Gemeinde.

Wer an einem Orte des Herzogthums seinen Wohnsitz

oder dauernden Aufenthalt nehmen will , hat sich binnen

einer Woche bei dem Gemeindevorstande (Stadtmagistrat)

persönlich oder schriftlich anzumelden , auf Erfordern über
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seine persönlichen nnd steuerlichen Verhältnisse ansznwciscn
und dabei das Abzugsattest (Z. 1) vorzulcgen , welches von
der Behörde zurückbehaltcn wird.

Bei der Berechnung der vorbezcichnelen Frist wird der
erste Umzngstag nicht mitgercchnct.

Ueber die erfolgte Anmeldung wird ebenfalls eine Be¬
scheinigung (Anmeldeattest ) ertheilt.

8 - 3.

Meldepflicht der vermiether.

Zn den öorgeschriebenen Meldungen sind auch Die¬
jenigen , welche ab - oder anziehende Personen als Miethcr,
Pächter , Dienstboten , Hausgenossen oder in anderer Weise
ausgenommen haben , spätestens innerhalb 14 Tagen nach
dem Ab - oder Anzüge (Wohnungswechsel ) verpflichtet , sofern
sie sich nicht durch Einsicht der polizeilichen Bescheinigung
von der bereits erfolgten Meldung Neberzeugung verschafft
haben.

8^ 4.
Ausnahme von der Meldepflicht.

Die An - nnd Abzüge (Wohnungswechsel ) von Militair-
persvnen , wenn sie vermöge des Dienstes erfolgen , bedürfen
keiner Meldung.

8 - 5.

Ordnungsstrafe.

Uebertrctnngcn der Vorschriften der ZZ. 1 bis 3 wer¬
den mit einer vom Gemcindevorstnndc zu crkennenven Ord¬
nungsstrafe von 1 bis 15 ^ bestraft.

8- 6.
Inkrafttreten.

Diese Vorschriften treten mit dem 1 . November d . I.
in Kraft.
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Mit demselben Zeitpunkte treten die W . 2 und 3 des
Artikels 8 der revidirten Gemeindeordnung vom 15 . April
1873 sowie die Bestimmung des § . 1 des gedachten Arti-
kels über die Führung von Verzeichnissen der Gemeinde-
Angehörigen außer Anwendung . Es bleiben jedoch in Kraft
die anderweit bestehenden , ans das polizeiliche Meldewesen
bezüglichen , wcitergehenden Vorschriften , insbesondere also
die Bestimmungen der Ministerial -Bekanntmachungen vom
3 . April 1888 beziehungsweise 5 . Juli 1890 , betreffend
Vorschriften für das Halten von Kost - und Qnartiergän-
gern in der Stadtgemeinde Delmenhorst beziehungsweise in
der Ortsgemeinde Osternbnrg.

Oldenburg , 1891 September 3.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

Jansen.

Bartel.
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an das Waisenhaus zu Damme.

M 122 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17 . September
1891 , betreffend den Sparverein der Angehörigen der Groß-
herzoglich Oldenburgischen Eisenbahnverwaltung.

123 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 19 . Septem¬
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1891 , betreffend Zollüehandlung von Mineralöl zu Raffi-
nations - re. Zwecken.

125 . Bekanntmachung des Staatsministerinms vom 26 . September
1891 , betreffend die Errichtung einer Abfertigungsstelle des
Hauptsteueramts Oldenburg in Hude.

M 126 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 29 . September
1891 , betreffend Befugnis ; des Großherzoglichen Steucramts
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eingehenden Begleitscheingüter.

121.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Verleihung der

juristischen Persönlichkeit,an das Waisenhaus zu Damme.
Oldenburg , 1891 September 15.

Das Staatsministerium bringt hierdurch zur öffent¬
lichen Kunde , daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog
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geruht haben , dem im Orte Damme errichteten , von einem

Curatorium vertretenen , Waisenhause auf Grund der vorge-

lcgtcn Statuten die Rechte einer juristischen Person zu verleihen.

Oldenburg , 1891 September 15.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Bartel.

122.
Bekanntmachung des Staatsministeriuins , betreffend den Sparverein

der Angehörigen der Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn-

Verwaltung.
Oldenburg , 1891 September 17.

Das Staatsministerium bringt hierdurch mit Beziehung

auf die Bekanntmachung vom 6 . September 1890 , betreffend

die Verleihung der Rechte einer juristischen Person an den

Sparverein der Angehörigen der Großherzoglich Oldenbur¬

gischen Eisenbahnverwaltung , — Gesetzblatt Band XXIX,

Seite 251 — zur öffentlichen Kunde , daß der Vorsitzende

des Gesammtvorstandes ermächtigt ist , den Verein fernerhin

nach Außen zu vertreten.

Oldenburg , 1891 September 17.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Bartel.

123.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung

des Reichsgesetzes wegen Erhebung von Reichsstempelabgaben.

Oldenburg , 1891 September 19.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 2 . Juli

d . I . folgenden Beschluß gefaßt:



Die von den Verwaltungen der Totalisatoren auf
den Rennplätzen ausgegebencn Bescheinigungen (Tota¬
lisator -Tickets ) über die gezahlten Einsätze auf die am
Rennen betheiligten Pferde unterliegen als Ausweise
über Spieleinlagcn der Ncichsstempelabgabc nach der
Tarifnummcr 5 des Gesetzes , betreffend die Erhebung
von Reichsstempelnbgaben.

Von der Vorlegung eines bestimmten Lotterieplans
(Ziffer 19a . Absatz 2 der Ansführnngsvorschriften,
Central -Blatt für das Deutsche Reich für 1885
S . 417 ) wird abgesehen und gestattet , daß die Ver¬
steuerung der Spiclansweise nach Maßgabe des Be¬
darfs bewirkt werde . Die Veranstalter der Aus¬
spielungeil dürfen nur versteuerte Ausweise über Ein¬
sätze zur Ausgabe bringen und nur solche auf den
Rennplätzen in Gewahrsam halten.

Auf Antrag der Totalisatorverwaltung kann in¬
dessen die Abgabe bis zum Schluffe des jeweiligen
Rennens gestundet werden . In diesem Falle ist von
der Abstempelung der Spiclansweise Umgang zu neh¬
men und die Abgabe von dem am Schluffe des Ren¬
nens sich ergebenden Gesammt -Brutto -Ertrage der
Einsätze zu entrichten . Zu letzterem Zweck hat die
Totalisatorverwaltung an dem auf den Schluß des
Rennens folgenden Tage einen den Spielumsatz er¬
gebenden Auszug ihrer Bücher der zuständigen Stener-
stelle mitzutheilen und den sich danach ergebenden
Stempelbctrag cinzuzahlen , auf Erfordern auch die
bezüglichen Bücher lind Listen der Steuerstelle zur
Einsicht vorzulegen ..

Von Zeit zu Zeit ist der Betrieb des Totalisators
im Stempel - Interesse durch einen von der Landes-
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rcgieruug zu bestimmenden Beamten einer Prüfung
zu unterziehen.

Oldenburg , 1891 September 19.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Heumauu . _
Dro st.

Nr . 124.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Zollbehandlung

von Mineralöl zu Raffinations - rc. Zwecken.
Oldenburg , 1891 September 23.

Der Bnndesrath hat in seiner Sitzung vom 25 . Juni
d . I . in Betreff der Zallbehaudlnng von Mineralöl zu
Naffinations - rc . Zwecken das Folgende beschlossen:

Die obersten Landcs -Finanzbchördcn sind ermäch¬

tigt , Mineralöl 29 des Zolltarifs ) , welches für
die Reinigung , Raffinirnng oder Destillirnng einschließ¬
lich der Fabrikation von Vasclinöl und Vaselin in
inländischen Bctriebsanstalten bestimmt ist , mit der
Maßgabe vom Eingangszoll freizulassen , daß von den
daraus gewonnenen Produkten : Benzin , Ligroin und
Petroleumäther , soweit dieselben nicht zu Schmier-
vdcr Beleuchtungszwecken Verwendung finden , unter
Kontrole der Verwendung auf Erlaubnißschcinc zoll¬
frei bleiben , die übrigen aber wie ausländische zu be¬
handeln sind . Die Gewährung der Vergünstigung ist
an nachstehende Bedingungen zu knüpfen:

1 . Die Vergünstigung ist nur auf jederzeitigcn Wi¬
derruf und unter der Bedingung zuzngestehen , daß
der Anstalts -Inhaber den mit der Kontrole beauf¬
tragten Beamten die Einsicht der kaufmännisch geführ¬
ten Bücher uud die Kontrole des Betriebs jederzeit
gestattet und über den Bezug , die Verarbeitung und
den Vertrieb des Mineralöls , bezw . der Produkte



ans solchem so genau Buch führt , daß mit Hülfe der
betreffenden , gehörig zu belegenden Anschrcibnngen,
welche den revidirenden Beamten auf Erfordern jeder¬
zeit vorgelegt werden müssen , die Ordnungsmäßigkeit
des Betriebs sofort geprüft werden kann.

2 . Dem Anstalts - Inhaber wird für das zur Rei¬
nigung rc . bezogene Mineralöl und die daraus ge¬
wonnenen Produkte ein Privat - (Theilungs -) Lager-
unter amtlichem Mitvcrschluß bewilligt . Auf dasselbe
finden die Vorschriften des Privatlagcr -Regnlativs
sinngemäße Anwendung , insoweit nicht im Folgenden
abweichende Bestimmungen getroffen find.

3 . Der amtliche Verschluß erstreckt sich auf sümmtliche
Lager - und Betriebsränme , dergestalt , daß die ge¬
stimmte Anstalt durch sichere Umschließungen von dcr
Umgebnng vollständig abznscheiden ist.

Im Falle des Bedürfnisses und sofern Bedenken

gegen die Stcuersichcrheit nicht bestehen , darf jedoch
von der Voraussetzung der vcrschlußsichcrcn Vollstän¬
digen Umschließung der gestimmten Anstalt abgesehen
und statt dessen die verschließbare Herrichtnng der¬
jenigen Räume gefordert werden , in welchen die Fabri¬
kation ftattfindet und in welchen die zur Verarbeitung
bestimmten Mincralvl -Vorrüthe , sowie die fertigen
Fabrikate lagern.

4 . Mit der Anmeldung der Lager - und Betriebs-
rüumc ist ein Berzeichniß der in der Fabrik vorhan¬
denen Betriebsvvrrichtnngen und Betriebsgeräthe , so¬
wie eine Beschreibung des technischen Verfahrens cin-
znreichen . Von jeder Veränderung , welche an diesen
Vorrichtungen und Gerüchen oder in dem Betriebs¬
verfahren vorgenvmmen werden soll , ist vor deren
Ausführung Anzeige zu erstatten.

Insoweit die Zollbehörde dies für erforderlich er¬
achtet , sind die Gerüche fortlaufend zu numeriren,

'0ü»
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mit ihrem Rauminhalt oder Gewicht dauerhaft zu

bezeichnen und mit Standgläseru in der Weise zu

versehen , das ; die Menge oder das Gewicht des darin

enthaltenen Mineralöls , bezw . der daraus gewonne¬

nen Produkte sofort ersehen werden kann.

5 . Die An - und Abschreibung im Lngerkonto erfolgt

nach Nettogewicht . Behufs Ermittelung des letzteren

kann , sofern nicht im einzelnen Falle Bedenken ent¬

gegenstehen , eine Taravergütung von 20 Procent für

Barrels und von 21 ,5  Procent für Ballons in Rech¬

nung gestellt werden . Inwieweit die Berechnung des

Nettogewichts bei in Tankschiffen eingehendem oder zur

Versendung gelangendem Mineralöl aus der Liter¬

menge erfolgen darf , bestimmt die oberste Laudcs-

Finanzbehörde.
Bei der weiteren Abfertigung der znr Abmeldung

gelangten Waaren ist das zollpflichtige Gewicht der¬

selben zu Grunde zn legen , welches in nämlicher Weise

zu ermitteln ist , wie bei dem Eingänge gleichartiger
Waaren ans dem Auslände.

Wird Mineralöl in Tankschiffen zur Abfertigung

gestellt , so hat ein Tarazuschlag von 25 Procent des

Nettogewichts einzutreten.
Wird bei der Abmeldung von Benzin , Ligroin oder

Petrvleumäther dessen zollfreie Abfassung in Anspruch

genommen , so finden die mit der Bekanntmachung des

Reichskanzlers vom 2 . December 1885 (Ccntral -Blatt

S . 527 ) veröffentlichten Vorschriften Anwendung.

6 . Mineralöle , welche in der Anstalt zu Beleuch-

tungs - oder Schmicrzwcckeu Verwendung finden sollen,

cinschl . derjenigen , welche in der Anstalt selbst gewon¬

nen worden sind , sind vorher zu verzollen.

Das Gleiche gilt von zollpflichtigen Hülfsstoffen,

welche zum Zweck der Reinigung , Rafsinirung oder De-

stillirungvon Mineralöl in die Anstalt cingcbracht werden.
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7. Der Anstalts-Inhaber darf das bezogene Mi¬
neralöl nnd die daraus gewonnenen Halbfabrikate
ohne vorgängige Anmeldung in beliebiger Weise ver¬
arbeiten. Eine weitere als die in Ziffer 1 vorgesehene
Kontrole der einzelnen Betriebsakte findet in der Re¬
gel nicht statt.

8. Die zur Bewachung der Anstalt und zur Vor¬
nahme der zollamtlichen Abfertigungen erforderlichen
Räume hat der Anstalts-Inhaber der Zollbehörde un¬
entgeltlich zur Verfügung zu stellen und mit dem
nöthigen Inventar nuszustatten; nicht minder ist von
ihm für deren Reinigung, Heizung nnd Beleuchtung
Sorge zu tragen.

Insoweit sich zum Zweck der Bewachung und zur
Vornahme der zollamtlichen Abfertigungen die An¬
stellung besonderer Beamten erforderlich macht, hat
derselbe einen Verwaltungskostenbeitrag nach Höhe des
durchschnittlichen Dicnsteinkommens der anznstellenden
Beamten zu zahlen, andernfalls aber neben der Ver¬
gütung der etwa auflaufenden Tagegelder nnd Reise¬
kosten eine Gebühr zu entrichten, welche für jeden zur
Verwendung gelangenden Beamten und für den Tag
den Betrag von 3 ^ nicht übersteigen darf.

9. Die weiter erforderlichen Bedingungen und Kon-
trolen werden von der obersten Landes-Finanzbehörde
bestimmt. Die Nichterfüllung der dem Anstalts-In¬
haber auferlegten Verpflichtungen ist, insoweit sie nicht
gesetzlicher Strafe unterliegt, mit angemessenen Kon¬
ventionalstrafen zu belegen.

Oldenburg, 1891 September 23.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Heumann.

Dro st.



554

125 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Errichtung

einer Abfertigungsstelle des Hauptsteueramts Oldenburg in Hude.
Oldenburg , 189l September 26,

Das Staatsministerium macht hiedurch bekannt , daß

mit Höchster Genehmigung eine Abfcrtigungsstelle des

Hanptsteueramts Oldenburg in Hude errichtet ist , mit der

Befugniß , Begleitscheine I , und Begleitzettel über Petroleum

und leere Petroleumfüsser , welche für die Bremer Chemische

Fabrik zu Hude eiugehen , zu erledigen und Begleitscheine I.

über die von der Fabrik zur Ausfuhr angcmeldetcu Pe¬

troleumdestillate auszustellen.

Oldenburg , 1891 September 26.

Staatsmimsterium.

Departement der Finanzen.

Heumann.

Dro st.

126 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Befugniß des

Großherzoglicken Steueramts Jever zur Abfertigung der unter

Eisenbahnwagen -Verschluß eingehenden Begleitscheingüter.
Oldenburg , 1891 September 29.

ES wird hierdurch bekannt gemacht , daß mit Höchster

Genehmigung dem Großherzoglichen Stcueramte Jever die

Befugniß zur Abfertigung der unter Eisenbahnwagen -Ver¬

schluß eingehenden Begleitscheingüter beigelegt ist.

Oldenburg , 1891 September 29.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen,

Heumaun.

Dro st.
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M 127. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 21. October

1891 , betreffend die An- und Abmeldung der Aerzte und
Thierärzte.

128. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 22. October
1881 , betreffend Besugniß des Großherzoglichen Nebenzoll¬
amts I . zu Nordenham zur Erhebung der Stempelabgabe
für Spielkarten.

127.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die An- und Ab¬

meldung der Aerzte und Thierärzte.
Oldenburg , 1891 October 21.

Auf Grund des Artikels9 K. 6 des Gesetzes vom
5. December 1868, betreffend die Organisation des StaatS-
minifteriums, erläßt mit Höchster Genehmigung das Staats¬
ministerium folgende Vorschriften:

8- 1-
Aerzte und Thierärzte, welche an einem Orte des Her¬

zogthums sich niederlassen, haben, bevor sie die Praxis ans¬
üben, unter Vorlegung ihrer Approbation bei dem Amte
(Stadtmagistrat) des Niederlassungsorts schriftlich oder münd¬
lich sich zu melden und mit dieser Meldung eine Angabe
über ihre persönlichen Verhältnisse(Geburtsort, Alter, Doc-
torpromotion, Militärverhältniß) zu verbinden.
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Außerdem Huben , gleichfalls vor Beginn der Praxis,

die Aerzte dem Landphysikus , die Thierärzte dem Oberthier¬

arzt , ihre Niederlassung schriftlich oder mündlich anzuzeigen.
8- 2.

Aerzte und Thierärzte haben , wenn sie die Praxis an

dem bisherigen Niederlassungsorte aufgeben , dem Amte

(Stadtmagistrat ) und dem Landphysikus bezw . dem Ober¬

thierarzt eine Anzeige zu machen.
8 - 3.

Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden

mit einer Geldstrafe bis zu 150 bestraft.

Oldenburg , 1891 October 21.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Bartel.

128.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Befngniß des Groß¬

herzoglichen Nebenzollamts I . zu Nordenham zur Erhebung der
Stempelabgabe für Spielkarten.

Oldenburg , 1881 October 22.

Es wird hierdurch bekannt gemacht , daß dem Großher-

zoglichen Nebenzollamte I . zu Nordenham die Befngniß bei¬

gelegt ist , die Erhebung der Stempelabgabe für Spielkarten,

welche von Reisenden oder Schiffern vom Auslande einge¬

führt werden , sowie die Abstempelung dieser Spielkarten

mittelst Handstempels vorzunehmen.
Oldenburg , 1891 October 22.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

In Vertretung:

: Jansen . _

Huber.
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128 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 13 . November

1891 , betreffend das Verfahren beim Schlachten.
»4Ä 130 . Bekanntmachung der Commission zur Wahrnehmung der

staatlichen Rechte hinsichtlich der katholischen Kirche vom
24 . November 1891 , betreffend die Errichtung einer Capellen-
gemeinde Bühren -Repke.

129.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Verfahren

beim Schlachten.

Oldenburg , 1891 November 13.

Aus Grund des Artikels 9 K. 6 des Gesetzes vom
5 . December 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums , werden mit Höchster Genehmigung folgende
Vorschriften , betreffend das Verfahren beim Schlachten , er¬
lassen:

8- 1.
Das Schlachten sämmtlicher Schlachtthiere , mit Aus¬

nahme der Schafe und des Federviehs , darf nur nach vorher¬
gegangener Betäubung durch Kopfschlag oder durch Anwen¬
dung eines Betäubungsapparats stattfinden . Bei der Be¬
täubung von Großvieh und Pferden müssen mindestens zwei
erwachsene kräftige männliche Personen in der Weise thätig



sein , daß die eine den Kopf des Thiercs mittelst geeigneter

Vorrichtungen festhält , die andere den Schlag führt.

8. 2.

Das Schlachten von Schafen und Kälbern darf nur

auf dem Schrägen geschehen und es hat unmittelbar nach

dem Niederlegcn auf den Schrägen bei Schafen die Schlach¬

tung , bei Kälbern der Kopfschlag und darauf die Schlach¬

tung stattzufinden.

8 - 3.

Auf Nothschlachtungen bei Unglücksfällen und Krank¬

heiten , sowie auf das Schlachten nach jüdischem Ritus

(Schächten ) finden die Bestimmungen der vorstehenden Para¬

graphen keine Anwendung.

8- 4-
Mit dem Aufhängen , Abhäuten und Abbrühen der

Schlachtthiere , sowie mit dem Rupfen des geschlachteten

Federviehs darf erst begonnen werden , wenn der Tod des

Thieres cingetreten ist und sämmtliche Bewegungen und

Zuckungen desselben aufgehört haben.

8 . 5.

Das gewerbsmäßige Schlachten sämmtlicher Schlacht¬

thiere , einschließlich des Federviehs , darf nur in geschlosse¬

nen , dem Publikum nicht zugänglichen Räumen stattfinden.

Das nicht gewerbsmäßige Schlachten darf in Ermangelung

geeigneter geschloffener Räume im Freien geschehen ; jedoch

ist der Schlachtplatz so zu wählen , daß der Anblick des

Schlachtens dem auf den öffentlichen Wegen und Plätzen

verkehrenden Publikum entzogen ist.

8- 6.
In den Räumen , in welchen gewerbsmäßig Schlachtun¬

gen vorgenommen werden , darf Kindern unter 14 Jahren

während der Schlachtung der Aufenthalt nicht gestattet werden.



Für das Schlachten nach jüdischem Ritus (Schächten)
>' gelten die folgenden besonderen Vorschriften:

Das Niederlegen des Großviehs darf nur mittels
solcher Apparate oder Vorrichtungen (Winden ) be¬
wirkt werden , durch welche jedes plötzliche Umwerfen
des Tieres sowie jede schmerzhafte Beschädigung des
Körpers verhütet wird . Hierbei soll insbesondere
der Kopf des Tieres gehörig unterstützt und so ge¬
führt werden , daß sein Aufschlagen auf den Fuß¬
boden und ein Bruch der Hörner vermieden wird.
Das Niederlegen des Tieres darf erst in Gegenwart
des Schächters erfolgen , der unmittelbar darauf das
Schächten schnell und sicher auszuführen hat.
Zur Beschleunigung des Verblutens ist darauf zu
achten , daß sich die durchschnittenen großen Blut¬
gefäße nicht zurückziehen oder verstopfen.
Vom Niederlegen an bis zum Aufhören der durch
die Verblutung eintretenden Muskelkrämpfe muß der

Kopf gehörig festgelegt werden.
Die Schächtung darf nur durch erprobte Schächter

ausgeführt werden.

3.

4.





8 . 7.

Für das Schlachten nach jüdischem Ritus (Schächten)
gelten außer den in den ZZ. 4 , 5 und 6 dieser Bekannt¬
machung getroffenen folgende besondere Bestimmungen:

1 . Das Niederlegen von Großvieh darf nur durch Win¬
den oder ähnliche Vorrichtungen bewirkt werden . Die
Winden , sowie die dabei gebrauchten Seile sollen
haltbar sein und stets geschmeidig gehalten werden.

2 . Während des Niederlegens soll der Kopf des Thieres
unter Anwendung geeigneter Vorrichtungen gehörig
unterstützt und geführt werden , sodaß ein Aufschlagen
desselben auf den Fußboden und ein Bruch der
Hörner vermieden wird.

3 . Bei dem Niederlegen des Thieres soll der Schächter
bereits zugegen sein und unmittelbar darauf die
Schüchtung vornehmen ; dieselbe soll schnell und
sicher ausgeführt werden.

4 . Nicht nur während des Schächtungsaktes , sondern
auch für die ganze Dauer der nach dem Halsschnitte
eintretenden Muskclkrämpfe bis zum Eintreten des
Todes soll der Kopf des Thieres festgelegt werden.

2 . Die Schüchtung soll nur durch erprobte Schächter
ausgeführt werden.

8- 8.
Für die Befolgung der Vorschriften dieser Bekannt¬

machung ist sowohl der Eigenthümer des Schlachtthieres,
wenn er beim Schlachten zugegen ist , als auch Derjenige
verantwortlich , welcher die Schlachthaudlung vornimmt
oder leitet.

8 - 9.

In jedem Raume , in welchem gewerbsmäßig Schlach¬
tungen Vvrgenommen werden , muß eine Tafel ausgehängt
sein , welche in deutlicher Schrift die Bestimmungen dieser
Bekanntmachung wiedergiebt.
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8. 10.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmun¬

gen werden mit Geldstrafe bis zu 150 ^ bestraft , sofern
nicht die Vorschriften des Strafgesetzbuchs über Thierquälerei
Anwendung finden.

Oldenburg , 1891 November 13.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

Jansen.

Siebenbürgen.

130.
Bekanntmachung der Commission zur Wahrnehmung der staatlichen

Rechte hinsichtlich der katholischen Kirche , betreffend die Errichtung
einer Capellengemeinde Bühren -Repke.

Oldenburg , 1891 November 24.

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kunde gebracht,
daß die Landesherrliche Genehmigung der Bildung einer
Capelleugemeindc Bühren -Repke , bestehend aus den Katho¬
liken der Bauerschaft Bühren -Repke in der Gemeinde Emsteck,
und des am 22 . Juli d . I . von der Mehrheit der stimm¬
berechtigten Eingesessenen der Bauerschaft Bühren - Repke
angenommenen Capellenstatuts Höchstertheilt worden ist.

Oldenburg , 1891 November 24.

Commisston zur Wahrnehmung der staatlichen Rechte
hinsichtlich der katholischen Kirche.

Mutzenbecher.

Huber.
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.12 132. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 30. November
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auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen.

131.
Bekanntmacbung des Staatsministeriums , betreffend Vorschriften über

die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, sowie die Beschaffenheit
und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgcfäße in den Apo¬
theken.

Oldenburg, den 21. December 1891.

In Ausführung eines Beschlusses des Bundcsraths
vom 2. Juli 1891 trifft das Staatsministcrium, unter Hin¬
weis auf Z. 367 Ziffer 5 des Reichs-Strafgesetzbuchs, fol¬
gende Anordnungen:

8- 1-
Die in dem beiliegenden Verzeichniß aufgeführten Dro¬

gen und Präparate , sowie die solche Drogen oder Präparate
enthaltenden Zubereitungen dürfen nur auf schriftliche, mit
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Datum und Unterschrift versehene Anweisung (Necept ) eines

Arztes , Zahnarztes oder Thierarztes — in letzterem Falle

jedoch nur zum Gebrauch in der Thierheilknndc — als

Heilmittel an das Publikum abgegeben werden.

8- 2.

Die Bestimmungen im Z. 1 finden nicht Anwendung

auf solche Zubereitungen , welche nach den , ans Grund des

H. 6 Absatz 2 der Gewerbeordnung (Reichs - Gesetzblatt 1883
Seite 177 ) erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außer¬

halb der Apotheken als Heilmittel fcilgehalten und verkauft
werden dürfen (vergleiche Z. 1 der Kaiserlichen Verordnung,

betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln , vom 27 . Januar

1890 — Reichs - Gesetzblatt Seite 9 ) .

8 - 3.

Eine wiederholte Abgabe von Arzneien , welche Chloral-

hydrat enthalten , sowie von solchen , zu Einspritzungen unter

die Haut bestimmten Arzneien , welche Morphin , Cocain

oder deren Salze enthalten , darf nur auf jedesmal erneute,

schriftliche mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung

eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen.

8. 4.
Im klebrigen ist die wiederholte Abgabe von Arzneien,

welche Drogen oder Präparate der im K. 1 bezcichncten
Art enthalten , ohne jedesmal erneutes ärztliches oder zahn¬

ärztliches Necept (K. 1) nicht gestattet , wenn
1 . die Arzneien zum innerlichen Gebrauch , zu Angen-

wässern , Einathmnngen , Einspritzungen unter die

Haut , Klhstieren oder Snppositorien dienen sollen,
und zugleich

2 . der Gesammtgchalt der Arznei an einer im anlie¬

genden Verzeichnis ) (H. 1) aufgeführten Droge oder

einem dort genannten Präparate die bei dem be¬
treffenden Mittel vermerkte Gewichtsmenge übersteigt.
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8- 5.
Ist in den Fällen des § . 4 aus dem Recepte die be¬

stimmungsmäßige Einzelgabc ersichtlich , so ist die wiederholte

Abgabe ohne erneutes Recept auch dann zulässig , wenn der

Gehalt an den bezeichneten Drogen oder Präparaten für

die Einzelgabe nicht mehr als die Hälfte der in der Anlage

(Z. 1) vermerkten Gewichtsmengen beträgt.
Die Vorschrift im Absatz 1 findet nicht Anwendung

auf Arzneien , welche Morphin , dessen Salze oder andere

Alkaloide des Opinms oder Salze solcher Alkaloide , Cocain

oder dessen Salze , Aethylenprüparate , Amylenhydrat , Pa-

raldehyd , Sulfonal oder Urethan enthalten.

8- 6.

Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf thierärztliche

Recepte zum Gebrauch in der Thierhcilkunde ist den Be¬

schränkungen der M . 3 bis 5 nicht unterworfen.

8- 7.
Homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder

Verreibungen , welche über die dritte Dczimalpotenz hinans-

gehcn , unterliegen den Vorschriften der ZZ. 1 bis 5 nicht.

8- 8.
Die Vorschriften über den gewerblichen Verkehr mit

Giftwaaren werden durch die Bestimmungen in den §8 - 1

bis 7 nicht berührt.

8 - 9.

Die von einem Arzte , Zahnarzte oder Wundarzte zum

inneren Gebrauch Vcrvrdneten flüssigen Arzneien dürfen nur

in runden Gläsern mit Zetteln von weißer Grundfarbe , die

zum äußeren Gebrauch vcrordneten flüssigen Arzneien da¬

gegen nur in sechseckigen Gläsern , an welchen drei neben

einander liegende Flächen glatt und die übrigen mit Längs-
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rippen versehen sind , mit Zetteln von rothcr Grundfarbe
abgegeben werden.

Flüssige Arzneien , welche durch die Einwirkung des
Lichtes verändert werden , sind in gelbbraun gefärbten Glä¬
sern abzngeben.

8- 10.

Die Staubgefäße sind , sofern sie nicht stark wirkende
Mittel enthalten , mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde — ,

sofern sie Mittel enthalten , welche in Tabelle L des Arznei¬
buchs für das Deutsche Reich aufgeführt sind , mit weißer
Schrift auf schwarzem Grunde -— , sofern sie Mittel ent¬
halten , welche in Tabelle 0 ebenda aufgeführt sind , mit
rothcr Schrift auf weißem Grunde zu bezeichnen.

Diese Bestimmungen finden zunächst nur auf Neuan¬
schaffungen und Neueinrichtungen Anwendung.

Die hier vorgeschriebene Bezeichnung der Staubgefäße
muß bis zum 31 . December 1900 in allen Apotheken dnrch-
geführt sein . Bis dahin können für die bereits im Betriebe
befindlichen Apotheken die bisherigen anders beschaffenen
Signaturen beibchalten werden , falls sie für jede der drei
genannten Kategorien eine besondere , dieselben unter ein¬
ander auffallend unterscheidende , in allen Geschäftsräumen
gleichmäßig durchgeführte Farbe haben.

8. ii.
Die Bekanntmachung des Staatsministerinms vom

31 . Mai 1879 , betreffend die Abgabe stark wirkender
Medicamente im Handverkauf und auf ärztliche Rceeptc
(Gesetzblatt Band 25 , Seite 423 ) , sowie der 8 - 8 der Be¬
kanntmachung des Staatsmiuisteriums vom 19 . December
1890 , betreffend die Einführung des Arzneibuchs für das

Deutsche Reich (Gesetzblatt Band 29 , Seite 269 ) werden
aufgehoben.
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8- 12.
Die vorstehenden Bestimmungen treten , mit der uns

dem Z. 10 sich ergebende » Ausnahme , am 1. Januar 1892

in Kraft.

Oldenburg , den 21 . Dcccmbcr 1891.

Staatsmiilisterruitt.
Departement des Innern.

Jansen.

Siebenbürgen.

11 erreich M.
^ostuniliäuna Antifebrin . 0,5 A
^ .ostuin Digitalis Fingerhutessig . . . . 2,0 g
^oiänln oarbolioniu Karbolsäure . . . . 0,1 g

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
^ .oicluiri li^ äroo ^ anioniu st ssns Cyanwasserstoffsäure

sulia (Blausäure ) und deren
Salze . 0,001 g

^ .siciuin osiniourn st sjus salia Osmiumsäure und deren
Salze . 0,00 l g

^ .oonitinnin , ^ .oonitini clsrivs -tu Akonitin , die Abkömm¬
st soruru salis , linge des Akonitins

und deren Salze . . 0,001 g
^ .stlisr droinutus Aethylbromid . . . . 0,5 g
^ .stli ^ lsni praspuratu Die Aethhlenpräparate 0,5 g
ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch in Mischungen mit Oel oder

Weingeist , welche nicht mehr als 50 Gewichtstheilc des Nethhlen-
präparats in 100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;

^sttr ^ Iicisiruna dioliloraturu Zweifachchloräthyliden . 0,5 g
^garioinuru Agaricin . 0,1 g
^ -namoninrn joäatum Ammoniumjodid . . . 3,0 g
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^nizrlsnuna lr^ clratnrn Amhlenhydrat . . . 4,0 A
^ .in ^ linna nitrosnm Amilnitrit. 0,005 K
^ntipzrrinuirr Antipyrin. 1,0 A
^ponrorxlnnriiri st sjus snlia Apomorphin und dessen

Salze. 0,02 x
i^rpna i^inz ^ äalnrnin Mrararurn Bittermandelwasser . . 2,0 A

„ Oinnro -osrnsi Kirschlorbeerwasser . . 2,0 Z
^ .rASutum nitriourn Silbernitrat . . . . 0,03 A

ausgenonunen zum äußerlichen Gebrauch;
^ .rssiiinra st sjns prasparata Arsen u . dessen Präparate 0,005 Z
^ .tropinuin st sgns salin Atropin und dessen Salze 0,001 8
^uro -Iisatrium olrloratuin Natriumgoldchlorid . . 0,05 8
Lrnolnurn st sjus salia Brucin und dessen Salze 0,01 8
Lutzrl -olrloralnin bzräratnin Butylchloralhydrat . . 1,0 8
Oannabinonunr Cannabinvn . . . . 0,1 8
Oannabionna tannionin Gerbsaures Cannabin . 0,1 8
Oantliariäss Spanische Fliegen . . 0,05 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
Os,ntIrariäinuiir Kantharidin . . . . 0,001 8
OUloraluna torinainiäntuin Chloralformamid . . . 4,0 8

„ b ^ ciratuiu. Chloralhydrat . . . 3,0 8
Olrlorotorrniura Chloroform . . . . 0,5 8
ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch in Mischungen mit Oel oder

Weingeist , welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile Chloroform in
100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;

Oooaiiruin st sjus salia Cocain und dessen Salze 0,05 8
Ooäsiiiuin st sjus snlin orniiia- Kodein und dessen Salze

(gns niis . nloaloiäsa Opii Uoo und alle übrigen nicht
looo non noininata sorninc ;ns besonders aufgeführten
snlia Alkaloide des Opiums

nebst deren Salzen . 0 .1 8
Ootlsinnin st sgns salis, Koffein und dessen Salze 0,5 8

ausgenommen in Zeltchen , welche nicht mehr als je 0,1 A Koffein
enthalten;

6olslrisinnin Kolchlcin. 0,001 8
Ooniinnin st sjns salia Koniin und dessen Salze 0,001 8
Onprrnn snlis ^ lionin Kupfersalichlat . . . 0,1 8

ansgeuommen zum äußerlichen Gebrauch;
Oupruni snltosnrbolionin Knpfersnlfophenolat. . 0,1 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
Onprnin snltnrienin Kupfersulfat . . . . 1,0 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;



(lrrrars st sfns pirasparata
Datnrinnirr
Digit aliirnrn, Digitalini äsrivata

st sornnr salia

Curareu. dessen Präparate 0,001 g
Daturin . 0,001 g
Digital !», die Abkömm¬

linge des Digitalius
und deren Salze . .

Emetin und dessen Salze
Akonitextrakt . . .
Belladonnaextrakt
Calabarsamenextrakt.
Jndischhanfextrakt .
Koloquinthenextrakt.
Zusammengesetztes Kolo

quinthenexlrakt .
Schierlingextrakt

0,001 g
0,005 g

0,02 g
0,05 g
0,02 g

0' l 8
0,05 g

0,1 8
0,2 g

Drnstinnin st sgns salia
Dxtravtnm ^.ooniti

„ Dsllacloniras
„ Oalabar 8sirrinis
„ Oairnabis Iiräioas
„ Ooloo^ntlriäis
„ Ooloo ^Qtlriäis sorn-

positnni
„ Ooiiii ^

ausgenommen in Salben;
Dxtraotnnr Digitalis Fingerhutextrakt . .

ausgenommen in Salben;
lüxtraotnin D ^ärastis Hydrastisextrakt . .

„ „ üniäurn Hydrastis-Fluidextrakt
„ D ^oso^airri Bilsenkrautextrakt .

ausgenommen in Salben;
„ Ixsoaorranlaas Brechwurzelextrakt .
„ Daotnvas virosas Eiiftlattichextrakt. .
„ Opii Opiumextrakt . . .

ausgenommen in Salbe » ;
„ Dnlsatillas Küchenschellenextrakt.
„ Sabinas Sadebaumextrakt. .

ausgenommen in Salben;
° „ 8oillas Meerzwiebelextrakt .

„ 8soalis oornnti Mutterkornextrakt
„ „ „ üriiänin Mutterkorn-Fluidextrakt
„ 8trainonii Stechapfelextrakt.
„ 8tr ^obni Brechnußextrakt .

Dolia Dsllaäonnas Belladvnnablätter
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichet

den Kräutern;
Dogia Digitalis Fingerhutblätter . . .

„ 8trarnonü Stechapfelblätter . . .
ausgenommen zum Rauchen und Räuchern;

Drnotns Ooloo ^ntlriäis Kolvquinthen . . . .
„ „ xrasparati Präparirte Kolvquinthen
„ Dapavsris iininaturi Unreife Mohnköpfe . .

0,2 g

0,5
1,5
0,2

0,3
0,5

0,15

0,2
0,2

0,2
0.2
1,0
0,1

0,05
0,2

0,2
0,2

0.5 g
0,5 g
3,0 g-

NN.1?nnnnnnNNnnnnnn
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6mtti Gummigutt . . . . 0,5 8
Hsrba Oonü Schierling . 0,5 8
ausgenommen in Pflastern und Salben nnd als Zusatz zu erweichen¬

den Kräutern;
Hsrün H ^ oso^ anai Bilsenkraut . . . . 0,5 8
ausgenommen in Pflastern nnd Salben und als Zusatz zu erweichen¬

den Kräutern;
Horaatropinura st sjus salia

II ^ ärarA ^ ri prasparats , postsa
non noininats,

Homatropin und dessen
Salze . 0,00l 8

Alle Quecksilber -Präparate,
welche hierunter nicht
besonders aufgeführt sind 0,1 8

ausgenommen als graue Quecksilbersalbe mit einem Gehalt bon nicht
mehr als 10 Gewichtstheilen Quecksilber in 100 Gewichtstheilen Salbe,

sowie Quecksilberpflaster;
Quecksilberchlorid.

„ jodid .
„ chlvrür
„ cyanid
„ jodür .

(-oxydul)-nitrat

0,02 Z
0,02 Z

1,0 8
0,02 8
0,05 A
0,02 A

0,02 Z

H ^ ärarA ^ runa bioüloratnna
„ üxsockaturn
„ süloratuin
„ o^ anaturn
„ jockaturn
„ nitriounr (ox ^ ciu-

Intuin)
„ ox ^ äatuin „ oxyd

ausgenommen als rothe Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht
mehr als 5 Gewichtstheilen Quecksilberoxyd in 100 Gewichtstheilen

Salbe;
H ^cirarÂ ruin prasoipitatnin Weißer Qnecksilberprä-

nldnnr cipitat . 0,5 8
ausgenommen als weiße Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht

mehr als 5 Gewichtstheilen Präcipitat in 100 Theilen Salbe;
H/osvinurn (Onboisinnin ) st Hyoscin (Duboisin ) und

ssus salin

H ^ oso ^ nininuin (Ouboisinnin)

dessen Salze . . .
Hyoscyamin (Duboisin)

0,0005 Z

st ssns salia, und dessen Salze . 0,0005 A
ckoäoloriniurn Jodoform . . . . 0,2 s
ckoänin Jod.
Laliuin äioüroinionrn Kaliumdichromat - 0,01 A

„ joäatnna Kaliumjodid . . . 3,0 A
ausgenommen in Salben;

Lwsosotuin Kreosot. 0.2 8
ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch in Lösungen , welche nicht

mehr als 50 Gewichtstheile Kreosot in 100 Theilen Lösung enthalten;
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I,aotuonrium Gistlattichsaft . . . . 0,3 8
Norplriiium st sjus salia Morphin u. dessen Salze 0,03 8
Natrium salio ^ Iioum Natriumsalicylat . . . 2,0 8

„ goäatum Natriumjodid . . . . 3,0 8
Niootinum st sgus salis. Nikotin u . dessen Salze 0,001 8
ausgenommen in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Thieren;
Oisum ^ .mz^ 'änlarum astlrsrsum Aetherisches Bitterman-

delöl . 0,2 8
sofern es nicht von Cyanverbindungen befreit ist;

„ Orotonis Krotoniil. 0,05 8
„ 8al )iuas Sadebaumöl . . . . 0,1 8

Opium Opium. 0,15 8
ausgenommen in Pflastern und Salben:

1?aralcisli ^ äum Paraldehyd . . . . 5,0 8
iklisnaostinum Phenacetin . . . . 1,0 8
l?lrosplrorus Phosphor. 0,001 8
l?lr^ sostiAmiiium st sjus salia Physostigmin und dessen

Salze. 0,001 8
1?iorotoxmum Pikrotoyin . . . . . 0,001 8
ikilooarpinum st sjus salia Pilokarpin und dessen

Salze. 0,02 8
l?Iuml )um aostioum Bleiacetat. 0,1 Z

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;

„ goäatum Jvdblei . 0,2 8
ikulvis Ipsoaouandas opiatus Dover sches Pulver . . 1,5 8
Raäix Ipsoavuanlias Brechwurzel . . . . 1,0 8
Rssing , llalupas Jalapenharz . . . . 0,3 8
ausgenommen in Jalapenpillen , welche nach Vorschrift des Arzneibuchs

für das Deutsche Reich angefertigt sind;

Nssina 8vammonis,s Skammoniaharz . . . 0,3 8
Nlüsoma Vsratri Weiße Nieswurzel . . 0,3 8

ausgenommen zum äußeren Gebrauch für Thiere;
Lantouinum Santonin. 0,1 8
ausgenommen in Zeltchen, welche nicht mehr als je 0,05 8 Santonin

enthalten;
8soals oornutum Mutterkorn . . . . 1,0 8
8smsn Oololiioi Zeitlosensamen . . . 0,3 8

„ 8tr ^ oimi Brechnuß. 0,1 8
8trz ?olmmum st sgus galis , Strychnin u . dessen Salze 0,01 8
8u1tonalum Sulfonal. 4,0 8
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Kultur soclaturu Jodschwefel . . . . 0,1 8
Luruiuitatss Kadiuus Sadebaumspitzen. . . 1.0 8
Lartarus stibiatus Brechweinstein. . . 0,2 8
T'lralliuuru st ssus salia Thallin und dessen Salze O.S 8
liustura ^.oouiti Akonittinktur. . . . 0,5 A

Lsllaciouuas Belladonnatinktur. . 1,0 8
Oauabis Inciioas Jndischhanftinktur. . 2,0 8
Oautlrarickuur Spanischfliegentinktur. 0,5 8
Oololrioi Zeitlosentinktur. . . 2,0 8
Ooiooz-utliiclis Koloqninthentinktur. . 1.0 8
OiAitalis Fingerhuttinktur. . . 1,5 8

,, „ astlrsrsa Aetherische Fingerhuttinktur 1,0 8
Oslssruii Gelsemiumtinktur. . 1.0 8
Ipssaouaulras Brechwurzeltinktur. . 1,0 8
^als-pas rssiuas Jalapentinktur . . . 3,0 8
^oäi Jodtinktur. 0,2 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
^lnotui a Oobslis-s Lobelientinktur. . . 1,0 8

Opii orooata Safranhaltige Opium-
tinktur. 1.5 8

„ siwplsx Einfache Opiumtinktur. 1,58
Loillas Meerzwiebeltinktur. . 2,0 8

„ üaliua Kalihaltige Meerzwiebel¬
tinktur . 2.0 8

Ksoalis ooruuti Mutterkorntinktur. . 1,5 8
Ktraiuouü Stechapfeltinktur. . . 1,08

„ Ktroplmutlri Strophanthustinktur 0,5 8
8trz-olrui Brechnußtinktur. . . 1,0 8

„ astüsrsa Aetherische Brechuuß-
tinktur. 0,5 8

Vsratri Nieswurzeltinktur. . 3.0 8
Vubsra ^.oouiti Akonitknollen. . . . 0,1 8„ ^lalapas Jalapenknollen . . . 1.0 8
ausgenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Arzneibuchs

für das Deutsche Reich angefertigt sind;
Hrstlrauuru Urethan. 3,0 8
Vsratriuuru st ssus salia Veratrinu. dessen Salze 0,005g
Viuuru Oololrioi Zeitlosenwein. . . . 2,0 8

lpsoasuaulias Jpecacuanhawein . . 5.0 8
stidiaturrr Brechwein. 2.0 8

2iuoura aostiouru Zinkacetat. 1.2 8
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2inonin oirloratnin Zinkchlorid. 0,002 A
„ Iaotioninoinniagns2inoi Zinklaktat und alle übri-

salia lloo looo non gen hier nicht beson-
noininata , gnas sunt ders aufgeführten, in
in agus , solnbilia Wasser löslichen Zink¬

salze . 0,05 Z
„ sulloroarbolionin Zinksulfophenolat . . 0,05 Z
„ snlknriourn Zinksulfat . 1,0 A

-ausgenommen bei Verwendung der vorgenannten und der übrigen in
Wasser löslichen Zinksalze zum äußerlichen Gebrauch.



132.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend den Transport

von Garnelen (Granaten ) auf öffentlichen Wegen , Straßen und
Plätzen.

Oldenburg , 1891 November 30.

Auf Grund des Artikels9 K. 6 des Gesetzes vom
5. December 1868, betreffend die Organisation des Staats-
ministerinms PP., werden mit Höchster Genehmigung folgende
Vorschriften, betreffend den Transport von Garnelen(Gra¬
naten) auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, er¬
lassen:

8- 1-
Auf den öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen

dürfen zum Transport von zum Düngen bestimmten Gar¬
nelen(Granaten) nur solche Wagen oder Transportmittel ver¬
wandt werden, welche so eingerichtet sind, daß von der La¬
dung nichts verloren gehen oder durchsickern kann.

8- 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschrift wer¬

den mit Geldstrafe bis zu 50 ^ bestraft.
Oldenburg, 1891 November 30.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

Jansen.

Siebenbürgen.
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